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Die Bedeutung des Klimawandels für Niedersach-
sen ist beträchtlich. Niedersachsen ist Industrie-
standort und weist gleichzeitig große Agrargebie-
te und die größten Moorfl ächen in Deutschland 
auf. Vor allem aber ist Niedersachsen das Energie-
land in Deutschland schlechthin.

Niedersachsen ist führend in der Wind- und Bio-
energie, zugleich wird hier das meiste Erdgas und
Erdöl in Deutschland gefördert. Niedersachsen ist 
zudem Mobilitäts- und Transitland und besitzt
eine ausdifferenzierte Kraftwerksstruktur.

Nordseeküste und Ostfriesische Inseln, Flusstäler 
und waldreiche Mittelgebirge, Moore, sandtro-
ckene Heidegebiete - so verschieden wie die 
Landschaften Niedersachsens werden auch die 
hiesigen Auswirkungen des Klimawandels sein.

Weite Bereiche der Gesellschaft sind heute schon 
mit dem Klimawandel konfrontiert oder werden 
es zukünftig sein. Auf die damit aufgeworfenen 
zentralen Fragen müssen gesellschaftlichakzep-
table Antworten gefunden werden.

Wesentliches Motiv für das Niedersächsische En-
gagement im Klimaschutz ist die Einsicht, dass
Niedersachsen Anteil an den Ursachen des Klima-
wandels hat. Deshalb steht Niedersachsen in
einer besonderen Verantwortung, zielstrebig und 
wirksam Klimaschutz zu betreiben. Es muss
gelingen, sowohl gesellschaftliche Verhaltensmus-
ter und Entwicklungserwartungen in den Blick zu
nehmen als auch erfolgreich auf die Innovations-
stärke zu setzen. In diesem Zusammenhang hält
die Regierungskommission es für nötig, noch 
intensiver als bisher Effi zienzpotenziale in der
Energienutzung zu heben und Ressourcenschutz 
zu betreiben. Darüber hinaus verweist sie auf
die Notwendigkeit, Verhaltensweisen im Sinne ei-
ner wachsenden Konsistenz mit den Klimaschutz-
zielen zu überdenken und anzupassen.

Alle Menschen haben die gleichen Rechte an 
der Nutzung der Atmosphäre. Insofern tragen
Industriestaaten eine besondere historische Ver-
antwortung für den Klimaschutz. Alle Akteure 
sind aufgerufen, angesichts des Klimawandels 
ihr Handeln noch stärker am Gemeinwohl auszu-
richten.

Niedersachsen hat für die Entwicklung seiner 
Klimapolitik einen eigenen Weg eingeschlagen, 
der dieser Forderung nach gesellschaftlicher 
Kooperation und Teilhabe gerecht wird. Ein 
Ausgangspunkt dieses niedersächsischen We-
ges in der Klimapolitik ist eine Entschließung 
des Niedersächsischen Landtages, mit dem die 
Niedersächsische Landesregierung um die Bildung 
einer Regierungskommission Klimaschutz gebeten 
wurde.

Präambel
Regierungskommissionen haben sich schon in der Vergangenheit als unab-
hängige Beratungsinstanz für die Landespolitik gerade bei Umweltthemen 
bewährt. Charakteristisch für eine Regierungskommission ist dabei zweierlei: 
Die breite gesellschaftliche Zusammensetzung und der Anspruch, konkrete 
landespolitische Empfehlungen möglichst einvernehmlich zu erarbeiten und 
erste Schritte für deren Umsetzung vorzuschlagen.

In Ausführung der Landtagsentschließung hat die Niedersächsische Landes-
regierung die Regierungskommission Klimaschutz mit dem Auftrag berufen, 
umfassende Empfehlungen sowohl für eine niedersächsische Klimaschutz-
strategie als auch für eine niedersächsische Anpassungsstrategie an den 
Klimawandel abzugeben. Im Herbst 2008 nahm die aus 42 Mitgliedern 
bestehende Kommission ihre Arbeit auf.

Mit ihrer Empfehlung für eine niedersächsische Klimaschutzstrategie schließt 
die Regierungskommission nun den ersten Teil der Arbeit ab. Dabei konzen-
triert sich die Kommission auf die landespolitischen Gestaltungsspielräume 
für Klimaschutz in Niedersachsen. Weitgehend außerhalb der Landeszustän-
digkeit liegende Fragen, wie der Emissionshandel, wurden ausgeklammert.

Darüber hinaus begrüßt die Regierungskommission, dass sich die Landes-
regierung in ihrem Energiekonzept ausführlich mit dem Themenkomplex 
„Forschung und Innovation“ auseinandersetzt. Ergebnisse der Regierungs-
kommissionsarbeit sind in den Entwurf eingefl ossen. Deswegen hat sich die 
Regierungskommission nicht weiter mit dem Themenkomplex „Forschung 
und Innovation“ beschäftigt.

Im Ergebnis empfi ehlt die Kommission der Landesregierung eine Klima-
schutzstrategie, die sich auf sechs Handlungsfelder erstreckt: Bauen und 
Wohnen, Industrie und Gewerbe, Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-
Koppelung, Bildung, Landwirtschaft und Erhalt organischer Böden sowie 
Verkehr. Des Weiteren benennt die Kommission zwei weitere Handlungsfel-
der, die von grundlegender Wichtigkeit für den Klimaschutz in Niedersach-
sen sind, namentlich das Ehrenamt und die Gründung einer Klimaschutzin-
stitution auf Landesebene.

Auf Basis einer einleitenden Darstellung der niedersächsischen Treibhausgas-
bilanz werden diese Handlungsfelder systematisch aufbereitet. Hauptstück 
hierbei ist jeweils ein Katalog detailliert beschriebener Maßnahmen, die aus 
Sicht der Kommission zügig ergriffen werden sollten. Soweit zur Umsetzung 
dieser Maßnahmen zusätzliche Finanzmittel notwendig sind, verweist die 
Kommission auf die Möglichkeit, diese unter anderem durch Prioritätenset-
zung und im Rahmen der neuen EU-Förderperiode ab 2014 bereit zu stellen. 
Insgesamt enthalten die vorgelegten 74 Empfehlungen der Kommission für 
eine niedersächsische Klimaschutzstrategie konkrete und umsetzungsreife 
Maßnahmen.

Im Sommer 2012 wird die Regierungskommission mit dem zweiten Teil ihre 
Arbeit beenden und ihre Empfehlung für eine niedersächsische Anpassungs-
strategie an den Klimawandel vorlegen.
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Das Land hat beim Klimaschutz eine wichtige 
Mittlerrolle zwischen den nationalen und inter-
nationalen Rahmenbedingungen und Vorgaben 
einerseits und der bürgernahen Durchführung auf 
lokaler Ebene andererseits. Darüber hinaus gilt es, 
landesspezifi sche Gestaltungsspielräume für nach-
haltige Energiepolitik und Treibhausgasvermei-
dung zu identifi zieren und auszuschöpfen. Dabei 
lässt sich die Landesregierung von folgenden drei 
Prinzipien leiten:

Vorbemerkung zu den Maßnahmen

Diese Prinzipien haben in Bezug auf die ver-
schiedenen Fragen zum Klimaschutz freilich 
unterschiedliches Gewicht; sie sind daher auch 
nicht als schematisch zu befolgende Vorgaben zu 
verstehen. Vielmehr bilden sie eine Art allgemei-
ne Richtschnur für Klimaschutz und nachhaltige 
Energiepolitik in Niedersachsen. 
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Die im Weiteren entwickelten Maßnahmenvor-
schläge für das Land orientieren sich an diesen 
drei Prinzipien. Zugleich sind sie eingebettet in 
einen ordnungs- und förderrechtlichen Rahmen 
des Bundes. Analog zu den drei Prinzipien können 
drei Zielrichtungen zur Einordnung der Maßnah-
men hilfreich sein:

• Klimaschutz in die Breite bringen. Das erste 
Maßnahmenbündel erhöht die Diffusion von 
Klimaschutzaktivitäten in die Breite. Dabei 
setzen die Maßnahmen Schwerpunkte auf „ef-
fi zienten“ Maßnahmen, also solchen, die durch 
Energiekosteneinsparung, Wohnwertsteigerung 
etc. bereits heute wirtschaftlich sind oder in 
absehbarer Zeit auf Grund der zu erwartenden 
Energiekostensteigerungen wirtschaftlich wer-
den.

• Innovationen fördern. Das zweite Maßnah-
menbündel treibt gezielt die Speerspitze der 
Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen voran, 
und zwar sowohl technische wie auch soziale 
und institutionelle Innovationen. Dabei liegt ein 
Schwerpunkt auf Innovationsfeldern, die für 
Niedersachsen eine besondere Relevanz haben. 

• Kooperationen fördern. Das dritte Maßnah-
menbündel fokussiert auf neue Kooperationen 
zwischen Akteuren. Klimaschutz ist nur in 
gemeinsamen Konstellationen möglich. Optima-
le Bündnisse ergeben sich, wenn verschiedene 
Akteure aus unterschiedlichen Gründen gemein-
same Interessen verfolgen. Adressaten dieser 
Maßnahmensäule können Kommunen sein, die 
durch die Endkundennähe und die Verantwor-
tung für Teile der Energieinfrastruktur besonders 
als Kooperationsscharnier eignen, aber auch 
Unternehmensbündnisse, Schulen, Kirchen oder 
andere Akteure.

Die empfohlenen Maßnahmen sind zur besseren 
Veranschaulichung hinsichtlich dieser drei Dimensi-
onen qualitativ in einem x-y-z-Diagramm verortet. 
Dabei sollten die Maßnahmen berücksichtigen, 
dass Gebäude besonders langlebige Güter sind. 
Maßnahmen, die heute initiiert werden, müssen 
mit kompatibel sein mit den langfristigen Erforder-
nissen des Klimaschutzes.
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Übergreifende Themen

Einrichtung einer 
Klimaschutzinstitution 
in Niedersachsen
Die Regierungskommission Klimaschutz empfi ehlt 
der Landesregierung die Einrichtung einer Klima-
schutzinstitution. 

Hinsichtlich des konkreten Aufgabenspektrums 
und der Ausgestaltung dieser Klimaschutzeinrich-
tung sollte sich die Landesregierung an folgenden 
vier Punkten orientieren: 

1. Die neue institutionelle Struktur soll:

• bestehende Institutionen und Initiativen nicht
 ersetzen,
• mit bestehenden Institutionen und Initiativen 
 kooperieren,
• keine marktgängigen Produkte oder Dienst-
 leistungen anbieten, 
• von allen Marktakteuren unabhängig sein.

2. Die zentralen Aufgaben sollten sein:

• die Vernetzung, Koordination und Qualifi zie-
rung der vorhandenen Institutionen und die

   Unterstützung des Aufbaus neuer regionaler 
Beratungsangebote, 

• die Aktivitäten bestehender Institutionen und 
 Initiativen unterstützen und fl ächendeckend 

ausbauen helfen,
• die Mitarbeitenden dieser Institutionen und 
 Initiativen weiterqualifi zieren und mit Publika-

tionen und Beratungsinstrumenten versorgen,
• die Landesregierung bei der Umsetzung des 
 Klimaschutzprogramms unterstützen, 
• landesweite Projekte und Kampagnen 
 durchführen.

3. Weitere Handlungsfelder wären: 

• der Landesregierung neue Bedarfe der Kunden 
im Bereich Klimaschutz rückmelden – Trans-
missionsriemen der Politik,

• die Erfahrungen des Projektes „Klimawandel 
und Kommunen“ (KuK), der Verbraucher-
zentralen, regionalen Energieagenturen, 
Beratungsstellen der Energieversorgungs-
unternehmen und Stadtwerke und anderen 
Kooperationspartnern der Landesregierung 
übermitteln,

• die Kommunikation der Klimaschutzziele der 
Landesregierung einschließlich der Klimafol-
genanpassungsstrategie nach außen,

• die Erstinformation zu Klimaschutz- und Ener-
giethemen 

4. Die Umsetzung dieser Aufgaben sollte: 

 • sukzessive bald erfolgen,

• möglichst Bestandteil des EU-Förderprgramms 
Niedersachsens ab 2014 sein,

 • durch Evaluation fortgeschrieben werden.   
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1 Prognos AG, AMB Generali Holding AG (Hg.), Engagement-Atlas 09 – Daten. Hintergründe. Volkswirtschaftlicher Nutzen, Berlin/Aachen 
  2009
2 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Freiwilligensurvey 2009, erhoben von tns infratest sowie die 
  Landesstudie Niedersachsen zum Freiwilligensurvey 2009: tns infratest, Zivilgesellschaft und freiwilliges Engagement in Niedersachsen 
  1999 – 2004 – 2009, München 2010.
3 Derzeit gibt es weitere 19 Freiwilligenagenturen ohne Landesförderung.

Bürgerschaftliches 
Engagement in 
Niedersachsen
Ehrenamtliches Engagement und Freiwilligenarbeit 
sind wichtige Grundlagen für das Gemeinwesen 
und die demokratische Gesellschaft. Es stärkt we-
sentlich den sozialen Zusammenhalt innerhalb der 
Bevölkerung und dient der Identitätsbildung von 
Bürgerinnen und Bürgern mit ihrer Gemeinde. Das 
aktive Mitgestalten macht sie zu Akteurinnen und 
Akteuren im politischen Prozess auch außerhalb 
der politischen Gremien. Ehrenamtlich Tätige sind 
deshalb im Hinblick auf eine von allen gesellschaft-
lichen Gruppierungen und Kräften getragene 
Weiterentwicklung der niedersächsischen Klima-
schutzpolitik von großer Bedeutung, insbesondere 
im „Europäischen Jahr der Freiwilligkeit“ 2011.
Statistisch betrachtet ist die Bereitschaft, für das 
Gemeinwohl tätig zu werden, in Niedersachsen 
bereits beachtlich. So werden heute schon mehr 
als 480 Millionen Stunden in jedem Jahr insgesamt 
ehrenamtlich geleistet.1 Der bundesweite Freiwilli-
gensurvey 2009 belegt, dass in Niedersachsen 41 
Prozent aller Niedersachsen ab 14 Jahren freiwillig 
und ehrenamtlich aktiv sind.2 

Die Aktivitäten im Klimaschutz beziehen zumeist 
nur die ehrenamtliche Tätigkeit auf Grundlage 
einer Mitgliedschaft in einem Umweltverband als 
dem organisierten und damit transparenten Teil 
ein. Hierzu gehören vor allem die großen Umwelt-
verbände mit landesweiten Strukturen wie der 
BUND und der NABU, ohne dadurch die vielen 
regionalen und lokalen Vereine oder die örtlichen 
Kontaktgruppen von bundesweiten Zusammen-
schlüssen wie dem WWF oder dem Bund der 
Energieverbraucher außer Acht zu lassen. Für den 
Klimaschutz von hoher Wichtigkeit ist ebenfalls 
der Verband Wohneigentum (VWE – Landesver-
band Niedersachsen) sowie Vereinigungen, deren 
Ziele mit dem Klimaschutz mittelbar verbunden 
sind wie der Verkehrsclub Deutschland (VCD) 
sowie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
(ADFC). Außerdem haben in vielen evangelischen 
Kirchengemeinden Ehrenamtliche Umweltmanage-
mentsysteme nach der EMAS-Norm aufgebaut. 

Des Weiteren Erwähnung fi nden die ehrenamt-
lichen Tätigkeiten im Rahmen des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres (FÖJ), die in Niedersachsen zu 
den erfolgreichsten bundesweit gehören.

Die Niedersächsische Landesregierung hat sich 
zum Ziel gesetzt, die bereits vorhandene Bereit-
schaft zum bürgerschaftlichen Engagement zu 
verstetigen und wo möglich weiter ausbauen. Die 
Landesregierung verfährt dabei nach dem Grund-
satz, Bewährtes zu erhalten und gleichzeitig neue 
Formen des Engagements verstärkt zu unterstüt-
zen.

Dazu gehört zum Beispiel der vor 10 Jahren ins 
Leben gerufene Niedersachsen-Ring mit seinem 
so genannten FreiwilligenServer 
(www.freiwilligenserver.de) als landesweites 
Internet-Portal für Informationen, Austausch und 
Vernetzung bürgerschaftlichen Engagements. Mit 
42 Kooperationspartnern aus der Erwachsenen-
bildung kann die Freiwilligenakademie für alle 
Landesteile ein wohnortnahes Qualifi zierungsan-
gebot bereitstellen und bildet somit einen wei-
teren bedeutenden Baustein. Mit der Förderung 
von Freiwilligenagenturen wird das Informations-, 
Beratungs- und Vermittlungsangebot auf kommu-
naler Ebene beträchtlich erweitert und damit der 
Zugang zum Engagement erleichtert. Mit Hilfe der 
in den letzten Jahren in diesem Bereich aufge-
stockten Landesförderung ist es gelungen, die Zahl 
der geförderten Freiwilligenagenturen von elf im 
Jahre 2005 auf 46 im Jahre 2011 zu erhöhen und 
dem Ziel, einer fl ächendeckenden Versorgung in 
Niedersachsen näher zu kommen.3 Im Dezember 
2007 hat die Landesregierung unter dem Motto 
„Ehrenamt ist Gold wert“ darüber hinaus eine lan-
desweite Ehrenamtskarte eingeführt. Über 9.500 
Ehrenamtskarten sind bis heute an herausragend 
Aktive in 36 Landkreisen oder kreisfreien Städten 
verliehen worden. Bisher konnten über 1.000 
öffentliche und private Vergünstigungen einge-
worben werden.
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Ehrenamtliche 
Klimaschutzaktivitäten
Hinsichtlich der ehrenamtlichen Aktivitäten speziell 
im Klimaschutz gibt es ebenfalls eine Vielzahl von 
vorbildhaften und nachahmenswerten Beispielen. 
Auch Mobilitätsprojekte im ländlichen Raum kön-
nen hier genannt werden. In diesem Zusammen-
hang wirken Ehrenamtliche auch an der Gründung 
und in den Beiräten von Klimaschutzagenturen 
oder an Märkten und Messen mit Klimaschutzthe-
men mit. Der wahrscheinlich häufi gste Einfl uss 
entsteht jedoch vielfach durch die einfache, nicht 
formalisierte Weitergabe von Information, sei es 
im sozialen Umfeld, sei es vor Gruppen oder in 
Form von passiver Bewerbung von Inhalten zum 
Beispiel bei einer Ausstellung oder in Form einer 
schriftlichen Ausarbeitung. Auch Kirchengemein-
den mit Umweltmanagement haben durch ihre 
Bildungsaktivitäten und die Öffentlichkeitsarbeit 
eine große Multiplikatorenwirkung in breite Bevöl-
kerungskreise hinein.
Insbesondere das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) 
hat als Fachübergreifendes Bildungsprojekt einen 
besonderen Anspruch, Impulse in der Gesellschaft 
zur nachhaltigen Entwicklung zu setzen. Das The-
ma Klimaschutz stellt hierbei ein sehr wirksames 
Aktionsfeld dar, da es sich besonders für eine prak-
tische Umsetzung in den Einsatzstellen, Schulen 
oder in kooperierenden Vereinen eignet.

Bedeutung des 
Ehrenamtes im Bereich 
des Klimaschutzes
Ähnlich wie im Bildungsbereich verfolgt das 
Engagement von Ehrenamtlichen im Klimaschutz 
häufi g das Ziel, einzelne Menschen zu wirksamen 
Verhaltungsänderungen anzuregen und zu moti-
vieren. Insgesamt kann eine erfolgreiche Umset-
zung aller Klimaschutzmaßnahmen sicherlich nur 
mit Menschen gelingen, die sich der gewaltigen 
Herausforderungen der Klimaveränderungen auch 
auf freiwilliger Basis annehmen und dazu bei-
tragen, dass gesamtgesellschaftlich ein größeres 
Bewusstsein für Energiesparpotenziale und die 
Notwendigkeit von Klimaschutzanpassungsmaß-
nahmen entsteht.
Eine exakte prozentuale Angabe zu Potenzialen 
oder Einsparzielen kann hier trotz der darge-
stellten Erfahrungen mit landesweit zahlreichen 
Klimaschutzprojekten, an denen Ehrenamtliche 
und Freiwillige beteiligt sind, zwar nicht erfolgen. 
Insbesondere strukturell gefestigte längerfristige 
ehrenamtliche Tätigkeiten überzeugen jedoch 
nicht nur durch das große ehrenamtliche Engage-
ment, sondern vielmehr auch durch ihren über-
regionalen Bezug, der Vorbildfunktion für andere 
Akteure haben kann.

Ziel sollte es deshalb sein, dass diese Aktivitäten 
eine möglichst breite lokale oder überregionale 
Vernetzung aufweisen. Ehrenamtliche müssen 
eine Betreuung erfahren, die nicht nur fachliche, 
sondern auch organisatorische und kommunikati-
ve Hilfestellungen einbeziehen sollte. Die Koordi-
nierung der Arbeit der Ehrenamtlichen sollte dabei 
wenn möglich auf möglichst kleinräumiger Ebene 
erfolgen.

Gerade im Klimaschutz mit den Teildisziplinen En-
ergieeinsparung, erneuerbare Energien, Konsum, 
Pädagogik, Ethik und Wirtschaft sind die Ehren-
amtlichen mit den Themen häufi g auch berufl ich 
und über eine lange Zeit verbunden, so dass ein 
tiefgehender Sachverstand entsteht. Dieses gilt es 
zu halten und, wo möglich, weiter zu fördern.
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Stärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten 
im Klimaschutz 

Ziel: 
Verbesserung der Tätigkeitsbedingungen von 
Ehrenamtlichen, die auf dem Gebiet des Klima-
schutzes wirken.

Sachstand: 
Die gemeinnützigen Organisationen, Kirchen so-
wie viele andere Vereinigungen haben den Klima-
schutz als Teil einer umfassenderen Energiewende, 
inzwischen auch aufgrund von Naturschutz und 
Mobilitätsthemen, bereits sehr frühzeitig in ihre 
Themenpalette aufgenommen. Hauptbetätigungs-
feld war und ist hier die informelle Bildung. Inzwi-
schen ist daraus ein wichtiger gesellschaftlicher 
Zweig entstanden, der zumeist auch Beratungsleis-
tungen und die konkrete Umsetzung beinhalten 
kann. Jeder Tätige im Umweltschutz der großen 
Verbände hat ein Grundwissen zum Klimaschutz. 
Eine Zusammenarbeit mit Wirtschaft, anderen 
gesellschaftlichen Gruppen und staatlichen Stellen 
fi ndet themenbezogen statt. Ebenso sind viele 
kleine Initiativen entstanden. Als problematisch 
beschreiben ehrenamtlich Tätige die gestiegenen 
Anforderungen der Öffentlichkeitsarbeit sowie 
die ordnungsgemäße Erstellung und Abrechnung 
etwaiger Förderanträge.

Beschreibung:
• Vereinfachen von formalen Anforderungen an 

Förderanträge sowie die Verwaltung und Ab-
rechnung von Projekten bei allen Institutionen, 
die in diesem Bereich Fördermittel vergeben, da 
Klimaschutz auch Wiederholungen braucht und 
Ehrenamtliche mit der Ausarbeitung von Anträ-
gen überlastet sein können. So werden inzwi-
schen zunehmend professionelle Vorarbeiten für 
Unterstützungsleistungen eingefordert, welche 
die im Ehrenamt Tätigen zum Teil nicht leisten 
können.

• Fördervorschriften so erweitern, so dass nicht 
nur neue innovative („Pilot“-)Projekte, son-
dern auch länger andauernd wirkungsvolle 
Klimaschutz-Projekte weiter gefördert werden 
können.

• Die Anreize zur Beantragung der niedersächsi-
schen Ehrenamtskarte erhalten bzw. wo möglich 
noch verbessern, um insbesondere auch die Ak-
teure, die sich im Bereich des Klimaschutzes und 
der Energieberatung ehrenamtlich engagieren, 
anzusprechen.

• Unterstützung von Ehrenamtlichen in ihrem 
Bemühen, im eigenen Verantwortungsbereich 
Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, indem 
gemeinnützigen Organisationen eine Förderung 
von Energieeffi zienzberatungen gewährt wird.

Generell wird der Landesregierung und den Kom-
munen empfohlen, das ehrenamtliche Engage-
ment im Bereich Klimaschutz weiterhin zu unter-
stützen und bestmöglich zu fördern.

Akteure: 
Landesregierung und Kommunen in Kooperation 
mit gemeinnützigen Organisationen und anderen 
Trägern.

Zielgruppe: 
Im Klimaschutz aktive Ehrenamtliche.

Finanzieller Aufwand: 
Nicht bezifferbar, im Verhältnis zur Wirkung aber 
gering.

Maßnahmentyp: 
Maßnahmenkombination aus Information und 
Motivierung sowie wenn möglich organisatorische 
und ggf. auch fi nanzielle Unterstützung.
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Niedersächsische Treibhausgasbilanz
I. Niedersächsische CO2 - Bilanz 2008
Mit der Energie- und CO2-Bilanz 2008 hat der Lan-
desbetrieb für Statistik und Kommunikationstech-
nologie Niedersachsen (LSKN, Juni 2011) die 
neusten Daten zum Primärenergieverbrauch und 
den energiebedingten CO2-Emissionen vorgelegt. 
In den Bundesländern sowie dem Bund erfolgt die 
Bilanzerstellung nach abgestimmten, einheitlichen 
Regeln und wird vom Länderarbeitskreis Energiebi-
lanzen koordiniert. Zukünftig ist in Niedersachsen 
eine jährliche Bilanzierung vorgesehen.

Die Bilanz basiert auf dem Territorialprinzip (Quel-
lenbilanz), d.h. es werden sämtliche Emissionen 
zugeordnet, die von auf dem Gebiet des Landes 
installierten Anlagen emittiert wurden- unabhän-
gig davon, ob die erzeugte Energie innerhalb oder 
außerhalb von Niedersachsen verbraucht wurde. 
Stromimporte werden nicht erfasst. Bei den Kraft-
stoffen wird der Absatz im Land erfasst, unab-
hängig davon, wann und wo der entsprechende 
Verbrauch (Fahrleistung) erbracht wird. 

Bezüglich der Darstellung wird zwischen Quel-
lenbilanz und Verursacherbilanz unterschieden. 
Anders als in der Quellenbilanz zeigt die Verur-
sacherbilanz auf, welche CO2-Emissionen in den 
einzelnen Sektoren verursacht werden. Der Unter-
schied der beiden Darstellungen besteht insbeson-
dere darin, dass in der Verursacherbilanz nur die 
CO2-Emissionen durch den Endenergieverbrauch in 
Niedersachsen berücksichtigt werden. Da Nieder-
sachsen ein Stromexportland ist, ergibt sich ein 
signifi kanter Unterschied in beiden Bilanzen. Die 
Quellenbilanz gibt die Menge der tatsächlichen 
CO2-Emissionen in Niedersachsen an. 

Abbildung 1: Primärenergieverbrauch seit 1990 in Terajoule (TJ)

Im Folgenden werden 

- der Primärenergieverbrauch, 
- das Emissionsniveau 2008, 
- Stromerzeugung in Niedersachsen,
- die Entwicklung der energiebedingten CO2- 
 Emissionen seit 1990,
- die Gesamtemission an Treibhausgasen (inklusi-
 ve der Emissionen aus der Landwirtschaft) 
 sowie
- Ziele 

dargestellt.
 

I.1 Primärenergieverbrauch

Der Primärenergieverbrauch gibt einen Überblick 
über die eingesetzten Primärenergieträger. Hierzu 
zählen Braunkohle, Steinkohle, Mineralöle, Kern-
brennstoffe, Erdgas und Erneuerbare Energien. In 
der Abbildung 1 wird der Verbrauch der Primäre-
nergieträger von 1990 bis 2008 dargestellt.
Im Vergleich zu 2006 hat sich der Primärenergie-
verbrauch (PEV) 2008 um 0,5% erhöht und be-
trägt 1.469 Petajoule (PJ)J. Da 2008 im Vergleich 
zum langjährigen Mittel ein mildes Jahr war, lag 
der PEV temperaturbereinigt bei 1.487 PJ. Nach 
einem Anstieg seit 1990 und einem Rückgang 
seit 1998 steigt der Primärenergieverbrauch seit 
2004 wieder leicht an. Insgesamt liegt der PEV seit 
1990 etwa auf einem unveränderten Niveau (2008 
0,7% mehr als 1990). Der Anteil der Erneuerbaren 
Energien bezüglich des PEVs ist auf 10,3% (2006: 
7,9%) gestiegen.
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I.2 Das Emissionsniveau 2008

2.1 Quellenbilanz nach dem 
      Primärenergieeinsatz

In Niedersachsen werden im Wesentlichen die 
CO2-verursachenden Primärenergieträger Stein-
kohle, Braunkohle, Mineralöle und Erdgas einge-
setzt. Andere Primärenergieträger wie Kernenergie 
und Erneuerbare Energien, die keine direkten CO2-
Emissionen verursachen, bleiben in der Quellenbi-
lanz unberücksichtigt. 

Im Jahre 2008 wurden durch die Verbrennung von 
Mineralölen, Erdgase und Kohlen 69,40 Mio. t
CO2, temperaturbereinigt: 70,476 Mio.t CO2, 
emittiert. Seit dem Basisjahr 1990 (Kyoto-Proto-
koll) konnten somit die temperaturbereinigten 
CO2-Emissionen relativ um 11,8% und absolut um 
9,42 Mio.t CO2 reduziert werden. In Tabelle 1 ist 
die Entwicklung der CO2-Emmissionen seit 1990 
aus dem Primärenergieeinsatz dargestellt. 

Die CO2 - Verminderung ergibt sich insbesondere 
durch eine signifi kante Änderung in der anteiligen 
Zusammensetzung der Primärenergieträger seit 
1990. Die emissionsintensiven Primärenergieträ-
ger Mineralöle und Braunkohle wurden bei etwa 
unverändertem Primärenergieverbrauch seit 1990 
(siehe Abbildung 2) zunehmend durch das emis-
sionsärmere Erdgas und die Erneuerbare Energien 
substituiert. Die Anteile von Kernenergie und 
Steinkohle sind seit 1990 weitgehend unverändert.
Tabelle 2 zeigt die Struktur der CO2-Emissionen der 
Primärenergieträger in Prozent.

Tabelle 1: Effektive CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (Quellenbilanz) seit 
1990 in Mio. t CO2

Tabelle 2: Struktur der Primärenergieträger in Niedersachsen

Abbildung 2: Tatsächliche CO2-Emissionen aus den Primärenergieträgern (Quellenbilanz)

Tatsächliche CO2-Emissionen in Niedersachsen
nach Energieträgern (Quellenbilanz) 1990-2008
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2.2 Verursacherbilanz nach dem 
      Endenergieverbrauch

In der Verursacherbilanz werden die CO2-Emissio-
nen den Endverbrauchern (Verursachern) zuge-
ordnet. So werden die strombedingten CO2-Emis-
sionen aus der Quellenbilanz (Kraftwerke) dem 
Endverbraucher zugeordnet. Dadurch ergibt sich in 
der Verursacherbilanz, insbesondere für die strom-
intensiven Sektoren, eine deutliche Veränderung 
der Bilanz. Die Verursacherbilanz berücksichtigt 
ausschließlich den Stromverbrauch der Endkun-
den in Niedersachsen, der Exportstrom bleibt hier 
unberücksichtigt. Im Unterschied zur Quellenbi-
lanz werden außerdem die CO2-Emissionen des 
Stromverbrauchs mit dem bundesdurchschnittli-
chen CO2-Emissionsfaktor gerechnet. Dieser liegt 
mit 153,120 kg CO2 / Gigajoule (GJ) (570 g CO2 / 
kWh) (UBA, 2011) deutlich höher als der nieder-
sächsische Emissionsfaktor (Niedersachsen: 56,7 
kg/GJ). Dies liegt am hohen niedersächsischen 
Anteil der Stromerzeugung aus der Kernener-
gie (45,5%) sowie den Erneuerbaren Energien 
(22,2%). 

Etwa 83% der Energieträger werden im Sektor 
Haushalte für die Wärmeerzeugung aufgewandt 
und 17% für den Stromverbrauch. In der Indus-
trie ist der Stromanteil am gesamten Endener-
gieverbrauch mit über 30% doppelt so hoch. Im 
Gewerbe, Handel und Dienstleistungssektor liegt 
der Stromanteil mit knapp 40% am Gesamtend-
energieverbrauch noch höher. Im Verkehrssektor 
dominiert mit über 90% der Mineralölverbrauch. 
Die durch den Endenergieverbrauch verursach-
ten CO2-Emissionen sind in der nachfolgenden 
Übersicht dargestellt. Seit 1990 sind die CO2-Emis-
sionen insgesamt um 7,3% gesunken. Die stärkste 
Reduzierung gab es in den Sektoren GHD (10,6%) 
und Haushalte (11,8%). Der Verkehrssektor trug 
mit 9% und der industrielle Sektor mit 1,5% zur 
Reduzierung bei.

Tabelle 3: Effektive CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Verursacherbilanz) in Niedersachsen 1990-2008 in Mio. t

Abbildung 3: Verteilung des Endenergieverbrauchs (Strom, Wärme, Kraftstoffe) auf die 
Sektoren
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Knapp 40% der CO2- Emissionen entfallen auf den 
Sektor Industrie. Dies ist im Verhältnis zum Ende-
nergieverbrauch deutlich mehr und liegt an dem 
relativ hohen und CO2-emissionsintensiven Strom-
anteil. Mit knapp 25% Emissionsanteil folgen 
die Haushalte. Der Verkehr verursacht etwa 20% 
der Kohlendioxid-Emissionen. Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen verursachen mit etwa 17% die 
geringsten Emissionen. Die prozentuale Verteilung 
der CO2-Emissionen auf die Sektoren ist in der 
Abbildung 4 dargestellt. In der Abbildung 5 ist die 
Entwicklung in den Sektoren seit 1990 dargestellt.

Abbildung 4: Verteilung der CO2-Emissionen aus dem Endenergieverbrauch (Strom, Wärme, 
Kraftstoffe) auf die Sektoren

Abbildung 5: Entwicklung der CO2-Emissionen in den Sektoren seit 1990

Abbildung 6: Entwicklung der für die Stromerzeugung eingesetzten Primärenergieträger seit 
2003 (Quelle: LSKN)
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I.3 Stromerzeugung in 
     Niedersachsen

Die drei niedersächsischen Kernkraftwerke hatten 
2008 mit 45,5% (2006: 49,6%) den größten 
Anteil an der Bruttostromerzeugung. Danach kom-
men die Erneuerbaren Energien mit 22,2% (2006: 
15,9%), die Steinkohlekraftwerke mit 16,1%, Erd-
gas mit 9,4% und Braunkohle mit 3,6%. Nieder-
sachsen hat 2008 16,9% des erzeugten Stromes 
exportiert. 

Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 
konnte seit 2003 von 6,77 Mio. MWh auf 15,74 
Mio. MWh gesteigert werden und hat sich damit 
mehr als verdoppelt. Bezogen auf den Stromver-
brauch beträgt der Anteil der Erneuerbaren Energi-
en etwa 30%.

Tabelle 4: Entwicklung von Energie- und CO2-Kennziffern von 1990 bis 2008

I.4 Entwicklung der energie-
 bedingten CO2-Emissionen 
 seit 1990

Seit 1990 konnten die CO2-Emissionen in Nieder-
sachsen deutlich um 11,8% auf 70,48 Mio. t CO2 
gesenkt werden. Dies sind etwa 8,5% der CO2- 
Gesamtemissionen in Deutschland.

Die CO2-Emission bestimmenden Einfl ussfaktoren 
wie demographische Entwicklung, Wirtschafts-
wachstum, Energieverbrauch, gesamtwirtschaftli-
che Energieproduktivität und Struktur der Energie-
träger sowie deren Veränderung seit 1990 sind in 
Tabelle 4 dargestellt.

Trotz einer Erhöhung der Einwohnerzahlen in 
Niedersachsen um 7,6% und der gestiegenen 
Wirtschaftsleistung um 19,2% ist der Primärener-
gieverbrauch seit 1990 etwa unverändert (+0,7%). 
Die emissionssteigernden Effekte konnten durch 
emissionsmindernde Entwicklungen überkompen-
siert werden, mit dem Ergebnis, dass die CO2-
Emissionen absolut um 9,4 Mio. t gesenkt werden 
konnten. 

Zu den emissionssenkenden Effekten gehören 
die verbesserte gesamtwirtschaftliche Energie-
produktivität (+ 20,1%), der verstärkte Einsatz 
emissionsärmerer Primärenergieträger sowie der 
zunehmenden Anteil Erneuerbarer Energien. So ist 
der spezifi sche CO2-Emissionsfaktor der Strom-
erzeugung seit 1990 um 51,9% gesunken. 

Weitere Entwicklungen haben verbrauchssteigern-
de Wirkungen zur Folge. Hierzu gehört z.B. eine 
Zunahme der Anzahl der Privathaushalte seit 1990 
um 20,3%, ebenso wie die verstärkte Durchdrin-
gung mit elektronischen Geräten. So ist seit 1990 
der Stromverbrauch in Niedersachsen um etwa 
25% gestiegen. 

Durch Effi zienzsteigerungen der stromverbrau-
chenden Geräte, der verbesserten Gebäudedäm-
mung sowie dem zunehmenden Einsatz des emis-
sionsärmeren Erdgases bei den Heizungen konnte 
der Primärenergieeinsatz je Einwohner trotzdem 
um 6,4% gesenkt werden. Damit verbunden 
ergibt sich auch eine Reduzierung der CO2-Emissi-
onen pro Einwohner um 17,1% auf 8,7t pro Jahr. 
Dieser Wert liegt unter dem deutschen Durch-
schnitt von 9,6 t CO2.
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Abbildung 7: Entwicklung der CO2-Emissionen in Niedersachsen 1990-2008; insgesamt und 
pro Einwohner

I.5 Gesamtemission an 
     Treibhausgasen in 
     Niedersachsen

Zu den Treibhausgasen gehören gemäß der 
Vereinbarung von Kyoto Kohlendioxid (CO2), 
Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), teilhaloge-
nierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFC), perfl uorierte 
Kohlenwasserstoffe (PFC) und Schwefelhexafl u-
orid (SF6). Die Datengrundlage für HFC, PFC und 
SF6 ist in den Ländern gegenwärtig noch nicht 
ausreichend. Auf Bundesebene haben diese Stoffe 
zusammen einen vergleichsweise geringen Anteil 
an den gesamten Treibhausgasemissionen von 
1,5%. Daher werden die gesamten jährlichen 
Treibhausgasemissionen (ohne Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft) als 
Summe von CO2, CH4 und N2O in CO2-Äquivalen-
ten angegeben. Dabei wird die Klimawirksamkeit 
der einzelnen Treibhausgase mit ihrem spezifi schen 
Treibhauspotential auf die Wirkung der entspre-
chenden Menge CO2 umgerechnet.

In Niedersachsen werden prozessbedingte CO2-
Emissionen derzeit nicht gesondert erhoben. 
Deren Bedeutung ist allerdings für die Höhe der 
Treibhausgasemission in Niedersachsen von nach-
geordneter Bedeutung. Das UBA stuft folgende 
Industrieprozesse als relevant ein: Herstellung von 
Hüttenaluminium, Zementklinker, Kalk, Glas, Calci-
umkarbid, Ammoniak und Soda. Die Höhe an den 
gesamten CO2-Emissionen schätzt das UBA mit 
etwa 5% ein. In Niedersachsen dürfte der Anteil 
aufgrund der Industriestruktur noch niedriger sein, 
so dass grob geschätzt 3 Mio. t CO2 (prozessbe-
dingt) angenommen werden.

Die Treibhausgasemissionen aus der Landwirt-
schaft werden detailliert im Kapitel „Landwirt-
schaft“ erläutert. Um eine Gesamtübersicht über 
die Niedersächsischen Treibhausgasemissionen 
zu erhalten, werden in diesem Kapitel die Daten 
und Erklärungen aus dem Kapitel „Landwirt-
schaft“ übernommen und dargestellt (vTI, 2011). 
Als Datengrundlage für die Emissionen aus der 
Landwirtschaft dient danach der Nationale Emis-
sionsbericht. In diesem Bericht werden jährlich die 
Emissionen aus der Verdauung von Wiederkäuern 
(Emission von CH4), aus dem Wirtschaftsdünger-
management (Emission von CH4 und N2O) und 
aus der Düngung landwirtschaftlich genutzter 
Böden (direkte und indirekte Emission von N2O) 
errechnet. Weiterhin werden Emissionen aus ent-
wässerten, landwirtschaftlich genutzten Mooren 
(Emission von CO2 und N2O) abgebildet, und es 
wird der Einfl uss von Landnutzungsänderungen 

wie der Umwandlung von Grünland in Ackerland 
auf die CO2-Bilanz erfasst. Die relative Bedeutung 
von Emissionsbereichen und die absolute Höhe der 
Emissionen haben sich seit 1990 kaum verändert. 
Nur im Bereich der CH4-Emission aus der Verdau-
ung von Wiederkäuern ist aufgrund rückläufi ger 
Rinderzahlen eine Abnahme um ca. 12% gegenü-
ber 1990 zu verzeichnen. 

Die Landwirtschaft ist der größte Emittent der 
Treibhausgase N2O und CH4 in Niedersachsen. Im
Jahr 2008 betrug der Anteil der Landwirtschaft an 
den gesamten CH4- und N2O-Emissionen in Nieder-
sachsen 68 bzw. 91%. Weitere Emissionsquellen 
für CH4 sind die Energieversorgung und Verteilung 
(18%), die Abfallwirtschaft/Abwasserbeseitigung 
(13%) sowie Verkehr und Feuerungsanlagen (1%). 
Zusätzliche N2O-Quellen neben der Landwirtschaft 
sind Feuerungsanlagen (4%), Abwasserbeseiti-
gung / Kompostierung (3%) sowie Verkehr und 
Produktionsprozesse (2%) (UGRdL, 2011). 
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Aus der Landwirtschaft stammen 5,38 Mio. t 
Methan (CH4 in CO2-Äquivalente) und 8,99 Mio.
t Distickstoffoxid (N2O in CO2-Äquivalente). Hinzu 
kommen die Treibhausgasemissionen aus der 
Moornutzung (CO2 und N2O) in Höhe von 13,5 
Mio. t CO2-Äquivalente. Im Jahr 2008 betrug in 
Niedersachsen die Gesamtemission der Treibhaus-
gase aus der Landwirtschaft somit 27,87 Mio. t 
CO2-Äq. Dies sind rund 27% der gesamten Treibh-
ausgasemission in Niedersachsen. (UGRdL, 2011).
Insgesamt wurden in Niedersachsen im Jahr 2008 
7,87 Mio. t Methan (CH4 in CO2-Äquivalente) und 
9,88 Mio. t Distickstoffoxid (N2O in CO2-Äquivalen-
te) emittiert. Distickstoffoxid und Methan spielen 
in Niedersachsen mit einem Anteil von 20% an 
den gesamten Treibhausgasemissionen eine über-
durchschnittlich größere Rolle als im Bund. 2008 
lag dort der Anteil für Methan bei 5,3% und für 
Lachgas bei 6,98% (UBA, 2011). 

Die Höhe der Gesamt - Treibhausgasemission in 
Niedersachsen beträgt etwa 104 Mio. t CO2-Äqui-
valente (siehe Tabelle 5). 

Abbildung 8: Prozentuale Verteilung der Treibhausgasemissionen auf die Sektoren in 
Niedersachsen 

I.6 Entwicklung der Treibhausgas- 
 emissionen, Ziele (EU, Bund) 

Die europäische Union hat sich im Rahmen des 
Kyoto-Protokolls verpfl ichtet, die Treibhausgas-
emissionen der sechs wichtigsten Treibhausgase 
bis 2008/2012 gegenüber dem Basisjahr (CO2: 
1990) um 8% zu reduzieren. Dabei tragen die 
Mitgliedsstaaten, je nach ihrer Leistungsfähigkeit, 
unterschiedliche Beiträge. Deutschland hat sich zu 
im Rahmen der Lastenteilung („burden sharing“) 
zu einer Verminderung der Treibhausgase um 21% 
verpfl ichtet. Die Bundesregierung hat sich darüber 
hinaus das ambitionierte Klimaschutzziel gesetzt, 
die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um 
40% und bis 2050 um 80% gegenüber 1990 zu 
verringern.

Aus klimawissenschaftlicher Sicht ist in den 
Industriestaaten bis zum Jahr 2050 eine Reduzie-
rung der Treibhausgasemissionen von 80% - 95% 
gegenüber 1990 notwendig, um die globale 
Erwärmung auf 2°C zu begrenzen. Der Anstieg 
der globalen Durchschnittstemperatur muss auf 
höchstens 2 °C gegenüber dem vorindustriellen 
Niveau begrenzt werden, um inakzeptable und 
irreversible Folgen und Risiken des Klimawandels 
zu vermeiden.
In der folgenden Abbildung wird der CO2- Min-
derungspfad (ohne Emissionsanteil der Landwirt-
schaft) dargestellt, der sich aus der Übertragung 
der vorgenannten Ziele auf Niedersachsen rechne-
risch ergeben würde. 

Tabelle 5: Gesamte Treibhausgasemissionen in Niedersachsen 2008
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Bei einem Minderungsziel um 80% bis zum Jahr 
2050 müsste Niedersachsen seine Treibhausgase-
missionen auf deutlich unter 20 Mio. t CO2 redu-
zieren. Die Zwischenziele sind in der Abbildung 9 
dargestellt. Dabei wurde ein linearer Verlauf der 
CO2-Minderung bis 2050 angenommen. 

Von 1990 bis 2008 sind die jährlichen CO2-Emissi-
onen um durchschnittlich etwa 0,4 Mio. t gesun-
ken. Diese jährliche Minderungsrate müsste beim 
„-40%-Ziel“ bis 2020 auf etwa 1,9 Mio. t CO2 
pro Jahr gesteigert werden. Von 2020 bis 2050 
wäre dann noch eine jährliche Minderungsrate von 
etwa 1 Mio. t CO2 notwendig. Dieser dargestellte 
Minderungspfad bis 2050 zeigt, dass in Anbe-
tracht der bisherigen, tatsächlichen Reduzierung 
zwischen 1990 und 2008 die Ziele der Bundesre-
gierung sehr ambitioniert sind.

Das Kapitel macht deutlich, wie hoch der Ausstoß 
von CO2-Emissionen (und weiterer Treibhaus-
gas-Emissionen), bezogen auf die verschiedenen 
Sektoren ist und welche Entwicklung seit 1990 in 
Niedersachsen stattgefunden hat. Die Einsparpo-
tenziale dieser Emissionen werden im Folgenden in 
den jeweiligen Kapiteln behandelt.

Abbildung 9: CO2-Minderungspfad bis 2050 bei einem „-40% Ziel bis 2020“ und „-80% 
Ziel bis 2050“
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II Bauen und Wohnen
Dem Bau- und Wohnungssektor kommt eine 
Schlüsselstellung bei Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffi zienz und der Verminderung der 
CO2-Emissionen zu. Sowohl bei Neubauten als 
auch im Gebäudebestand bestehen große Poten-
ziale zur Steigerung des Anteils der Erneuerbaren 
Energien am Energieverbrauch. Denn noch immer 
wird rund ein Drittel des gesamten Primärenergie-
verbrauchs für die Raumheizung und Warmwas-
serbereitung aufgewendet. Hier kann mit sinnvoll 
aufeinander abgestimmten Maßnahmen auch im 
Bestand ein sehr guter energetischer Standard 
wirtschaftlich realisiert werden.

Die politischen Rahmenbedingungen im Bereich 
Bauen und Wohnen werden maßgeblich durch 
die europäischen Richtlinien (Gebäuderichtlinie, 
EDL-Richtlinie (Vorbildfunktion der öffentlichen 
Hand), Energieverbrauchskennzeichnung, Ökode-
sign, Erneuerbare-Energien-Richtlinie) und deren 
Umsetzung in deutsches Recht geprägt. 

Aufbauend auf den europäischen Regelungen le-
gen in Deutschland auf Bundesebene das Energie-
einspargesetz und die Energieeinsparverordnung 
(EnEV) die Anforderungen an die Energieeffi zienz 
von Gebäuden fest. Im Energiekonzept wurden 
ambitionierte Zielvorgaben für den Gebäude-
bereich festgelegt. Ziel ist es, den Wärmebedarf 
bis 2020 um 20% zu reduzieren und bis 2050 
eine Minderung des Primärenergiebedarfs in der 
Größenordnung von 80% zu erreichen. Außer-
dem wird im Energiekonzept der Bundesregierung 
ein „Sanierungsfahrplan“ angekündigt, mit dem 
Eigentümern Zielwerte für Sanierungsmaßnahmen 
sogar bis 2050 vorgegeben werden sollen. 

Bei der Festlegung des erhöhten Anforderungs-
niveaus muss auch auf bauwirtschaftliche und 
bautechnische Gesichtspunkte sowie auf die 
Zumutbarkeit und Vermittelbarkeit gegenüber den 
Bauherren und Eigentümern Rücksicht genommen 
werden. Nach dem geltenden Energieeinsparungs-
gesetz (EnEG) müssen die Anforderungen bei der 
energetischen Nachrüstung von Gebäuden nicht 
nur technisch erfüllbar, sondern auch „wirt-
schaftlich vertretbar“ sein (§ 5 Abs. 1). Vertretbar 
sind die Anforderungen nach dem Gesetz dann, 
„wenn generell die erforderlichen Aufwendungen 
innerhalb der üblichen Nutzungsdauer durch die 
eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden 
können“. In der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
wurde der Wirtschaftlichkeitsbegriff in § 10 Abs. 
6 in Bezug auf die Nachrüstpfl ichten konkreti-
siert. Danach sollen die Aufwendungen durch die 
Einsparungen innerhalb einer angemessenen Frist 
erwirtschaftet werden können. Dabei ist die Unsi-
cherheit in Bezug auf die Bestimmung der Vollkos-
ten und der energiebedingten Mehrkosten einer 
energetischen Modernisierung zu berücksichtigen. 

Die energiebedingten Mehrkosten bei einer 
Sanierung liegen z.B. nach einer Modellstudie der 
Deutschen Energieagentur (dena) zwischen 30 und 
55 Prozent der Vollkosten. Wohnwertverbessernde 
Maßnahmen und eine notwendige Instandsetzung 
von Gebäudeschäden werden dabei nicht be-
trachtet. Diese Maßnahmen ergeben sich aus den 
Mindestanforderungen des Wohnungsmarktes, 
mit dem Ziel, die langfristige Vermietbarkeit zu 
sichern.

Die Gesamtkosten aus Modernisierung und In-
standsetzung und ihre Umlagefähigkeit am Markt 
stellen aber eine wichtige Größe für die Entschei-
dungsfi ndung eines Investors dar. Im Unterschied 
zur Theorie werden energetische Modernisierungs-
maßnahmen häufi g zu einem Zeitpunkt durch-
geführt, in dem die einzelnen Bauteile technisch 
noch funktionstüchtig sind. Maßnahmen zur 
Energieeinsparung werden nicht nur dann ergrif-
fen, wenn am Bauteil ohnehin aus Gründen der 
Bauinstandhaltung bzw. der Verkehrssicherungs-
pfl icht größere Maßnahmen erforderlich werden. 
Modernisierungsmaßnahmen basieren deshalb 
häufi g nicht auf dem Kopplungsprinzip. 

Zur Beurteilung der Frage der Wirtschaftlichkeit 
gehört im weiteren Sinne auch die Frage, ob eine 
unternehmensspezifi sche (Vermieter) oder eigentü-
merspezifi sche (Selbstnutzer) Sichtweise zugrunde 
gelegt wird. Während bei einer eigentümerspezifi -
schen Sichtweise oftmals die Frage der Einsparung 
von zukünftigen Energiekosten im Fokus steht, 
sind bei einer unternehmensspezifi schen Sichtwei-
se vielmehr Ertrags- und Liquiditätsgesichtspunkte 
entscheidend. Der Nutzen energieeinsparender 
Maßnahmen in Form einer Heizkostenreduktion 
kommt primär dem Mieter und nicht dem investie-
renden Vermieter zugute. Das Auseinanderfallen 
von Investor und Nutzer führt dazu, dass für den 
vermieteten Bereich differenzierte Aussagen zur 
Wirtschaftlichkeit notwendig sind. 

Die politischen gebäudebezogenen Instrumen-
te müssen auf diese Besonderheiten Rücksicht 
nehmen. Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) soll außerdem bei Neubauten den 
Einsatz der Erneuerbaren Energien an der Wär-
meerzeugung erhöhen. Das EEWärmeG enthält 
darüber hinaus auch eine Öffnungsklausel für die 
Länder, eine entsprechende Nutzungspfl icht für 
den Gebäudebestand einzuführen. Gerade bei 
Sanierungen können die Investitionskosten für die 
Nachrüstung Erneuerbarer Energien aber unter 
Umständen so hoch sein, dass sie den Eigentü-
mer fi nanziell überfordern und unwirtschaftlich 
werden. 
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Förderseitig stehen mit den KfW-Gebäudepro-
grammen (Effi zient Bauen, Effi zient Sanieren), dem 
Marktanreizprogramm, der Nationalen Klima-
schutzinitiative und der Förderung aus dem Son-
dervermögen „Energie- und Klimafonds“ wichtige 
Bundesförderprogramme zur Verfügung. Aus 
letzterem sollen u. a. Maßnahmen für Verbraucher 
(verständliche und umsetzbare Verbraucherin-
formationen, Energie- und Stromsparchecks für 
private Haushalte, aussagekräftige Energieauswei-
se für Gebäude) und Maßnahmen für Kommunen 
gefördert werden.

In den Privathaushalten stieg der absolute Strom-
verbrauch auf Bundesebene seit Anfang der 
1990er Jahre bis zum Jahr 2003 um nahezu 20%. 
Seitdem stagniert er. Dass pro Haushalt deutlich 
mehr elektrische Geräte genutzt werden, wird 
noch durch die steigende Effi zienz der Geräte 
weitgehend ausgeglichen. Hinzu kommen neue 
Nachfragesegmente, beispielsweise Elektromo-
bilität und Wärmepumpen. Die folgende Tabelle 
schlüsselt den Endenergieverbrauch des Bau- und 
Wohnungssektors in die wichtigsten Verbrauchs-
kategorien auf. Deutlich dabei wird die überragen-
de Bedeutung der Raumwärme. 

II.1 Ist-Stand

Im Jahr 2006 gab es in Niedersachsen 2,05 
Millionen Wohngebäude bzw. 3,52 Millionen 
Wohnungen. Die gesamte Wohnfl äche betrug 
rund 350 Mio. m². Nach Auswertungen der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichproben verfügen 
niedersächsische Haushalte im Januar 2008 über 
durchschnittlich 99,4 m² Wohnfl äche. Zukünftig 
ist davon auszugehen, dass sich sowohl die Anzahl 
der Haushalte als auch die beheizte Wohnfl äche 
trotz sinkender Bevölkerung erhöhen wird. Aller-
dings wird nach der aktuellen NBank-Wohnungs-
marktprognose des NIW bis 2030 nur die Zahl der 
Ein- und Zweipersonenhaushalte um 7% zuneh-
men, während die Zahl der großen Haushalte um 
27% zurückgehen wird.

Nach den neuesten Zahlen der Wohnungsmarkt-
beobachtung der NBank, die im Wohnungsmarkt-
bericht 2010 veröffentlicht werden, betrug die 
Wohnfl äche je Einwohner in Niedersachen im Jahr 
2009 45,8 m². Damit stehen den Niedersachsen 
im Vergleich mit den anderen Bundesländern 
(Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung 2006) rund 
10% mehr Wohnfl äche zur Verfügung als dem 
„Durchschnittsbundesbürger“).

Tabelle 6: Endenergieverbrauch des Bau- und Wohnungssektors

Im Zeitraum von 1990 bis 2004 sind die THG-
Emissionen des Gebäudesektors in Deutschland 
um 15% gesunken. Die wesentlichen Ursachen 
für diese positive Entwicklung waren die Abnah-
me der direkten Emissionen sowie umfangreiche 
Gebäudesanierungen und Modernisierungen von 
Heizungsanlagen insbesondere in Ostdeutschland 
[EnFoZ 2009]. In Niedersachsen sind die CO2-Emis-
sionen der privaten Haushalte im gleichen Zeit-
raum nur um 2,5% gesunken. Zwischen 1990 und 
2006 ergab sich ein Rückgang um 7,2%. Dennoch 
sind die privaten Haushalte mit 20,6 Mio. t der 
zweitgrößte CO2-Emittent [EnFoZ 2009]. Für Nie-
dersachsen weist die Energie- und CO2-Bilanz für 
das Jahr 2006 einen Anteil der privaten Haushalte 
an den Gesamtemissionen von 24,6% aus. Im Ver-
gleich zu Deutschland sind landwirtschaftliche und 
industriell genutzte Gebäude sowie Gebäude aus 
dem Bereich Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 
nicht explizit in den Niedersächsischen Bilanzen 
zum Gebäudesektor erfasst.

Im Gegensatz zu den THG-Emissionen stieg der 
Energieverbrauch der privaten Haushalte zwischen 
1990 und 2004 bundesweit um 10 % an. Dies ist 
vor allem auf die Zunahme der Wohnfl äche und 
die Durchdringung der Haushalte mit elektroni-
schen Geräten zurückzuführen. Eine Verbesserung 
der Gebäudedämmung sowie effi zientere Heizun-
gen und Elektrogeräte bremsten den Anstieg des 
Energiebedarfs ab. 

Entgegen dem deutschlandweiten Trend gab es 
in Niedersachsen zwischen 1990 und 2006 nur 
leichte Veränderungen beim Endenergieverbrauch: 
Der Verbrauch der Haushalte stieg um 6% von 
256 PJ auf 271 PJ. Dies entspricht einem Anteil 
von 28,5% am gesamten Endenergieverbrauch in 
Niedersachsen.
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Landeseigene Gebäude

Das Land Niedersachsen besitzt ca. 4.500 Gebäu-
de die zum Energieverbrauch im Bundesland bei-
tragen. Ein hohes Maß an Energieeffi zienz – wie 
es heute bei Neubauten vorgegeben ist – spielte in 
früheren Jahrzehnten keine oder nur eine unter-
geordnete Rolle. Gebäude, die vor 19804 fertig 
gestellt wurden und zwischenzeitlich nicht saniert 
wurden, verfügen nicht über einen den heutigen 
Anforderungen entsprechenden Wärmeschutz. 
Nach 1980 erstellte Gebäude weisen einen Wär-
meschutz auf; dabei wurden die energetischen 
Anforderungen an Bauwerke seit dieser Zeit konti-
nuierlich verschärft. 

Zirka 70% der landeseigenen Gebäude wurden 
vor 1980 errichtet, das sind rund 3.400 Gebäude. 
Bei ca. 20% dieser Gebäude sind in den vergan-
genen Jahren Sanierungsmaßnahmen mit ener-
getischen Verbesserungen durchgeführt worden. 
Bei den übrigen vor 1980 errichteten Gebäuden 
ist eine energetische Ertüchtigung möglich. Die 
Gesamtkosten einer solchen umfassenden ener-
getischen Ertüchtigung des Gebäudebestandes 
würden grob geschätzt ca. 1,4 bis 1,7 Mrd. € 
betragen. 

Trotz der außerordentlich schwierigen Haushalts-
situation wurden seit 2003 im Zuge notwendiger 
Baumaßnahmen umfangreiche energetische Ver-
besserungen im Gebäudebestand durchgeführt. 
Mit dem EnergieSparInvestitionsProgramm hat 
die Landesregierung darüber hinaus zusätzliche 
Haushaltsmittel für Energiesparmaßnahmen bereit-
gestellt. Insgesamt sind im Zeitraum 2003 bis 2008 
rund 400 Maßnahmen mit Investitionskosten von 
rund 60 Mio. € zur energetischen Verbesserung 
der Landesliegenschaften durchgeführt worden. 

Die durchgeführten Energiesparmaßnahmen 
führten zu einem kontinuierlichen Rückgang des 
Wärmeverbrauches. Der zu beobachtende Anstieg 
des Stromverbrauchs, besonders deutlich bei den 
Hochschulen, ist eine direkte Folge der zunehmen-
den technischen Ausstattung u. a. im EDV-Bereich. 
Der Anstieg der Kosten für Wärme und Strom 
beruht neben dem Verbrauchsanstieg bei Strom 
im Wesentlichen auf den Energiepreissteigerungen 
der letzten Jahre. 
 
II.2 Potenzial der CO2-Reduktion

In den niedersächsischen Wohngebäuden werden 
etwa 30% der gesamten Endenergie Niedersach-
sens verbraucht. Davon werden rund 85% zur 
Erzeugung von Raumwärme und Warmwasser 
benötigt, da etwa 69% der Wohngebäude vor der 
Einführung der 1. Wärmeschutzverordnung 1978 
errichtet worden sind und sich gegenüber heuti-
gen Möglichkeiten größtenteils in einem energe-
tisch schlechten Zustand befi nden. 

Durch eine umfassende, qualifi zierte energetische 
Gebäudesanierung und den Einsatz erneuerbarer 
Wärmeenergien kann der Primärenergiebedarf um 
bis zu 80% gesenkt werden. Abbildung 10 zeigt, 
dass ein Großteil der Wohneinheiten vor 1991 
gebaut wurde. Gerade zwischen 1949 und 1978 
wurden viele Wohnungen errichtet, die mit Gas, 
Öl und Strom geheizt werden. 

Abbildung 10: Wohnungsbestand Niedersachsens nach Baujahr und überwiegend 
verwendeter Energieart [EnFoZ 2009]
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Obwohl Einsparpotenziale durchaus wirtschaftlich 
erschließbar wären, bestehen zahlreiche Umset-
zungshemmnisse. Die Komplexität des Themas, 
das Risiko einer teuren Fehlinvestition, Investor-
Nutzer-Dilemma, Kapitalzugänglichkeit und 
– insbesondere bei privaten Eigentümern – Infor-
mationshemmnisse verursachen bei dem privaten 
Endkunden eine abwartende Haltung. Hier sind 
nicht nur Informationskampagnen, sondern eine 
gezielte Investitionsförderung erforderlich. Eine 
Erhöhung der Energieeffi zienz bei Gebäuden 
kommt nicht nur dem Klimaschutz zugute. Ener-
gieeinsparung schafft außerdem wirtschaftliches 
Wachstum und Beschäftigung in Bauhandwerk 
und -gewerbe.

Stromspar-Potenziale gibt es in allen Bereichen, 
angefangen bei der Beleuchtung über die soge-
nannte „Weiße Ware“ (Haushaltgroßgeräte) bis 
hin zu den Leerlaufverlusten der Geräte (stand by). 
Die Potenziale zum Austausch liegen bei den elek-
trischen Warmwasseranwendungen in der Wasch- 
und Spülmaschine bis hin ggf. zur elektrischen 
Warmwasserbereitung und Raumheizung. Das Po-
tenzial zur Reduzierung des Stromverbrauchs ohne 
Komfortverlust beträgt ca. 25 Prozent. [Barthels et 
al. 2006]

Landeseigene Gebäude

Der Einfl uss des Landes auf den Energieverbrauch 
der Gebäude ist am größten zunächst beim Heiz-
energieverbrauch. Eine umfassende Erschließung 
dieses Einsparpotentials würde Kosten in Höhe 
von ca. 1,4 bis 1,7 Mrd. € erfordern. Landesei-
gene Gebäude bieten sich auch für die Nutzung 
Erneuerbarer Energien an, z. B. bei der Solarener-
gie auf landeseigenen Dachfl ächen. Hierzu sowie 
zu den Einsparpotenzialen im Stromverbrauch 
liegen jedoch keine Potenzialabschätzungen für 
alle Gebäude vor.

Bei den Landesliegenschaften wird neben diesen 
Energieeinsparungen durch baulich/technische 
Maßnahmen ein Einsparpotenzial auch im energie-
effi zienten Nutzerverhalten gesehen. Dieses liegt 
nach einschlägigen Erfahrungen in der Größenord-
nung von 5 bis 15%. Hierfür müssen kontinuierli-
che und gezielte Nutzerschulungs- und -motivati-
onsprogramme durchgeführt werden.

II.3 Ziele

Das zentrale Ziel der Bundesregierung ist es, den 
Wärmebedarf des Gebäudebestandes langfristig 
zu senken und bis 2050 nahezu einen klimaneu-
tralen Gebäudebestand zu haben. „Klimaneutral“ 
heißt, dass die Gebäude nur noch einen sehr 
geringen Energiebedarf aufweisen und der verblei-
bende Energiebedarf überwiegend durch erneuer-
bare Energien gedeckt wird. Dafür ist eine deutli-
che Steigerung der energetischen Sanierungsrate 
erforderlich. Bis 2020, so das Energiekonzept 
der Bundesregierung, soll eine Reduzierung des 
Wärmebedarfs um 20% erreicht werden; bis 2050 
eine Minderung des Primärenergiebedarfs in der 
Größenordnung von 80%. 

Das Land Niedersachsen macht sich diese Ziele 
zu eigen und fördert sie, soweit dies in seinem 
Handlungsbereich liegt und wirtschaftlich um-
setzbar ist. Dazu initiiert das Land Maßnahmen, 
die bundesweite Instrumente fl ankieren. Um die 
Entwicklung des Energieverbrauchs im Wohn- und 
Gebäudesektor speziell in Niedersachsen besser 
erkennen und noch zielorientierter beeinfl ussen zu 
können, sind konkrete Indikatoren für Niedersach-
sen abzuleiten, wie beispielsweise:

• Indikator für die Sanierung von Schulen,

• Indikator für die Etablierung von Altbaunetz-
werken,

• Indikator für die öffentliche Beschaffung ener-
gieeffi zienter Geräte,

• Indikator für die Umsetzung der EnEV und des 
EEWärmeG in Niedersachsen.

Hierauf wird im Maßnahmenkapitel noch näher 
eingegangen. 

Eine wichtige Rolle haben zudem kontinuierliche 
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffi zienz 
in landeseigenen Immobilien. Das Ziel der Landes-
regierung, die Energieeffi zienz der landeseigenen 
Gebäude bezüglich Wärme- und Stromeinsatz zu 
verbessern und den Energieverbrauch nachhaltig 
zu reduzieren, wird auch künftig schrittweise, 
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und haus-
haltsrechtlicher Rahmenbedingungen, umgesetzt. 

Die Landesregierung hat sich einer nachhaltigen 
und generationsgerechten Politik verschrieben 
und führt deshalb kontinuierlich Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffi zienz auch im Bereich 
der Bestandsimmobilien durch.
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II.4 Was im Land bereits 
 geschieht

Wenn auch die Instrumente der Landespolitik ganz 
überwiegend von europa- und bundesrechtlichen 
Vorschriften bestimmt werden, verbleiben auf 
Landesebene doch noch beachtliche Handlungs-
möglichkeiten. 

Im Rahmen des Wohnraumförderprogramms des 
Landes werden energetische Modernisierungsmaß-
nahmen in Wohngebäuden (Miet- und Genossen-
schaftswohnungen sowie selbstgenutztes Wohnei-
gentum), die bis zum 01.01.1995 fertig gestellt 
worden sind, in der Regel mit anfänglich zinslosen 
Baudarlehen gefördert. Dazu zählen insbesondere 
Investitionen für Maßnahmen zum Zwecke der 
CO2-Minderung und Energieeinsparung sowie zur 
Nutzung erneuerbarer Energien, wie 

• die nachträgliche Wärmedämmung der Gebäu-
dewände, des Daches, der Kellerdecke oder von 
erdberührten Außenfl ächen beheizter Räume, 

• die Fenstererneuerung, 

• die Erneuerung von Heizungstechnik auf Basis 
fossiler Brennstoffe und 

• Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energie-
träger. 

Bei Durchführung der Maßnahmen sind mindes-
tens die Anforderungen der Energieeinsparverord-
nung in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten. 
Für energiesparende Bauweise von selbstgenutz-
tem Wohneigentum (Standards entsprechend 
KfW 40-Haus, KfW 60-Haus oder Passivhaus bis 
Wohnraumförderungsprogramm 2009 und ab 
Wohnraumförderungsprogramm 2010 KfW-Effi zi-
enzhaus 70 und KfW-Effi zienzhaus 85) bietet das 
Land zusätzliche Baudarlehen bis zu 5.000 €.

Ferner hat die Landesregierung Niedersachsen im 
Rahmen des Programms „Energieeffi zienzdarlehen 
Niedersachsen“ der Investitions- und Förderbank 
Niedersachsen, NBank, für eine weitere Zinsver-
billigung von KfW-Effi zienzdarlehen 5,0 Mio. € 
bereitgestellt. Das Programm wurde im Juni 2009 
gestartet und umfasst insgesamt 50 Mio. €. Es 
gilt sowohl für selbstgenutztes Wohneigentum als 
auch für Mietwohnungen. Mit bis zu 50.000 €
je Wohnung werden beispielsweise die Wärme-
dämmung von Außenwänden, Dächern und 
Kellerdecken, die Erneuerung von Fenstern, der 
Einbau einer Lüftungsanlage oder der Austausch 
der Heizung gefördert. 

In der folgenden Tabelle 7 sind geförderte Maß-
nahmen und eingesetzte Fördermittel für energeti-
sche Modernisierung und Niedrigenergiebauweise 
zusammengefasst (Stand 18.11. 2010): 

Tabelle 7: Maßnahmen und eingesetzte Fördermittel für energetische Modernisierung und Niedrigenergiebauweise
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Aus der Übersicht ergibt sich, dass im Zeitraum 
2007 bis 2010 für 2.803 Wohneinheiten insge-
samt 53 Mio. € aus Mitteln der sozialen Wohn-
raumförderung zur energetischen Modernisierung 
oder Niedrigenergiebauweise eingesetzt worden 
sind.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die KfW 
im Zeitraum 2007 bis 2010 (Stand 30.9.2010) im 
Rahmen der KfW-Programme „Energieeffi zient 
Bauen“ und „Energieeffi zient Sanieren“ bundes-
weit 1.991.260 Wohneinheiten mit insgesamt 
27.801 Mio. € gefördert hat, davon 156.646 
Wohneinheiten mit 2.153 Mio. € in Niedersach-
sen. Zu allen Fördermöglichkeiten und Modalitäten 
fi ndet eine umfangreiche Beratung auf kommuna-
ler Ebene und durch die Niedersächsische Investiti-
ons- und Förderbank (NBank) statt. 

Neben der fi nanziellen Förderung von Effi zienz-
maßnahmen setzt die Landesregierung im Gebäu-
debestand auch auf die Information der Bürgerin-
nen und Bürger. Denn ohne deren Überzeugung 
und Bereitschaft zum Energiesparen führt kein 
Weg zu einem nachhaltig geringeren Energiever-
brauch. Aus diesem Grund hat Niedersachsen die 
Landesinitiative Energieeinsparung gestartet. Ziel 
ist es, Impulse für Investitionen in energiesparende 
Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand zu 
setzen. Beispielsweise erhalten Verbraucher im 
Rahmen der Landesinitiative mit dem Förderprojekt 
Energiesparmobil Niedersachsen Informationen 
und Energieberatungen durch die Projektpartner 
NABU Niedersachsen und den Landesinnungsver-
band Schornsteinfegerhandwerk.

Der Erfahrungsaustausch zwischen den Kommu-
nen wird durch regionale Fachveranstaltungen 
zum Klimaschutz in der Siedlungsentwicklung 
sowie durch die Internetplattform NIKiS (Nieder-
sächsische Initiative für Klimaschutz in der Sied-
lungsentwicklung) unterstützt. Außerdem wurde 
der Wettbewerb „Klima kommunal 2010“ vom 
Sozial- und vom Umweltministerium gemeinsam 
mit den kommunalen Spitzenverbänden ausge-
lobt.

Landeseigene Gebäude

Um die Energieeffi zienz der Bestandsgebäude 
weiter zu verbessern, hat die Landesregierung 
die Durchführung des EnergieSparInvestitions-
Programms (ESIP) beschlossen. Für das auf vier 
Jahre angelegte Programm mit einem Volumen 
von insgesamt 10 Mio. € wurden im Haushalt ab 
2008 jährlich zusätzlich 2,5 Mio. € bereitgestellt. 
Mit ESIP werden gezielt wirtschaftlich umsetzbare 
Energiesparmaßnahmen im Gebäudebestand des 
Landes durchgeführt. 

Des Weiteren wird beim Land Energieliefer-Con-
tracting bereits seit mehreren Jahren mit Erfolg 
umgesetzt. Energiespar-Contracting ist, Wirt-
schaftlichkeit vorausgesetzt, für die Sanierung/ 
Erneuerung betriebstechnischer Anlagen geeignet. 
Hierzu wurden im Jahr 2009 neun Landesliegen-
schaften auf ihre Eignung zur Durchführung von 
Energiespar-Contracting überprüft. In einem ersten 
Schritt sollen drei Projekte vorbereitet und ausge-
schrieben werden. 

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II (KP II) der 
Bundesregierung werden in Niedersachsen derzeit 
eine Vielzahl energetischer Sanierungen in lan-
deseigenen Gebäuden durchgeführt. Insgesamt 
werden 68 Baumaßnahmen aus dem KP II (Hoch-
schulbau und übriger Landesbau ohne Aufsto-
ckungsprogramm) mit einem Investitionsvolumen 
von 112 Mio. € umgesetzt. Hiervon sind bei 52 
Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 
98,6 Mio. € energetische Optimierungen vorge-
sehen. Demnach werden 88% der zur Verfügung 
stehenden Mittel für die wärmetechnische Ver-
besserung der Gebäudehüllen und den Austausch 
veralteter Anlagentechnik sowie für die Errichtung 
von Neubauten verwendet. 

Ergänzend wird im Rahmen der Planungen zum 
Neubau eines Seminar- und Hörsaalgebäudes der 
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel ein 
Pilotprojekt „Niedrigstenergiehaus“ umgesetzt. 
Ziel ist dabei die Erstellung eines Gebäudes mit 
einem Gesamt-Primärenergiebedarf, der dem eines 
Passivhauses entspricht. Die Gesamtkosten sollen 
dabei die Kosten einer konventionellen Bauwei-
se nicht überschreiten. Erfahrungen aus diesem 
Projekt werden bei anstehenden und künftigen 
Baumaßnahmen berücksichtigt und weiterentwi-
ckelt.

Neben den baulichen Maßnahmen werden im 
Rahmen des Verbrauchs- und Kostencontrolling 
die Energieverbräuche der landeseigenen Gebäude 
mit jährlichen Energiekosten von mehr als 10.000€ 
erhoben und ausgewertet und den nutzenden Ver-
waltungen als „Energiebescheid“ zum Feedback 
und Optimierung zur Verfügung gestellt. 

Mit Kabinettsbeschluss vom 18.02.2009 zum 
„Nachhaltigen Immobilienmanagement“ wurden 
auf Anregung der Regierungskommission Klima-
schutz die haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für 
die Durchführung von Contracting-Maßnahmen 
erweitert. 
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Zudem hat die Landesregierung bereits 2008 
durch Allgemeine Verwaltungsvorschriften5  
konkrete Vorgaben und Anforderungen bei der 
energieeffi zienten Beschaffung von Produkten 
und Dienstleistungen eingeführt. Denn durch die 
konsequente Anwendung des Vergaberechts kann 
der Staat als Nachfrager am Markt ökologische 
Innovationen voranbringen und auch hier seiner 
Vorbildfunktion gerecht werden.

Unterstützung der Kommunen

Den Kommunen kommt aufgrund ihrer Bürgernä-
he eine besondere Vorbildfunktion bei der Vermin-
derung des Energieverbrauchs ihrer Gebäude und 
somit beim Klimaschutz zu. 

Aus dem 2008 erstmals aufgelegten Bund-Länder-
Investitionspakt erhalten niedersächsische Städte, 
Landkreise und Gemeinden für die energetische 
Sanierung und Modernisierung von 83 Schulen, 
Kindergärten, Jugendzentren sowie Sport- und 
Mehrzweckhallen Fördergelder in Höhe von rund 
38 Mio. Euro. Diese jeweils zur Hälfte von Bund 
und Land bereitgestellte Summe erhöht sich um 
den Drittelanteil der Kommunen auf insgesamt 
rund 57 Mio. Euro. 

Durch das Konjunkturpaket I sind die Bundesmittel 
für den Investitionspakt 2009 aufgestockt worden. 
Niedersachsen erhält hiervon einen Anteil von 
rd. 27 Mio. Euro, der vom Land im Rahmen der 
„Initiative Niedersachsen“ mit gleichfalls rd. 27 
Mio. Euro aufgestockt worden ist. Ergänzt durch 
den Eigenanteil der Kommunen beläuft sich das 
Volumen des Investitionspakts 2009 auf insgesamt 
rd. 73 Mio. Euro. Mit dieser Summe werden wei-
tere 97 kommunale Gebäude energetisch auf den 
heutigen Standard gebracht.

Nach einer vorläufi gen Bilanz des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird 
pro Vorhaben/ Gebäude rund 38% an Endenergie 
und rd. 142 Tonnen CO2 eingespart (Durchschnitt 
der Vorhaben aller Bundesländer). Niedersachsen 
belegt quantitativ mit insgesamt 180 Vorhaben 
den Spitzenplatz unter allen Bundesländern. 
Aus der Investitionspauschale und dem Förder-
schwerpunkt „Kommunale Sportstätten“ werden 
1.485 Vorhaben mit insgesamt 450.796.026 € für 
Maßnahmen der energetischen Sanierung veraus-
gabt. Diese verteilen sich auf folgende kommunale 
Bereiche (Tabelle 8):

Eine Übersicht der kommunalen Projekte im 
Rahmen der Umsetzung des Konjunkturpakets II 
im Anhang verdeutlicht das Volumen der Investiti-
onen.

Tabelle 8: Investitionen verschiedener Maßnahmen

5 Bekanntmachung des MW vom 25.02.2008 (Nds. MBl.S. 417)
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II.5 Vorschläge für Maßnahmen

Die Regierungskommission Klimaschutz empfi ehlt 
folgende Maßnahmen zum Themenfeld Bauen 
und Wohnen zur Umsetzung:

1. Landesinitiative „Energetische Sanierung und 
Einsatz erneuerbarer Wärmeenergien im Gebäu-
debestand“

2. Erweiterung des Handlungsspielraums von 
Kommunen im Haushaltssicherungsverfahren bei 
Investitionen in rentierliche Energiesparmaßnah-
men

3. EnEV 2009 Neubau bei öffentlichen Program-
men

4. Klimaschutzintegrierte Stadtentwicklungspolitik 
und Quartiersplanung

5. Innovationsprogramm „Niedersachsen-Haus“

6. Vollzug der EnEV und des EEWärmeG

7. „Ökologischer“ Mietspiegel 

8. Einführung intelligenter Stromzähler unterstüt-
zen

9. Stromsparkampagne für Haushalte

Maßnahmen mit Bezug zur Energieversorgung 
(u.a. Anschlusszwang Fernwärme- bzw. Nahwär-
me, Wärmenutzungsplanung) werden im später 
zu behandelnden Kapitel „Energieversorgung“ 
betrachtet. 
 
Ziel: 
Ziel der Initiative ist es, vornehmlich private Haus-
eigentümer über die Möglichkeiten und Chancen 
einer energetischen Altbausanierung sowie der 
Verwendung erneuerbare Wärmeenergien neutral 
und unabhängig zu informieren und zu einer Um-
setzung zu motivieren. 

Sachstand: 
Für das Investitionsverhalten von Eigenheimbe-
sitzern spielen verlässliche Informationen über 
Wirtschaftlichkeit und Qualität von Effi zienz-
maßnahmen eine große Rolle. Bisher werden 
Eigenheimbesitzer jedoch mit einer Vielzahl und 

leider auch unterschiedlichen Informationen 
konfrontiert, was sie eher verunsichert als moti-
viert. Koordination, Bündelung und Fokussierung 
der Aussagen der wichtigsten Akteure kann hier 
Abhilfe schaffen.

Beschreibung: 
Die Initiative konzentriert sich darauf, Synergien zu 
erschließen, bestehende Maßnahmen, Kampagnen 
und Aktivitäten in Niedersachsen zu ergänzen und 
in enger Zusammenarbeit mit den bereits akti-
ven Körperschaften, Organisationen, Unterneh-
men und Bürgern inhaltlich und regional weiter 
auszubauen. Umsetzung und Konkretisierung 
der Landesinitiative sind im Lauf des Jahres 2010 
im Rahmen eines Unterarbeitskreises der Regie-
rungskommission gemeinsam mit Kammern und 
Verbänden erarbeitet worden6.
Die Landesinitiative sollte aus den folgenden drei 
Bausteinen bestehen, die untrennbar miteinander 
zu verzahnen sind, um die gewünschte Wirkung 
zu erzielen: 

1. Landesweite Bündelung der regionalen Ange-
bote zur neutralen und qualifi zierten Energiebe-
ratung sowie zu Förderprogrammen. Dazu soll 
z.B. eine Internetplattform geschaffen werden 
mit entsprechenden Links zur Information und 
Motivation der Gebäudeeigentümer. Insbeson-
dere für ältere Hausbesitzer, die Informationen 
unabhängig vom Internet benötigen sowie eine 
persönliche Erstberatung wünschen, soll ein 
Beratungstelefon („Hotline“) bei der NBank das 
Angebot erweitern.

1 Landesinitiative „Energetische Sanierung und Einsatz erneuerbarer 
   Wärmeenergien im Gebäudebestand“ 

6 Übergeordnetes Ziel dieser Landesinitiative ist es danach, die Anzahl der energetischen Gebäudesanierungen zu erhöhen sowie eine hohe Qualität der energetischen 
  Sanierungen zu unterstützen. Gebäudeeigentümer sollen unabhängig und ergebnisoffen über die Möglichkeiten und Chancen der energetischen Gebäudesanierung und 
  des Einsatzes erneuerbarer Wärmeenergien informiert und zu einer Umsetzung motiviert werden. Bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen soll für eine qualifi zierte 
  Baubegleitung geworben und diese ggf. gefördert werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die energetischen und somit die wirtschaftlichen Potenziale möglichst 
  weitgehend ausgeschöpft werden.



32

2. Informationskampagne für Altbausanierungen, 
erneuerbare Wärmeenergien sowie für quali-
fi zierte und unabhängige Energieberatungen 
(§21 EnEV oder BAFA-Standard) unter Nutzung 
„Guter Beispiele aus den Niedersächsischen 
Regionen“. Im Rahmen der Informationskam-
pagne sollen die Gebäudeeigentümer über 
die Möglichkeiten sowie über die konkreten 
Umsetzungsschritte zur energetischen Gebäu-
desanierung informiert werden. Dabei sollen 
insbesondere die Möglichkeiten des Einsat-
zes erneuerbarer Wärmeenergien aufgezeigt 
werden. Außer Broschüren und Messeauftritten 
könnten Aktionstage wie z. B. „Tag des offe-
nen Effi zienzhauses“ in Anlehnung an den Tag 
der Architektur oder Verleihung einer „Grünen 
Hausnummer“ etc. die Kampagne abrunden.

3. Förderung einer mehrstufi gen Beratung z.B.: 
Einrichtung einer Informationshotline, Einstiegs-
beratung, Intensivberatung mit dem Ziel, einen 
bedarfsorientierten Energieausweis zu erstellen, 
Qualitätssicherung bei der Bauausführung durch 
den Hinweis auf die von der KfW geförderte 
Baubegleitung. Im Rahmen der Landesinitia-
tive wird als ein wesentlicher Einstieg für die 
Kontaktaufnahme mit den Sanierungswilligen 
und Interessierten auch ein Beratungstelefon 

angegeben werden, das von der Förderberatung 
der NBank betreut werden soll. Aufgabe wird 
eine erste Information der Kunden zum Thema 
sein, ohne dass hier auf konkrete und objektbe-
zogene Fragen detailliert eingegangen werden 
kann. Grundinformationen zu möglichen Maß-
nahmen einer energetischen Sanierung und zu 
den grundsätzlichen Aufgaben einer Baubeglei-
tung stehen dort zur Verfügung. Insbesondere 
erhalten Bürgerinnen und Bürger auch Auskunft 
über die Fördermöglichkeiten und Hinweise auf 
die Energieberater. 

Relevante bestehende Förderprogramme sollen in 
die Kampagne einbezogen werden und ggfs. um 
neue Förderprogramme ergänzt werden, wo es 
nötig erscheint. 

Zielgruppe: 
Private Haushalte, vornehmlich Eigentümer von 
Ein-/Zweifamilienhäusern.

Akteure: 
Landesregierung gemeinsam mit Kammern, Ver-
bänden und regionalen Initiativen.
Maßnahmentyp: Maßnahmenkombination aus 
Information, Beratung und Förderung.
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2 Investitionen in rentierliche, energetische Gebäudesanierung 
in Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept

Ziel: 
Den Kommunen kommt aufgrund ihrer Bürger-
nähe eine besondere Vorbildfunktion bei der 
Verminderung des Energieverbrauchs im Gebäu-
desektor und somit beim Klimaschutz zu. Daher 
müssen Entscheidungen über Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen in die energeti-
sche Effi zienz auch bei Kommunen mit fehlendem 
Haushaltsausgleich einen besonderen Stellenwert 
haben. Die Regierungskommission empfi ehlt der 
Landesregierung, eine entsprechende ausdrückli-
che Empfehlung auszusprechen.

Sachstand: 
Insbesondere bei der energetischen Gebäudesa-
nierung ist im Hinblick auf die „Lebensdauer“ öf-
fentlicher Gebäude, die Jahrzehnte beträgt, auch 
ein entsprechend längerer Amortisationszeitraum 
als wirtschaftlich zu betrachten. Die Kommunen 
sind grundsätzlich in der Entscheidung über ihre 
eigenen Investitionen frei, soweit die notwendigen 
Mittel im Rahmen des normalen Haushaltes aus 
Einnahmeüberschüssen erwirtschaftet werden. Sie 
unterliegen insoweit nur der allgemeinen Rechts-
aufsicht. Dies ändert sich, sobald zur Finanzierung 
von Investitionen Kredite in Anspruch genommen 
werden sollen. Gem. § 92 Abs. 2 NGO soll die 
notwendige Genehmigung des im Rahmen der 
Haushaltssatzung beschlossenen Gesamtbetrages 
der Investitionskredite nach den Grundsätzen einer 
geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder ver-
sagt werden. Dabei soll die Genehmigung versagt 
werden, soweit die Kreditverpfl ichtung mit der 
dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht 
mehr im Einklang steht (§ 92 Abs. 2 NGO).

Beschreibung: 
Der Ermessensspielraum innerhalb der Kommunal-
aufsichtsbehörden bei rentierlichen Investitionen 
in die nachhaltige energetische Gebäudesanierung 
sollte großzügig ausgelegt werden. Auch eine 
Amortisation innerhalb von 8 oder 10 Jahren kann 
im Hinblick auf die „Lebensdauer“ eines Gebäu-
des (mehrere Jahrzehnte) noch als wirtschaftlich 
bezeichnet werden. Investitionen in die energeti-
sche Qualität eines Gebäudes amortisieren sich im 
Gegensatz zu fast allen anderen Baumaßnahmen 
in absehbarer Zeit. Die Mehrinvestition in energie-
sparende Maßnahmen ist bei ohnehin anstehen-
den Sanierungen dabei meistens vergleichsweise 
gering.

Zielgruppe: 
Kommunen.

Finanzieller Aufwand: 
Keiner für das Land.

Akteure: 
Landesregierung und Kommunalaufsichts-
behörden.

THG-Einsparung: 
Aufgrund der Datenlage bisher nicht abschätzbar.
Maßnahmentyp: Verwaltungsmaßnahme.
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3 EnEV 2009 Neubau-Anforderungen bei Sanierungen 
mit öffentlichen Programmen

Ziel: 
Einhaltung von EnEV 2009 Neubauanforderungen 
bei Inanspruchnahme öffentlicher Programme für 
öffentliche Gebäude

Beschreibung: 
Es wird unter den Gesichtspunkten des Klima-
schutzes, als auch unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten empfohlen, bei allen aus öffentlichen 
Mitteln zukünftig geförderten Maßnahmen zur en-
ergetischen Gebäudesanierung die energetischen 
Anforderungen für den Neubau der ab Oktober 
gültigen EnEV 2009 bezüglich des Jahres-Primär-
energiebedarfs und der Transmissionswärmever-
luste zu erfüllen. Bei Einzelmaßnahmen an der 
Gebäudehülle sollten für die Außenbauteile, die 
geändert werden, die Einzelanforderungen an 
die mittleren Wärmedurchgangskoeffi zienten 
eingehalten werden (Anlage 3, Tabelle 1 der EnEV 
2009). Bei Einzelmaßnahmen an der Anlagentech-
nik sollte der Abschnitt 4 der EnEV eingehalten 
werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Regierungs-
kommission die Landesregierung um einen Bericht, 
wie insbesondere das Konjunkturpaket unter 
Klimaschutzgesichtspunkten wirkt. Mit dem Kon-
junkturpaket werden insbesondere Maßnahmen 
zur energetischen Gebäudesanierung der öffent-
lichen Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, 
Hochschulen, Krankenhäuser, kommunale Sport-
stätten und Landesliegenschaften gefördert. Daher 
erscheint der Regierungskommission ein entspre-
chender Bericht zur Wirkung unter Klimaschutzge-
sichtspunkten erforderlich.

Zielgruppe: 
Empfänger von Fördergeldern aus Programmen 
des Landes Niedersachsen oder aus Programmen, 
die unter Beteiligung des Landes Niedersachsen 
abgewickelt werden. Gleiches gilt auch für Emp-
fänger von Mitteln aus Programmen, die durch 
andere öffentliche Stellen, Körperschaften oder 
Organisationen in Niedersachsen abgewickelt 
werden, bei denen die Rechtsaufsicht beim Land 
Niedersachsen liegt.

Akteure: 
Land und Kommunen.

Finanzieller Aufwand: 
ein zusätzlicher Aufwand für das Land im Rahmen 
der Förderprogramme nötig. Geringer Aufwand 
für zusätzliche Klimaschutzberichterstattung zu 
den Förderprogrammen (einige 1000 Euro pro 
Förderprogramm).

THG-Einsparung: 
Abhängig vom Umfang und der Zielrichtung von 
Sanierungsförderprogrammen.

Maßnahmentyp: 
Änderung der Förderkriterien.
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4 Klimaschutzintegrierte Stadtentwicklungspolitik und               
Quartiersplanung 

Ziel: 
Neben der energetischen Sanierung einzelner 
Gebäude bietet auch die Verbesserung der En-
ergieeffi zienz von städtischen Siedlungsräumen 
(Stadtteil-/Quartiersebene) ein großes Klimaschutz-
Potenzial. Aktuell gilt es deshalb, Klimaschutz bzw. 
energetische Sanierung als Teil einer integrierten 
Strategie der Stadtentwicklungs- und Quartiers-
politik zu verankern. Vorrangig sind nachhaltige 
städtische Strukturen durch Innenentwicklung, 
Flächenkonversion, energieeffi ziente Gebäude, 
Nutzung bestehender Infrastrukturressourcen, 
Verkehrsvermeidung und umweltschonende 
Stadtverkehrssysteme zu realisieren. Gesundheits-
beeinträchtigenden Effekten des Klimawandels ist 
entgegenzuwirken.

Sachstand: 
Dies bedeutet gegenüber bisher zumeist noch 
üblicher Planungspolitik eine wesentliche Erweite-
rung der Aufgaben der Städte und Gemeinden mit 
einem erheblich gestiegenen Anspruch an Kom-
plexität, dem man nur kooperativ , interdisziplinär 
und strategisch mit Gesamtkonzepten begegnen 
kann. 

Beschreibung: 
Investive Förderprogramme für eine quartierswei-
se Sanierung sind ausgesprochen kapitalintensiv. 
Aufgrund des Energiekonzeptes der Bundesregie-
rung wurde ein Förderprogramm „Energetische 
Städtebausanierung“ bei der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) aufgelegt. Ziel dieses Programms 
ist es, umfassende und lokal angepasste Investitio-
nen in Energieeffi zienz und erneuerbare Energien 
auf unbürokratische Weise anzustoßen und damit 
vielfältige Synergieeffekte zu nutzen. 

• Die Regierungskommission fordert Land und 
Kommunen auf, das Förderprogramm „Energe-
tische Städtebausanierung“ intensiv zu nutzen. 
Zusätzlich wird das Land aufgefordert, beim 
Bund auf eine Weiterentwicklung der Städte-
bauförderung hinzuwirken unter besonderer 
Beachtung der Kopplung von Stadtentwick-
lungsprogrammen mit energetischer Sanierung 
und der 

• Weiterbildung der regionalen (z. B. regionale 
Energieagenturen) und lokalen Netzwerkknoten 
(z. B. Quartiersmanager) in Fragen der energie-
optimierten quartiers- und stadtteilbezogenen 
Sanierung bzw. von Stadtentwicklungspolitik.

Akteure: 
Land und Kommunen.

Zielgruppe: 
Kommunale Stadtplanungs-/entwicklungsämter, 
Wohnungsunternehmen, regionale Energieagen-
turen.

Finanzieller Aufwand: 
Nach Maßgabe der verfügbaren Bundesmittel. 

THG-Einsparung: 
ggf. noch abzuschätzen. 

Maßnahmentyp: 
Weiterbildung. 
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5 Innovationsprogramm „Niedersachsen-Haus“

Gebäude mit Sichtmauerwerk z. B. durch die 
Innendämmung bautechnisch anspruchsvolle 
und damit kostenintensive Lösungen. Deshalb ist 
zu befürchten, dass - aufgrund der regionalen 
Bautypen in Norddeutschland - Bauherren in 
Norddeutschland von der Förderung im Rahmen 
der KfW-Programme und dem „Energieeffi zienz-
darlehen Niedersachsen“ grundsätzlich aus-
geschlossen sind. Daher bittet die Regierungs-
kommission die Landesregierung, ein Konzept 
vorzulegen, wie abweichend von und ergänzend 
zu den bundesweit geltenden Anforderungen 
künftig landestypische bauliche Besonderheiten 
für Norddeutschland stärker berücksichtigt wer-
den können.

2. KfW-Förderung: Das Land Niedersachsen setzt 
sich für eine deutliche Erhöhung der bundeswei-
ten KfW-Förderung insbesondere im Bereich der 
Gebäudesanierung ein, ohne die eine angemes-
sene Sanierungsrate und -tiefe nicht erzielt wird.

Akteure: 
Umsetzung und Konkretisierung durch Landes-
regierung gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe 
betroffener Berufsgruppen.

Zielgruppe: 
Eigentümer von Wohngebäuden.

Finanzieller Aufwand: 

THG-Einsparung: 
Ggf. noch abzuschätzen. 

Maßnahmentyp: 
Anpassung der Förderrahmenbedingungen. 

Ziel: 
Abbau von Hemmnissen der energetischen Gebäu-
desanierung bei typisch witterungs- und traditions-
bedingten Bauweisen in Niedersachsen

Sachstand: 
Während in Deutschland knapp 30% der Wohn-
gebäude ein zweischaliges Mauerwerk aufweisen, 
sind dies im Norden Deutschlands über 60%, von 
denen wiederum 75% verklinkert sind oder sicht-
bare Mauersteine aufweisen (IWU 2010). Durch 
diese Bauweise ergeben sich besondere Frage-
stellungen bezüglich der Dämmausführung, der 
Förderwürdigkeit im Rahmen nationaler Förderpro-
gramme, der architektonischen und bauphysikali-
schen Wirkung von Dämmmaßnahmen.

Beschreibung: 
Die Aktivitäten zur Umsetzung dieser Maßnahme 
sollten eng mit der Maßnahme „Energetische Sa-
nierung und Einsatz erneuerbarer Wärmeenergien 
im Gebäudebestand“ verzahnt werden bzw. ggf. 
innerhalb dieser durchgeführt werden.

1. Anpassen der Förderung auf norddeutsche 
Gebäudebauweisen: Mit dem „Energieeffi -
zienzdarlehen Niedersachsen“ wird privaten 
Eigentümern und Erbbauberechtigten von 
selbstgenutztem Wohnraum in Niedersachsen 
sowie Vermietern eine Zinsverbilligung der 
KfW-Darlehen gewährt. Die Vorgaben der KfW 
an die Bauteileeigenschaften und die Errichtung 
von Gebäuden berücksichtigen dabei nicht 
typische witterungs- und traditionsbedingte 
Bauweisen in Norddeutschland. Zum Erhalt der 
Fassadengestaltung aus Gründen des Stadtbildes 
und der Baukultur erfordert gerade die energe-
tische Sanierung von Fachwerkgebäuden und 
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6 Vollzug der EnEV und des EEWärmeG

Ziel: 
Realisierung des großen Einsparpotenzials ins-
besondere im Gebäudebestand, aber auch im 
Neubau 

Sachstand: 
Die Anforderungen zur Einhaltung energetischer 
Standards im Gebäudebestand werden durch die 
Energieeinsparverordnung (EnEV) des Bundes gere-
gelt. Der Vollzug der EnEV obliegt den Ländern. 
Sie werden durch § 7 Abs. 2 und 4 EnEG zum 
Erlass von Rechtsverordnungen zur näheren Aus-
gestaltung der Überwachung ermächtigt. Dabei 
ist der Begriff der Überwachung weit auszulegen. 
§ 7 EnEG weist im Abs. 1 ganz allgemein den 
zuständigen Behörden der Länder die Aufgabe zu, 
darüber zu wachen, dass die in der EnEV festge-
setzten Anforderungen erfüllt werden. § 7 Abs. 2 
EnEG ermächtig die Länder, die Überwachung der 
in der EnEV festgesetzten Anforderungen ganz 
oder teilweise auf geeignete Stellen, Fachverei-
nigungen oder Sachverständige zu übertragen. 
Durchführung und Vollzug der EnEV obliegen den 
Unteren Bauaufsichtsbehörden. Dies schließt die 
Zuständigkeit für die Zulassung von Ausnahmen 
und Befreiungen ein. Außerdem ist die Untere 
Bauaufsichtsbehörde zuständige Verwaltungsbe-
hörde für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 27 Energieeinsparver-
ordnung. Gleichermaßen obliegt in Niedersachsen 
den Unteren Bauaufsichtsbehörden bei Neubauten 
der Vollzug der Anforderungen des EEWärmeG.

Beschreibung: 
Aufgrund der großen Bedeutung der energeti-
schen Sanierung des Gebäudebestands sowie der 
erneuerbaren Wärmebereitstellung und Bauaus-
führung von Neubauten für die Erreichung der 
Klimaschutzziele soll der Vollzug der Energieein-
sparverordnung und des EEWärmeG in Nieder-
sachsen als Verfahren klar defi niert werden. Die 
Landesregierung soll hierzu ein Konzept vorlegen, 
das die Durchführung von Stichproben berück-
sichtigt. Zu prüfen ist auch die Zusammenlegung 

der Vollzugsverfahren von EnEV und EEWärmeG, 
bei dem die Nachweisführung über Sachverstän-
dige erfolgt.Das Land Niedersachsen informiert 
die am Bauprozess Beteiligten rechtzeitig darüber, 
wann mit welchen Änderungen im Verfahrens- 
und Prüfablauf zu rechnen ist. In einigen Fällen 
können die nach EnEV gestellten Anforderungen 
nicht erfüllt werden. Für solche Fälle können die 
zuständigen Unteren Bauaufsichtsbehörden auf 
Antrag Ausnahmen zulassen bzw. Befreiungen 
erteilen. Die Landesregierung wird entsprechende 
Handreichungen (z. B. nach Vorbild Bayerns) zum 
Verfahren etc. in geeigneter Weise veröffentlichen.

Akteure: 
Land sowie die zuständigen Bauaufsichtsbehör-
den.

Zielgruppe: 
Wohngebäudebesitzer und Planer/Ausführende 
bei Sanierungen/ Modernisierungen.

Finanzieller Aufwand: 
Abhängig von der Intensität der Stichprobenprü-
fungen.

THG-Einsparung: 
Ggf. noch abzuschätzen. 

Maßnahmentyp: 
Kontrolle der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
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7 „Ökologischer“ Mietspiegel7 

Ziel: 
Landesweite Verbreitung von „ökologischen 
Mietspiegeln“

Sachstand: 
Auf Grund des Investor-Nutzer-Dilemmas bleibt die 
Sanierungsrate hinter den Erwartungen zurück. 
Ortsübliche Vergleichsmieten sollten in Zukunft da-
her energetische Kriterien berücksichtigen (verein-
fachend: „ökologischer Mietspiegel“). Im Rahmen 
eines ökologischen Mietspiegels können Vermieter 
einen Aufschlag auf die ortsübliche Vergleichsmie-
te erteilen, wenn ihr Gebäude eine gute wärme-
technische Beschaffenheit aufweist. Durch diesen 
Aufschlag können Sanierungskosten refi nanziert 
werden. Verschiedene Studien bescheinigen, 
dass ein solcher Aufschlag das Investorverhalten 
äußerst positiv beeinfl ussen kann. Bislang wird der 
ökologisch erweiterte Mietspiegel in Niedersach-
sen wenig eingesetzt.

Beschreibung: 
Das Land setzt sich zum Ziel, landesweit stärker 
den ökologischen Mietspiegel zu verbreiten, und 
unterstützt alle interessierten niedersächsischen 
Kommunen bei der Einführung des Mietspiegels. 
Dazu stellt es die geeigneten Hintergrundmateriali-
en aufbereitet zur Verfügung, die den Kommunen 
zur Beantwortung der zentralen Einführungs-
fragen dienen, bietet mehrere Fortbildungsver-
anstaltungen an, vernetzt die Kommunen mit 
anderen niedersächsischen Kommunen, die einen 
Mietspiegel einführen, sowie mit Kommunen in 
Deutschland, die dies bereits gemacht haben, und 
stellt einen einmaligen fi nanziellen Umsetzungsan-
reiz zur anteiligen Finanzierung der kommunalen 
Einführungskosten zur Verfügung.
Akteure: 
Landesregierung gemeinsam mit den niedersächsi-
schen Kommunen.

Zielgruppe: 
Vermieter. 

Finanzieller Aufwand: 
Vernetzungsarbeit 30 k€/Jahr, 5 k€/Kommune. 

THG-Einsparung: 
Beitrag zur Umsetzung des Minderungspotenzials 
(allein für ökologischen Mietspiegel nicht angeb-
bar).

Maßnahmentyp: 
Maßnahmenkombination aus Information, Bera-
tung und Förderung.

7 Vgl. den Vorschlag eines „Energetischen Mietspiegels“ in [EnFoZ 2009]
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8 Einführung Intelligenter Zähler unterstützen8

Ziel: 
Unterstützung der Einführungsphase intelligenter 
Zähler

Sachstand: 
In Deutschland sind Messstellenbetreiber nach 
dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) seit Januar 
2010 bei Neubauten und bei umfassenden Sanie-
rungen gesetzlich zum Einbau von intelligenten 
Zählern (für Strom und Gas) verpfl ichtet. Die 
Verbraucher sollten auch durch ihre Rechnun-
gen und Verträge über Preise und Energiekosten 
informiert werden. Die Informationen sollten 
ihnen so präsentiert werden, dass sie ihre Ener-
gieeffi zienz verbessern können, indem sie z. B. 
ihren Verbrauch mit Referenzwerten oder verfüg-
baren energieeffi zienten Lösungen vergleichen. 
In der Praxis müssen diese Verbraucherrechte 
noch richtig umgesetzt werden und die ange-
botenen Informationen müssen besser auf die 
Erfordernisse der Verbraucher abstellen. Seit Ende 
Dezember 2010 müssen Energieversorgungsun-
ternehmen außerdem – sofern technisch machbar 
und wirtschaftlich zumutbar – einen lastvariablen 
oder tageszeitabhängigen Stromtarif anbieten. 
Durch Überwachung und Steuerung des eigenen 
Stromverbrauchs sollen verstärkt Ansätze zum 
Lastmanagement und zur Einsparung von Energie 
geschaffen werden. Diese Entwicklung dient auch 
der Optimierung des Lastmanagements in Verteil-
netzen, der Verlustreduzierung und der verbes-
serten Integration fl uktuierender erneuerbarer 
Energieträger.

Voraussetzung für die Nutzung dieses Potenzials 
sind geeignete Normen für Zähler und Geräte 
sowie Verpfl ichtungen der Lieferanten, Verbrau-
cher mit sachdienlichen Informationen (z. B. klare 
Rechnungen) über ihren Energieverbrauch zu ver-
sorgen, wozu auch die Beratung darüber gehört, 
wie sie ihren Verbrauch weniger energieintensiv 
gestalten und so ihre Kosten senken können. 

Noch kommen am Markt unterschiedliche Tech-
nologien zum Einsatz und die Funktionen der 
verschiedenen intelligenten Zähler variieren stark. 

Zurzeit fehlen neben den technischen Richtlinien 
auch verbindlich geregelte Standards für Funk-
tionen. Es sollten daher Maßnahmen entwickelt 
werden, die die Durchdringung des Marktes mit 
Smart Metern verbessern und einen Wettbewerb 
dieser Techniken möglich machen.

Beschreibung: 
Bisher erfolgt eine Marktdurchdringung nur durch 
freiwillige Kostenübernahme der Verbraucher 
(„First Mover“). Eine Ausschöpfung dieses Poten-
zials setzt aber die Nutzung neuester Technologien 
und Kommunikationsmittel (u. a. Smart-Phones) 
im Alltag voraus. 

Niedersachsen kann als Land dazu die beteiligten 
Kreise zu einem öffentlichkeitswirksamen Gipfel 
zum Thema Smart Meter einladen. Dabei sind 
gerade die Fragen zu verbindlichen Vorgaben 
zur Datenverarbeitung und -speicherung sowie 
zum Datenschutz sind zu beleuchten. Die Regie-
rungskommission empfi ehlt der Landesregierung, 
gemeinsam mit Industrie und EVUs die Einführung 
von intelligenten Zählern zu unterstützen.

Akteure: 
Politik, Energieversorger.

Zielgruppe: 
Endverbraucher.

Finanzieller Aufwand: 

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Information.

8 www.co2online.de/ueber-co2online/newsanzeige/article/7/iphone-app-hilft-beim-stromsparen/index.html
  www.hea.de/tmp/pdf/hea_strommesstabellen_formular.pdf



40

9 Stromsparkampagne für Haushalte 

Ziel: 
Informationskampagne zum Thema Stromeffi zi-
enz/ -einsparung. Vorhandene Beratungsnetzwer-
ke/ -konzepte der unterschiedlichen Akteure im 
Land sollen gestärkt werden, um den Verbraucher 
– vor allem einkommensschwache Haushalte oder 
Migrantenhaushalte - noch besser über stromspa-
rendes Verhalten zu informieren. Möglicherweise 
bestehende Vorbehalte oder Hürden (z. B. Sprach-
barriere) sollen überwunden werden.

Sachstand: 
Bundesweit schicken Wohlfahrtsverbände be-
reits ausgebildete Stromsparhelfer zu einem 
Stromspar-Check in die Haushalte. Dabei messen 
sie die Verbrauchswerte von Haushaltsgeräten 
und geben anschließend qualifi zierte Tipps, wie 
sich der Verbrauch mit einfachen Mitteln senken 
lässt. Dadurch sollen die (einkommensschwachen) 
Haushalte rund 20 % der Stromkosten einsparen. 
Die Stromsparhelfer selbst sind dabei Langzeit-
arbeitslose, die eine theoretische und praktische 
Einweisung durch qualifi zierte Trainer erhalten. 
Jeder vierte Stromsparhelfer fi ndet im Anschluss 
an das Projekt sogar eine Arbeitsstelle. 

Auch in verschiedenen niedersächsischen Kom-
munen ist diese Kampagne bereits aufgegriffen 
worden und sollte in die Breite getragen werden. 
Denn es gilt, im Sinne einer zielgruppengerechten 
Kommunikation, bei der Ansprache der Verbrau-
cher unterschiedliche Hürden und Interessen zu 
berücksichtigen (bspw. Sprachbarrieren). 

Beschreibung: 
Eine individuelle Ansprache der Verbraucher ist 
eine wirksame Methode, um Stromsparpotenzi-
ale zu heben, denn das Nutzerverhalten ist ein 
entscheidender Faktor bei der Umsetzung der Effi -
zienzziele. Die Landesregierung kann Kommunen 
und Sozialverbände unterstützen, die Stromspar-
beratung zu initiieren und zielgruppengerecht zu 
gestalten. 

Dazu werden folgende Aktivitäten vorgeschlagen:

• die Etablierung und Finanzierung weiterer 
Standorte in allen kreisfreien Städten für 
Stromsparchecks gemeinsam mit den Sozialver-
bänden und regionalen Energieagenturen

• die Sicherung der Finanzierung der bestehenden 
Standorte durch Co-Finanzierung

• in Zusammenarbeit mit Energieversorgern die 
Entwicklung eines Förderprogramms energieef-
fi ziente Haushaltsgeräte als Zuschussprogramm 
„Abwrackprämie“ von 100 bis 150 € inkl. 
Entsorgungspfl icht [IFEU 2010]

Außerdem wird vorgeschlagen, die Kampagne 
„Energetische Sanierung und Einsatz erneuerbarer 
Wärmeenergien im Gebäudebestand“ zukünf-
tig auch für Informationen zur Stromeinsparung 
zu nutzen und über den (noch zu schaffenden) 
Internetauftritt bereits vorhandene Initiativen auf-
zugreifen. Eine mehrsprachige Ansprache ist dabei 
entscheidend für die Zielgruppe der Migranten. 

Akteure: 
Landesregierung, Wohlfahrtsverbände und kom-
munale Energieagenturen, lokale/regionale EVU.

Zielgruppe: 
Einkommensschwache Haushalte, „Normalhaus-
halt“, etc.

Finanzieller Aufwand: 

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Information.
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III Industrie, Gewerbe, Handel und  
 Dienstleistungen
III.1 Ist-Stand

Der Endenergieverbrauch des Sektors Industrie 
(Bergbau und verarbeitendes Gewerbe) betrug in 
Niedersachsen im Jahr 2006 286 PJ und der des 
Sektors Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) 
152 PJ [MU NDS 2008]. Die Anteile dieser Sekto-
ren von 30 % bzw. 16 % am gesamten Endener-
gieverbrauch Niedersachsens entsprechen jeweils 
dem Durchschnitt auf nationaler Ebene. Den mit 
Abstand größten Endenergieverbrauch wies im 
Jahr 2006 die Metallerzeugung und -bearbeitung 
mit rund 93 PJ (prozessbedingter Endenergiean-
teil) auf, gefolgt von der chemischen Industrie 
(56 PJ). Weitere Branchen, die maßgeblich zum 
industriellen Endenergieverbrauch beitragen, sind 
Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung (33 
PJ), Papiergewerbe (27 PJ), Glas, Keramik und 
Verarbeitung von Steinen und Erden (25 PJ) und 
Herstellung von Kraftwagen, Kraftwagenteilen 
und sonstiger Fahrzeugbau (18 PJ) (siehe Tabelle 
9). Diese sechs Branchen beanspruchen rund 90 % 
des industriellen Endenergieverbrauchs und haben 
damit die höchste Relevanz für Energieverbrauch 
und Klimaschutz in Niedersachsen.

Rund 70 % des industriellen Endenergieverbrauchs 
werden in Niedersachsen 2006 mit den Enden-
ergieträgern Strom (32 %) und Erdgas (37 %) 
gedeckt. 

Im Sektor GHD sank im Zeitraum 1990 bis 2004 
der Endenergieverbrauch um 14,3 PJ auf 145,9 PJ. 
Für 2006 wurde in der Niedersächsischen Ener-
gie- und CO2-Bilanz wieder ein Anstieg auf 149,6 
PJ quantifi ziert. Damit hat der Sektor GHD einen 
Anteil von rund 16 % am gesamten Endener-
gieverbrauch Niedersachsens [EFZN 2009]. Die 
energiebedingten CO2-Emissionen nach der Verur-
sacherbilanz sind sowohl im Sektor Industrie (um 
rund 4 %) als auch im Sektor GHD (um rund 12%) 
niedriger als 1990. 

Tabelle 10: Entwicklung der energiebedingten CO2-Emissionen in Niedersachsen nach 
Sektoren (Verursacherbilanz) [MU NDS 2008]

Tabelle 9: Industrieller Endenergieverbrauch in Niedersachsen 2006 nach Branchen 
(MU NDS 2008, eigene Darstellung) 
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Die Potenziale für CO2-Einsparungen und ihre 
jeweilige Wirtschaftlichkeit hängen stark von den 
individuellen Bedingungen der einzelnen Betriebe 
ab und sind handlungsfeldbezogen. Ebenso vielfäl-
tig sind die Möglichkeiten, den Energieverbrauch 
für Raumwärme, Prozesswärme und Strom durch 
effi ziente Technologien und Verfahren zu senken. 
Beispielsweise sind Elektromotoren, wie sie für An-
triebe bei Förderbändern oder Pumpen eingesetzt 
werden, für über zwei Drittel des Stromverbrauchs 
in der Industrie verantwortlich. Mit effi zienteren 
und intelligent gesteuerten Motoren lassen sich bis 
zu 60 % Strom einsparen. Andere Beispiele sind 
etwa energiesparende Beleuchtungssysteme, die 
Wärmenutzung oder die Optimierung von Feue-
rungsanlagen. [MU NDS 2009]

Wie im Gebäudesektor bestimmen auch im Sektor 
GHD Mengen- und Effi zienzeffekte die zukünftige 
Entwicklung des Energieverbrauchs. Die Zahl der 
Beschäftigten und die Entwicklung der Gebäude-
fl ächen sind die hier wichtigsten Mengentreiber. 
Zudem wird angenommen, dass sich die klimati-
sierten Flächen von 2004 bis 2020 annähernd ver-
doppeln werden. Das Mengenwachstum im Sektor 
GHD wird von Effi zienzsteigerungen kompensiert. 
Beim Raumwärmebedarf tragen vor allem mo-
derne Wärmeerzeugungen und der zunehmende 
Einsatz von Regelungstechnik zur Reduktion bei. 
Effi ziente Beleuchtungssysteme, Bürogeräte und 
Klima- und Lüftungstechnik schwächen die Zunah-
me des Stromverbrauchs. [EFZN 2009]

Endenergie-Einsparpotenziale bis 2020 gegenüber 
der Referenzentwicklung wurden in Pehnt et al. 
(2009) auf nationaler Ebene abgeschätzt. Werden 
die Einsparpotenziale in erster Näherung prozen-
tual auf den Endenergieverbrauch dieser Sektoren 
in Niedersachsen 2006 übertragen, ließen sich 
bei vollständiger Ausschöpfung der Potenziale im 
Jahr 2020 im Sektor Industrie rund 42 PJ und im 
Sektor GHD rund 6 PJ Endenergie gegenüber einer 
Business-as-usual-Entwicklung einsparen. Die Ein-
sparpotenziale verteilen sich wie in den folgenden 
Tabellen dargestellt auf die verschiedenen Anwen-
dungen in den beiden Sektoren.

III.2 Potenzial der CO2-Reduktion

Tabelle 11: Abschätzung der prozentualen Einsparpotenziale einzelner Anwendungen am 
gesamten Endenergieverbrauch im Sektor Industrie bis 2020 gegenüber einer Referenzent-
wicklung (Pehnt et al. 2009)

Tabelle 12: Abschätzung der prozentualen Einsparpotenziale einzelner Anwendungen am 
gesamten Endenergieverbrauch im Sektor GHD bis 2020 gegenüber einer Referenzentwick-
lung (Pehnt et al. 2009)
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III.3 Ziele

Zu den Zielen der Bundesregierung einer Senkung 
der Treibhausgas-Emissionen um 40 % bis 2020 
und um mindestens 80 % bis 2050 (gegenü-
ber 1990) müssen auch die Verbrauchssektoren 
Industrie und GHD angemessen beitragen. Die 
gesamtgesellschaftlichen THG-Ziele werden 
beispielsweise durch eine Steigerung des Anteils 
erneuerbarer Energieträger auf 18 bzw. 60 % am 
Bruttoendenergiebedarf sowie eine Senkung des 
Primärenergiebedarfs um 20 bzw. 50 % gegenü-
ber 2008 erreicht. Dazu ist eine endenergiebezo-
gene Energieproduktivitätssteigerung von 2,1%/a 
erforderlich. 
 
Ebenso wie im Bereich „Bauen und Wohnen“ 
macht sich das Land Niedersachsen diese Ziele zu 
eigen und fördert sie, soweit dies in ihrem Hand-
lungsbereich liegt und wirtschaftlich umsetzbar ist. 
Dazu initiiert das Land konkrete Maßnahmen mit 
messbarem Erfolg, die bundesweite Instrumente 
fl ankieren und sowohl kurzfristige Erfolge als auch 
eine langfristige Zielerreichung bezwecken.
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einer sinnvol-
len Gesamtstrategie nach heutigem Kenntnisstand 
der Sektor Industrie (ohne Umwandlungssektor) 
nicht in gleichem Maß zu den THG-Minderungs-
zielen beitragen kann wie die anderen Sektoren, 
um die Wirtschaftskraft des Standorts Niedersach-
sen zu erhalten und ausbauen zu können.

III.4 Was im Land bereits 

 geschieht

Schwerpunkt der niedersächsischen Landesregie-
rung im öffentlichen, privaten und betrieblichen 
Bereich liegt auf Information und der Schaffung 
von Anreizen. Hauptinstrumente sind deshalb 
Informations- und Beratungsangebote bis hin zur 
Förderung von Innovationen und Leuchtturmpro-
jekten. 

Zur Reduktion von Treibhausgasemissionen in En-
ergiewirtschaft und Industrie kommt seit 2005 das 
Instrument des Emissionshandels zur Anwendung, 
von dem die größten CO2-Emittenten erfasst 
werden. Durch die Einführung des Zertifi kate-Han-
delssystems sollen Anreize geschaffen werden, die 
Emissionen dort zu vermeiden, wo es am kos-

tengünstigsten ist. Dazu wird für die betroffenen 
1.665 Emittenten in Deutschland, darunter neben 
Kraftwerken auch viele Industrieunternehmen, 
eine verbindliche Obergrenze für CO2-Emissionen 
festgelegt. Die Mengen an Zertifi katen, die jedes 
Unternehmen erhält, sind im Gesetz über den 
nationalen Zuteilungsplan für Treibhausgas-Emis-
sionsberechtigungen (ZuG) für die Periode 2008-
2012 festgelegt. Vorschläge zur Gestaltung des 
Zertifi katehandels in Niedersachsen wurden von 
der Arbeitsgruppe „Ökonomische Instrumente“ im 
Auftrag der 5. Niedersächsischen Regierungskom-
mission erarbeitet.

Die meisten Zertifi kate erhalten große Energie-
anlagen mit mehr als 50 MW Feuerungswär-
meleistung. An zweiter Stelle folgen integrierte 
Hüttenwerke zur Stahlproduktion. Für beide An-
lagentypen zusammen wurden insgesamt ca. drei 
Viertel aller Emissionsberechtigungen ausgegeben. 
Aufgrund des hohen Anteils der Energiewirtschaft 
an der niedersächsischen Zuteilungsmenge sind 
Maßnahmen in diesem Sektor potenziell geeignet, 
deutliche Reduktionen der niedersächsischen CO2-
Emissionen zu bewirken. Die Einfl ussmöglichkeiten 
der Landespolitik auf den Emissionshandel sind 
jedoch gering, weil dieser durch Bundesrecht bzw. 
durch Europäisches Recht geregelt wird. [EFZN 
2009]

Auf Bundesebene wird die Einführung von Maß-
nahmen des Energiemanagements geprüft. Die 
Bundesregierung wird ab 2013 den Spitzenaus-
gleich im Rahmen der Energie- und Stromsteuer 
nur noch gewähren, wenn die Betriebe einen 
Beitrag zu Energieeinsparungen leisten. Der Nach-
weis der Einsparung kann durch die zertifi zierte 
Protokollierung in Energiemanagementsystemen 
oder durch andere gleichwertige Maßnahmen 
erfolgen. Bei den anderen Steuervergünstigungen 
wird die Bundesregierung prüfen, mit welchen 
Maßnahmen den Anforderungen nach einer 
entsprechenden Gegenleistung Rechnung getra-
gen werden kann. Diese soll in Zukunft an die 
Durchführung von Energiemanagementsystemen 
geknüpft werden. 

Die Landesregierung hält es für erforderlich, die 
Unternehmen darauf frühzeitig vorzubereiten. 
Gemeinsam mit den Unternehmerverbänden Nie-
dersachsen e.V. hat sie daher im Dezember 2008 
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die Initiative „Transferzentren Energieeffi zienz“ 
gestartet. Mit dieser Initiative sollen Unternehmer 
miteinander vernetzt, wirtschaftliche Energieef-
fi zienzmaßnahmen identifi ziert und Unterneh-
men bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen 
unterstützt werden. Dabei ist die Einführung von 
betrieblichen Energiemanagementsystemen der 
wichtigste Aspekt des Projektes. Nach dem Motto 
„Unternehmer für Unternehmer“ haben sich Be-
triebe untereinander über mögliche, geplante oder 
schon durchgeführte Energieeffi zienzmaßnahmen 
ausgetauscht. Auch die 6. Regierungskommission 
befasst sich mit der Frage, wie die Energie- und 
Materialeffi zienz in kleinen und mittleren Produk-
tionsunternehmen verbessert werden. [MU NDS 
2009] Weiterhin wurde der Leitfaden „Betriebli-
ches Energiemanagement“ [TZE Leitfaden 2010] 
aktualisiert. Neue Erkenntnisse aus der Initiative 
wurden eingearbeitet und Praxisbeispiele darge-
stellt. Dieser Leitfaden soll insbesondere denjeni-
gen Betrieben, die nicht am Projekt teilgenommen 
haben, zugutekommen. 

Über diese konkreten Initiativen hinaus wird das 
Land die Kooperation mit Wirtschaft und Gewerk-
schaften in den Fragen zur Nachhaltigkeit und 
zum Klimaschutz insgesamt ausbauen. Im Dezem-
ber 2008 haben die Landesregierung, die Unter-
nehmerverbände Niedersachsen, die Industrie- und 
Handelskammern, die Handwerkskammern und 
der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen 
die Rahmenvereinbarung zur „Niedersachsen 
Allianz für Nachhaltigkeit“ unterzeichnet. Ziel der 
Allianz ist, mit konkreten Vereinbarungen und 
Projekten zur Verwirklichung von Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz in Niedersachsen beizutragen. 
Neben den Unterzeichnern können auch einzelne 
Unternehmen, Zusammenschlüsse, Verbände und 
andere Einrichtungen der Wirtschaft oder Lan-
desverwaltung Mitglied werden. Die Laufzeit der 
Allianz ist zunächst auf fünf Jahre festgelegt. [MU 
NDS 2009]

Darüber hinaus wird die Bundesregierung mittel-
ständischen Unternehmen weitere Förderprogram-
me anbieten. Bereits heute fördert sie im Rahmen 
des Sonderfonds „Energieeffi zienz in KMU“ Ener-
gieeffi zienzberatungen sowie zinsgünstige/-verbil-
ligte Investitionskredite für Effi zienzinvestitionen 
von kleinen und mittleren Unternehmen [Bundes-
regierung 2010]. Zukünftig ist geplant, im Rahmen 
des Sondervermögens Energie- und Klimafonds 
insbesondere hocheffi ziente Querschnittstech-

nologien und Effi zienzaktivitäten in kleinen und 
mittleren Unternehmen verstärkt zu fördern.
Von Belang für die niedersächsische Industrie und 
das Gewerbe sind weitere bundes- und europa-
rechtliche Entwicklungen. Hier ist insbesondere die 
Ökodesign-Richtlinie [EU-Kom 2009] zu nennen, 
die für zahlreiche Produktgruppen im Rahmen 
von sog. Durchführungsverordnungen Mindest-
Vorgaben bezüglich Energieeffi zienz und weiterer 
Umweltschutzgüter defi niert. So ist beispielsweise 
ein schrittweises Verbot des Inverkehrbringens in-
effi zienter Elektromotoren verabschiedet. Während 
die Ökodesign-Richtlinie Mindeststandards für 
Energieeffi zienz von Produkten vorschreibt, dient 
die Energieverbrauchskennzeichnung [EU-Kom 
2010] dem Ziel, Markttransparenz über den Ener-
gieverbrauch herzustellen bzw. energiesparende 
Produkte für Verbraucher erkennbar zu machen. In 
der Kombination bilden Ökodesign-Verordnungen 
und Energieverbrauchskennzeichnung eine Push 
& Pull – Strategie der EU für Energieeffi zienz auf 
Produktebene. Die Marktüberwachung der Einhal-
tung der Ökodesign-Vorgaben und der Energiever-
brauchskennzeichnung liegt in Deutschland in der 
Verantwortung der Bundesländer.
 

III.5 Vorschläge für Maßnahmen

Die Regierungskommission Klimaschutz empfi ehlt 
die Umsetzung folgender Maßnahmen:

1. Förderprogramm „Transferzentren Energieeffi -
zienz“ (TZE) – Verstetigung, Weiterentwicklung 
und Ausweitung

2. TZE-Leitfaden Energiemanagement: Bekanntma-
chung, Ausweitung der Zielgruppen und breite 
Anwendung

3. Information und Motivation zur Umsetzung von 
Energiespar-Geschäftsmodellen wie Einsparcon-
tracting 

4. Industrielle Abwärme: gewerbliche Energiebera-
tung, Abwärmeatlas, integriert in betriebliches 
Energiemanagement

5. Pilotprojekte Prozesswärme auf Basis erneuerba-
rer Energien

6.  „Klimaschutz CO2 Minus 20“ der Niedersachsen 
Allianz für Nachhaltigkeit.
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1 Förderprogramm „Transferzentren Energieeffi zienz“ 
– Verstetigung, Weiterentwicklung und Ausweitung 

Ziel: 
Steigerung der Dynamik im Bereich Energieeffi -
zienz in Unternehmen durch die Vernetzung von 
Unternehmen, Wissenstransfer, Unterstützung bei 
der Identifi kation wirtschaftlicher Energieeffi zienz-
maßnahmen, der Einführung von betrieblichem 
Energiemanagement, sowie bei der Umsetzung 
konkreter Maßnahmen durch gezielte Förderung 
von Projekten nach dem System der Transferzent-
ren Energieeffi zienz. Über Industrie und Gewerbe, 
Handel und Dienstleistung hinaus sollen andere 
Institutionen Akteur der Netzwerke sein können. 
Eine Anbindung an bestehende Netzwerke soll 
erfolgen. Steigerung der Dynamik im Bereich 
Energieeffi zienz und Klimaschutz in Handelsunter-
nehmen durch die Übertragung „Gute Beispiele“ 
insbesondere von Großunternehmen auf regionale 
und mittelständische Unternehmen. 

Hintergrund: 
Im Rahmen des Förderprojektes Transferzent-
ren Energieeffi zienz der Unternehmerverbände 
Niedersachsen, das durch das Niedersächsische 
Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
mit 356.500 Euro unterstützt wurde, sind die 
teilnehmenden Unternehmen in sieben regionalen 
Transferzentren von Energieeffi zienzspezialisten 
angeleitet worden, um ein Energieaudit selbst 
durchzuführen. Das theoretische Wissen wurde in 
den Netzwerktreffen in jeder Region diskutiert und 
zwischen den Treffen in der Praxis angewendet. 
Darüber hinaus wurden die Unternehmen in einer 
Tagesberatung vor Ort zur Vertiefung individuell 
beraten. 

Diese Kombination hat sich als sehr hilfreich für 
die Unternehmen herausgestellt und hat in den 
Unternehmen eine hohe Dynamik erzeugt und zu 
vielen Maßnahmenumsetzungen geführt. 
Thematisch wurden neben der Methodik und 
Organisatorischen Hilfestellungen (z.B. Doku-
mentation) vor Allem Querschnittstechnologien 
betrachtet, die branchenübergreifend eingesetzt 
werden. Dazu gehören:

• Wärmeerzeugung und -verteilung (Heiz- und 
Prozesswärme)

• Einsparung in der Produktion und Wärmerück-
gewinnung

• Kälteerzeugung und -verteilung

• Druckluft- und Vakuumerzeugung sowie -vertei-
lung

• Klimatisierung und Lüftung

• Elektrische Antriebe und Motoren (Fördertech-
nik, Pumpensysteme)

• Beleuchtung
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Beschreibung: 
Die Regierungskommission empfi ehlt der Landes-
regierung, Maßnahmen nach dem Konzept der 
Transferzentren weiter zu fördern und quantitativ 
wie qualitativ auszuweiten. Es empfi ehlt sich, 
Maßnahmen nach dem bisher durchgeführten 
Konzept auf die Themen des Sektors GHD zu 
übertragen, beispielsweise Querschnittsthemen 
wie Bürobeleuchtung, effi ziente Bürogeräte, Ser-
verräume / Rechenzentren, Energieeinsparcontrac-
ting und Beschaffung. Dabei soll eine Anpassung 
auch für Branchen mit sehr kleinen Betriebsgrößen 
erfolgen. Dies kann je nach Vorhaben durch mo-
netäre oder durch kommunikativ-organisatorische 
Unterstützung geschehen. Dazu könnte ein För-
derrahmen für EU-Fördermittel und Bundesmittel 
bei der NBank für Projekte im Bereich Energieeffi -
zienz und Klimaschutz defi niert werden, der solche 
Projekte berücksichtigt. 

Zur Umsetzung der Ziele werden verstärkt Bench-
markingsysteme (siehe z.B. 
www.druckluft-effi zient.de) und das im Rahmen 
der Energieeffi zienz-Netzwerke entwickelte Netz-
werk-Managementsystem LEEN eingesetzt.

Neben den regionalen Netzwerken werden bran-
chenspezifi sche Netzwerke gefördert (beispiels-
weise größerer Einzelhandel und Gewerbemärkte). 
Eine Anpassung des Konzepts für Branchen mit 
sehr kleinen Betriebsgrößen sollte erfolgen.
Über Industrie und GHD hinaus sollen andere 
Institutionen Akteur der Netzwerke sein können. 
Eine Anbindung an bestehende Netzwerke soll 
erfolgen.

Zielgruppe: 
Unternehmen aus dem produzierenden Bereich 
sowie verstärkt gewerbliche Akteure. 

Akteure: 
Landesregierung in Kooperation mit Unternehmen 
und geeigneten regionalen Einrichtungen zur 
Institutionalisierung und Betreuung von Netzwer-
ken (Unternehmerverbände, EVU‘s, insbesondere 
Stadtwerke, regionale und kommunale Ener-
gieagenturen; IHK, Kirchen), Akteure bisheriger 
Transferzentren (hinsichtlich Betriebsgröße) und 
Klimaschutzinstitutionen.

Finanzieller Aufwand: 
Variiert nach Vorhaben.

THG-Einsparung (Größenordnung): 
Nach [Jochem et al. 2010] liegt die jährliche CO2-
Einsparung pro teilnehmendem Unternehmen 
nach 3-4 Betriebsjahren bei rund 500 t CO2 (inkl. 
indirekte Emissionen aus Strom). In einem späteren 
Analyseschritt sollen nicht nur CO2-Einsparungen, 
sondern auch Energieeinsparung (Kosten) im Sinne 
von Erfolgskontrollen spezifi ziert werden.

Maßnahmentyp: 
Förderung von Information und Beratung. 
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2 TZE-Leitfaden Betriebliches Energiemanagement: 
Bekanntmachung, Ausweitung der Zielgruppen 
und breite Anwendung 

Ziel: 
Der vorhandene Leitfaden wird zusätzlich an die 
Akteure aus dem Bereich GHD verbreitet und die 
Verbreitungsinstrumente werden ausgeweitet. 
Steigerung der Dynamik im Bereich Energieeffi -
zienz und Klimaschutz in Handelsunternehmen 
durch die Übertragung „Gute Beispiele“ insbe-
sondere von Großunternehmen auf regionale und 
mittelständische Unternehmen 

Sachstand: 
Unter Verwendung der Erkenntnisse aus dem Pro-
jekt „Transferzentren Energieeffi zienz“ wurde der 
„Leitfaden Betriebliches Energiemanagement“ des 
Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
und der Unternehmerverbände Niedersachsen 
e.V. aus dem Jahr 2001 aktualisiert [TZE-Leitfaden 
2010]. Dieser Leitfaden ist ein Wegweiser, der 
es den Betrieben ermöglicht, ein individuelles Ener-
giemanagementsystem aufzubauen, Energiespar-
potenziale zu erkennen und Energiesparmaßnah-
men vorzubereiten. Der Leitfaden soll das in den 
Transferzentren generierte und ausgetauschte Wis-
sen breit verfügbar machen und Informationen für 
ein möglichst breites Spektrum von Unternehmen 
in den Sektoren Industrie und GHD aufbereiten, so 
dass auch Unternehmen, die nicht an Transferzen-
tren beteiligt sind, von diesem Wissen profi tieren 
können. Durch den Leitfaden können so auch die 
Transaktionskosten zur Beschaffung von Energie-
effi zienz-Knowhow der einzelnen Unternehmen 
gesenkt werden.  

Beschreibung: 
Die Inhalte des Leitfadens sollten zusätzlich für die 
Zielgruppen des Sektors GHD vermarktet werden. 
Informationen über aktuelle regionale, Landes- 
und Bundesförderprogramme sollten verfügbar 
gemacht werden. Informationen über aktuelle 
regionale, Landes- und Bundesförderprogramme 
sollten verfügbar gemacht werden. Bisherige 
positive Erfahrungen der großen Handelsunterneh-
men können anhand von best-practice-Beispielen 
auswertet und, wo immer möglich, auf regionale 
und mittelständische Unternehmen übertragen 
und weiterentwickelt werden. 

Schon heute ist der Leitfaden eng mit der Inter-
netseite www.transferzentren.de verknüpft, auf 
der Hilfsmittel, die im Leitfaden erwähnt sind, wie 
Dateien, Checklisten usw. online zur Verfügung 

gestellt werden. Dieses Prinzip kann weiterentwi-
ckelt werden zu einer Online-Kommunikations-
plattform, auf der z.B. kontinuierlich aktuelle Best-
Practice-Beispiele ergänzt und präsentiert werden, 
Informationen über Förderprogramme immer auf 
dem neusten Stand gehalten werden und Unter-
nehmen sich online austauschen können. Darüber 
hinaus kann die Internetseite auch zur breiteren 
Vermarktung des TZE-Leitfadens genutzt werden. 
Die Verbreitung des Leitfadens sollte durch Work-
shops, ein breit angelegtes Mailing gemeinsam 
mit wichtigen Kooperationspartnern, Verlinkungen 
zur Internetseite www.transferzentrum.de u.ä. 
Maßnahmen vorangetrieben werden. Energie-
berater für Unternehmen sollten den Leitfaden 
nutzen und verbreiten. Die „Niedersachsen Allianz 
für Nachhaltigkeit“ ist ein weiteres Netzwerk, das 
Aktivitäten zur Bekanntmachung und Nutzung des 
Leitfadens umsetzen und ihre Kommunikationska-
näle dafür nutzen sollte. 

Zielgruppe: 
Unternehmen der Sektoren Industrie und GHD, 
besonders auch kleine Unternehmen.

Finanzieller Aufwand: 

Akteure: 
Landesregierung in Kooperation mit Gewerbeauf-
sicht, Unternehmerverbände Niedersachsen e.V., 
IHK, Energieberatern, „Niedersachsen Allianz für 
Nachhaltigkeit“ etc.

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Information.
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Ziel: 
Geschäftsmodelle, die maßgeblich zu Energie-
einsparungen führen, vor allem das Energieein-
sparcontracting, sollen in Niedersachsen stärker 
bekannt gemacht und der Markt für solche 
Geschäftsmodelle sowohl für Anbieter als auch für 
Nutzer attraktiver werden. 

Sachstand: 
Neue Geschäftsmodelle wie z.B. verschiedene 
Ausprägungen des Energie-Contractings stellen 
einen Lösungsansatz für das Investor-Nutzer-Di-
lemma dar. Beim Contracting werden Aufgaben 
auf ein Dienstleistungsunternehmen übertragen, 
wobei sich der Begriff auf die Bereitstellung bzw. 
Lieferung von Betriebsstoffen und den Betrieb 
der zugehörigen Anlagen bezieht. Unterschieden 
werden Energieliefer-, Energieeinspar-, Finanzie-
rungscontracting und Technisches Anlagenma-
nagement. [EFZN 2009]

Privatwirtschaftliche Energiedienstleistungen durch 
externe Anbieter bieten ein attraktives Angebot 
für Unternehmen, vorhandene Energiesparpo-
tenziale ohne die Verwendung von Eigenkapital 
zu nutzen. Eine Befragung [Thamling et al. 2010] 
ergab, dass bereits 46% der befragten KMU 
Energiedienstleistungen von externen Anbietern 
genutzt haben. Dazu gehörten die Energiebera-
tung, die Energiebeschaffung und Tarifoptimie-
rung sowie das Energiemanagement. Energie-
Contracting spielte dagegen in KMU bislang eher 
eine untergeordnete Rolle. Gut ein Viertel aller 
KMU, die bislang kein Energie-Contracting nutzen, 
gaben an, an Energie-Contracting interessiert zu 
sein. [Pehnt et al. 2010]

Das Land Niedersachsen hat verschiedene Mög-
lichkeiten, Unternehmen, Regionen und Kom-
munen bei der Durchführung von Contracting-
Modellen zu unterstützen. Den Unternehmen 
sind gemäß Thamling et al. (2010) die folgenden 
Aspekte am wichtigsten: Begleitung des Contrac-
ting-Prozesses durch marktneutrale Vermittler, 
Bereitstellung von Musterverträgen und Schaffung 
von Möglichkeiten zur Risikoabsicherung von Con-
tractingprojekten. Um den Markt für Einsparcon-
tracting voranzubringen, steht zunächst die Bereit-
stellung informativer Instrumente zur Motivation 
von Entscheidungsträgern sowie zur Qualifi zierung 
von Verwaltungs- und Unternehmensmitarbeitern 
im Vordergrund.

Beschreibung: 

Das Land Niedersachsen schnürt, anknüpfend an 
bestehende Initiativen und Strukturen, ein „At-
traktivitätsprogramm Einsparcontracting“. Dazu 
erarbeitet es ein Gesamtkonzept, das auf den 
folgenden Säulen aufbaut:      
 • „Leuchtturm“ „Licht und Kühle“ : Förderung 

eines Contracting-Programms am Beispiel 
Beleuchtung, RLT und Kühlung (fi nanzielle 
Zuschüsse für Contractoren, die mind. x % Ein-
sparung bei Beleuchtungssystemen erreichen)         

• Vernetzung niedersächsischer Contracting-An-
bieter mit den Transferzentren Energieeffi zienz

• Thematisierung von Einsparcontracting im Rah-
men der „Niedersachsen Allianz für Nachhaltig-
keit“

• Ggf. Bereitstellung eines Leitfadens „Einsparcon-
tracting“ oder von Contracting-Musterverträgen 
oder -Standards für einzelne Branchen 

• Ggf. fi nanzielle Anreize für Einsparcontracting-
Projekte (vergünstigte Kredite, Fonds für Ausfall-
bürgschaften). 

• Hemmnisse für Einsparcontracting identifi zieren 
und beseitigen bspw. durch fi nanzielle Anreize.

Contracting-Projekte sind allerdings nicht in allen 
Bereichen bzw. für alle Gebäudetypen gleicherma-
ßen geeignet. Eine sorgfältige Projektvorbereitung 
und Ausschreibung des Vorhabens sollte daher 
immer durchgeführt werden. Eine Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung, in der ein Contracting-Modell 
mit einer Eigenfi nanzierung verglichen wird, sollte 
zeigen, welche Alternative rentabler ist.
Dabei sollte an die bestehenden Transferzentren 
Energieeffi zienz angeknüpft werden.

Akteure: 
Landesregierung, Energiedienstleister, Contracting-
Anbieter, Energieberater.

Zielgruppe: 
Unternehmen der Sektoren Industrie und GHD, 
Kirchen.

Finanzieller Aufwand: 

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Aufklärung und Information, ggf. Förderung.

3 Attraktivitätsprogramm Einsparcontracting 
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4 Erschließung von Potenzialen zur Nutzung                
industrieller Abwärme

Ziel: 
Die Nutzung industrieller Abwärme soll durch 
Pilotprojekte und Darstellung von Best-Practice-
Beispielen sowie durch systematische Integration 
in das betriebliche Energiemanagement erheblich 
ausgeweitet werden.

Sachstand: 
Industrielle Abwärme, d.h. Wärme, die aus indus-
triellen Prozessen über Abstrahlung, erwärmte 
Arbeitsmedien oder Produkte an die Umgebung 
abgegeben wird, stellt eine bislang kaum genutz-
te Wärmequelle dar. In [IFEU et al. 2010] wurde 
das technische Potenzial der Abwärmenutzung 
bundesweit auf eine Größenordnung von rund 
300 PJ/a über 140 °C sowie weiteren 160 PJ/a für 
Abwärme auf einem Temperaturniveau zwischen 
60 und 140 °C abgeschätzt (insgesamt 12 bis 18 
% des industriellen Endenergiebedarfs). Für die 
branchenspezifi sche Abschätzung für Niedersach-
sen wäre jedoch eine eigene Studie notwendig.

Beschreibung: 
Das Land Niedersachsen unterstützt Unterneh-
men, Erfahrungen bei der Abwärmenutzung zu 
sammeln, Identifi zierung beispielhafter Abwärme-
konzepte, standardisierte Vorgehensweisen zur 
Erstellung von Abwärmenutzungskonzepten zu 
entwickeln und Best-Practice-Beispiele zu kommu-
nizieren. Diese Elemente lassen sich sehr gut in die 
Maßnahmen 1 – 3 integrieren. Es ergeben sich die 
folgenden Module, um die systematische Erschlie-
ßung von Abwärmepotenzialen anzuregen:

(1) Durchführung eines wegweisenden Pilotpro-
gramms mit innovativen Technologien in fünf 
niedersächsischen Betrieben, bestehend aus 

 • Abwärme-Potenzialanalyse
 • Erstellung eines Abwärmenutzungs-
  konzeptes
 • Förderung der Maßnahmenumsetzung
 • Begleitung der Maßnahmenumsetzung 
  und Erarbeitung eines Leitfadens zur 
  Abwärmenutzung

(2) Integration der Abwärmenutzung in das 
betriebliche Energiemanagement (Baustein zur 
Weiterentwicklung des TZE-Leitfadens)

(3) Dokumentation der Pilotprojekte und weiterer 
Best-Practice-Beispiele im Bereich der industri-
ellen und gewerblichen Abwärmenutzung auf 
der Kommunikationsplattform www.transfer-
zentren.de

(4) Abwärmenutzung für bestehende Gewerbe-
gebiete als Thema der „Niedersachsen Allianz 
für Nachhaltigkeit“

Akteure: 
Landesregierung, Energieberater. 

Zielgruppe: 
Niedersächsische Unternehmen der Sektoren In-
dustrie und Gewerbe mit Abwärmepotenzialen.

Finanzieller Aufwand: 

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Förderung, Information.
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5 Pilotprojekte Prozesswärme und –kälte auf Basis 
erneuerbarer Energien

Ziel: 
Um die bundesweiten Ziele des Anteils von erneu-
erbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch 
zu erreichen (18% bis 2020, 60% bis 2050) 
[Bundesregierung 2010], ist auch die Nutzung 
erneuerbarer Energien im Bereich Prozesswärme 
und Prozesskälte zu adressieren. 

Sachstand: 
Erneuerbare Energien tragen deutschlandweit 
rund 5 bis 8% zum Endenergieeinsatz für Pro-
zesswärme bei. Etwa ein Drittel des gesamten 
Prozesswärmebedarfs in Industrie und GHD wird 
im Temperaturbereich bis 350 °C nachgefragt und 
entweder in Form von Prozessdampf verschiedener 
Temperaturen, von Heißwasser oder von heißem 
Öl in Kesselanlagen erzeugt. Grundsätzlich eignen 
sich sowohl Solaranlagen wie auch Biomasse 
und – für ein eingeschränktes Temperaturfenster 
– auch Wärmepumpen für die Deckung von Pro-
zesswärme [Pehnt et al. 2010]. In Niedersachsen 
waren 2008 insgesamt 710 Biogasanlagen mit 
einer Leistung von 365 MW in Betrieb. In dem Jahr 
wurde mit 32 Prozent fast ein Drittel der Bioener-
gie in Deutschland in Niedersachsen gewonnen. 
[Brandt et al. 2010] 

Beschreibung: 

Die Landesregierung initiiert und fördert ge-
meinsam mit der Allianz für Nachhaltigkeit drei 
Pilotprojekte zur Prozesswärme- und -kältebe-
reitstellung mit erneuerbaren Energien auf Basis 
unterschiedlicher erneuerbarer Energieträger (z. B. 
solare Prozesswärme, Biogas, Wärmepumpe), und 
nutzt die vorhandenen Strukturen (s. Maßnah-
men 1 – 3) zur Darstellung und Verbreitung der 

Ergebnisse. Es ist zu beachten, dass die Nutzung 
erneuerbarer Prozesswärme nur sinnvoll ist, wenn 
gleichzeitig Energieeinspar- und Effi zienzpotenziale 
ausgeschöpft werden. Integraler Bestandteil der Pi-
lotprojekte muss deshalb eine Energieanalyse sein, 
insbesondere die Prüfung, ob ungenutzte Abwär-
mepotenziale vorhanden sind (vgl. Maßnahme 5). 

Akteure: 
Landesregierung in Kooperation mit Energiebera-
tern, Erneuerbare Energieanlagenbetreibern und 
Innovationszentrum/ Hochschulen/ Forschungsein-
richtungen.

Zielgruppe: 
Niedersächsische Unternehmen der Sektoren In-
dustrie und Gewerbe mit Prozesswärmebedarf.

Finanzieller Aufwand: 

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Förderung.
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Ziel: 
Ziel ist die weitere Steigerung der betriebliche 
Energieeffi zienz der Unternehmen. Dies kann 
durch eine Vorbildfunktion von Unternehmen, die 
sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen, erfolgen. 
Zur Stärkung der Vorbildfunktion erhalten Un-
ternehmen eine Anerkennung für die von ihnen 
erbrachten Leistungen.. Die Die Auszeichnung 
zum „Klimaschutzunternehmen CO2 Minus 20“, 
welches nach dem Vorbild der Hansestadt Bremen 
entstanden ist, ist dafür geeignet.

Sachstand: 
Die effi ziente Nutzung von Energie wird in An-
betracht des weltweit steigenden Energiebedarfs 
ein zunehmend wichtiger Wettbewerbsfaktor für 
Unternehmen. Auch Niedersachsen hat sich dieses 
Thema bereits seit längerer Zeit auf die Fahnen 
geschrieben. Die Niedersachsen Allianz für Nach-
haltigkeit setzt dabei auf freiwillige Leistungen der 
Unternehmen.

Beschreibung: 
Vorbildlich energieeffi zient handelnde KMU 
werden für ihr Engagement ausgezeichnet. Sie 
dienen so als Vorbild mit dem erwarteten Effekt, 
dass weitere Unternehmen nachziehen. Die KMU 
haben dadurch die Möglichkeit, ihr Klimaschutz-
engagement öffentlichkeitswirksam auszeichnen 
zu lassen. 

Voraussetzung ist, dass das Unternehmen sei-
nen Sitz in Niedersachsen hat und die jährlichen 
Energieverbräuche der letzten sechs Jahre (ge-
trennt nach den Energieträgern Strom, Gas, Öl 
und Fernwärme) erfasst. Der Energieverbrauch vor 
sechs Jahren (Basisjahr) bildet den Ausgangswert 
für die Berechnungen: Das Basisjahr wird in CO2-
Äquivalente umgerechnet und als 100 Prozent 
gesetzt. In einem zweiten Schritt werden die 
Energieeinsparmaßnahmen und die Nutzung selbst 
erzeugter regenerativer Energien am Standort über 
die vergangenen fünf Jahre erfasst und aufaddiert. 

Ergibt die Summe der so vermiedenen CO2-Emis-
sionen mindestens 20 Prozent des Basisjahrs, sind 
die Voraussetzungen für die Auszeichnung erfüllt.  
Die Antragsteller richten einen entsprechenden 
Teilnahmeantrag an die Geschäftsstelle der Nieder-
sachsen Allianz für Nachhaltigkeit. Die Angaben 
werden berechnet, auf Plausibilität geprüft und 
fachlich bewertet. 

Bei einem positiven Ergebnis erhält das Unterneh-
men die Auszeichnung zum „Klimaschutzunter-
nehmen CO2 minus 20“ vom Niedersächsischen 
Umweltminister/ Staatssekretär. Die Auszeichnung 
ist mit der jeweiligen Jahreszahl verbunden (z.B. 
Klimaschutzunternehmen CO2 minus 20 2011) 
und gilt nur für das jeweilige Jahr. Eine Neubewer-
bung im nächsten Jahr ist möglich. 

Akteure: 
Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit sowie 
ggf. Gewerbeaufsichtsämter (fachliche Betreuung).

Zielgruppe: 
In Niedersachsen ansässige KMU (Unternehmen 
mit nicht mehr als 250 Mitarbeitern und einem 
Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro oder 
einer Jahresbilanzsuimme von höchstens 43 Mio. 
Euro).

Finanzieller Aufwand: 
ca. 20.000 € für eine Presse- und Informations-
kampagne zur Einführung des Projektes, für den 
Entwurf und Druck von Urkunden und ggf. fachli-
che Unterstützung.

THG-Einsparung: 
Nicht zu beziffern.

Maßnahmentyp: 
Information, Kommunikation, Förderung. 

6 „Klimaschutzunternehmen Co2 minus 20“ der 
Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit
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IV Erneuerbare Energien und 
 Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
In diesem Kapitel werden Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung betrachtet. Maßnahmen-
vorschläge zum Themenbereich „Biomasse“ werden im Kapitel „Landwirtschaft“ dargestellt.

IV.1 Ist-Stand

Erneuerbare Energien hatten im Jahr 2008 einen 
Anteil von rund 10,3 % am gesamten Primärener-
gieverbrauch Niedersachsens. Die Aufteilung auf 
die einzelnen erneuerbaren Energieträger zeigt 
Tabelle 13. Biogene Brennstoffe leisten den größ-
ten Beitrag, wobei ein großer Teil der eingesetzten 
biogenen Treibstoffe nicht aus Niedersachsen 
stammen.

Somit ist die Biomasse in Niedersachsen derzeit die 
Energiequelle mit dem höchsten Beitrag erneuer-
barer Energiegewinnung, gefolgt von Windener-
gie. Aufgrund günstiger Windverhältnisse durch 
zahlreiche küstennahe Standorte hat Niedersach-
sen für die Windenergienutzung einen Standort-
vorteil gegenüber anderen Bundesländern. 

Ende 2010 waren mit 5.365 Windenergieanlagen 
(WEA) mit einer Gesamtleistung von 6.664 MW 
rund 25 % der verfügbaren Windleistung Deutsch-
lands in Niedersachsen installiert [DEWI 2010]. 
Damit ist Niedersachsen auch das Bundesland 
mit der höchsten installierten Windleistung. Das 
Bundesland profi tiert außerordentlich vom Ausbau 
der Windenergie, denn Niedersachsen ist Standort 
namhafter WEA-Hersteller, wie ENERCON, GE und 
BARD, und beheimatet viele Zulieferunternehmen. 
Niedersachsen hat sich außerdem zu einem wich-
tigen Standort für Planer, Betreiber und Dienst-
leistungsunternehmen im Windenergiebereich 
entwickelt [UAK Wind 2010].

Tabelle 13: Primärenergieverbrauch im Inland in Niedersachsen 2008  in TJ, 
Quelle: MU NDS 2011

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) stellt eine 
Möglichkeit dar, durch Erhöhung des Energienut-
zungsgrades sowohl bei erneuerbarer Energien 
als auch bei fossilen Brennstoffen CO2-Emissionen 
zu senken. KWK-Anlagen trugen 2006 mit 7,8 % 
zur niedersächsischen Bruttostromerzeugung bei 
[EFZN 2009]. Dies liegt leicht unter dem bundes-
weiten Durchschnitt der Flächenländer.

IV.2 Potenzial der  CO2-Reduktion

Wind Onshore 

Das Potenzial für den mittelfristigen Onshore-
Windenergieausbau in Niedersachsen wurde von 
DEWI (2010) detailliert landkreisscharf ermittelt 
und in der Summe mit 10.046 MW angegeben. 
Damit könnte der potenzielle Jahresgesamtener-
gieertrag bis 2015 auf knapp 21 TWh steigen und 
damit rund 40 % des niedersächsischen Strom-
verbrauchs decken. Der Anteil des potenziellen 
Stromertrags aus Windenergieanlagen am Netto-
stromverbrauch beträgt in Niedersachsen derzeit 
rund 25 %. Eine aktuelle Studie des Fraunhofer 
IWES weist, basierend auf der Annahme von 3 
MW-Anlagen und einer Inanspruchnahme von 2 
% der Landesfl äche, ein Gesamtpotenzial von bis 
zu 26 GW (56 TWh) auf [IWES 2011].

Zudem war Niedersachsen im Jahr 2010 das 
Bundesland, in dem die meisten WEA (150 
Anlagen mit einer gesamten Leistung von 290 
MW) installiert wurden. Davon dienten 21 WEA 
mit einer Gesamtleistung von 47 MW dem Ersatz 
bestehender Anlagen (Repowering) [DEWI 2010]. 
Im Jahr zuvor war das Repowering mit elf WEA 
und einer Gesamtleistung von 23 MW nur halb so 
hoch [DEWI 2009]. 
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In Niedersachsen wurden rund 1.200 MW vor 
2000 errichtet, knapp 200 MW sogar vor 1995. 
Diese Anlagen werden in den kommenden Jahren 
das Repoweringpotenzial bilden. Rund 550 MW 
Windenergieleistung stehen außerhalb von Vor-
ranggebieten. Diese Anlagen zu ersetzen bedeutet 
auch eine besondere planerische Herausforderung. 
Dem Repowering wird in den nächsten Jahren 
eine höhere Bedeutung zu kommen. Alte Anlagen 
werden dabei durch neue, leistungsstärkere Anla-
gen ersetzt. [UAK Wind 2010] Dadurch kann die 
Anlagenzahl reduziert werden – bei gleichzeitiger 
Erhöhung der pro Fläche installierten Windleis-
tung. 

Das Potenzial des Repowering und das noch vor-
handene Potenzial für neue Onshore-Windparks 
wird in Niedersachsen bisher nicht vollständig 
genutzt. Die folgenden Hemmnisse sind hierfür 
maßgeblich [UAK Wind 2010]:

• WEA-Höhenbegrenzungen, die in einigen 
Regionalen Raumordnungsplänen sowie in der 
kommunalen Bauleitplanung festgelegt ist;

• Pauschale Abstandsempfehlungen bei der 
Ausweisung von Standorten für die Nutzung 
der Windenergie. Die Regierungskommission 
empfi ehlt der Landesregierung entsprechende 
naturschutzfachliche Abstandsempfehlungen.

• Forsten als Tabubereich für die Windenergienut-
zung;

• Verringerte Akzeptanz in der Bevölkerung auf-
grund der Hinderniskennzeichnung (nächtliche 
Befeuerung der Anlagen). Ab einer Nabenhöhe 
von 100 Metern sind Hindernisse nachts mit 
einem roten Blinklicht zu kennzeichnen. Die 
Einführung einer bedarfsgerechten Befeuerung 
würde hier Abhilfe schaffen. Die Nachtkenn-
zeichnung der Windenergieanlagen würde nur 
dann aktiviert, wenn sich tatsächlich Luftfahr-
zeuge den Windenergieanlagen näherten.

• Störung der Radarsicht der Bundeswehr. Alleine 
durch die Flugsicherungsradare Wittmund und 
Nordholz wird nach Angaben des Bundesver-
bands Windenergie e.V. derzeit der Bau von gut 
600 MW Windenergie verhindert. Diese Anlagen 
sind ansonsten genehmigungsfähig und können 
nur aufgrund der ablehnenden Stellungnahme 
der Bundeswehr nicht gebaut werden.

Darüber hinaus sind Repoweringprojekte auf 
Grund der deutlich komplexeren Sachlage im 
Allgemeinen wesentlich zeitaufwändiger als die 
Planung von neuen Projekten. Gerade für Kommu-
nen und private Betreiber von Windkraftanlagen 
können der deutlich höhere Planungsaufwand und 
die große Anzahl Beteiligter mit unterschiedlichen 
Interessenlagen für die Umsetzung von Repo-
weringprojekten problematisch sein. Es ist daher 
erforderlich, auf Landesebene weitere Anreize zu 
setzen, um dieses Potenzial erschließen zu können. 
[UAK Wind 2010]

Unter anderem sollte daher die vom Abbau der 
Windenergieanlagen ausgehende Entlastung des 
Landschaftsbildes und Naturhaushaltes bei der 
Festsetzung der naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsmaßnahmen und Ersatzgeldzahlungen 
angemessen berücksichtigt werden. Kommunen 
mit besonderem Repoweringpotenzial könnten bei 
der Erstellung und Umsetzung von Repowering-
konzepten fi nanziell durch die Landesregierung 
unterstützt werden. [UAK Wind 2010]

Wind Offshore

Aufgrund der stetigeren Winde vor der Küste 
werden Offshore-Windstandorte als vielverspre-
chende zukünftige Energiequelle eingeschätzt. 
Derzeit sind in Deutschland drei Hochsee-Offshore-
Windparks in Betrieb: Das Testfeld „alpha ventus“ 
und „Bard Offshore 1“ (teilweise) in der Nord-
see sowie „EnBW Baltic 1“ in der Ostsee. Nach 
Abschluss der ersten Ausbauphase werden diese 
Windparks zusammen eine Leistung von rund 500 
MW haben. Darüber hinaus sind 22 Windpark-
projekte in der Nordsee und drei Projekte in der 
Ostsee genehmigt. Diese Projekte ergeben – je 
nach Ausbaustufe – in der Summe eine installierte 
Leistung von 15.000 bis 24.000 MW. Zahlreiche 
weitere Projekte befi nden sich im fortgeschritte-
nen Genehmigungsverfahren [dena 2011]. Bei der 
Suche nach geeigneten Standorten soll die 12-
Seemeilen-Zone aus Gründen des Schiffsverkehrs, 
des Tourismus und des Naturschutzes langfristig 
gemieden werden. Allerdings wurden zwei Wind-
parks (Riffgat, Nordergründe) von Niedersachsen 
innerhalb der 12-Seemeilen-Zone zur Erprobung 
der Offshore-Windenergie genehmigt. Die Geneh-
migung von Trassen für elektrische Leitungen über 
Norderney erlaubt die Durchquerung der 12-See-
meilen-Zone und ermöglicht so erst eine Nutzung 
der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), in der 
die Windkraftparks geplant sind. [EFZN 2009]
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Solarenergie

Aufgrund der geographischen Gegebenheiten, das 
heißt der geringeren Globalstrahlung, ist die direk-
te Nutzung der Solarenergie in Niedersachsen nur 
zu einem geringeren Teil als in sonnenreicheren 
Ländern möglich. Basierend auf Potenzialanalysen 
mit hochaufl ösenden Laserscannerdaten wurden 
im Rahmen des Projektes „Sun Area“ technische 
Potenziale für Photovoltaik in Niedersachsen am 
Beispiel Osnabrück erhoben 
[AK_EK_Sitzung_9 2010]. Gut bzw. sehr gut für 
die solare Stromerzeugung geeignete Dachfl ächen 
könnten rein rechnerisch etwa 100 % des privaten 
Strombedarfs Osnabrücks decken. Diese Werte 
sind repräsentativ und auf andere Kommunen 
übertragbar. Dieses technische Potenzial bewertet 
allerdings nicht die wirtschaftlichen Begrenzungen, 
die sich durch die derzeitigen Stromgestehungs-
kosten der PV ergeben. Hinzu kommen die Poten-
ziale der solarthermischen Wärmebereitstellung.

KWK 
[UAK KWK 2010, MU NDS 2009]. 

Die gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung in 
KWK-Anlagen ermöglicht grundsätzlich primäre-
nergetische Einsparungen gegenüber der konven-
tionellen getrennten Erzeugung. Bei optimalen 
Bedingungen und entsprechendem Wärmebedarf 
kann KWK eine Ausnutzung bis über 90 % der 
eingesetzten Brennstoffenergie erreichen und ist 
damit optimal eingesetzt effi zienter und klimaf-
reundlicher. Verglichen mit der getrennten Erzeu-
gung von Strom und Wärme lässt sich im Idealfall 
etwa ein Viertel bis ein Drittel an Energie und 
Treibhausgasen einsparen. KWK ist von großen 
Anlagen im Kraftwerksmaßstab bis hin zu kleinen, 
objektbezogenen Einheiten (Blockheizkraftwerken) 
verfügbar. 

Die potenziellen energetischen Vorteile der KWK 
sind durch eine möglichst vollständige Wärmenut-
zung realisierbar. Der Transport von Wärme über 
Nah- bzw. Fernwärmenetze verursacht allerdings 
vergleichsweise hohe Kosten. Deshalb kommen 
die Vorteile der KWK wirtschaftlich nur zum Tra-
gen, wenn eine örtlich konzentrierte und ganzjäh-
rig stabile Wärmenutzung in ausreichendem Um-
fang gegeben ist. Energetisch und wirtschaftlich 
besonders geeignete Einsatzpotenziale bestehen 
deshalb etwa in Bereichen des produzierenden 
Gewerbes, die einen hohen gleichmäßig über das 
Jahr verteilten und zudem örtlich konzentrierten 
Wärmebedarf aufweisen. Diese Potenziale werden 
von den Unternehmen in Niedersachsen bereits in 
hohem Maße genutzt. In ähnlicher Weise bieten 

sich auch andere Einrichtungen mit kontinuier-
lich hohem Wärmebedarf wie Hallenbäder oder 
Krankenhäuser bzw. Rehabilitationseinrichtungen 
an. Auch in größeren, besonders verdichteten 
Wohngebieten kann die Anwendung der KWK 
in Verbindung mit einem Nahwärmenetz sinnvoll 
sein. Der Nutzen von KWK kann ebenso über den 
Anschluss an ein bestehendes Fernwärmenetz rea-
lisiert werden. Bei lokalem KWK-Einsatz erhöht die 
Eigennutzung des erzeugten Stroms die Ertrags-
möglichkeiten zusätzlich.

Schließlich gibt es auch die Möglichkeit, Ein- und 
Mehrfamilienhäuser durch KWK-Technik in Form 
so genannter Blockheizkraftwerke zu versorgen. 
Bei kleineren Wohneinheiten stellt sich jedoch 
grundsätzlich das Problem, dass außerhalb der 
Heizperiode nur unzureichender Wärmebedarf 
besteht. Kleinere KWK-Anlagen, wie z. B. Mini-
Blockheizkraftwerke, können in größeren Gebäu-
den mit mehreren Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten 
ergänzend zu einem Heizkessel energetisch und 
wirtschaftlich vorteilhaft eingesetzt werden. 
Voraussetzung ist wiederum, dass eine Wärme-
grundlast in ausreichenden Umfang vorhanden ist. 
Einer Eigennutzung des erzeugten KWK-Stroms 
steht in der Regel die Wahlfreiheit der Mieter bzw. 
Wohnungseigentümer bezüglich des Stroman-
bieters entgegen. Neben der KWK stehen zudem 
alternative Technologien zur Wärmeerzeugung wie 
Solar- und Geothermie zur Verfügung. Derartige 
Wärmequellen auf Basis Erneuerbarer Energien 
sind etwa in Ein- und kleinen Mehrfamilienhäusern 
– insbesondere im Neubaubereich – in der Regel 
vorteilhafter und erhalten zudem Anreize zur ener-
getischen Sanierung aufrecht.

Im Gebäudebereich ist davon auszugehen, dass 
die Ziele zum Ausbau der KWK-Nutzung auf einen 
sinkenden Wärmebedarf treffen, der insbesondere 
durch Verbesserungen bei der Gebäudedämmung 
bedingt wird. Die Anforderungen an die ener-
getische Qualität von Neubauten und Gebäude-
sanierungen sind in den letzten Jahren kontinu-
ierlich erhöht worden. Zugleich übernehmen die 
Erneuerbaren Energien, unterstützt etwa durch 
das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWär-
meG) und das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), 
einen zunehmenden Beitrag zur Deckung des 
Wärmebedarfs. Ein Teil der wachsenden regenera-
tiven Wärmeerzeugung erfolgt dabei auch durch 
KWK-Anlagen mit regenerativen Brennstoffen. 
Diese Entwicklungen sind sowohl energie- als auch 
umweltpolitisch zu begrüßen, auch wenn damit 
die Einsatzpotenziale von wärmegeführten KWK-
Anlagen insgesamt zurückgehen.
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Größere KWK-Anlagen, die auf kostenintensive 
Wärmeverteilnetze angewiesen sind, sind insbe-
sondere in urbanen Bereichen mit hoher Wärme-
dichte bzw. industrielle Wärmeabnehmern vorteil-
haft und können teilweise durch Netzverdichtung 
und Lückenschlüsse ihr Nutzungspotenzial noch 
erweitern. Dagegen ist die Erschließung neuer 
Wohngebiete ohne verdichtete Bebauung in der 
Regel nicht wirtschaftlich realisierbar. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
KWK auch in Niedersachsen eine wichtige Option 
für effi ziente Energieerzeugung und Klimaschutz 
darstellt. Ein universell vorteilhafter Einsatzbereich 
für die KWK existiert aber nicht. Wirtschaftlichkeit 
und ökologische Zweckmäßigkeit hängen unmit-
telbar von der Art der Wärmenutzung im Einzelfall 
ab. 

IV.3 Was im Land bereits geschieht

Ausbau der Offshore-Windenergie und 
der dazugehörigen Infrastruktur 

Der Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutsch-
land hat mit der Inbetriebnahme der ersten 
Offshore-Windparks in der Nordsee begonnen und 
wird sich zu einer wesentlichen Säule der erneuer-
baren Stromerzeugung in Deutschland entwickeln. 
Niedersachsen spielt als Küstenland eine zentrale 
Rolle für die Bereitstellung der Infrastruktur für 
den Aufbau der Windparks und die Integration der 
Offshore-Windenergie in das Stromnetz. 

Aufgrund der Ausmaße von Offshore-Windanla-
gen und des damit verbundenen Transportaufwan-
des werden diese zukünftig bevorzugt in Hafen-
nähe hergestellt. Damit wird der Auf- und Ausbau 
von Hafenkapazitäten für Offshore-Windparks 
für die maritime Wirtschaft, den Maschinenbau 
und für die mittelbar damit verbundenen Dienst-
leistungsunternehmen zu einem bedeutenden 
Standortvorteil für Niedersachsen. 

a) Infrastruktur zum Aufbau von 
    Offshore-Windparks

Häfen sind für den Auf- und Ausbau sowie für 
die spätere Wartung von Offshore-Windparks von 
zentraler Bedeutung, weil sie insbesondere die 
folgenden Funktionen erfüllen: 

- Verladung der Offshore-WEA-Einzelteile von 
Lkws, Binnenschiffen oder Zügen auf hochsee-
taugliche Spezialschlepper 

- Produktion, Zwischenlagerung und Teilmontage 
von Anlagenteilen 

- Basis für Spezialschiffe, die für den Transport 
und die Montage der Anlagen auf See benötigt 
werden 

- Ausgangspunkt für Wartungs- und Reparaturar-
beiten.

Offshore-Häfen benötigen große Rangier- und 
Lagerfl ächen, z. B. für die Rotorblätter. Hafenanla-
gen müssen für tonnenschwere Windparkteile aus-
gelegt sein. Darüber hinaus sind gezeitenunabhän-
gige Häfen für das ständige Ein- und Auslaufen 
der Transport-, Montage- und Versorgungsschiffe 
besonders geeignet. [dena 2009] Niedersachsen 
hat in Cuxhaven und Emden frühzeitig solide Infra-
strukturen für den Auf- und Ausbau der Offshore-
Windenergie entwickelt [MU NDS 2010]. Diese 
beiden Offshore-Basisstandorte werden in den 
kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.

Für den Aufbau der ersten Offshore-Windparks 
in der Nordsee mussten Offshore-Basishäfen im 
europäischen Ausland genutzt werden. Der Auf- 
und Ausbau von Offshore-Hafenkapazitäten hat 
in Niedersachsen erfolgreich begonnen, natio-
nal reichen diese aber angesichts der geplanten 
Offshore-Entwicklung nicht aus [BMU 2009]. Der 
Bau eines Offshore-Hafens in Cuxhaven wurde mit 
Fördermitteln unterstützt und 2009 eröffnet, der 
weitere Ausbau ist in Planung. 

b) Infrastruktur zur Netzintegration der 
    Windenergie

Niedersachsen ist das vom notwendigen Netzaus-
bau infolge des Ausbaus der Offshore-Windener-
gie am stärksten betroffene Bundesland. Gemäß 
dena-Netzstudie I müssen bis zum Jahr 2015 etwa 
400 km neue Höchstspannungsleitungen gebaut 
werden. Die dena-Netzstudie II hat einen weiteren 
Ausbaubedarf neuer Höchstspannungstrassen 
bis 2025, davon ein Großteil in Niedersachsen, 
quantifi ziert. In einer umfangreichen Akzeptanz-
studie hat die Deutsche Umwelthilfe festgestellt, 
dass der notwendige Stromnetzausbau nur dann 
eine mehrheitliche Zustimmung in der Bevölkerung 
fi ndet, wenn er überwiegend erdverkabelt erfolgt 
und ausschließlich den erneuerbaren Energien 
dient. 



56

In einer öffentlichen Anhörung des Landwirt-
schaftsausschusses am 01.04.2011 wurden An-
träge der Fraktionen CDU und FDP, SPD sowie der 
Grünen zu den Umsetzungsmöglichkeiten dieses 
ambitionierten Netzausbaus beraten, insbesondere 
ging es dabei um die volle Ausschöpfung gesetzli-
cher Möglichkeiten der Erdverkabelung in Nieders-
achsen [Nds. Staatskanzlei 2011]. Diese Aktivitäten 
gilt es mit höchster Priorität fortzusetzen.

Die Landesregierung setzt sich auch für die rasche 
Bereitstellung der notwendigen Netzanschlüsse 
ein. Das Land Niedersachsen hat mit der landes-
raumordnerischen Festlegung einer Sammelka-
beltrasse für acht Windparkprojekte mit einer 
geplanten elektrischen Leistung von bis zu 3.000 
Megawatt (MW) über die Insel Norderney einen 
wichtigen Beitrag zur Realisierung der ersten Off-
shore Windparks geleistet.

Derzeit wird in Niedersachsen an der Auswei-
sung einer zweiten Kabeltrasse gearbeitet, die 
nach Ausschöpfung der Norderney-Trasse für 
eine elektrische Leistung von circa 5.000 MW 
zur Verfügung stehen soll. Niedersachsen schafft 
damit wesentliche Voraussetzungen für die Netz-
anbindung der geplanten Offshore Windparks. 
Die Landesregierung setzt sich in Zusammenarbeit 
mit der Bundesregierung dafür ein, dass auch die 
Möglichkeiten ergänzender internationaler Netz-
verbindungsleitungen geprüft und gegebenenfalls 
genutzt werden.

Unter Annahme der Vollauslastung der bereits 
ausgewiesenen Norderneytrasse – rund 3.000 MW 
– und der zurzeit in der Ausweisung befi ndlichen 
Trasse parallel zum Emsfahrwasser – rund 5.000 
MW – bis 2020 können in Niedersachsen 8.000 
MW Offshore Windstrom eingespeist werden. Da 
es bisher keine Erfahrungen bezüglich der Voll-
laststundenzahl in der deutschen Ausschließlichen 
Wirtschaftszone (AWZ) gibt, werden nach Anga-
ben des Deutschen Windenergie Instituts (DEWI) 
3.700 Volllaststunden angenommen. Daraus 
ergeben sich für das Jahr 2020 rund 29,6 Mrd. 
kWh Strom aus Offshore Windenergie vor der 
niedersächsischen Küste.

Geothermie

Vor allem als regenerative Wärmenergie kommt 
der Geothermie immer größere Bedeutung zu, 
denn ihr Potenzial ist in Niedersachsen sehr hoch. 
Der Anteil der Geothermie an der Wärmenutzung 
nimmt daher weiter deutlich zu. Um diesen positi-
ven Trend zu unterstützen, wurde vom Land - un-
ter Mitarbeit des Bundesverbandes WärmePumpe 
e.V. - der Leitfaden Erdwärmenutzung in Nieders-
achsen erstellt. Er informiert über die Erdwärme-
technik und erleichtert den Weg zum Bau und 
Betrieb dieser Anlagen. Auch die am Landesamt 
für Bergbau, Energie und Geologie eingerichtete 
Geschäftsstelle Geothermie stellt ein umfassendes 
Beratungsangebot zur Verfügung. [MU NDS 2009]

Solarenergie [MU NDS 2009]

Die Landesregierung wirkt gemeinsam mit den 
technischen Berufsvertretungen auf die größere 
Verbreitung sonnenorientierter Bauweisen hin-
wirken. In diesem Zusammenhang sind vor allem 
entsprechende Schwerpunktsetzungen bei der 
Aus- und Fortbildung von Architekten, Ingenieuren 
und Handwerkern sowie die Information potenzi-
eller Bauherren von Belang. 

Energieforschung und Forschungs-
förderung [MWK NDS 2011]

Die Landesregierung sieht im Ausbau der Aktivi-
täten im Bereich Forschung und Entwicklung zu 
Erneuerbaren Energien, Energiespeichern und 
Intelligenten Netzen einen entscheidenden Schritt 
zur Vorbereitung und Unterstützung des erfor-
derlichen Umbaus der Energieversorgung. Dieser 
Bereich zählt daher zu den strategischen Schwer-
punkten der niedersächsischen Forschungspolitik. 
Er wird in enger Kooperation von Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Ver-
bänden umgesetzt.
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Die im Jahr 2010 veröffentlichte „Strukturana-
lyse der Energieforschung in Norddeutschland“, 
erarbeitet von der Wissenschaftlichen Kommission 
Niedersachsen, hat die Potentiale der Energiefor-
schung in Norddeutschland insgesamt und in 
Niedersachsen evaluiert.

Sie unterstreicht in ihren Ergebnissen die Leis-
tungsfähigkeit und Kompetenz der nieder-
sächsischen Einrichtungen auf dem Gebiet der 
Forschung zu Erneuerbaren Energien. Mit ihren 
Empfehlungen liefert sie die strategischen Grund-
lage für die weitere Ausrichtung der Forschungs-
förderung. Sie regt für die kommenden Jahre 
einen Schwerpunkt vor allem für die Themen 
Windenergietechnik, Bioenergie und Intelligente 
Netze an. Die Bereiche Geothermie sowie Akzep-
tanzforschung und gesellschaftswissenschaftliche 
Aspekte der Energieforschung sollten weiterhin 
ausgebaut werden.

a) Forschungsförderung

Institutionell werden das interdisziplinär arbeitende 
Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) 
in Goslar sowie das Institut für Solarenergiefor-
schung (ISFH) in Emmerthal bei Hameln durch das 
MWK gefördert. Die Förderung projektbezogener 
Verbundforschung an niedersächsischen Hoch-
schulen konzentriert sich derzeit auf folgende 
Initiativen:

• Forschungsverbund Windenergie “ForWind“; 
Sprecherhochschule: Universität Oldenburg; För-
derzeitraum: 01.07.2003 - 31.12.2014; Förder-
summe: 17,0 Mio. EUR

• Forschungsverbund Energie Niedersachsen – De-
zentrale Energiesysteme; Sprecherhochschule: 
TU Braunschweig; Förderzeitraum: 01.04.2006 
– 30.06.2011; Fördersumme: 5,5 Mio. EUR

• Forschungsverbund „Nachhaltige Nutzung von 
Energie aus Biomasse im Spannungsfeld von 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Gesellschaft“; 
Sprecherhochschule: Universität Göttingen; 
Förderzeitraum: 01.01.2009 – 31.12.2011 mit 
Verlängerungsoption für zwei Jahre; Fördersum-
me: 2,0 Mio. EUR für die ersten drei Jahre

• Niedersächsischer Forschungsverbund Geo-
thermie und Hochleistungsbohrtechnik; Spre-
cherhochschule: TU Clausthal; Förderzeitraum: 
01.02.2009 – 31.01.2012 mit Verlängerungsop-
tion für zwei Jahre; Fördersumme: 9,5 Mio. EUR 
für eine fünfjährige Laufzeit

• In Vorbereitung: Forschungsverbund zum Thema 
Intelligente Netze („Intelligente Netze Nord-
deutschland (SmartNord)“), für den 3,6 Mio. 
EUR für drei Jahre bereitgestellt werden.

Darüber hinaus werden im Bereich der elektrischen 
Energiespeicher zwei Initiativen unterstützt. In 
Oldenburg wird derzeit in Kooperation mit dem 
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und 
Angewandte Materialforschung (IFAM) in Bre-
men eine neue Projektgruppe eingerichtet, die 
sich schwerpunktmäßig mit Komponenten- und 
Systementwicklung von Energiespeichern für 
Elektroautos befassen wird. Der Ausbau zu einem 
eigenständigen Fraunhofer-Institut als Forschungs- 
und Entwicklungszentrum für Energiespeicher in 
enger Kooperation mit dem EWE-Forschungszen-
trum „Next Energy“, der Universität Oldenburg 
sowie dem Niedersächsischen Forschungszentrum 
Fahrzeugtechnik (NFF) der TU Braunschweig ist 
vorgesehen. Am NFF wird zudem ab Mitte 2011 
mit einem Investitionsvolumen von rund 4 Mio. 
EUR ein Laboratorium für Batterieforschung 
errichtet, um die erforderliche Infrastruktur für die 
Batterieforschung zu schaffen. Daneben ist eine 
Graduiertenschule in Vorbereitung, die sich mit 
den Grundlagen der Batterieforschung befassen 
wird. Das MWK wird dazu ebenfalls Fördermittel in 
Millionenhöhe bereitstellen.

b) Perspektiven für die Energieforschung in 
    Niedersachsen

Das Land sieht in einer engen Abstimmung 
zwischen den Ressorts im Bereich der Forschungs-
förderung einen wirkungsvollen Ansatz, um die 
Energiewende auch in der Forschung und damit 
über die kommenden Jahre hinaus aktiv zu beglei-
ten. Es sieht die Chance in der Weiterentwicklung 
einer breiten Vielfalt von Techniken der Energie-
wandlung, -speicherung und des Energietransports 
in Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Nur 
mit neuen Ideen und kreativen Konzepten aus der 
Forschung wird der Ausstieg aus der Atomenergie 
langfristig gelingen.

Das Land unterstreicht die Notwendigkeit einer 
engen Zusammenarbeit mit den beteiligten gesell-
schaftlichen Gruppen besonders in den Bereichen 
Ausbildung, Weiterbildung und Wissenschaftlicher 
Nachwuchs, um die globalen Chancen der Ener-
giewende für den Nachwuchs zu nutzen.
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IV.4 Vorschläge für Maßnahmen

Die Regierungskommission Klimaschutz schlägt für 
die Themenfelder Erneuerbare Energien und KWK 
die folgenden Maßnahmenvorschläge zur Umset-
zung vor: 

1. Maßnahmenpaket Ausschöpfung der Potenziale 
der Onshore-Windenergienutzung (Vorschlag 
UAK Wind)

2. Energiespeicherland Niedersachsen

3. Energiegenossenschaften

4. Informationskampagne zu Kraft-Wärme-Kopp-
lung in Aktivitätsschwerpunkten: Bereitstellung 
interessenunabhängiger Informationen zum 
energetisch und wirtschaftlich sinnvollen Einsatz 
der KWK-Technologie (Vorschlag UAK KWK)

5. Leuchtturm Energieallee A7 (Wind- und Fotovol-
taikstromerzeugung entlang der Autobahn)

6. Aktion Wärmenetze

7. Energie aus der Erde.

In der Kommissionssitzung vom 6.4.2011 wurde 
bereits der Beschluss „Erleichterung für die Zulas-
sung von Photovoltaikanlagen“ (siehe Anhang) 
einstimmig beschlossen. Mit der Empfehlung soll 
Rechtssicherheit für die Installation von Photo-
voltaikanlagen an oder auf Wohngebäuden in 
Wohngebieten hergestellt werden. Im Rahmen 
der Baurechtsnovelle 2011 des Bundes soll sich 
das Land für eine entsprechende Regelung in der 
Baunutzungsverordnung einsetzen.

Das Thema „Wind Offshore“ ist von großer Be-
deutung für die Energiezukunft Niedersachsens. 
Allerdings wird es bereits im Rahmen zahlreiche 
Landesaktivitäten adressiert und wurde daher in 
Abstimmung mit dem AK Energie nicht mit weite-
ren Maßnahmenvorschlägen unterstützt.
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1 Maßnahmenpaket „Ausschöpfung der Potenziale der 
Onshore-Windenergienutzung“  

Ziel: 
Die noch vorhandenen Potenziale für den On-
shore-Windenergieausbau und die großen Poten-
zialen des Repowerings sollen durch Maßnahmen 
zur Überwindung der maßgeblichen Hemmnisse 
stärker ausgeschöpft werden. 

Sachstand: 
Die bestehenden Hemmnisse für den weiteren 
Ausbau der Windenergie und insbesondere des 
Repowerings (siehe Kap. IV.2) sollen durch geeig-
nete Maßnahmen abgeschwächt bzw. beseitigt 
werden.

Beschreibung: 
Folgende Maßnahmen sind auf Landesebene um-
zusetzen [UAK Wind 2010]:9  

• Bei der Ausweisung von Flächen für die Winden-
ergienutzung sollten nur in begründeten Einzel-
fällen Höhenbegrenzungen festgelegt werden. 

• Pauschale Abstandsregelungen sollten nicht als 
Maßstab für die Ausweisung von Eignungs- und 
Vorrangfl ächen Windenergie herangezogen 
werden. Ausschlaggebend sollte alleine die 
Einzelfallbetrachtung sein, insbesondere bei 
naturschutzrechtlichen Belangen. Der Regie-
rungskommission ist bewusst, dass pauschale 
Abstände zur Wohnbebauung unter Akzeptanz-
gesichtspunkten geboten sein können.

• Die zu sichernde Abstandsfl äche gemäß NBauO 
sollte auf die Hälfte der Anlagenhöhe reduziert 
werden.

• Für die Errichtung von Windenergieanlagen in 
Forstgebieten sollte ein Kriterienkatalog erarbei-
tet werden. Einige forstwirtschaftlich genutzte 
sowie vorbelastete Wälder sind verarmt an na-
turnahen Elementen und Strukturen und sollten 
als künftige potenzielle Windenergiestandorte 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

• Die Regierungskommission empfi ehlt eine Prü-
fung der Genehmigungskosten insbesondere im 
Hinblick auf eine bundesweite Einordnung der 
Kosten. 

• Im Rahmen von Repoweringmaßnahmen sollte 
der Abbau der Altanlagen sowie die mit den 
Altanlagen durchgeführten Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmenbei der Festsetzung von ange-
messen Berücksichtigung fi nden.

• Im Rahmen eines Wettbewerbs „Modellregionen 
Repowering“ sollten Mittel zur Erarbeitung von 
Konzepten zur Erschließung der in der Region 
vorhandenen Repowering-Potenziale ausge-
schrieben werden. Antragsberechtigt sollen 
Kooperationen aus kommunalen Gebietskörper-
schaften mit Betreibern, Bürgern, Wirtschaft etc. 
sein. Die Förderung bezieht sich auf exemplari-
sche Regionen, eine Breitenförderung ist nicht 
beabsichtigt. 

Darüber hinaus sollte sich die Landesregierung auf 
Bundesebene für folgende Themen einsetzen: 

• Schaffung der technischen und politischen 
Rahmenbedingungen für die Aus-/Umrüstung 
von Windparks mit bedarfsgerechter Befeuerung 
und Unterstützung entsprechender Pilotprojekte 
in diesem Bereich. Dafür ist insbesondere eine 
Anpassung der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift Kennzeichnung notwendig. 

• Für eine Lösung des Konfl ikts zwischen Radar 
und Windenergie: Die Ausstattung der Bundes-
wehr mit modernen Radargeräten ist ebenso Ziel 
führend wie die Erhöhung der Transparenz im 
Genehmigungsverfahren. Transparenz über und 
ggf. Weiterentwicklung der bestehenden Krite-
rien der Bundeswehr über die Zulässigkeit von 
Windkraftanlagen in einem möglichen Einwirk-
bereich der Radare ist anzustreben.

Akteur: 
Landesregierung. 

Zielgruppe: 
Planer und Betreiber von Windparks, kommunale 
Akteure. 

Finanzieller Aufwand: 

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Maßnahmenkombination aus ordnungsrechtlichen 
Anpassungen, Förderung und politische Einfl uss-
nahme der Landesregierung auf Bundesebene.

9 Die kommunalen Spitzenverbände tragen die Empfehlung der Regierungskommission in den drei Punkten Abstandregelung, Höhenbegrenzung und Windkraft im Wald 
  nicht mit. 
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2 Energiespeicherland Niedersachsen

Ziel: [AK_EK_BE Stromspeicher 2011]: 
Ausbau des bundesweiten Stellenwerts Nieder-
sachsens für Energiespeicherung durch gezielte 
Förderung der elektrischen Energiespeicherung 

Sachstand: [AK_EK_BE Stromspeicher 2011]. 
Ein zunehmender Anteil fl uktuierender Strombe-
reitstellung aus erneuerbaren Energien erfordert 
neben einem umfassenden Ausbau der Netze und 
Lastmanagement zusätzliche Speicher. Sowohl bei 
der Windenergienutzung als auch bei der Erweite-
rung der unterirdischen Energiespeicherung bieten 
sich in Niedersachsen außergewöhnlich gute 
Bedingungen. 

Allein durch die Ausschöpfung der Möglichkeiten 
von sog. Smart Grids oder die Nutzung elektroche-
mischer Energiespeicher von Elektroautos ist die 
Verteilung und Speicherung elektrischer Energie 
nicht zu lösen. Auch die Energiespeicherung in 
Pumpspeicherwerken in Deutschlands Gebirgsre-
gionen wird nur noch begrenzt ausbaubar sein. 
Damit die Ziele des Energiekonzepts der Bundes-
regierung erreicht werden können, müssen alle 
ökonomisch und ökologisch vertretbaren Möglich-
keiten der Energiespeicherung in Deutschland und 
Europa genutzt werden. 

Neben den Pumpspeicherkraftwerken bietet 
bisher nur die Speicherung von chemisch gebun-
dener oder mechanischer Energie im Untergrund 
großskalige Speichermöglichkeiten für elektrische 
Energie. Für die Speicherung sind Salzkavernen 
besonders geeignet. Für deren Erstellung kann 
auf einen sehr hohen Erfahrungsschatz und 
Entwicklungsstand zurückgegriffen werden. Eine 
wesentliche Voraussetzung ist jedoch das Vorhan-
densein ausreichend mächtiger Salzformationen in 

entsprechender Teufenlage. In Niedersachsen sind 
entsprechende geologische Strukturen verfügbar, 
so dass unser Bundesland gute Bedingungen für 
die Energiespeicherung im Untergrund bietet. Den 
bundesweiten Stellenwert, den Niedersachsen 
bereits heute im Bereich der fossilen Energiespei-
cherung im Untergrund einnimmt, kann durch 
gezielte Förderung für die elektrische Energiespei-
cherung übernommen bzw. weiter ausgebaut wer-
den. Hier werden die besondere Verantwortung 
sowie die großen Möglichkeiten für das „Energie-
land Niedersachsen“ besonders deutlich.

Beschreibung: [AK_EK_BE Stromspeicher 
2011] und [IFEU 2010]: 

1. Masterplan Speicher und geologische 
    Formationen 

 Das Land sollte geeignete Salzuntergrundstruk-
turen, bei denen Potenzial für Energiespeiche-
rung von chemisch gebundener (z.B. Wasser-
stoff) oder mechanischer Energie (z.B. Druckluft) 
im Untergrund besteht, identifi zieren, ausweisen 
und in die zukünftigen Energieplanungen ein-
beziehen. Bei dem noch ungenutzten Potenzial 
ist zu prüfen, inwiefern Vorranggebiete für die 
Energiespeicherung im Untergrund auszuweisen 
sind. Es wird empfohlen, eine Kartierung des 
Landes Niedersachsens unter Berücksichtigung 
besonderer Eignungen von Flächen erstellen zu 
lassen, um Nutzungskonfl ikte, sowohl Ober- als 
auch Untertage, durch die Ausweisung von 
Vorranggebieten zu vermeiden. 

2. Initiierung von Forschungsprojekten 

 Das Land sollte die Forschung im Bereich der 
Energiespeicherung (auch außerhalb der bislang 
im Fokus stehenden Batterietechnik) verstärken 
und entsprechende Verbundprojekte unter-
stützen. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund 
von Bedeutung, dass die entsprechende Indus-
trie- und Forschungslandschaft in Bezug auf die 
Untertagespeicherung zu einem sehr großen Teil 
in Niedersachsen ansässig ist und somit das Land 
Niedersachsen als Kompetenzträger in Sachen 
Speicherung erneuerbarer Energien sowohl in 
Deutschland als auch international gestärkt wird. 
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 In Ergänzung zu den o. g. F&E-Vorhaben und 
in Verbindung mit europäischer und Bundes-
Förderung setzt sich das Land Niedersach-
sen insbesondere für die Durchführung von 
Pilotanlagen in wichtigen zukünftigen Techno-
logiebereichen ein, beispielsweise: eine Anlage 
zur Kavernenspeicherung von Wasserstoff in 
Verbindung mit einer Direkteinspeisung in das 
Gasnetz,10 eine Anlage zur Biogas-Solarme-
than-Einspeisung11, ein adiabates Druckluft-
speicher-Kraftwerk oder Pumpspeicherkraft-
werke unter Tage12. 

3.   Umsetzung erforderlicher  
      Akzeptanzmaßnahmen 

Um eine breite Akzeptanz in der Öffentlichkeit 
zu erreichen, wird empfohlen, eine frühzeitige 
Information und Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Kommunen auch bei der Genehmigung und 
Durchführung von Projekten sicherzustellen.

Akteure: 
Landesregierung.

Zielgruppe: 
Forschungseinrichtungen, Speicherhersteller und 
–betreiber, Erzeuger, Netzbetreiber.

Finanzieller Aufwand: 
THG-Einsparung: Indirekt durch bessere Integrati-
on der erneuerbaren Stromerzeugung.

Maßnahmentyp: 
Förderung, Rahmenbedingung.

10 Eine Speicheroption, die das niedersächsische Potenzial an geologischen Formationen nutzt, ist die unmittelbare elektrolytische Erzeugung von Wasserstoff aus Überschuss-
   windstrom und dessen Speicherung in einer Kaverne. In geringen Anteilen ist eine Beimischung von Wasserstoff zum Erdgasnetz realisierbar. Eine solche Pilotanlage könnte  
   Aufschluss über die H2-Speichereigenschaften der Formationen, die Rahmenbedingungen der Pipelineeinspeisung und das instationäre Verhalten von Elektrolyseuren geben.
11 Diese Technologielinie speichert Windstrom durch elektrolytische Erzeugung von Wasserstoff, der anschließend mit CO2 zu Methan synthetisiert wird. Das CO2 kann u. a. aus 
   Biogas-Aufbereitungsanlagen gewonnen werden. Eine solche Testanlage nutzt die Synergien von Niedersachsen als Windland und als Standort von Biogasanlagen.
   Eine dritte wichtige Technologielinie könnten Druckluft-Speicherkraftwerke (CAES) sein, die vom Prinzip her wie das bereits existierende Kraftwerk Huntorf komprimierte Luft 
   unterirdisch speichern. Anders als Huntorf kann in adiabaten CAES auf eine Gaszufeuerung verzichtet werden. In einer Pilotanlage muss der Beweis der großskaligen techno-
   logischen Machbarkeit erbracht werden.
12 Diese Technologielinie speichert Windstrom durch elektrolytische Erzeugung von Wasserstoff, der anschließend mit CO2 zu Methan synthetisiert wird. Das CO2 kann u. a. aus 
   Biogas-Aufbereitungsanlagen gewonnen werden. Eine solche Testanlage nutzt die Synergien von Niedersachsen als Windland und als Standort von Biogasanlagen.
   Eine dritte wichtige Technologielinie könnten Druckluft-Speicherkraftwerke (CAES) sein, die vom Prinzip her wie das bereits existierende Kraftwerk Huntorf komprimierte Luft 
   unterirdisch speichern. Anders als Huntorf kann in adiabaten CAES auf eine Gaszufeuerung verzichtet werden. In einer Pilotanlage muss der Beweis der großskaligen technolo-
   gischen Machbarkeit erbracht werden.
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Ziel: 
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
für eine dezentrale, erneuerbare Energieversor-
gung in den Kommunen durch Unterstützung der 
Gründung von Energiegenossenschaften.

Sachstand: 
Bürgerinnen und Bürger können die klimafreund-
liche Energiezukunft in ihrer Kommune mitge-
stalten. Sie können Energiegenossenschaften 
gründen und gemeinsam in erneuerbare Energie 
investieren. Dadurch werden die regionale Kapital-
bindung, die regionale Wertschöpfung sowie die 
örtliche Identifi kation gesteigert. Genossenschafts-
mitglieder können auf diesem Weg die Energie-
versorgung mitgestalten und so die Klimaschutz-
politik des Bundes und Landes wirkungsvoll durch 
aktives bürgerschaftliches Engagement vor Ort 
unterstützen. Das Ergebnis ist Klimaschutz durch 
bürgerschaftliche Eigenverantwortung sowie wirt-
schaftliche Effi zienz und breite Partizipation durch 
genossenschaftliches Handeln. 

Beschreibung: 
Die Landesregierung unterstützt die Gründung 
von Energiegenossenschaften. Niedersächsische 
Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv an der En-
ergieversorgung beteiligen wollen und zu diesem 
Zweck eine Fortbildung zum „Projektentwickler 
von Energiegenossenschaften“ absolvieren, erhal-
ten einen Ausbildungszuschuss in angemessener 
Höhe. Die so ausgebildeten Projektentwickler 
von Energiegenossenschaften übernehmen eine 
Initiierungs-, Koordinierungs- und Weiterentwick-
lungsfunktion für dezentrale Energieprojekte vor 
Ort in den Wirtschaftsregionen. Das Land Nieder-
sachsen unterstützt außerdem die Entwicklung 
von zusätzlichen Unterrichtsmaterialien für dieses 
Qualifi zierungsangebot, die einen besonderen 
Bezug zu Niedersachsen haben.

Akteure: 
Landesregierung in Kooperation mit Erwachsenen-
bildungsträgern.

Zielgruppe: 
Interessierte, engagierte Bürger.

Finanzieller Aufwand: 

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Förderung.

3 Energiegenossenschaften 
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4 K-KWK: Kampagne zur Förderung der Kraft-Wärme-
Kopplung in Aktivitätsschwerpunkten

Ziel: 
Verbesserung des Informationsstands insbeson-
dere privater Gebäudeeigentümer sowie kleiner 
Unternehmen und Kommunen über Einsatz- und 
Technikmöglichkeiten der KWK. 

Sachstand: 
In verschiedenen Regionen Niedersachsens, insbe-
sondere in den größeren Städten, erfolgt bereits 
eine gute Information und Umsetzung von KWK-
Projekten. Eine fl ächendeckende KWK-Strategie 
gibt es jedoch nicht. Die Rahmenbedingungen der 
KWK werden maßgeblich durch das KWK-Gesetz 
und andere Regelungen auf Bundesebene be-
stimmt. 

Beschreibung: 
Aufbauend auf den bestehenden Aktivitätsschwer-
punkten zum Thema KWK soll durch die Kampa-
gne die KWK insbesondere bei privaten Gebäu-
deeigentümern sowie kleinen Unternehmen und 
Kommunen stärker in die Fläche gebracht werden. 
Hierzu zählen

• Ausbildung/Weiterbildung von gewerkeüber-
greifenden KWK-Beratern (siehe u.a. BHKW-
Zentrum der Handwerkskammer Osnabrück), 
die in Zusammenarbeit mit den Transferzentren, 
der regionalen Wirtschaftsförderung und der 
„Landesinitiative Energetische Sanierung“ lokale 
KWK-Projekte anstoßen. Ziel ist eine Verbreitung 
der KWK sowohl in industriellen und gewerbli-
chen Anwendungen wie auch in der Gebäude-
wärmeversorgung.

• Selbstverpfl ichtung der Landesregierung, die 
eigenen Liegenschaften hinsichtlich einer KWK-
Installation, einer erneuerbaren Energieanlage 
oder eines Anschlusses an ein Wärmenetz zu 
prüfen und bei vorteilhaften Bedingungen zu 
realisieren

• Broschüren und Veranstaltungen. Im Gebäude-
bereich stehen vielfältige Technologieoptionen 
für die Wärmeerzeugung zur Verfügung, die je 
nach Objekt unterschiedlich geeignet sein kön-
nen. Die derzeit verfügbaren Informationsma-
terialien spiegeln häufi g nur vertriebsorientierte 
Einzelaspekte wieder. Es kommt aber darauf an, 
unabhängige Informationen zur Verfügung zu 
stellen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Systeme und Techniken interessenunabhängig 
vergleichbar machen [UAK KWK 2011]. Damit 
können insbesondere für private Gebäudeeigen-
tümer sowie kleine Unternehmen und Kommu-
nen wichtige Hilfestellungen geleistet werden, 
KWK Potenziale zu identifi zieren und zu nutzen. 
Die vielfach vorhandene Eigeninitiative würde 
somit fachlich unterstützt und gestärkt.
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• Darüber hinaus wird die Landesregierung gebe-
ten, sich auf Bundesebene einsetzen für:

 eine verlässliche Fortsetzung der Förderung von 
Mini-KWK-Anlagen auf Bundesebene. Zumin-
dest die beginnende Markteinführungsphase 
von Mikro-KWK-Anlagen könnte daher durch 
eine stetige, zeitlich begrenzte und degressiv 
ausgestaltete Investitionsförderung wirksam 
unterstützt werden. Die Benachteiligung von 
Contracting-Kunden sollte dabei zukünftig ver-
mieden werden. 

 eine Überprüfung und gegebenenfalls Verbes-
serung der Wirtschaftlichkeit und der Investiti-
onsanreize für KWK-Anlagen im Rahmen des 
KWKG und des EEG

 die Anpassung der Rahmenbedingungen für die 
EEG-Umlage, so dass eine Benachteiligung von 
Contracting-Kunden gegenüber der Eigenversor-
gung bei KWK-Nutzung ausgeschlossen wird.13 

 eine Prüfung der Öffnung des EEG für die Nut-
zung von Biomasse in größeren KWK-Anlagen 
(Cofi ring).

Eine enge Verzahnung mit der Gebäudeinitiative 
wird angestrebt.

13 Bei Betrieb einer KWK-Anlage und gleichzeitiger Nutzung des erzeugten Stromes durch den gleichen Betreiber ist dieser für diese Strom-Eigennutzung von der EEG-Umlage 
   befreit. Wenn die technisch gleiche Anlage durch einen Contractor betrieben wird, fällt für den Strombedarf des Kunden jedoch die volle EEG-Umlage an. Somit sind 
   Contractoren gegenüber dem Eigenbetrieb von KWK-Anlagen aus Sicht des Kunden wirtschaftlich unattraktiver. Dieses behindert den weiteren Ausbau der KWK über das 
   Contracting-Modell.

Akteure: 
Landesregierung in Kooperation mit Energiebera-
tern, „Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit“, 
ggf. NI-Klimaschutzeinrichtung etc.
Zielgruppe: 
Insbesondere KMU, private Gebäudeeigentümer, 
kleine Kommunen; Wohnungswirtschaft, Industri-
eunternehmen.

Finanzieller Aufwand: 

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Information.



65

5 Leuchtturm Energieallee A7 (Wind- und Photovoltaik-
stromerzeugung entlang der Autobahnen) 

Ziel: 
Leuchtturmprojekt zur Realisierung von Wind- und 
Photovoltaik (PV)-Anlagen entlang vorbelasteter 
Verkehrstrassen

Sachstand: 
Entlang der Autobahntrassen sind die Standort-
möglichkeiten weitgehend unausgeschöpft und 
die wohnwirtschaftliche sowie gewerbliche Be-
bauung gering. Das Landschaftsbild ist durch die 
Trassen schon verändert und umweltbeeinträch-
tigende Wirkungen (Vorbelastungen) sind bereits 
vorhanden. Autobahnen (und zukünftig auch 
Stromtrassen, Eisenbahntrassen) bieten deshalb 
ideale Voraussetzungen und ungenutzte Flächen-
potenziale für die Errichtung von Anlagen zur 
Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien.

Aufgrund der Nord-Süd-Ausrichtung ist eine 
Nutzung von PV an Lärmschutzwänden an vielen 
Standorten der A7 voraussichtlich energetisch 
suboptimal. Niedersachsen hat jedoch entlang der 
A7 verglichen mit den anderen Bundesländern mit 
über 450 Anlagen und über 2200 MW installier-
barer Leistung das bei weitem größte Potenzial 
für Windenergienutzung [Scheer 2009]. Auch im 
Rahmen einer UBA-Studie wurden beträchtliche 
Potenziale entlang von Verkehrsachsen identifi ziert 
[Günnewig et al. 2009]. Durch die hohe Anzahl 
und Stromausbeute der Anlagen, ihre Sichtbarkeit 
für die Verkehrsteilnehmer und ihre Verbindung 
durch die Autobahntrasse entsteht „ein Großbau-
werk moderner Energietechnik, das nicht weniger 
symbolträchtig wäre als die Autobahn selbst“ 
[Scheer 2009].

Ein 2003 realisiertes Beispielprojekt für PV an 
Lärmschutzwänden durch das Straßenbauamt 
Aurich und die EWE AG liegt an der A31 nahe Em-
den. Hier speist eine PV-Anlage mit 53 kWp Strom 
ins Netz [NMUK 2004]. Weiterhin liegt der Entwurf 
eines Planungsleitfadens für PV an Lärmschutz-
wänden und Einhausungen dem Bundesverkehrs-
ministerium seit 2009 vor [PV-Magazin 2009].

Beschreibung: 
Die Gesamtlänge der niedersächsischen Auto-
bahnen beträgt mehr als 1.300 km. Autobahnen 
sind Großbauwerke mit hoher infrastruktureller 
Bedeutung. Der Funktion als Verkehrsachse soll 
mit dem auf einem Eurosolar-Vorschlag aufbau-
enden Leuchtturmprojekt „Energieallee A7“ ein 
Zusatznutzen als Energieachse hinzugefügt wer-

den [GVWE 2011.] Genutzt werden dabei die Randbereiche der Autobahn-
trassen zur Stromerzeugung mit Windenergieanlagen und durch PV-Anlagen 
auf Lärmschutzwänden und Einhausungen. Auf Parkplätzen oder Raststätten 
entlang der Autobahnen könnten perspektivisch Ladestationen für die Versor-
gung von Elektromobilen mit erneuerbarem Strom installiert werden.

Die Pilotmaßnahme umfasst:

• Entwicklung eines raumordnerischen Gesamtkonzepts (verstärkte Berück-
sichtigung von Vorbelastungen in der Raumplanung durch Identifi kation 
geeigneter raumplanerischer Suchräume [Günnewig et al. 2009], Auswei-
sung von Vorbehaltsgebieten entlang der A 7 bzw. anderen geeigneten 
Verkehrsachsen über das niedersächsische Landes-Raumordnungspro-
gramm und die nachgeordnete Regionalplanung)

• Differenzierte Betrachtung der bisher auf mittelmaßstäblicher Ebene der 
Raumplanung (Landkreise, kreisfreie Städte) ausgeschlossenen Flächen 
[Günnewig et al. 2009, Scheer 2009]. In Niedersachsen stellt sich entlang 
der A7 „der Bereich der Lüneburger Heide, sowohl Nord- als auch Südhei-
de, die Hildesheimer Börde, der Westrand des Harzes sowie der Eingang ins 
Weserbergland als Gunstraum dar.“ [Scheer 2009]

• Erstellung eines Handlungsleitfadens und Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung 
der Projektpartner durch die Landesregierung, Entwicklung eines Finanzie-
rungs- und Investitionskonzepts

• Organisation der Beteiligung möglichst vieler Bürger, Unternehmen, Ener-
gie-Genossenschaften, Landkreise und Kommunen. 

Akteure: 
Landesregierung (Raumordnung u.a.), sowie Landkreise, kreisfreie Städte, die 
Region Hannover und der Zweckverband Großraum Braunschweig (Regional-
planung u.a.).

Zielgruppe: 
Bürger, Kommunen, Unternehmen.

Finanzieller Aufwand: 
Der fi nanzielle Aufwand wird im Verhältnis zu den angestoßenen Gesamtin-
vestitionen in der Region gering ausfallen, da die Finanzierung der Anlagen 
über das EEG läuft.

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Leuchtturmprojekt: Information, Koordination, rechtliche Randbedingungen.
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6 Aktion Wärmenetze

Ziel: 
Weiterentwicklung einer zukunftsweisenden, 
klimaschonenden Wärmeinfrastruktur

Sachstand: 
Wärmenetze bieten in vielen Regionen Niedersach-
sens die Möglichkeit, primärenergie- und klima-
schonende Energieträger, bspw. solare Nahwärme, 
tiefe Geothermie und dezentrale KWK, verstärkt 
einzusetzen. Dies setzt voraus, dass vorteilhafte 
Rahmenbedingungen vorliegen und die Netze 
professionell geplant werden.

Zwar werden Wärmenetze unter bestimmten 
Bedingungen national einerseits durch das KWKG 
bzw. das Marktanreizprogramm gefördert. Ande-
rerseits gibt es auch Regelungen, die die Nutzung 
von Abwärme tendenziell erschweren, z.B. die 
Regelungen zu kostenfreier Zuteilung auf Fern-
wärme im Rahmen des Emissionshandels ab 2013. 
Zur Weiterentwicklung zukünftiger Wärmeinfra-
struktur fehlt es dennoch vielfach an geeigneten 
Akteuren bzw. Kooperationen zwischen den 
Akteuren und dem (kommunalen) Wissen über die 
Ausbaumöglichkeiten.

Durch eine integrierte Energieplanung innerhalb 
des kommunalen Gebietes, wodurch Energiean-
gebot und –nachfrage eruiert und aufgrund der 
Bedarfsstruktur auch optimal aufeinander abge-
stimmt werden, könnten diese übergeordneten 
Ziele und Interessen besser berücksichtigt werden. 
Beispielsweise stellen Wärmenutzungskonzep-
te den Kommunen ein strategisches Hilfsmittel 
zur Verfügung, mit dem systematisch der Anteil 
primärenergieschonender Versorgungssysteme 
(d.h. Ausbau hocheffi zienter KWK, Nahwärme aus 
Abwärme, Nutzung sonstiger Niedertemperatur-
wärmequellen etc.) sowie der Anteil erneuerba-
rer Energien kurz-, mittel- und langfristig in der 
Wärmeversorgung gesteigert werden kann. Dabei 
müssen gleichzeitig nachhaltige Effi zienzstandards 
im Bereich der Gebäudehülle und der Anlagen-
technik berücksichtigt werden. Im Rahmen von 
Wärmenutzungskonzepten werden Ziele der regi-
onalen Wärmeversorgung und -nutzung defi niert 
und Wege aufgezeigt, wie diese erreicht werden 
können. 

Beschreibung: 
Das Land unterstützt die Entwicklung von zu-
kunftsweisender Wärmeinfrastruktur durch Unter-
stützung von Kommunen bei der Erstellung von 
Wärmenutzungskonzepten unter besonderer Be-
rücksichtigung von EE-Wärme, EE-Kälte und KWK, 
bei der Erstellung von Kommunikationskonzepten 
für Wärmenetze und der Begleitung umsetzungso-
rientierter Maßnahmen. Dabei ist auf eine Neutra-
lität der Fachberater zu achten. Fachakteure, die 
Kommunen in diesem Zusammenhang beraten, 
dürfen bei der folgenden Planung, Umsetzung 
oder Betriebsführung nicht beteiligt werden.

Akteur(e): 
Landesregierung.

Zielgruppe: 
Kommunen.

Finanzieller Aufwand: 

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Information, Förderung.



67

7 Energie aus der Erde 

Ziel: 
Ausgangsbedingungen für die Nutzung der tiefen 
und mitteltiefen Geothermie in Niedersachsen 
verbessern

Sachstand: 
Vor dem Hintergrund der energiepolitischen 
Diskussionen um eine sichere, umweltverträgliche 
und preisgünstige Energieversorgung erfahren 
Ansätze und Verfahren zur Nutzung regenerativer 
Energien in jüngster Zeit zunehmende Beachtung. 
Zu diesen regenerativen Energien wird regelmäßig 
die Nutzung der Erdwärme gezählt, deren An-
wendungsbereich die Stromerzeugung sowie die 
Beheizung oder Kühlung von Gebäuden umfasst. 
In Abhängigkeit von der Tiefe der Erdwärmenut-
zung wird zwischen oberfl ächennaher (bis ca. 400 
m), mitteltiefer (> 400 m – ca. 1.500 m) und tiefer 
Geothermie (> 1.500 m) unterschieden. Erdwär-
me ist grundlastfähig - steht also unabhängig von 
Wind und Wetter immer zur Verfügung.

Das Potenzial der mitteltiefen und tiefen Geother-
mie wird in Niedersachsen trotz guter geologischer 
Ausgangsbedingungen derzeit kaum erschlossen, 
da hierfür umfangreiche und kostenintensive 
Vorerkundungen und -planungen notwendig sind. 
Aktuelle Geothermieprojekte wie zum Beispiel in 
Munster und Bad Laer zeigen aber durchaus, dass 
bei vorhandener Investitionsbereitschaft dieses 
Geothermiepotenzial erschlossen und wirtschaft-
lich genutzt werden kann. Ausschlaggebend für 
die Realisierung derartiger Projekte ist, neben der 
Beteiligung von regionalen Energieversorgern, 
die Erstellung von Vorstudien und sogenannten 
Machbarkeitsstudien. Die Vorstudie steht am 
Anfang der Projektüberlegung und stellt die ge-
nerelle Eignung eines Projektstandortes aufgrund 
der vorhandenen geologischen, technischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fest. Dieser 
erste Schritt ist mit einem vertretbaren fi nanziellen 
Aufwand verbunden und an zahlreichen potenzi-
ellen Projektstandorten in Niedersachsen bereits 
beschritten worden. 

In den letzten Monaten hat sich zunehmend ge-
zeigt, dass niedersächsische Projektentwickler z.B. 
auf kommunaler Ebene, trotz guter bis sehr guter 
Prognosen aus der Vorstudie den nächsten Schritt 
aus fi nanziellen Erwägungen nicht gehen und 
gute Projektideen somit nicht mehr weiter verfolgt 

werden. Die Durchführung einer Machbarkeits-
studie ist hingegen für jedes Projekt unabdingbar, 
da hiermit der technische und zeitliche Aufwand 
sowie Kosten und Risiken ermittelt werden und die 
Realisierbarkeit des Projektes bewertet wird. Eine 
positive Projektbewertung durch eine Machbar-
keitsstudie bildet die zwingende Grundlage für die 
weitere Projektfi nanzierung sowie die Einwerbung 
von staatlichen Fördermitteln. 

In Niedersachsen sind derzeit 5 Projekte bekannt, 
die eine solche Förderung in Anspruch nehmen 
könnten. Im Vordergrund steht dabei die Wärme-
nutzung. 

Beschreibung: 
Die Landesregierung schafft weitere Anreize für 
die Nutzung der regenerativen Energieressour-
cen des Untergrundes und fördert – bei positiver 
Projektbewertung durch eine Vorstudie – die 
Erstellung von Machbarkeitsstudien für Pilot- und 
Demonstrationsvorhaben im Bereich der mitteltie-
fen und tiefen Geothermie. Dabei sind mögliche 
Konkurrenzen zu KWK-Projekten und die Akzep-
tanz vor Ort zu beachten. 

Akteur: 
Landesregierung.

Zielgruppe: 
Kommunen und Energieversorger. 

Finanzieller Aufwand: 
anteilige Finanzierung pro projektbezogene 
Machbarkeitsstudie, im Erfolgsfall rückzahlbarerer 
Zuschuss.

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Förderung.
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V Landwirtschaft und Erhalt                 
 organischer Böden14  

Fazit 

Die mit der landwirtschaftlichen Produktion 
verbundenen Umsetzungsprozesse des Kohlen-
stoff- und Stickstoffkreislaufs führen zu Treib-
hausgasemissionen, die sich nicht vollständig 
vermeiden lassen. Zudem handelt es sich bei den 
landwirtschaftlichen Emissionen um diffuse Belas-
tungen, die in ihrer Höhe stark von den jeweiligen 
technischen, natürlichen und klimatischen Bedin-
gungen abhängen und daher schwer zu erfassen 
sind. Schließlich weisen viele der Klimaschutz-
maßnahmen, die in der Landwirtschaft umgesetzt 
werden können, im Vergleich zu Maßnahmen 
in der Energie- und Gebäudewirtschaft erhöhte 
Vermeidungskosten je Tonne CO2-Äq. auf. Dies sind 
Gründe dafür, dass es in Deutschland bisher keine 
umfassende politische Strategie zur Vermeidung 
von Treibhausgasemissionen aus der Landwirt-
schaft gibt. 

Die künftig zu erreichenden Klimaschutzziele 
machen es erforderlich, dass alle Minderungsmög-
lichkeiten geprüft werden, also auch in der Land-
wirtschaft. Viele der in diesem Bericht genannten 
Maßnahmen haben positive Nebeneffekte auf 
andere Umweltziele (Wasserschutz, Luftreinhal-
tung, Naturschutz), verbessern die Ressourcenef-
fi zienz und damit auch die Wirtschaftlichkeit der 
Produktion, oder eröffnen Chancen für technolo-
gische Weiterentwicklungen. Solche Beiträge zu 
anderen Zielen verbessern die Kostenwirksamkeit 
für den Klimaschutz. Klimaschutzmaßnahmen 
in der Landwirtschaft sollten zuerst in den Berei-
chen umgesetzt werden, in denen auch andere 
umweltpolitische Verpfl ichtungen bestehen. Zu 
nennen sind die Senkung der N-Bilanzüberschüsse, 
die Reduzierung der Ammoniakemissionen, der 
Schutz von Grünland-, und Auenfl ächen sowie die 
Wiedervernässung von Moorfl ächen. Aufgrund 
der negativen Nebeneffekte einer Expansion des 
Energiepfl anzenanbaus sollten die betreffenden 
Bioenergiestrategien überprüft werden. Eine Reihe 
weiterer Maßnahmen sollte zunächst erprobt und 
weiterentwickelt werden, bevor wirksame und 
effi ziente Optionen fl ächendeckend umgesetzt 
werden. Im Hinblick auf die Bewertung der unter 
Kapitel 6 genannten Maßnahmen empfi ehlt die 
Regierungskommission der Landesregierung, 

14 Die Grundlage für dieses Kapitel „Landwirtschaft und Erhalt organischer Böden“ wurde vom Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI) im 
   Rahmen des Forschungsvorhabens „Studie zur Vorbereitung einer effi zienten und gut abgestimmten Klimaschutzpolitik für den Agrar-
   sektor“ geschaffen. 

insbesondere das vom von Thünen Institut Braun-
schweig im April 2012 vorzulegende Gutachten 
zur Effi zienz von Klimaschutzmaßnahmen in der 
Landwirtschaft zugrunde zu legen. Mit der Maß-
nahmenumsetzung einhergehen sollten Beratung, 
Monitoring und wissenschaftliche Begleitfor-
schung, um den notwendigen Lernprozess zu or-
ganisieren und Erfolge zu dokumentieren. Neben 
der Evaluierung der Maßnahmenwirkungen und 
Kosten sollten auch die statistischen Daten für die 
Emissionsberichterstattung bereitgestellt werden, 
die für die Abbildung des Klimaschutzbeitrags 
benötigt werden.

V. 0 Die Bedeutung der
 niedersächsischen Land-  
 und Ernährungswirtschaft 

Der Anteil der Landwirtschaft an der Bruttowert-
schöpfung Niedersachsens lag 2010 bei 1,5 % 
(2,96 Mrd. € von 192 Mrd. €). Der Sektor ist damit 
im Bundesvergleich überdurchschnittlich stark an 
der Wertschöpfung des Landes beteiligt. Bezogen 
auf die Bruttowertschöpfung der gesamten deut-
schen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft entfällt 
auf Niedersachsen ein Anteil von 15 % (Arbeits-
kreis VG, 2011).

Mit 2,62 Mio. Hektar landwirtschaftlich genutzter 
Fläche (LF) nimmt die Landwirtschaft 55 % der 
Landesfl äche ein. Die Waldfl äche hat einen Anteil 
von ca. 21 %. Dauergrünland hat mit 693 042 ha 
einen Anteil von 26 % an der LF. 

Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist 
nach wie vor rückläufi g. Im Jahr 2009 waren es 
47 922 Betriebe mit insgesamt 168 200 landwirt-
schaftlichen Arbeitskräften. 2,6 % der nieder-
sächsischen Erwerbstätigen sind in der Land- und 
Fortwirtschaft sowie Fischerei tätig. Mit durch-
schnittlich 52,5 ha Betriebsfl äche ist Niedersachsen 
nach Schleswig-Holstein das westliche Bundesland 
mit den fl ächenstärksten Betrieben. Die nieder-
sächsische Landwirtschaft ist in vielen Sektoren 
führend: über die Hälfte aller Schlacht- und 
Masthähnchen in Deutschland werden in Nieder-
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sachsen gehalten, ebenso wie rund ein Drittel aller 
Schweine und Legehennen sowie ein Fünftel aller 
Rinder. Hier werden 45 % der deutschen Kartof-
feln sowie knapp 20 % der Milch erzeugt. Der 
Produktionswert der niedersächsischen Landwirt-
schaft betrug 2009 insgesamt 8,8 Mrd. € (Nieder-
sächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, 
ML (2011)).

Niedersachsen hat ausgeprägte regionale Produk-
tionsschwerpunkte: die Tierhaltung dominiert in 
den westlichen Regionen – in den küstennahen 
Grünlandregionen die Milchvieh- und Rinderhal-
tung und in den südlicheren Regionen im Weser-
Ems-Gebiet die Schweine- und Gefl ügelhaltung. 
Die Bördestandorte mit einigen der besten Acker-
baustandorte Deutschlands sind von Getreide-, 
Kartoffel- und Zuckerrübenanbau geprägt (ML, 
2010a).

Ein starker Wachstumsbereich in der niedersächsi-
schen Agrarwirtschaft ist die Bioenergiebranche: 
die Anzahl an Biogasanlagen ist von 2005 bis 
2010 von 430 auf 1 080 Anlagen extrem ge-
stiegen. Mittlerweile besitzt Niedersachsen die 
zweitgrößte Anzahl an Anlagen und die höchste 
installierte elektrische Leistung in Deutschland. 
Dementsprechend wurde der Anbau von Energie-
pfl anzen von knapp 25 000 ha im Jahr 2005 auf 
geschätzte 220.000 ha im Jahr 2010 ausgedehnt 
(ML, 2011).

Das nahrungsmittelverarbeitende Gewerbe ist 
innerhalb des verarbeitenden Gewerbes in Nie-
dersachsen der zweitwichtigste Wirtschaftszweig 
nach dem Automobilbau. Sie erwirtschaftete 2009 
einen Gesamtumsatz von 25,6 Mrd. €, wovon 8,1 
Mrd. € allein auf die Fleischwirtschaft entfi elen. 
Im selben Jahr kamen 20 der 100 umsatzstärksten 
Unternehmen aus der Ernährungswirtschaft, die 
Arbeitgeber für fast 67.000 Menschen ist (ML, 
2010b). 

V.1  Ist-Stand 

Der Nationale Emissionsbericht (Rösemann et al., 
2011; UBA, 2011) gibt Aufschluss über die Höhe 
und Entwicklung der Treibhausgasemissionen 
aus der deutschen und auch der niedersächsi-
schen Landwirtschaft. Er bildet die konsistente 
Grundlage der Beschreibung des Ist-Stands der 
Emissionen in diesem Kapitel. In diesem Bericht 
werden jährlich die Emissionen aus der Verdauung 
von Wiederkäuern (Emission von CH4), aus dem 
Wirtschaftsdüngermanagement (Emission von CH4 
und N2O) und aus der Düngung landwirtschaftlich 
genutzter Böden (direkte und indirekte Emission 
von N2O) errechnet. Weiterhin werden Emissionen 
aus entwässerten, landwirtschaftlich genutzten 
Mooren (Emission von CO2 und N2O) abgebildet, 
und es wird der Einfl uss von Landnutzungsände-
rungen wie die Umwandlung von Dauergrünland 
in Ackerland auf die CO2-Bilanz erfasst.

Damit werden die wichtigsten, aber nicht alle 
Emissionsbereiche, die mit der landwirtschaft-
lichen Produktion verknüpft sind, abgebildet. 
Nicht berücksichtigt oder an anderer Stelle im 
Nationalen Emissionsbericht ausgewiesen werden 
Emissionen aus dem vorgelagerten Bereich, wie 
der Herstellung von landwirtschaftlichen Gerä-
ten und Stallbauten sowie Emissionen, die durch 
Futtermittelimporte, durch die Bereitstellung von 
Mineraldünger oder den Energieeinsatz in der 
Landwirtschaft hervorgerufen werden. 

Abbildung 11 zeigt, dass die CO2-Emissionen 
aus der Nutzung organischer Böden den größten 
Anteil an der Treibhausgasemission der nieder-
sächsischen Landwirtschaft haben. Aufgrund der 
großen Moorfl ächen in Niedersachsen (38 % der 
gesamtdeutschen Moorfl äche) und der überwie-
gend intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der 
Moore ist dieser Bereich von besonderer Bedeu-
tung. An zweiter Stelle stehen N2O-Emissionen aus 
Böden, die maßgeblich durch die Stickstoffdün-
gung verursacht werden. Danach folgen CH4-Emis-
sionen aus der Verdauung von Wiederkäuern und 
der Lagerung tierischer Wirtschaftsdünger (Gülle). 
Bilanzrelevant sind weiterhin N2O-Emissionen aus 
der Wirtschaftsdüngerlagerung sowie CO2-Emissi-
onen durch Landnutzungsänderungen, v. a. durch 
die Umwandlung von Grünland (Berechnungs-
grundlage für Abbildung 11) bzw. Dauergrünland.
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Abbildung 11: Treibhausgasemissionen aus der niedersächsischen Landwirtschaft (1990 
bis 2009) in Kilotonne (kt) CO2-Äq. aus sechs Bereichen nach Rösemann et al. (2011) und 
UBA (2011) (konsistente Datensätze für Moornutzung und Landnutzungsänderungen sind 
erst seit 2005 bzw. 2006 verfügbar). Emissionen aus dem vorgelagerten Bereich sind nicht 
berücksichtigt.

Die relative Bedeutung von Emissionsbereichen 
und die absolute Höhe der Emissionen haben sich 
seit 1990 kaum verändert. Nur im Bereich der CH4-
Emission aus der Verdauung von Wiederkäuern ist 
aufgrund rückläufi ger Rinderzahlen eine Abnahme 
um ca. 12 % gegenüber 1990 zu verzeichnen. 
Im Jahr 2009 betrug die Gesamtemission der in 
Abbildung 11 gezeigten Bereiche 29 852 kt CO2-Äq. 
Dies sind rund 28 % der gesamten Treibhausga-
semission in Niedersachsen, die im Rahmen der 
umweltökonomischen Gesamtrechnung ermit-
telt wurde (AUG, 2010; die prozessbedingten 
CO2-Emissionen in Niedersachsen wurden nach 
Rücksprache mit dem Landesamt für Statistik auf 
ca. 5 % der energiebedingten Emissionen ge-
schätzt). Die Landwirtschaft ist der größte Emittent 
der Treibhausgase N2O und CH4 in Niedersachsen. 
Im Jahr 2007 betrug der Anteil der Landwirtschaft 
an den gesamten CH4- und N2O-Emissionen in 
Niedersachsen 63 bzw. 90 % (AUG, 2010). 

Emissionsberechnungen im Bereich der Land-
wirtschaft setzen sich aus Aktivitätsdaten (z. B. 
Tierzahlen, Düngerverbrauch, landwirtschaftlich 
genutzte Moorfl äche, etc.) und Emissionsfaktoren 
für die einzelnen Emissionsquellen zusammen. Zu 
den meisten Aktivitätsdaten liegen verlässliche In-
formationen vor (z. B. Agrarstatistik), die regelmä-
ßig aktualisiert werden. Die Emissionsfaktoren sind 
mit deutlich größeren Unsicherheiten behaftet. 
Dies gilt besonders für Treibhausgasemissionen aus 
Böden (N2O, CO2), die aufgrund von Boden- und 
Standorteigenschaften sowie Bewirtschaftungs-

faktoren sehr variabel sein können. Der Standard-
fehler der absoluten Höhe der landwirtschaftlichen 
N2O- und CH4-Emission in Deutschland im Jahr 
2009 (rund 72 700 kt CO2-Äq.) wird mit ca. 27 300 
kt CO2-Äq. beziffert (Rösemann et al., 2011). 

Sowohl Emissionen als auch Emissionsminderun-
gen aus dem Bereich der Biogasproduktion und 
der Ausbringung von Gärresten werden im Nati-
onalen Treibhausgasinventar (UBA, 2011) derzeit 
noch nicht berücksichtigt. Emissionen durch den 
vorgelagerten Bereich und den direkten Energie-
verbrauch, die in Abbildung 11 nicht dargestellt 
sind, führen zu einer zusätzlichen Atmosphären-
belastung durch die Landwirtschaft. Von großer 
Bedeutung ist die Bereitstellung von synthetischem 
Stickstoffdünger mit ca. 2 130 kt CO2-Äq. (Berech-
nung vTI für Niedersachsen nach von Daten aus 
Rösemann et al., 2011, und der Probas-Daten-
bank), der direkte Energieverbrauch mit ca. 1.740 
kt CO2-Äq. (AUG, 2010: beinhaltet Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Fischerei), die Produktion von 
Futtermitteln im Ausland mit ca. 3.000 kt CO2-Äq.  
(grob geschätzt nach Osterburg et al., 2008, und 
der Höhe der N-Ausscheidung von Nutztieren in 
Niedersachsen, ohne Berücksichtigung von Land-
nutzungsänderungen) sowie die Herstellung von 
Gebäuden, Anlagen und Maschinen (hierzu liegen 
bisher keine Schätzungen vor). 
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Ammoniak (NH3) zählt nicht zu den Treibhaus-
gasen. Dennoch wird an dieser Stelle auch die 
NH3-Emission betrachtet, da sie eine maßgebliche 
Ursache für die Stickstoffdeposition ist, die zu 
indirekten N2O-Emissionen führt. In Niedersach-
sen stammen über 95% der NH3-Emission aus 
der Landwirtschaft. Ammoniak wird im Zuge der 
Lagerung und Ausbringung tierischer Wirtschafts-
dünger freigesetzt (118 kt NH3 in 2009 oder 88% 
der landwirtschaftlichen NH3-Emission in Nieder-
sachsen). Eine weitere wichtige NH3-Quelle ist 
die Ausbringung harnstoffhaltiger Mineraldünger 
(2009: 15 kt NH3). Die NH3-Gesamtemission ist seit 
1990 weitgehend unverändert geblieben. Sinken-
den Emissionen aus dem Bereich Wirtschaftsdün-
germanagement stehen steigende Emissionen aus 
dem zunehmenden Einsatz harnstoffhaltiger Stick-
stoffdünger gegenüber. Der gestiegene Einsatz 
von harnstoffhaltigen Mineraldüngern liegt am 
Preisgefüge der unterschiedlichen Mineraldünger. 
Die NH3-Gesamtemission aus der Landwirtschaft in 
Niedersachsen betrug 2009 135 kt; dies entspricht 
ca. 24% der landwirtschaftlichen Ammoniakemis-
sionen in ganz Deutschland.

Treibhausgasemissionen aus organischen Böden, 
die weder landwirtschaftlich noch forstlich genutzt 
sind, werden im Nationalen Emissionsbericht nicht 
dargestellt. Doch ist nur ein kleiner Anteil der 
Moore (weniger als 5 %) in einem naturnahen 
Zustand (Höper, 2007). Etwa 15 % der Standor-
te liegen brach, sind degradiert und unterliegen 
aufgrund von früheren Entwässerungsmaßnah-
men der Torfmineralisation. Die Treibhausgas-
emissionen dieser Standorte sind damit ebenfalls 
auf menschliche Aktivität zurückzuführen und 
dem anthropogen bedingten Treibhauseffekt 
zuzuordnen. Die Treibhausgasemissionen aus 
degenerierten Hochmooren und aus nicht genutz-
ten, degradierten Niedermooren belaufen sich 
auf etwa 914 kt CO2-Äq. pro Jahr (Höper, 2007, 
umgerechnet in GWP100). Schwer einzuschätzen 
ist der Zustand von 12.000 ha Abtorfungsfl ächen, 
die in den letzten 25 Jahren nach Abschluss der 
Abtorfung potenziell vernässt worden sind. Es 
ist davon auszugehen, dass zumindest teilweise 
aufgrund von Überstau oder aufgrund von nicht 
ausreichender Wasserrückhaltung (u.a. defekte 
Verwallungen, Verbleib dränender Strukturen) 
suboptimale Verhältnisse für Torfwachstum und 
für den Klimaschutz gegeben sind. Für zu trockene 
oder zu nasse ehemalige Abtorfungsfl ächen ist mit 
Emissionen von 8 bis 10 t CO2-Äq. pro Hektar und 
Jahr zu rechnen (Drösler et al, 2011). 

V.2 Minderungspotenzial für 
 Treibhausgasemissionen

Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft 
sind zu unterschiedlichen Anteilen systembedingt 
und lassen sich daher nicht vollständig verhindern. 
Die Zielgröße von Klimaschutzmaßnahmen in der 
Landwirtschaft sollte die Minderung ertragsbezo-
gener Emissionen sein, da eine Emissionsminde-
rung durch die Verringerung der Produktion bei 
unveränderter Nachfrage nach landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen nur zu einer Verlagerung der 
Produktion und der Emissionen führt. Potenziale 
für Klimaschutz in der Landwirtschaft liegen 
daher einerseits in der Emissionsminderung pro 
Produkteinheit und andererseits im Konsumenten-
verhalten, das die Nachfrage nach Agrarprodukten 
mit unterschiedlicher Klimawirksamkeit steuert. 
Weiterhin kann die Landwirtschaft durch die 
Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffen und 
Bioenergie aktiv zum Klimaschutz beitragen.

Klimaschutz in der Landwirtschaft darf nicht nur 
anhand der erzielten Klimaschutzleistung bewer-
tet werden. Wirkungen auf andere ökologische, 
ökonomische und gesellschaftliche Ziele sind zu 
prüfen und in die Bewertung einzubeziehen. Eine 
effi ziente Minderung klimawirksamer Emissionen 
aus der Landwirtschaft kann besonders in folgen-
den Bereichen erzielt werden: 

• Minderung der N2O-Emission durch Steigerung 
der Effi zienz von Stickstoffdüngern und Futter-
mitteln

• Minderung der CH4-, NH3- und N2O-Emissionen 
durch ein optimiertes Wirtschaftsdüngerma-
nagement

• Vermeidung von CO2- und N2O-Emissionen 
durch den Erhalt der Vorräte an organischem 
Bodenkohlenstoff

• Minderung von CO2-Emissionen durch die Stei-
gerung der Energieeffi zienz der Produktion

• Optimierung der Klimaschutzleistung von Bioen-
ergiesystemen

• Anpassung des Konsumverhaltens an eine ge-
sunde und klimafreundliche Ernährungsweise.

Nachfolgend werden diese Bereiche und ihre 
Potenziale für den Klimaschutz beschrieben.
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Steigerung der Stickstoffeffi zienz und 
Reduktion von N-Überschüssen 

Ein zentraler Ansatzpunkt zur Minderung der 
Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft ist 
die Verbesserung der Ausnutzung von Stickstoff-
düngern. Die Steigerung der Stickstoffeffi zienz 
in der Pfl anzen- und Tierproduktion dient nicht 
nur dem Klimaschutz, sondern auch dem Was-
ser- und Naturschutz. Weiterhin bietet die Effi zi-
enzsteigerung meist auch betriebswirtschaftliche 
Vorteile. Die Verringerung ertragsunwirksamer 
N-Überschüsse leistet in mehrfacher Hinsicht einen 
Beitrag zum Klimaschutz:

• Direkte N2O-Emissionen aus den gedüngten 
Böden werden verringert.

• Indirekte N2O-Emissionen, die eine Folge des 
Austrags reaktiver Stickstoffverbindungen wie 
Nitrat und Ammoniak sind, werden verringert.

• Im Falle der Einsparung von chemisch-syntheti-
schen Düngemitteln werden Emissionen aus der 
Düngemittelherstellung eingespart.

Für die Abschätzung der Minderung der Treib-
hausgasemission durch die Einsparung von 1 kg 
Stickstoff kann von folgenden Richtwerten ausge-
gangen werden (Tabelle 14).  

Zur Reduktion von N-Überschüssen im landwirt-
schaftlichen Betrieb steht eine Vielzahl von Maß-
nahmen zur Verfügung. Hierzu zählen in erster 
Linie eine optimierte Düngeplanung und Dünge-
technik, die effi ziente Verwertung organischer 
Wirtschaftsdünger, ein optimiertes Wirtschaftsdün-
germanagement, das Stickstoffverluste minimiert, 
eine Verbesserung der Futterverwertung sowie 
proteinoptimierte Futterrationen. 

Niedersachsen ist aufgrund der intensiven Produk-
tion tierischer Erzeugnisse eines der Bundesländer 
mit den höchsten mittleren N-Salden pro Hektar 
landwirtschaftlicher Nutzfl äche. In mehreren 
Regionen weisen die N-Salden auf deutliche N-
Überschüsse hin. Die Optimierung der Stickstoffef-
fi zienz und die Vermeidung nicht ertragswirksamer 
und umweltbelastender Stickstoffausträge sind 
daher in Niedersachsen von großer Bedeutung für 
den Klimaschutz.

Tabelle 14: Minderung der Treibhausgasemission durch die Einsparung von 1 kg nicht ausgenutzten Stickstoffs in 
der N-Düngung (kg CO2-Äq./kg N).

Optimierung des Wirtschaftsdüngermanagements 
Sowohl bei der Lagerung als auch bei der Ausbrin-
gung von Wirtschaftsdüngern wie Gülle, Mist oder 
Gärresten aus Biogasanlagen treten klima- und 
umweltbelastende Emissionen auf. Die effi zien-
te Verwertung der Wirtschaftsdünger und die 
Minimierung dieser Emissionen sind von zentraler 
Bedeutung für den Klima- und Umweltschutz. 
Generell gilt, wie unter dem Punkt „Stickstoffef-
fi zienz“ beschrieben, dass Nährstoffüberschüsse 
bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern 
verringert werden müssen. Weiterhin können die 
Emissionen von Treibhausgasen und Ammoniak 
durch folgende technische Maßnahmen verringert 
werden:

• Einsatz von Ausbringungstechniken für Gülle, 
Gärreste aus Biogasanlagen und Gefl ügelmist 
zur Minderung der NH3-Emission. Von großer 
Bedeutung sind der Ausbringungszeitpunkt, 
die sofortige Einarbeitung auf unbewachsenen 
Flächen sowie die bodennahe Ausbringung

• Emissionsminderung durch die Art der Lagerung 
der Wirtschaftsdünger

• Minderung der NH3-Freisetzung aus offenen 
Güllelagern durch geeignete Abdeckungen

• Minderung der CH4- und NH3-Emissionen aus 
der Güllelagerung durch Gülleverwertung in Bio-
gasanlagen. Durch die Substitution von fossilen 
Energieträgern durch Biogas werden zusätzlich 
Treibhausgasemissionen verringert.

Von besonderer Bedeutung ist die Minderung der 
NH3-Emissionen, da die Wirtschaftsdüngerlage-
rung und -ausbringung die wichtigsten Ursachen 
der NH3-Emission in Deutschland und Niedersach-
sen sind. Die NH3-Emission belastet naturnahe 
Ökosysteme, führt zu indirekten N2O-Emissionen 
und verringert die Stickstoffeffi zienz der landwirt-
schaftlichen Produktion. In Tabelle 15 sind beispiel-
haft Richtwerte zur Minderung der Emission von 
NH3 und N2O durch Maßnahmen im Bereich der 
Güllelagerung und Ausbringung gelistet. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die Ausbringungsver-
luste absolut gesehen deutlich höher sind als die 
Lagerungsverluste, und dass deshalb bei der Opti-
mierung der Ausbringung die größeren absoluten 
THG-Einsparungspotenziale liegen.
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Tabelle 15: Minderung der NH3-Emission aus Rinder- und Schweinegülle durch optimierte Lagerung und Ausbringung sowie 
potenzielle Bedeutung der Emissionsminderung von 1 kg NH3-N für die Einsparung von Treibhausgasemissionen (Minderung 
indirekter N2O-Emission und Einsparung von N-Mineraldünger) (Döhler et al., 2002; IPCC, 1996; Daten des Umweltbundes-
amtes (www.probas.umweltbundesamt.de))

Als veredelungsstarkes Bundesland (vgl. Kapitel 
V.1) weist Niedersachsen relativ hohe Treibhaus-
gas- und Ammoniakemissionen aus der Lagerung 
und Ausbringung tierischer Wirtschaftsdünger 
auf (vgl. Kapitel V.2). Hieraus ergeben sich hohe 
Einsparpotenziale (besonders im Bereich der NH3-
Emission), aber auch eine besondere Verantwor-
tung zur Emissionsminderung.

Das Klimaschutzpotenzial der Verwertung von Gül-
le in Biogasanlagen wird unter dem Punkt „Bioen-
ergie“ näher beschrieben.

Die wichtigste Ursache für CH4-Emissionen in 
Niedersachsen ist die CH4-Freisetzung aus der Ver-
dauung von Wiederkäuern (Abbildung 11, S. 70). 
Maßnahmen zur Minderung dieser Emissionen 
liegen im Bereich der Leistungsoptimierung unter 
Berücksichtigung der Aspekte Tiergesundheit und 
Lebensleistung, Doppelnutzung Milch-Fleisch und 
Erhalt von Dauergrünland. Der Einsatz von Fut-
terantibiotika zur Hemmung der methanbildenden 
Organismen ist in der EU nicht zugelassen, und ne-
gative Effekte sind unzureichend analysiert. Auch 
die gezielte Hemmung der Methanbildung im 
Pansen durch sekundäre Pfl anzeninhaltsstoffe wie 
Tannine befi ndet sich noch im Forschungsstadium. 
Möglichkeiten zur Minderung der CH4-Emission 
durch eine Veränderung der Futterration 
(z. B. steigender Kraftfutteranteil, Verringerung 
des Rohfasergehalts) sind weitgehend ausge-
schöpft, und die Umstellung von gras- auf maisba-
sierte Fütterung führt aufgrund des Grünlandum-
bruchs zu einer zusätzlichen Treibhausgasemission. 
Die Zusammenhänge zeigen, dass die aktuellen 
Möglichkeiten zur Minderung der CH4-Freisetzung 
aus der Verdauung von Wiederkäuern sehr be-
grenzt sind und dass der Rinderhaltung auch eine 
große Bedeutung für die Inwertsetzung und den 
Erhalt von Dauergrünland zukommt.

Erhalt der Vorräte an organischer      
Bodensubstanz 

Die organische Bodensubstanz beeinfl usst 
nahezu alle Funktionen des Bodens. Ein nach-
haltiges Humusmanagement fördert die Boden-
fruchtbarkeit und Ertragssicherheit und hat eine 
positive Wirkung auf die Bodenstruktur sowie 
das Wasserspeicher- und Infi ltrationsvermögen 
von Böden. Der Verlust von organischer Boden-
substanz durch verstärkte Mineralisation führt 
zur Emission der Treibhausgase CO2 und N2O. 
Der Erhalt der organischen Kohlenstoffvorräte 
in Böden ist daher ein wichtiger Beitrag zum Kli-
maschutz. In der Landwirtschaft treten Verluste 
an organischer Bodensubstanz insbesondere 
durch die Entwässerung hydromorpher Böden 
(z.B. Moore) sowie durch die Umwandlung von 
Dauergrünland auf. Der Erhalt des organischen 
Bodenkohlenstoffs dient nicht nur dem Klima-
schutz, er hat auch positive Auswirkungen auf 
den Gewässerschutz, da ein Abbau der Vorräte 
an organischer Bodensubstanz oft mit erhöhten 
Nitratausträgen verbunden ist. Zu den zentralen 
Aktionsfeldern der Verringerung der Treibhausga-
semissionen aus der Landwirtschaft zählen daher 
folgende Bereiche:

• Erhalt von Dauergrünland und die Vermeidung 
des umwelt- und klimabelastenden Umbruchs 
dieser Flächen

• Verringerung stark erhöhter CO2- und N2O-
Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten, 
entwässerten Mooren durch Anheben des 
Wasserspiegels.
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Beide Aktionsfelder haben positive Effekte auf die 
Ziele des Natur- und Artenschutzes. Das Aus-
maß der CO2-Emission durch Grünlandumbruch 
ist standortabhängig. Im Mittel wird von einer 
Abnahme des Vorrats an organischer Boden-
substanz in den obersten 30 cm von ca. 30 bis 
36 % ausgegangen (IPCC, 2006; Johnston et 
al., 2009; Poeplau et al., 2011). Dies entspricht 
bei einem Vorrat von 26 bis 132 t organischem 
Bodenkohlenstoff pro Hektar (in 0 bis 30 cm) je 
nach Standort einer Emission von 35 bis 163 t 
CO2-Äquivalenten, wenn eine 30%-Abnahme des 
Vorrats an organischer Bodensubstanz angenom-
men wird (vTI-Berechnungen nach gemessenen 
Werten zu C-Vorräten der Dauerbeobachtungs-
fl ächen Grünland des Landesamtes für Bergbau, 
Energie und Geologie Niedersachsen). Besonders 
klimabelastend ist daher die Umwandlung von 
Grünlandböden, die hohe Vorräte an organischer 
Bodensubstanz aufweisen.

Die landwirtschaftliche Produktion auf entwässer-
ten Moorböden ist stark klimabelastend, da die 
Torfmineralisation hohe CO2-Emissionen verur-
sacht. Eine Minderung der Treibhausgasemission 
kann nur durch die Anhebung des Wasserspiegels 
der Moorböden erreicht werden. Moorschutz 
(Erhalt und Neubildung von Torf) erfordert die 
nahezu vollständige Vernässung des Torfkörpers. 
Dies schließt die herkömmliche landwirtschaftliche 
Nutzung der Moore als Acker oder Grünland aus. 
Bei dauerhaft vollständigem Überstau können auf 
Niedermoorstandorten erhöhte CH4-Emissionen 
auftreten (Höper et al., 2008). In Tabelle 16 sind 
aktuelle Richtwerte für Treibhausgasbilanzen deut-
scher Moorstandorte, differenziert nach Moortyp 
und Nutzung, zusammengefasst (Drösler et al., 
2011).

Tabelle 16: Treibhausgasbilanzen von Moorböden in Deutschland, differenziert nach Moortyp und Nutzung (positive Werte 
kennzeichnen THG-Emissionen). Die Bilanzen basieren auf ganzjährigen Messungen der CO2-, N2O- und CH4-Austauschraten 
(Drösler et al., 2011).

Die Zusammenstellung zeigt, dass eine Extensivie-
rung von ackerbaulich genutzten Mooren und In-
tensivgrünland auf Mooren hin zu einer extensiven 
Grünlandbewirtschaftung bei gleichzeitiger Anhe-
bung des Wasserstandes zu einer Reduzierung der 
Emissionen um rund 24 bis 26 t CO2-Äq. pro Hektar 
und Jahr führt. Klimaneutral werden Moore erst 
bei naturnahen Wasserständen (mittlerer Jahres-
wasserstand um 10 cm unter Geländeoberfl äche).

Die Art der Wasserführung entscheidet in großen 
Gebieten darüber, ob Landwirte auf ihrem Eigen-
tum in der bisherigen Form wirtschaften können 
und hat darüber hinaus vielfältige Auswirkungen 
auf die betroffenen Regionen. Diese für einzelne 
Standorte sehr relevanten Effekte bedürfen noch 
der genauen Untersuchung. Bei der Bewertung 
von Optionen zur Wiedervernässung müssen auch 
diese Aspekte umfassend berücksichtigt werden. 

Niedersachsen ist das Bundesland mit der größten 
Moorfl äche (ca. 38 % der deutschen Moorfl äche). 
Aufgrund der überwiegend landwirtschaftlichen 
Nutzung der niedersächsischen Moore (15 % 
werden als Acker, 52 % als Grünland genutzt) sind 
die meisten Moorstandorte entwässert, und die 
Moornutzung bildet die größte Treibhausgasquel-
le in der Landwirtschaft Niedersachsens (Abbil-
dung 11 S. 70). Jedoch setzen auch ungenutzte, 
entwässerte und degenerierte Moore sowie nicht 
optimal vernässte ehemalige Torfabbaufl ächen 
Treibhausgase frei. Die genaue Höhe dieser Emis-
sionen ist derzeit unbekannt. Nach Einschätzung 
des LBEG könnte allein die Pfl ege, Unterhaltung 
und Optimierung der Vernässungsmaßnahmen 
auf den bereits „renaturierten“ bzw. unter Schutz 
gestellten Flächen zu einer Minderung der jährli-
chen Emissionen um 125.000 bis 250.000 t CO2 
führen. Die Vernässung von Moorstandorten weist 
in Niedersachsen daher ein sehr hohes Emissions-
minderungspotenzial auf. 
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Neben der landwirtschaftlichen Moornutzung 
führen auch der industrielle Torfabbau und die 
Verwendung von Torf als Pfl anz- und Kultursubst-
rat in Niedersachsen zu Treibhausgasemissionen. 
Deutschland ist europaweit der größte Verbrau-
cher von Torf und Hersteller von Kultursubstra-
ten für den Erwerbsgartenbau. Rund 80 % der 
deutschen Gesamtproduktion von Torf stammen 
aus Niedersachsen. Die Einschränkung des Tor-
feinsatzes als Kultursubstrat bietet aus Sicht des 
Klimaschutzes ebenfalls ein Potenzial, Emissionen 
zu reduzieren. 

Steigerung der Energieeffi zienz in der 
Landwirtschaft

In einem landwirtschaftlichen Betrieb kann durch 
vielfältige Maßnahmen Energie eingespart werden. 
Energiesparen senkt die Emission der Treibhausga-
se Kohlendioxid und Methan bei der Gewinnung 
fossiler Brennstoffe sowie ihrer Verbrennung 
(Umweltbundesamt, 2009). Die Treibhausgas-
emission der niedersächsischen Landwirtschaft 
durch den Einsatz fossiler Energie beträgt rund 1 
740 kt CO2-Äq. pro Jahr (beinhaltet Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Fischerei; AUG, 2010). Lang-
fristige Einsparpotenziale für die Landwirtschaft 
werden von Experten in Niedersachsen auf 10 
bis 30 % geschätzt (Kowalewsky, 2011, ähnlich 
für Deutschland: Schied, 2011). Potenziale zur 
betrieblichen Emissionsminderung bestehen be-
sonders bei energieintensiven Produktionsformen 
(z. B. Gewächshauskulturen). Das Gesamtpotenzial 
dieser Möglichkeiten ist insofern begrenzt, als der 
Agrarsektor in Niedersachsen nur rund 2,5 % der 
energiebedingten CO2-Emissionen in Niedersach-
sen verursacht.

Produktion von Bioenergie

Durch die Produktion von Biomasse zur ener-
getischen oder stoffl ichen Verwertung kann die 
Landwirtschaft direkt zum Klimaschutz beitragen. 
Die wichtigsten organischen Rohstoffe aus der 
Landwirtschaft, die derzeit in Deutschland zur 
Erzeugung von Bioenergie genutzt werden, sind 
Raps (Biodiesel), Mais (Biogas), Getreide (Ethanol), 
Zuckerrüben (Ethanol) und Gülle (Biogas). Die Pro-
duktion von Bioenergie in der Landwirtschaft wird 
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), 
durch Beimischungsquoten für Biotreibstoffe und 
durch Steuervergünstigungen gefördert. 

Die Substitution fossiler Energieträger durch 
Bioenergie aus der Landwirtschaft ist nicht per se 
ein Beitrag zum Klimaschutz, da auch im Zuge 
der Produktion nachwachsender Energieträger 

Treibhausgasemissionen auftreten und wertvolle 
Ressourcen (z. B. Ackerfl äche, Nährstoffe, Wasser) 
benötigt werden. Für die Bewertung der Klima-
schutzleistung von Bioenergielinien sind daher 
sowohl die Netto-CO2-Äq. -Vermeidung als auch die 
Ressourceneffi zienz der Emissionsminderung sowie 
die Beeinfl ussung von Nachhaltigkeitszielen zu be-
rücksichtigen. In der Biokraftstoff-Nachhaltigkeits-
verordnung wurden für fl üssige Bioenergieträger 
erstmals Nachhaltigkeitskriterien und Mindestan-
forderungen für die Treibhausgaseinsparung fest-
gelegt. Die Emissionsminderung im Vergleich zum 
konventionellen Referenzsystem muss mindestens 
35 % betragen. Ab dem Jahr 2017 steigt diese 
Anforderung auf mindestens 50 %. 

Emissionen durch hohe Düngeraufwendungen 
sowie durch direkte und indirekte Landnutzungs-
änderung können die Klimaschutzleistung von 
Bioenergielinien erheblich mindern und mitunter 
sogar zur Klimabelastung umkehren. Emissio-
nen aus Landnutzungsänderungen entstehen, 
wenn die Produktion von Energiepfl anzen zu 
einer Abnahme von Bodenkohlenstoff- und 
Biomassevorräten führt (z.B. Umwandlung von 
Wäldern oder Grünland zu Ackerland). Dies 
kann sowohl unmittelbar die Produktionsfl ächen 
von Energiepfl anzen betreffen (direkte Landnut-
zungsänderung) als auch Flächen, die infolge der 
zunehmenden Flächenkonkurrenz zwischen der 
Nahrungs- und Futtermittelproduktion einerseits 
und dem Energiepfl anzenanbau andererseits 
zusätzlich in Kultur genommen werden (indirekte 
Landnutzungsänderung). Indirekte Landnutzungs-
änderungen müssen nicht vor Ort auftreten, sie 
können aufgrund globaler Handelsstrukturen auch 
in anderen Regionen der Welt, die Agrarprodukte 
exportieren, bedeutsam sein. Es besteht wissen-
schaftlicher Konsens darüber, dass diese indirekten 
Landnutzungsänderungen bei der Bewertung von 
Bioenergie berücksichtigt werden müssen. 

Allerdings gibt es bislang keine international 
abgestimmten Bewertungsansätze. In dieser Studie 
wurden indirekte Landnutzungsänderungen (iLUC) 
in Übereinstimmung mit dem Wissenschaftlichen 
Beirat der Bundesregierung für globale Umweltfra-
gen (WBGU) nach dem Modellansatz von Fritsche 
et al. (2010) unter der Annahme gewertet, dass 
25% des zusätzlichen Flächenbedarfs für die 
Produktion von Energiepfl anzen durch die Auswei-
tung landwirtschaftlicher Nutzfl äche realisiert wird. 
Der so abgeleitete global gewichtete iLUC-Faktor 
ist ein konstanter Wert von 3,5 t CO2-Äq. pro Hek-
tar. Wenn dieser Wert wie in Tabelle 4 (S. 20) auf 
Emissionen pro Energieeinheit umgerechnet wird, 
ergeben sich je nach Energieertrag pro Hektar un-
terschiedliche Auswirkungen für die verschiedenen 
Bioenergielinien.
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In Tabelle 17 sind Richtwerte für die Treibhaus-
gasminderung der Substitution herkömmlicher 
Energieträger durch unterschiedliche Bioenergieli-
nien zusammengefasst. Die Berechnungen wurden 
ohne und mit Berücksichtigung indirekter Land-
nutzungsänderungen durchgeführt.     

Tabelle 17: Minderung der Treibhausgasemission (in t CO2-Äq. pro Terajoule, TJ) durch den 
Einsatz ausgewählter Bioenergieformen ohne Berücksichtigung von Landnutzungsänderun-
gen (ohne LUC) sowie mit Berücksichtigung indirekter Landnutzungsänderungen (mit iLUC 
nach Fritsche et al., 2010). Positive Werte zeigen eine Minderung der Treibhausgasemission 
gegenüber dem Einsatz herkömmlicher Energieträger, negative Werte weisen eine zusätzli-
che Klimabelastung aus.

Diese Aufstellung basiert auf Zahlen des Wis-
senschaftlichen Beirats Agrarpolitik beim Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (WBA, 2007). Sie zeigt, 
dass die derzeit favorisierten Bioenergielinien in 
Deutschland bei Berücksichtigung indirekter Land-
nutzungseffekte nur einen geringen oder sogar 
keinen Beitrag zur Minderung der Treibhausgase-
missionen leisten. Beim Einsatz von Gülle zur Bio-
gasproduktion besteht keine Flächenkonkurrenz 
mit der Nahrungs- und Futtermittelproduktion, es 
treten keine Emissionen durch Landnutzungsän-
derungen auf. Die potenzielle Klimaschutzleistung 
der Bioenergieträger wird stark durch die Art der 
Verwertungslinie beeinfl usst. 

Positive Effekte für den Klimaschutz können durch 
die Biogasproduktion aus Gülle oder anderen 
organischen Reststoffen sowie durch die Substitu-
tion von Steinkohle durch Holzhackschnitzel erzielt 
werden. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die in 
Tabelle 17 aufgeführten Werte zum einen auf 
bundesdeutsche und nicht speziell auf nieder-
sächsische Werte basieren und zum anderen die 
Potenziale durch technische und züchterische 
Fortschritte nicht berücksichtigt werden. In Nieder-
sachsen wird bei der Biogaserzeugung aus Mais 
(KWK) von einer höheren Treibhausgasvermeidung 
ausgegangen. Werden höhere Wirkungsgrade, die 
höheren Biomasseerträge in Niedersachsen und 
daraus folgend höhere Energieerträge pro ha als 
im WBA-Gutachten (2007) angenommen, erhöht 
sich die Treibhausgasvermeidung mit und ohne 
Landnutzungsänderungen. 

Die Tabelle 18 zeigt beispielhaft die Veränderung 
des fl ächenbezogenen Energieertrags bei Steige-
rung des elektrischen Wirkungsgrades. Der DBFZ 
EEG-Monitoringbericht (März 2010) gibt 38% im 
deutschlandweiten Mittel an. Dieses ist vereinbar 
mit den FNR Basisdaten Bioenergie (30-45%) und 
Angaben aus der LWK Niedersachsen-Energiebe-
ratung.

Die Werte in Tabelle 18 zeigen den Anstieg der 
Energieerträge allein durch die Verbesserung des 
Wirkungsgrades der Anlagen. In Niedersachsen 
wird von einem durchschnittlichen Wirkungsgrad 
von 38% ausgegangen. Darüber hinaus können 
die Energieerträge durch höhere Flächenerträge 
und bessere Methangehalte gesteigert werden. 
Ein Teil dieser auf den Fortschritt zurückzufüh-
renden Verbesserung ist in Niedersachsen bereits 
umgesetzt. Mit weiteren Fortschritten ist auch in 
Zukunft zu rechnen. Zu beachten ist außerdem, 
dass die mögliche Wärmenutzung – wie Sie bei 
dezentraler Biogaserzeugung aktuell zum Standard 
wird - in den Angaben noch nicht mit einbezogen 
aber sehr bedeutsam ist.

Tabelle 18: Veränderung des fl ächenbezogenen Energieertrags bei Steigerung des elektri-
schen Wirkungsgrades
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Entscheidend für die Bewertung der Leistungsfä-
higkeit von Bioenergielinien für den Klimaschutz 
sind u. a. die Kosten der Emissionsminderung 
CO2-Äq. -Vermeidungskosten). Auch bei dieser 
Betrachtung müssen direkte und indirekte Land-
nutzungseffekte berücksichtigt werden. Aufgrund 
hoher CO2-Äq. -Vermeidungskosten kommt das 
Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats Agrar-
politik zu dem Schluss, dass die Produktion von 
Biogas auf der Basis nachwachsender Rohstoffe 
ein vergleichsweise teurer Beitrag zum Klimaschutz 
ist (WBA, 2011). Untersuchungen eines aktuellen 
europäischen Projektes zeigen, dass CO2-Äq.- Ver-
meidungskosten von knapp über 100 €/t unter 
optimierten Bedingungen zu erreichen sind (Amon 
et al., 2010).

Insgesamt ist bei der Frage der Klimarelevanz, 
insbesondere bei den fl ächenabhängigen Bioener-
gieformen, ein nicht unerheblicher Klärungsbedarf 
festzustellen. 

Gesunde und klimaschonende 
Ernährung

Schließlich kann der Verbraucher über sein Kon-
sum- und Ernährungsverhalten zur Reduktion 
der Treibhausgasemissionen beitragen. So ist die 
Erzeugung von Fleisch und tierischen Produkten 
meistens mit deutlich höheren Treibhausgasemis-
sionen und Ressourcenaufwendungen verbunden 
als die pfl anzliche Erzeugung. Über die Reduzie-
rung des Verzehrs tierischer Lebensmittel kann der 
Verbraucher in Deutschland nicht nur einen indivi-
duellen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern 
meist auch einen Beitrag zur eigenen gesünderen 
Ernährung. Der aktuelle Verzehr von Fleisch und 
Wurstprodukten in Deutschland ist mit ca. 60 kg 
pro Kopf und Jahr etwa doppelt so hoch wie die 
von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
empfohlene Menge für eine gesunde und ausge-
wogene Ernährung. 

Weitere Eckpunkte einer klimafreundlichen Er-
nährungsweise sind die Bevorzugung saisonaler, 
naturbelassener und ungekühlter Produkte sowie 
die Energieeffi zienz von Einkaufsfahrten und der 
häuslichen Lagerung und Zubereitung von Lebens-
mitteln. Von zentraler Bedeutung ist weiterhin die 
Vermeidung von Lebensmittelabfällen.

Die verstärkte Aufklärung und aktive Beratung 
über eine gesunde, klima- und umweltschonen-
de Ernährung, die sowohl Kindergärten als auch 
Schulen und Erwachsenenbildung einschließt, ist 
nicht nur im Sinne des Klimaschutzes, sondern 
besonders auch im Sinne der Gesundheitsvorsorge 
eine vordringliche Aufgabe.

V.3  Ziele 

Die Bundesregierung hat sich im Rahmen interna-
tionaler Klimaschutzabkommen verpfl ichtet, die 
Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren 
(Kyoto-Protokoll, EU-Vereinbarung zu Emissionen 
außerhalb des Emissionshandels) und klar defi -
nierte Minderungsziele vorgegeben (Art. 4 Abs. 
2 Anhang 1 Klimarahmenkonvention 1994; Art. 
3 Protokoll von Kyoto 2002). Die Emissionen von 
N2O und CH4 aus der Landwirtschaft sind Teil 
dieser Verpfl ichtungen, es wurden jedoch keine 
konkreten Emissionsminderungsziele für diesen 
Sektor vorgegeben. Auch in Niedersachsen gibt 
es bisher keine defi nierten Emissionsminderungs-
ziele für Treibhausgasemissionen aus dem Sektor 
Landwirtschaft. Die Agrarministerkonferenz (AMK, 
2008) in Meißen hat die Notwendigkeit weiterer 
Schritte zur Reduzierung der Treibhausgasemis-
sionen aus der Landwirtschaft betont und als 
zentrale Handlungsfelder u. a. die Optimierung 
des Stickstoffmanagements und den Erhalt und 
die nachhaltige Nutzung von Kohlenstoffspeichern 
benannt (AMK, 2008).

Konkrete Vorgaben zur Emissionsminderung 
bestehen auf nationaler Ebene für NH3-Emissionen 
(Minderung auf 550 kt NH3 pro Jahr bis 2010), die 
zu rund 95 % aus der Landwirtschaft stammen 
und indirekte Treibhausgasemissionen verursachen 
(Art. 4 Abs. 1 Anhang 1 Richtlinie 2001/81/EG). Es 
ist nicht geklärt, inwieweit hieraus verpfl ichtende 
Minderungsvorgaben für die Bundesländer abge-
leitet werden.

Die EU-Kommission weist in ihrer „Roadmap for 
moving to a low carbon economy in 2050“ eine 
potenzielle Emissionsminderung der Nicht-CO2-
Treibhausgase aus dem EU-Agrarsektor bis 2050 
gegenüber 1990 von 42 bis 49 % aus (Europä-
ische Kommission, 2011). Auch Verbände und 
Nichtregierungsorganisationen haben Stellung 
zum Klimaschutz im Agrarsektor bezogen. Der 
Deutsche Bauernverband hat in seinem Strategie-
papier zum Klimaschutz die Ziele verankert, die 
Emissionen von Lachgas und Methan bis 2020 um 
insgesamt 25 % und bis 2030 um 30 % gegenü-
ber 1990 zu senken (DBV, 2010). Von Seiten der 
Umweltverbände, von Entwicklungsorganisatio-
nen, Kirchen und Gewerkschaften fordert die Kli-
ma-Allianz die Festschreibung eines verbindlichen 
Aktionsprogramms „Klimaschutz für den Agrar-
sektor“ (Klima-Allianz, 2010). Der Naturschutz-
bund Deutschland (NABU), auch Mitglied der 
Klima-Allianz, fordert eine THG-Reduzierung aus 
der deutschen Landwirtschaft von 40 % bis 2020 
gegenüber 1990 analog zu dem Reduktionsziel 
der Bundesregierung für energiebedingte Treib-
hausgasemissionen (NABU, 2010; BMU, 2010).
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V.4  Was im Land bereits 

 geschieht  
Im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft 
gibt es in Niedersachsen – wie in den meisten 
anderen Bundesländern auch – kein eigenstän-
diges Klimaschutzprogramm. Im Programm zur 
Entwicklung des ländlichen Raums werden einige 
Maßnahmen angeboten, die auf den Klimaschutz 
abzielen. Insgesamt werden vom Land Nieder-
sachsen derzeit folgende Klimaschutzmaßnahmen 
angeboten bzw. durchgeführt:

1.  Agrarumweltmaßnahmen 

1.1 Förderung einer klimaschonenden Grünland-
bewirtschaftung der gesamten Dauergrün-
landfl ächen eines Betriebes (Maßnahme B0). 
Landwirte, die an dieser Maßnahme teilneh-
men, verpfl ichten sich für die Dauer von fünf 
Jahren, auf eine wendende oder lockernde 
Bodenbearbeitung auf Dauergrünlandfl ächen 
(Nachsaat im Schlitzverfahren; Walzen und 
Schleppen sind zulässig) und auf die Um-
wandlung von Dauergrünland in Ackerland 
zu verzichten. Die Höhe der Zuwendung 
beträgt jährlich 45 €/ha bewirtschaftetes 
Dauergrünland (30 €/ha bei Ökobetrieben). 
Eine klimaschonende Wirkung entfaltet diese 
Maßnahme allerdings nur, wenn die daran 
teilnehmenden Landwirte auch nach der fünf-
jährigen Verpfl ichtung auf eine tiefwendende 
Bodenbearbeitung auf Dauergrünlandfl ächen 
verzichten, z.B., weil sie die alternativen Pfl e-
gemaßnahmen als positiv erfahren haben.

1.2 Förderung der Ausbringung von fl üssigem 
Wirtschaftsdünger auf Acker- und Grünland 
mit besonders umweltfreundlichen Ausbrin-
gungsverfahren (Maßnahme A3). Landwirte, 
die an dieser Maßnahme teilnehmen, ver-
pfl ichten sich für die Dauer von fünf Jahren, 
u. a. die Ausbringung von auf dem Betrieb 
erzeugter Gülle durch einen Maschinenring 
oder Lohnunternehmer mit speziellen emis-
sionsarmen Geräten und jährlich mindestens 
eine Laboruntersuchung des fl üssigen Wirt-
schaftsdüngers auf Gesamtstickstoff- und Am-
moniumstickstoffgehalt vornehmen zu lassen. 
Die Förderhöhe beträgt 15 € je nachweislich 
umweltfreundlich ausgebrachter Wirtschafts-
düngermenge, die dem Standard-Wirtschafts-
düngeranfall einer Großvieheinheit entspricht, 

jedoch nicht mehr als 30 €/ha LF. Diese 
Maßnahme wird derzeit nur noch begrenzt 
für Betriebe mit bestehenden Bewilligungen 
angeboten.

2. Moorschutz

2.1 Nach dem niedersächsischen Moorschutzpro-
gramm (Teil I, 1981, und Teil II, 1986) sollen 
ca. 31. 000 ha Hochmoorfl äche nach Abtor-
fung renaturiert werden. Diese und weitere ca. 
50 000 ha nicht abgetorfte Hochmoorfl ächen 
(naturnahe Hochmoore und Degenerations-
stadien) sollen als Naturschutzgebiet (NSG) 
gesichert werden. Mit Stand 2005 wurden 
auf circa 40% der Abtorfungsfl äche Rena-
turierungsmaßnahmen eingeleitet (Informa-
tionsdienst Naturschutz 3/2006). Das Ende 
der Abtorfung ist bezogen auf die einzelnen 
Moorfl ächen unterschiedlich und umfasst eine 
Zeitspanne bis 2050. 

 Die außerhalb der Abtorfungsfl ächen liegen-
den als Naturschutzgebiet ausgewiesenen 
Hochmoorfl ächen werden im Rahmen der 
jeweiligen Pfl ege- und Entwicklungsmaßnah-
men renaturiert, soweit es die Eigentumsver-
hältnisse ermöglichen. 

2.2 Das LBEG hat sich an zwei richtungsweisenden 
bundesweiten Verbundvorhaben zur Quan-
tifi zierung der Treibhausgasemissionen aus 
organischen Böden mit unterschiedlicher Nut-
zung und Wasserführung beteiligt, darunter 
landwirtschaftlich genutzte Moore, vernässte 
Grünland- und Abtorfungsfl ächen sowie dege-
nerierte und naturnahe Bereiche (BMBF-Vor-
haben „Klimaschutz – Moornutzungsstrategi-
en“; vTI-Vorhaben „Organische Böden“). Aus 
der Gesamtschau der Vorhaben lassen sich 
erste Abschätzungen über die Klimawirkung 
von Renaturierungsmaßnahmen ableiten (vgl. 
Tabelle 16). Im Rahmen eines BMBF-Projektes 
wurde die Klimawirkung vergangener Vern-
ässungsmaßnahmen und von Vernässungs-
szenarien für Projektgebiete im Ahlenmoor 
und in der Dümmerregion ermittelt sowie eine 
Kosten-Nutzen-Abschätzung vorgenommen. 
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3. Förderung der Bioenergie

Vom Land Niedersachsen werden verschiedene 
Maßnahmen für den Ausbau der Nutzung von 
nachwachsenden Rohstoffen für die energetische 
und stoffl iche Nutzung geschaffen und unter-
stützt. Dabei geht es vor allem um die weitere 
Steigerung der Effi zienz und damit der Klima-
schutzwirkung der Anlagen.

3.1 Förderung von Forschung und Entwicklung, 
z.B. Energiepfl anzenzüchtung, Technikent-
wicklung, etc. 

3.2 Aus- und Fortbildung (Effi zienzsteigerung). 
Qualifi zierungsmaßnahme „Biogas“ der 
„Ländliche Erwachsenenbildung e.V.“ (LEB) 
und Qualifi zierung „Holz als Energieträger“ 
der Landwirtschaftskammer und des „3N-
Kompetenzzentrum

3.3 Unterstützung des 3NKompetenzzentrums 
Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende 
Rohstoffe e.V. (www.3-n.info)

4. Beratung landwirtschaftlicher 
und gartenbaulicher Betriebe

4.1 Niedersachsen fördert seit dem Jahr 2009 die 
Beratung zur Verbesserung der Energieeffi zi-
enz in landwirtschaftlichen und gartenbauli-
chen Betrieben auf der Grundlage der nieder-
sächsischen Förderrichtlinie „Einzelbetriebliche 
Managementsysteme und Energieberatung“.

4.2 Diese Richtlinie wird durch die Aufnahme der 
sogenannten „Neuen Herausforderungen“ 
des Gesundheitschecks der Gemeinsamen 
Agrarpolitik – u.a. Klimawandel und erneuer-
bare Energien – weiterentwickelt und ab dem 
Jahr 2012 angeboten werden.

Zu beachten ist, dass die Rahmensetzungen im 
Agrar- und Umweltbereich, die direkt oder indirekt 
klimawirksam sind/sein können, auf verschiedenen 
Ebenen (EU-, Bund- und Landesebene) erfolgen. 
Zu nennen sind hier z. B. die Programme zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes, die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK), die Düngever-
ordnung (DüV) oder auch das Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz (EEG). An der Weiterentwicklung bzw. 
Ausgestaltung dieser Programme, Maßnahmen, 
Verordnungen und Gesetze können sich die 
Bundesländer – auch im Hinblick auf eine stärkere 
Berücksichtigung des Klimaschutzes – einbringen. 
Niedersachsen hat sich z. B. bei der Novellierung 
des EEG offensiv mit einem eigenen Konzept für 
die Ausgestaltung des Bioenergiebereichs, hin 
zu mehr Effi zienz und einer deutlichen Vereinfa-
chung, eingebracht. 

V. 5 Vorschläge für Maßnahmen

Basierend auf den in Kapitel V.2 aufgezeigten 
Potenzialen zur Emissionsminderung werden hier 
Maßnahmen zur Emissionsminderung vorge-
schlagen. Schwerpunkte bilden hierbei folgende 
Bereiche:

• Maßnahmen zur Steigerung der Stickstoffeffi zi-
enz 

• Maßnahmen zum Erhalt der Vorräte an organi-
schem Bodenkohlenstoff 

• Maßnahmen zur Vermeidung von CH4-Emissio-
nen aus Wirtschaftsdüngern und zur Steigerung 
der Klimaschutzleistung von Bioenergielinien 

• Optimierung der Ressourcen- und Klimaeffi zienz 
durch einen Klimacheck für landwirtschaftliche 
Betriebe

• Anpassung des Agrarinvestitionsförderungspro-
gramms an Klimaschutzaspekte

• Information und Aufklärung der Verbraucher. 
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Die ersten fünf der im Folgenden empfohlenen 
Maßnahmen zielen auf die Reduzierung von Lach-
gas- und Ammoniakemissionen ab. Das zentrale 
politische Instrument zur Steuerung der N-Effi zienz 
und zur Begrenzung von umwelt- und klimabelas-
tenden N-Austrägen aus der Landwirtschaft ist die 
Düngeverordnung (DüV), die damit die Referenz 
für darüber hinausgehende, freiwillige Maßnah-
men in der Düngung defi niert. 

Ziel der DüV ist einerseits, die Ernährung der 
Nutzpfl anzen sicherzustellen und die Bodenfrucht-
barkeit zu erhalten und andererseits negative 
Umwelteffekte zu begrenzen. Da die DüV bundes-
weit den generellen Rahmen für die Düngung in 
Deutschland setzt und u. a. Grenzen für zulässige 
N-Überschüsse und anrechenbare N-Verluste 
defi niert, ist sie von zentraler Bedeutung für den 
Klimaschutz. Der große Anteil der Landwirtschaft 
am Eintrag reaktiver Stickstoffverbindungen (NO3, 
N2O, NH3) in Gewässer und in die Atmosphäre er-
fordert eine Prüfung der ausreichenden Wirksam-

keit der bestehenden Regelungen des Düngerechts 
und ihrer Umsetzung zur Gewährleistung einer 
Düngung, die am wirtschaftlichen Erfolg orientiert 
ist und gleichermaßen der Verantwortung gegen-
über der Umwelt gerecht wird (Wissenschaftlicher 
Beirat für Düngungsfragen, 2009). Die erste Klima-
schutzmaßnahme in diesem Kapitel betrifft daher 
die Evaluierung und Überarbeitung der Düngever-
ordnung.

Die im Anschluss an die Maßnahme „Überar-
beitung der Düngeverordnung“ aufgeführten 
möglichen Maßnahmen zur Reduzierung der 
stickstoffbasierten THG-Emissionen sind vor dem 
Hintergrund der Düngeverordnung als Ergänzun-
gen zu betrachten, welche darauf abzielen, die 
Umsetzung der DüV und Innovationen im N-Ma-
nagement zu fördern. Sie können eine kritische 
Bewertung der DüV, die auch unter dem Aspekt 
des Klimaschutzes erforderlich und von zentraler 
Bedeutung ist, nicht ersetzen.
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1 Überarbeitung der Düngeverordnung (DüV)

Ziel: 
Ziel dieser Maßnahme ist die Steigerung der Stick-
stoffeffi zienz und die Verminderung direkter und 
indirekter N2O-Emissionen. Darüber hinaus werden 
Emissionen, die bei der Produktion des eingespar-
ten Stickstoffmineraldüngers entstehen würden, 
vermieden. Es bestehen Synergien hinsichtlich der 
Minderung anderer Schadwirkungen des reaktiven 
Stickstoffs in der Umwelt (Wasserbelastung, Eutro-
phierung und Versauerung).

Sachstand: 
Die DüV beschreibt Regeln für den Umgang mit 
Düngemitteln, insbesondere von solchen mit 
wesentlichen Nährstoffgehalten an Stickstoff und 
Phosphor. Sie ist das maßgebliche Instrument zur 
Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie in Deutschland. 
Zuletzt wurde sie im Jahr 2009 geändert. Die DüV 
und ihre Umsetzung stehen jedoch weiterhin in 
der Kritik, beispielsweise seitens der Wasserwirt-
schaft. Derzeit wird eine Evaluierung der Dünge-
verordnung durchgeführt, deren Ergebnisse zu 
Beginn des Jahres 2012 zu erwarten sind. Zu den 
wesentlichen Untersuchungspunkten gehören

• Vollzug der Düngeverordnung,

• Verfahren der Nährstoffbilanzierung,

• Bewertung von Nährstoffüberschüssen,

• Höhe anrechenbarer N-Verluste,

• Ausbringungsobergrenzen für Wirtschafts-    
dünger,

• Behandlung von Gärresten pfl anzlicher         
Herkunft,

• Sperrzeiten für die Ausbringung, Herbstdüngung 
sowie die Mindestlagerkapazität für Wirtschafts-
dünger, die derzeit durch Landesrecht geregelt 
sind.

Niedersachsen hat durch die Verbringungsver-
ordnung und die Etablierung von Güllebörsen 
Maßnahmen umgesetzt, die den Vollzug der DüV 
unterstützen und die dazu beitragen, die Effi zi-
enz der Verwertung von Wirtschaftsdüngern zu 
steigern und Probleme der Nährstoffüberschüsse 
in Regionen mit intensiver tierischer Veredelung zu 
verringern.

Beschreibung: 
Die Düngeverordnung wird auf Bundesebene gere-
gelt, jedoch kann das Land Niedersachsen Einfl uss 
auf die künftige politische Weiterentwicklung 
nehmen und die konstruktive Auseinandersetzung 
mit den Ergebnissen der Evaluierung der DüV for-
cieren. Zum anderen gibt es zu einzelnen Punkten 
der DüV auch Umsetzungsspielräume, welche die 
niedersächsische Landesregierung nutzen kann. 
Dazu gehört die Einarbeitung von Wirtschafts-
düngern, zu der im Folgenden eine Maßnahme 
formuliert ist. Auch die konsequente Umsetzung 
des Vollzugs liegt in der Verantwortung des 
Landes. Ansatzpunkte sind z. B. die Erstellung von 
belastbaren, betrieblichen Nährstoffbilanzen, die 
Festlegung von Konsequenzen bei Überschreitung 
der Nährstoffsalden, und die verbindliche Forde-
rung nach Nährstoffuntersuchungen bei Gärresten. 

Die Überarbeitung der DüV ist durch die Fortfüh-
rung und Intensivierung der Beratung zur Opti-
mierung des betrieblichen Stickstoffmanagements 
zu unterstützen (siehe Maßnahme Klimacheck), 
da die DüV nur den allgemeinen Rahmen für die 
Düngung setzt und die betriebliche N-Effi zienz 
auch maßgeblich durch das betriebliche Nährstoff-
management bestimmt wird. 

Zielgruppe: 
Politik und Verwaltung.

Akteure: 
Politiker und Mitarbeiter der betroffenen Verwal-
tungen.

Finanzieller Aufwand: 
Ist derzeit nicht zu beziffern. U.a. entstehen zu-
sätzliche Kosten vor allem bei der Landwirtschaft, 
insbesondere für den Transport und die dafür 
notwendige Logistik der Nährstoffe aus den Über-
schussregionen. 

THG-Einsparung: 
Da derzeit keine fl ächendeckenden Informationen 
zur Umsetzung der DüV vorliegen, kann die mög-
liche THG-Einsparung nicht beziffert werden. 

Maßnahmentyp: 
Politische Einfl ussnahme und konsequenter 
Vollzug.
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2 Ergebnisorientierte Honorierung zur Erhöhung der      
N-Effi zienz

Ziel: 
Reduzierung des Mineraldüngereinsatzes durch Erhöhung der Stickstoff-
effi zienz15 und Verringerung der Stickstoffüberschüsse. Ertragsrückgänge 
sollen vermieden werden, um indirekte Landnutzungseffekte auszuschließen. 
Deshalb liegt der Schwerpunkt auf der N-Effi zienzsteigerung. Dadurch wer-
den die direkten und indirekten Lachgasemissionen aus dem Pfl anzenbau je 
Produkteinheit reduziert. Darüber hinaus werden Emissionen, die bei der Pro-
duktion von Stickstoffmineraldünger entstehen, vermieden. Zu berücksich-
tigen sind andere Schadwirkungen des reaktiven Stickstoffs in der Umwelt 
(Wasserbelastung, Eutrophierung und Versauerung).

Sachstand: 
Ähnliche Maßnahmen zur Reduzierung der Überschüsse gibt es seit 2009 
bzw. 2010 in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Sie weisen 
Weiterentwicklungspotenzial im Bereich tierhaltender Betriebe und in der 
Betrachtung des Gesamtbetriebs auf.

In Niedersachsen (wie in ganz Deutschland) müssen die N-Überschüsse, 
basierend auf der DüV, auf 60 kg N/ha pro Jahr im Dreijahresmittel begrenzt 
werden. Der Stand der Einhaltung dieser Vorgabe ist nicht genau bekannt. 
Eine Studie von Osterburg (2007) weist aber darauf hin, dass diese Anfor-
derung an den N-Bilanzüberschuss von vielen landwirtschaftlichen Betrie-
ben, insbesondere solchen mit intensiver Tierhaltung, noch nicht erreicht 
wird. Betriebe mit optimiertem Düngemanagement können den maximalen 
N-Bilanzüberschuss von 60 kg/ha unterschreiten. Demnach bestehen noch 
Anpassungsspielräume, den N-Bilanzüberschuss im Rahmen freiwilliger Maß-
nahmen weiter zu senken.

Beschreibung: 
Praxisnahe Entwicklung und Anwendung einer ergebnisorientierten Hono-
rierung der Reduktion von N-Überschüssen, die sich in der Hoftorbilanz oder 
einer inhaltlich überprüften Flächenbilanz zeigen. Die Maßnahmenerprobung 
sollte in viehhaltenden Betrieben innerhalb von Zielkulissen der Wasserrah-
menrichtlinie beginnen, in denen N-Überschüsse reduziert werden müssen. 
Zunächst sollte eine Unterschreitung der Zielwerte der DüV (z.B. statt max. 60 
nur 40 kg N-Überschuss/ha) mit einem pauschalen Betrag honoriert werden. 
Die Bilanzen sollten in anonymisierter Form für Beratung und wissenschaftli-
che Auswertungen zugänglich sein. Die Maßnahme sollte zu einer stärkeren 
Effi zienzbetrachtung hin weiterentwickelt werden und auch Anreize zur 
Verminderung anrechenbarer Verluste im Wirtschaftsdüngermanagement 
schaffen. Begleitet werden sollte die Honorierungsmaßnahme durch Be-
ratung und/oder Bildungsmaßnahmen, mittels derer Schwachstellen und 
Potenziale der Betriebe identifi ziert werden, und über die neue Erkenntnisse 
vermittelt werden können (z.B. Düngeplanung, Optimierung des Wirtschafts-
düngereinsatzes). Darüber hinaus sind Anforderungen an das Betriebsma-
nagement zu stellen, die z.T. bereits Bestandteil der guten fachlichen Praxis 
sind (Dokumentation zu Schlag- und Betriebsbilanzen, betriebliche Daten 

über Zu- und Verkäufe, weitere Indikatoren, z.B. 
schlagbezogene Bodenproben, Wirtschaftsdün-
ger- und Futterproben sowie Proben des Harn-
stoffgehalts der Milch). Im Vergleich zu einzelnen, 
handlungsorientierten Agrarumweltmaßnahmen, 
die zur Senkung von N-Überschüssen beitragen 
sollen, besteht bei dieser Maßnahme durch das 
Monitoring der Bilanzen eine Gewähr für die Ziel-
erreichung, Landwirte können die für ihren Betrieb 
effi zientesten technischen Maßnahmen auswählen 
und es wird ein Lernprozess ermöglicht, wie die N-
Effi zienz verbessert werden kann. Die Maßnahme 
sollte nicht mit anderen Förderungen zur Senkung 
der N-Überschüsse kumulierbar sein.

Zielgruppe: 
Interessierte Landwirte.

Akteure: 
Landwirte, Beratungsträger (wie die Landwirt-
schaftskammer und Ingenieurbüros).

Finanzieller Aufwand: 
Bei einer Honorierung von 2 €/kg reduziertem N 
und einer Reduzierung des Mineraldünger-N um 
ca. 10.000 t würden Fördermittel in Höhe von 20 
Mio. € pro Jahr benötigt. Der zusätzliche Kontroll-
aufwand betrüge bei einer Kontrolldichte von 
10% der Betriebe etwa 200.000 € je Jahr. Damit 
ergeben sich öffentliche Ausgaben von ca. 115 € 
pro eingesparte Tonne CO2-Äq., ohne Berücksich-
tigung der Zielbeiträge zum Wasserschutz und 
anderer positiver Effekte.

THG-Einsparung: 
Bei einer Reduzierung von zunächst ca. 10 000 t 
Mineraldünger-N innerhalb der prioritären Gebiete 
für den Grundwasserschutz gemäß Wasserrah-
menrichtlinie werden 175.000 t CO2-Äq. eingespart.

Maßnahmentyp: 
Entwicklung und Anwendung einer freiwilligen, 
ergebnisorientierten Maßnahme mit Beratungs-
elementen.

15 Die Stickstoffeffi zienz ist im weiteren Sinne defi niert als die Menge Stickstoff im Ernteprodukt im Verhältnis zur in das System eingebrachten Menge Stickstoff. 
   Durch eine Erhöhung der Stickstoffeffi zienz werden produktbezogene N-Überschüsse gesenkt. 
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3 Pilotprojekt zur Bestimmung der Backweizenqualität 
und Optimierung der Qualitätsdüngung

Ziel: 
Ziel ist die Erforschung und Entwicklung von 
Rahmenbedingungen in der Backweizenwert-
schöpfungskette, welche es ermöglichen, die 
technischen Möglichkeiten zu einer reduzierten 
Qualitätsdüngung zu nutzen. Durch die reduzierte 
Stickstoffqualitätsdüngung werden direkte und 
indirekte Lachgasemissionen aus dem Weizenan-
bau sowie Treibhausgasemissionen, die bei der 
Produktion des nicht nachgefragten Stickstoffmi-
neraldüngers entstehen würden, reduziert. 

Sachstand: 
Die preisliche Bewertung von Backweizen ist 
derzeit an den Rohproteingehalt (RP-Gehalt) des 
Weizens gebunden. Ein hoher RP-Gehalt wird 
durch eine erhöhte N-Zufuhr in der späten Gabe, 
der sogenannten Qualitätsdüngung, ermöglicht. 
Die benötigte Backqualität einiger moderner 
Sorten kann auch bei niedrigeren RP-Gehalten 
erreicht werden, weshalb die gedüngte N-Menge 
reduziert werden könnte. Dies fi ndet im Handel 
noch keine Beachtung. Technische Methoden für 
die Schnellerfassung der Backqualität unabhängig 
von RP-Gehalt existieren nicht, jedoch kann eine 
Sortenprüfung ersatzweise zur Bewertung heran-
gezogen werden. Das Max Rubner-Institut führt 
gemeinsam mit anderen Instituten Forschungsar-
beiten zur Weiterentwicklung technischer Aspekte 
(Sortenschnelltestverfahren, Düngungsoptimie-
rung) in diesem Kontext durch, nicht aber zu den 
Fragen der institutionellen Umsetzung.

Beschreibung: 
Im Pilotprojekt sollen Regeln entwickelt werden, 
die eine veränderte Wertermittlung von Back-
weizen ermöglichen sowie eine Überprüfung der 
Wirksamkeit in Hinsicht auf die Stickstoffdüngung 
und Backqualität. Die benötigten Regeln betreffen 
zum einen Organisation und Logistik und zum 
anderen die Verteilung von Aufwand und Nutzen. 
Zu diesem Zweck sollte eine wissenschaftliche Vor-
arbeit mit Analysen der organisatorischen Aspekte, 
der Akteure mit ihren Interessen und der beste-
henden formellen und informellen Regeln durch-
geführt werden. Die Erkenntnisse daraus fl ießen 
in einen Prozess ein, in dem die Akteure an der 
Konzeption der Umsetzung im Pilotprojekt betei-
ligt sind. Damit soll ein tragfähiges Gerüst für den 
Anbau, den Handel und die Verarbeitung in der 
zweiten Projektphase, d.h. im zweiten und dritten 
Projektjahr, geschaffen werden. Durch Begleit-
forschung und runde Tische mit allen Akteuren 
können die Regeln und die Logistik während der 

Projektlaufzeit verfeinert und verbessert werden. 
Parallel sollte von Anfang an eine Überwachung 
der Sortenangaben, der Düngung und der Back-
qualität stattfi nden, sodass geklärt werden kann, 
ob die gewählten Strategien erfolgreich sind. 
Auch Bemühungen in der Sortenforschung sind 
nötig, die jedoch nicht in diesem Projekt gefördert 
werden müssen.

Schließlich soll eine Grundlage für eine Weiterfüh-
rung der Praktiken in der Projektregion und die 
Einführung in anderen Regionen vorbereitet wer-
den, um das Potenzial der Umstellung zur Redu-
zierung von Treibhausgasemissionen und anderen 
Umweltbelastungen zu nutzen. Hier kann Nieder-
sachsen als eines der führenden Bundesländer in 
der Weizenproduktion und mit günstigen Voraus-
setzungen (Verbreitung der Sortennachweiskarte) 
eine Vorreiterrolle übernehmen.

Zielgruppe: 
Landwirte, Handel, Mühlen, Bäcker.
Akteure: Landwirte, Akteure aus Handel, Mühlen, 
Bäckereien, Forschung, Politik.

Finanzieller Aufwand: 
Die Kosten des Pilotprojekts können an dieser 
Stelle nicht genau geschätzt werden. Generell 
bedarf es in der Umstellungsphase der Backwei-
zenbeurteilung Investitionen in den Wissenstrans-
fer, die Logistik und die Entwicklung von Regeln. 
Schließlich hat die Maßnahme jedoch das Potenzi-
al, dauerhaft die Kosten der Weizenproduktion zu 
senken, da beispielsweise bei dem Preisniveau von 
2008/2009 21 bis 42 €/ha für Dünger eingespart 
werden, also 6 bis 11 Mio. € in ganz Niedersach-
sen.

THG-Einsparung: 
Die Maßnahme hat das Potenzial, die N-Düngung 
von Backweizen dauerhaft zu verringern. Die 
potenzielle N-Einsparung liegt in der Größenord-
nung von 20 bis 40 kg N pro Hektar und Jahr auf 
der Backweizenfl äche, somit ca. 5.400 bis 10.800 
t N in Niedersachsen pro Jahr aus Mineraldün-
ger (3 bis 6 % des N-Mineraldüngerabsatzes). 
Dies entspricht 94 000 bis 188.000 t CO2-Äq. Bei 
Ausweitung auf ganz Deutschland ergibt sich ein 
Einsparungspotenzial von 816.000 bis 1.632 000 
t CO2-Äq. 

Maßnahmentyp: 
Pilotprojekt: partizipativer Lern- und Umsetzungs-
prozess.
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4 Agrarumweltmaßnahme zur sofortigen Einarbeitung 
von entsprechenden Wirtschaftsdüngern

Ziel: 
Reduktion der Ammoniakemissionen bei Ausbrin-
gung von Wirtschaftsdüngern mit wesentlichen 
Gehalten an verfügbarem Stickstoff durch soforti-
ge Einarbeitung (innerhalb von einer Stunde) auf 
unbewachsenen Ackerfl ächen. Die Vermeidung 
von NH3-Emissionen verringert indirekte N2O-
Emissionen. Reduzierte NH3-Verluste führen zur 
Verbesserung der N-Effi zienz und tragen damit zur 
Einsparung des Einsatzes von synthetisch-minerali-
schen Stickstoffdüngern bei. 

Sachstand: 
Nach Düngeverordnung müssen „Gülle, Jauche, 
sonstige fl üssige organische oder organisch-mine-
ralische Düngemittel mit wesentlichen Gehalten 
an verfügbarem Stickstoff oder Gefl ügelkot“ auf 
unbestelltem Ackerland unverzüglich eingearbei-
tet werden. Der Begriff der „Unverzüglichkeit“ 
wurde bisher sehr weit ausgelegt. Auf Grundlage 
der Beschlüsse der Agrarministerkonferenz am 
01.04.2011 in Jena sind die Anforderungen an 
die Einarbeitungszeit im Vollzug in Niedersachsen 
auf Grundlage einer bundesweiten Abstimmung 
neu defi niert worden. Seit August 2011 muss die 
Einarbeitung innerhalb von spätestens vier Stunden 
erfolgen, auch bei Ausbringung am Abend. Inner-
halb der ersten vier Stunden nach der breitfl ächi-
gen Ausbringung von Rinder- und Schweinegülle 
auf unbewachsenen Flächen können 26 bzw. 9% 
des ammoniakalischen Stickstoffs in Form von NH3-
Emissionen verloren gehen (Dämmgen et al., 2010; 
Döhler et al., 2002). Die Einarbeitung von Rinder- 
und Schweinegülle innerhalb einer Stunde redu-
ziert die Verluste auf 10 bzw. 4 %. Bei sofortiger 
Einarbeitung in einem Arbeitsgang vermindern sich 
die Verluste weiter. 

Beschreibung: 
Langfristig ist eine Änderung des Fachrechts 
(Düngeverordnung) anzustreben. Viele Betriebe 
sind mit einer kurzfristigen Änderung überfordert, 
insbesondere weil die entsprechende Technik dazu 
noch nicht ausreichend verbreitet ist. Für eine 
Übergangszeit kann das Angebot einer Agrarum-
weltmaßnahme sinnvoll sein, die die Einführung 
dieser Technik in der Praxis unterstützt. 

Diese Maßnahme gliedert sich also in zwei Phasen: 

In einer Übergangszeit sollte die Einführung dieser 
Technik in der Praxis mit einer Agrarumweltmaß-
nahme zur sofortigen Einarbeitung von entspre-
chenden Wirtschaftsdüngern unterstützt werden. 
Ergänzend können Informationskampagnen 
sinnvoll sein, die Landwirten vermitteln, dass ein 
wirtschaftlicher Anreiz bestehen kann, Stickstoff 
aus diesen Wirtschaftsdüngern für die Pfl anzener-
nährung zu erhalten und so Mineraldünger einzu-
sparen. Außerdem sollte ein Bewusstsein für die 
hohen N-Verluste bei stark verzögerter und nicht 
sofortiger Einarbeitung der Wirtschaftsdünger nach 
der Ausbringung geschaffen werden. Mit dieser 
Flankierung in der Einführungsphase treten für die 
Landwirtschaft unter Berücksichtigung der N-Dün-
gereinsparungspotenziale keine oder nur geringe 
Mehrkosten je Hektar auf. In dieser Zeit werden 
durch die gestiegene Nachfrage Maschinenringe 
und Lohnunternehmer in diese Technik investieren, 
so dass sich diese Technik verbreitet und schließlich 
auch für kleine und mittlere Betriebe zur Verfü-
gung steht. 

Langfristig kann sich die Landesregierung im 
Bereich des Fachrechts für eine Änderung der Dün-
geverordnung auf Bundesebene einsetzen, so dass 
die Einarbeitung des Wirtschaftsdüngers innerhalb 
einer Stunde vorgeschrieben werden kann, ohne 
dass es zu Härten für kleine und mittlere Betriebe 
kommt. Denn wenn die Technik eingeführt und 
verfügbar ist, werden durch die sofortige Einarbei-
tung von entsprechenden Wirtschaftsdüngern und 
die daraus resultierende Einsparung von Mineral-
düngern nur geringe Mehrkosten für die Landwirt-
schaft anfallen. 

Die bestehende Förderung der umweltgerechten 
Ausbringung von Wirtschaftsdüngern sollte auf 
ihre Effektivität und Flächenwirksamkeit überprüft 
und entsprechend weiterentwickelt werden. 
Zudem sollte sich Niedersachsen dafür einsetzen, 
dass die anrechenbaren unvermeidlichen N-Ver-
luste gemäß DüV an die Vorgaben zur kürzeren 
Einarbeitungszeit (innerhalb von vier Stunden) 
angepasst werden. 
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Zielgruppe: 
Landwirte.

Akteure: 
Landwirte, Beratungsträger, Verwaltung, Landes-
regierung.

Finanzieller Aufwand: 
In der Übergangszeit der freiwilligen Agrarumwelt-
förderung entstehen der öffentlichen Hand Kosten 
in Höhe von ca. 3 Mio. EURO jährlich. Diese 
Kosten verteilen sich gemäß den jeweils geltenden 
Kofi nanzierungssätzen auf EU, Bund und Land. 
Wenn nach dieser Phase das Verfahren eingeführt 
und die Technik verbreitet ist, sind die Kosten ins-
gesamt sowohl für die öffentliche Hand als auch 
für die Landwirtschaft gering. Der Aufwand der 
öffentlichen Hand beschränkt sich langfristig auf 
die Kosten für die Kontrolle (Arbeitskraftstunden 
und Fahrtkosten ca. 190.000 €/Jahr). Je eingespar-
ter t CO2-Äq. sind das 2,5 €/ t CO2-Äq. 

Tabelle 19: Nach Ablauf der Übergangsphase mögliche Minderung der NH3-Emissionen 
und daraus resultierende Minderung der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) in 
Niedersachsen (infolge Verringerung indirekter N2O-Emissionen und durch Einsparung von 
Mineraldünger) durch die sofortige Einarbeitung von Wirtschaftsdüngern auf unbewachse-
nen Flächen (Berechnung vTI nach Rösemann et al., 2011) .

THG-Einsparung: 

Maßnahmentyp: 
Ordnungsrecht, ergänzende Informationsmaß-
nahme.
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5 Verpfl ichtung zur Abdeckung von Anlagen zur        
Lagerung von Schweine- und Rindergülle

Ziel: 
Reduktion der Ammoniakemissionen durch Abde-
ckung von Rinder- und Schweinegüllelagerstätten 
außerhalb der Ställe. Die Vermeidung von NH3-
Emissionen verringert indirekte N2O-Emissionen. 
Reduzierte NH3-Verluste führen zur Verbesserung 
der N-Effi zienz und tragen damit zur Einsparung 
des Einsatzes von synthetisch-mineralischen Stick-
stoffdüngern bei. 

Sachstand: 
Durch die Lagerung von Rinder- bzw. Schweine-
gülle in offenen Außenlagern werden jährlich rund 
15 % des ammoniakalischen Stickstoffs (NH4-N + 
NH3-N) als NH3-Emission frei. Eine Abdeckung mit 
Folie oder Granulat reduziert die NH3-Emissionen 
um 85 % (Dämmgen et al., 2010; Döhler et al., 
2002).

Nach BImSchV16 sind Neuanlagen von Güllebehäl-
tern mit einem Fassungsvermögen von 6 500 Ku-
bikmetern oder mehr genehmigungsbedürftig und 
müssen nach TA-Luft17 eine Abdeckung aufweisen, 
die eine Reduzierung der Ammoniakemissionen 
und der Emissionen geruchsintensiver Stoffe um 
80 % ermöglicht. An kleinere und bestehende 
Anlagen werden noch keine Anforderungen zur 
Abdeckung gestellt.

Beschreibung: 
Eine Abdeckung der Güllelager mit einer 
Schwimmfolie, Leichtschüttungen oder einer ande-
ren Abdeckung mit vergleichbarem Einsparungs-
potenzial kann über Ordnungsrecht verpfl ichtend 
gemacht werden. 

Zielgruppe: 
In erster Linie landwirtschaftliche Betriebe mit La-
gerung von Schweinegülle. Bei Rindergülle ist das 
Potenzial zur Emissionsminderung aufgrund der 
natürlichen Schwimmdeckenbildung geringer (vgl. 
Tabelle 20).

Akteure: 
Landwirte, Landesregierung.

Finanzieller Aufwand: 
Die geringsten zusätzlichen Lagerkosten, die den 
Landwirten im Vergleich zur Lagerung ohne Abde-
ckung entstehen würden, reichen in Abhängigkeit 
der Art und Größe des Lagers sowie der Beschaf-
fenheit der Gülle von 0,13 €/m3 je Jahr (Leicht-
schüttungen) bis 0,84 €/m3 je Jahr (Betondecke) 
und von 0,06 bis 0,39 € entsprechend je einge-
spartem kg NH3-N bei Schweinegülle bzw. 2,24 
und 3,68 €/kg NH3-N bei Rindergülle (Döhler et al., 
2011). Dies entspricht für Schweinegülle rund 5 bis 
31 €/t CO2-Äq. Und für Rindergülle rund 179 – 294 
€/t CO2-Äq. Der öffentliche fi nanzielle Aufwand ist 
gering, da die Abdeckungen leicht zu verifi zieren 
und im Zusammenhang mit bestehenden Kontrol-
len durchzuführen sind.
 

THG-Einsparung: 
(siehe Tabelle 20)

Maßnahmentyp: 
Ordnungsrecht, ggf. Investitionsförderung.

Tabelle 20: Mögliche Minderung der NH3-Emissionen und daraus resultierende Minderung der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) in Niedersachsen 
(infolge Verringerung indirekter N2O-Emissionen und durch Einsparung von Mineraldünger) durch die Abdeckung von Gülle in Außenlagern mit Folie (Be-
rechnung vTI nach Rösemann et al., 2011, auf der Grundlage des Status quo der Gülleabdeckung und -ausbringung in Niedersachsen).

16 Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Art. 1 d. V zur Neufassung und Änderung von Verordnungen zur Durchführung des 
   Bundes-Immissionsschutzgesetzes) (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4.BImSchV).
17 Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 24. Juli 2002.
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6  Erhalt von Dauergrünland

Ziel: 
Schutz von Dauergrünland vor Umbruch zu 
Ackerland, auf Standorten mit hohen Gehalten an 
organischem Bodenkohlenstoff (organische Böden, 
Flächen mit hohem Grundwasserstand). Hierdurch 
werden CO2- und N2O-Emissionen vermieden. Dar-
über hinaus bestehen positive Wirkungen auf die 
Bereiche Grundwasserschutz und Biodiversität.

Sachstand: 
In verschiedenen Bereichen des europäischen und 
nationalen Rechts wurden in den letzten Jahren 
Regelungen getroffen, die dem Erhalt von Dau-
ergrünland dienen. Diese Regelungen gelten fl ä-
chendeckend oder an bestimmten Standorten, in 
denen das Dauergrünland einen besonderen Wert 
für den Naturhaushalt darstellt und Grundlage 
für wichtige Ökosystemdienstleistungen ist (z. B. 
Standorte mit einem hohen natürlichen Gehalt an 
organischem Bodenkohlenstoff, Wasserschutzge-
biete, Überschwemmungsgebiete, geschützte Teile 
von Natur und Landschaft, Natura 2000-Schutzge-
bietsnetz). Grundsätze der guten fachlichen Praxis 
gemäß § 17 Abs. 1 und 2 Bundes-Bodenschutz-
gesetz (BBODSCHG 1998) sind die nachhaltige 
Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungs-
fähigkeit des Bodens als natürliche Ressource. Aus 
dem dort aufgeführten Katalog an Mindestan-
forderungen zur Landbewirtschaftung lässt sich 
nur indirekt eine Defi nition der Nutzungsformen 
Ackerland und Grünland ableiten. Das Bundesna-
turschutzgesetz konkretisiert die Grundsätze der 
guten fachlichen Praxis insofern, als auf erosions-
gefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebie-
ten, auf Standorten mit hohem Grundwasserstand 
sowie auf Moorstandorten ein Grünlandumbruch 
zu unterlassen ist. Die Einhaltung dieser natur-
schutzrechtlichen Grundsätze ist präventiv bei 
allen anzeige- oder genehmigungspfl ichtigen 
Vorhaben und im besonderen Artenschutz von 
den zuständigen Behörden zu berücksichtigen. 
Unabhängig davon gelten Umbruchverbote in Ge-
wässerrandstreifen sowie Überschwemmungs- und 
Wasserschutzgebieten gemäß wasserrechtlicher 
Vorschriften. 

Eine besondere Bedeutung haben die Verpfl ichtun-
gen der Landwirtschaft zur Dauergrünlanderhal-
tung im Rahmen der EU-Beihilfen. Danach besteht 
bereits in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-West-

falen für alle Antragsteller auf Betriebsprämie ein 
allgemeines Verbot des Umbruchs zu Ackerland 
oder Umwandlung in andere beihilfefähige Dau-
erkulturen. Als weitere Cross Compliance-Aufl age 
wird ein absolutes Verbot des Umbruchs von 
Dauergrünland in rechtlich konkret festgelegten 
Überschwemmungsgebieten, gesetzlich geschütz-
te Biotope und Naturschutzgebieten geregelt (§ 4a 
der Direktzahlungen-Verpfl ichtungenverordnung 
des Bundes).

Nach den am 12.10.2011 von der EU-Kommissi-
on veröffentlichten Vorschlägen zur zukünftigen 
Ausgestaltung der GAP ist davon auszugehen, 
dass diese Verpfl ichtung grundsätzlich beibehalten 
werden wird. Weiter wird von der EU-Kommission 
der Schutz von Feuchtgebieten und kohlenstoff-
reichen Böden einschließlich eines Pfl ugverbotes 
auf diesen Standorten gefordert.

Eine nicht abschließende Liste von bereits gelten-
den Bestimmungen zum Erhalt von Dauergrün-
land sowie Hinweise darauf; ob ein Umbruch von 
bestimmten Grünlandfl ächen mit einer anschlie-
ßenden dauerhaften Ackernutzung noch als gute 
landwirtschaftliche Praxis angesehen werden kann, 
ist dem gemeinsam von LBEG/LWK entwickelten 
Kriterienkatalog „Nutzungsänderungen von Grün-
landstandorten in Niedersachsen“ zu entnehmen 
(Boess et al., 2011). 

Die Mehrzahl der geltenden Regelungen lässt im 
Einzelfall unter Berücksichtigung der Standortge-
gebenheiten, des Gewichtes anderer Belange (z. B. 
des Naturschutzes, des Trinkwasserschutzes oder 
des Hochwasserschutzes) und der Möglichkeit von 
behördlichen Aufl agen einen Umbruch von Dauer-
grünland zu Ackerland zu. 

Die Sanktionsmöglichkeiten von Regelverstößen 
sind unterschiedlich streng ausgestaltet. In der Pra-
xis stellen Wiederherstellungsverpfl ichtungen und 
Kürzungen der Betriebsprämie dabei die wirksams-
te Form der Sanktion dar. Allgemein besteht das 
Problem, dass die Zulassung eines Umbruchs mit 
der Verpfl ichtung, an anderer Stelle neues Dau-
ergrünland zu schaffen, die durch den Umbruch 
ausgelösten CO2-Emissionen insbesondere dann 
nicht ausgleichen kann, wenn Böden mit hohem 
Kohlenstoffgehalt zu Ackerland umgewandelt 
werden. 
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Sind dagegen reine Mineralböden betroffen, kann 
die Integration von Dauergrünlandfl ächen (Grün-
land über 5 Jahre) in die Fruchtfolge pfl anzenbau-
liche Vorteile bringen, u.a. dadurch, dass sich der 
Humusgehalt in der Fruchtfolge auf ein höheres 
Niveau einpendelt, so dass es zu einer kompensa-
torischen Humusanreicherung kommt. Aus Sicht 
des Klimaschutzes wäre das zu tolerieren. 

Beschreibung: 
Zur Umsetzung von Klimaschutzzielen kann eine 
weitergehende Einschränkung des Umbruchs von 
Dauergrünland zu Ackerland z. B. durch Schlie-
ßung von Umgehungsmöglichkeiten oder stärkere 
Begrenzung von Zulassungsmöglichkeiten insbe-
sondere für sensible Flächen (in diesem Fall Moor-
böden, ggf. Böden mit hohem Grundwasserstand) 
begründet werden. Dazu bestehen z. B. folgende 
Möglichkeiten: Einführung eines ausnahmslosen 
Umbruchverbots auf diesen Flächen in die Nieder-
sächsische Verordnung zur Erhaltung von Dauer-
grünland zur GAP ab 2014.18

Alternativ zur Umsetzung des Pfl ugverbotes in den 
Cross Compliance-Aufl agen ab 2014 eine entspre-
chende deutschlandweite Anpassung der Cross 
Compliance-Aufl agen: standortgenaues Umbruch-
verbot von Dauergrünland auf Standorten mit ho-
hen Gehalten an organischem Bodenkohlenstoff, 
Konkretisierung der guten fachlichen Praxis gemäß 
§ 17 Abs. 1 und 2 BBodSchG im Hinblick auf den 
Klimaschutz. 

Zur Erleichterung des Vollzugs der o.g. Maßnah-
men und zur Verbesserung der Transparenz sollten 
entsprechende auf aktuellen Daten basierenden 
Standortinformationen erfasst werden. 

Zielgruppe: 
Landwirte, die Dauergrünland auf den genannten 
Flächen bewirtschaften. 

Akteur: 
Landesregierung.

Finanzieller Aufwand: 
Abstimmungs- und Verwaltungsaufwand für An-
passung des Fachrechts; Prüfaufwand der LWK bei 
Umbruchanträgen von Landwirten. Bei ordnungs-
rechtlicher Einschränkung des Umbruchs entste-
hen den Flächeneigentümern und Bewirtschaftern 
Opportunitätskosten, die sich in der Differenz 
zwischen den Pachtentgelten für Acker- und Grün-
land widerspiegeln. Diese Differenz lag im Jahr 
2007 bei durchschnittlich 140 €/ha, mit steigender 
Tendenz. Die CO2-Vermeidungskosten sinken mit 
steigendem Vorrat an organischer Bodensubstanz 
der Grünlandstandorte. Bei einer Betrachtung über 
20 Jahre liegen die Vermeidungskosten im Bereich 
von 20 bis 80 €/t CO2-Äq. 

THG-Einsparung: 
Die Umwandlung von Dauergrünland zu Acker-
land hat in Niedersachsen in den Jahren 2005 
bis 2009 nach den Zahlen der nationalen Emissi-
onsberichterstattung zu einer durchschnittlichen 
THG-Emission von 572 kt CO2-Äq. pro Jahr geführt. 
Durch die Einführung der Verordnung zur Erhal-
tung des Dauergrünlandes im Jahr 2009 in Nieder-
sachsen hat sich diese Entwicklung aber deutlich 
entschärft. 

Maßnahmentyp: 
Fachrecht, EU-Beihilferecht.

18 Zum Beispiel analog Grünlanderlass in Schleswig-Holstein, der im Sinne des Naturschutzgesetzes eine Kulisse ausweist, auf der Grün-
landumbruch aufgrund des Schutzes von Wiesenvögeln untersagt ist.
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7 Erhalt organischer Böden und Weiterentwicklung des 
Moorschutzprogramms

Ziel: 
Ausrichtung des Moorschutzes auch auf Klima-
schutz und unter Einbeziehung landwirtschaftlich 
genutzter Flächen. Dabei sind die betroffenen 
gesellschaftlichen Gruppen (insbesondere Land-
wirtschaft, Naturschutz, Torfabbau) zu beteiligen; 
verstärkte Wiedervernässung landwirtschaftlich 
genutzter Moorfl ächen und Wiederherstellung 
naturnaher Wasserstände in degradierten, unge-
nutzten Mooren Hierdurch werden CO2- und N2O-
Emissionen vermieden. Darüber hinaus bestehen 
positive Wirkungen auf die Bereiche Grundwasser-
schutz und Biodiversität.

Sachstand: 
Das Niedersächsische Moorschutzprogramm 1981 
und 1986 widmet sich der Renaturierung bereits 
abgetorfter Hochmoorfl ächen sowie der Sicherung 
naturnaher Hochmoore als Naturschutzgebiete 
und behandelt naturschutzfachliche Fragestellun-
gen. Klimaschutzaspekte waren zu der Zeit nicht 
aktuell und wurden daher nicht berücksichtigt. 

Durch die Einbeziehung von Klimaschutzaspekten 
geraten nun aber auch landwirtschaftlich genutzte 
Flächen in den Fokus der Betrachtung. Bisher gibt 
es kein Programm zur Wiedervernässung landwirt-
schaftlich genutzter Niedermoorfl ächen. 

Nicht zu bestreiten ist, dass durch eine verstärkte 
Wiedervernässung landwirtschaftlich genutzter 
Moorfl ächen und Wiederherstellung naturnaher 
Wasserstände in degradierten Mooren CO2- und 
N2O-Emissionen vermieden werden. Diese Frage ist 
aber für die betroffene Landwirtschaft existenziell, 
zumal keine klaren Kenntnisse darüber vorliegen, 
unter welchen Vernässungsgraden überhaupt noch 
eine Landwirtschaft sinnvoll möglich ist. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass einige Generationen von 
Moorkolonisten unter schwierigsten Bedingungen 
die Moore kultiviert haben, um Flächen für die 
Nahrungsmittelerzeugung zu gewinnen. Entspre-
chend sensibel und langfristig ist dieses Thema 
anzugehen. Dafür bedarf es der frühzeitigen 
Einbeziehung der Betroffenen, der Weiterführung 
umfangreicher Untersuchungen und Praxistests 
auf den großen, nicht genutzten Moorfl ächen, die 

bereits als prioritäre Flächen im Niedersächsischen 
Moorschutzprogramm enthalten sind. Erst wenn 
es Entwicklungsalternativen für die betroffenen 
Landwirte in Form von Ersatzfl ächen oder alter-
nativen Einkommensalternativen gefunden sind, 
können landwirtschaftlich genutzte Moorfl ächen 
in der gebotenen Geschwindigkeit wiedervernässt 
werden. 

Trotz jahrzehntelanger Bemühungen zur Rena-
turierung der Moore gibt es nach wie vor große 
Moorgebiete, die noch nicht wiedervernässt 
wurden. Von diesen gehen hohe THG-Emissionen 
aus, wenn sie nicht wiedervernässt, bzw. weiterhin 
entwässert werden. Auch ist die Renaturierung 
von Mooren nicht immer erfolgreich im Sinne 
des Klimaschutzes, da eine nachhaltige Kontrolle 
und Pfl ege der Wiedervernässungsmaßnahmen 
fi nanziell und personell häufi g nicht hinreichend 
gesichert ist.

Beschreibung: 

Bewertung des Moorschutzes aus Klimaschutz-
sicht und Identifi zierung der für den Klimaschutz 
relevanten Moorfl ächen. Auf Grundlage dieser 
Bestandsaufnahme Weiterentwicklung des Nieder-
sächsischen Moorschutzprogramms und relevanter 
Förderinstrumente aus dem landwirtschaftlichen 
und wasserwirtschaftlichen Bereich unter Einbezie-
hung der betroffenen Flächeneigentümer und der 
gesellschaftlich relevanten Gruppen. Hierzu zählt 
auch die Wiedervernässung ungenutzter, entwäs-
serter und degenerierter Moorfl ächen sowie die 
Optimierung bereits durchgeführter Wiedervernäs-
sungsmaßnahmen.

Wichtiger neuer Bestandteil: Unter Klimaschutza-
spekten Einbeziehung von Niedermoorfl ächen, 
Förderung von Extensivierung und Renaturie-
rung landwirtschaftlich genutzter Moorfl ächen , 
einschließlich Pilotprojekte zur Wiedervernässung, 
die „Paludikulturen“ (Anbau nachwachsender 
Rohstoffe auf Schilf-, Torfmoos- oder Holzbasis) 
berücksichtigen. 
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Eine klimafreundliche Nutzung von Mooren kann 
nur auf Ebene ganzer Moorkörper oder mindes-
tens hydrologisch abgrenzbarer Teile von Moo-
ren etabliert werden. Aus der Topographie und 
Vornutzung der Gebiete ergeben sich Zonen, die 
vollständig renaturierbar sind und solche, die eine 
land- und forstwirtschaftliche Nutzung mit ver-
schiedenen Wasserständen als Ziel haben können. 
Daher muss jedes Projekt ein Bündel verschiedener 
Maßnahmen haben, die an die standörtlichen 
Bedingungen, Machbarkeit einer Vernässung und 
an das Einverständnis der vielen lokalen Akteure 
angepasst werden. 

Zielgruppe: 
Nutzer von Moorfl ächen (Landwirtschaft, 
Naturschutz, Torfabbau).

Akteur: 
Land Niedersachsen.

Finanzieller Aufwand: 
Der fi nanzielle Aufwand eines solchen komplexen 
und langfristigen Projektes lässt sich sehr schwer 
vorher sagen. Wegen des hohen THG-Einsparpo-
tentials fallen aber die mengenbezogenen Treib-
hausgasminderungskosten pro Tonne gar nicht so 
hoch aus. Die Ergebnisse aus einem deutschland-
weiten Moorfl ächen-Testgebietsnetz können dafür 
eine grobe Orientierung geben. Die Treibhausgas-
minderungskosten lagen bei einer Nutzungsauf-
gabe und Umwandlung von extensiv bis intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen hin zu voll-
ständig vernässten, naturnahen Flächen zwischen 
15 und 135 € pro Tonne CO2–Äq. (Drösler et al., 
2011). Die Kalkulation der Kosten beinhaltet eine 
Maßnahmendauer der Wiedervernässung von 20 
Jahren und durchschnittlich regionale Flächenwer-
te der Treibhausgasbilanz. Zusätzlich sind, soweit 
möglich, Kosten und Nutzen aus einem geänder-
ten Wassermanagement eingefl ossen. Der obere 
Bereich der Kosten bezieht sich überwiegend auf 
Flächen mit hohem Veredelungswert und hohen 
Opportunitätskosten für die Landwirtschaft, wenn 
auf den Flächen Futter für Höchstleistungsrinder 
erzeugt wird und die betriebliche Abhängigkeit 
von der Moorfl äche hoch ist. Geringe Treibhaus-
gasminderungskosten entstehen dort, wo die Nut-
zung bereits extensiv ist, aber die Wasserstände 
aus Klimaschutzsicht zu niedrig sind.

THG-Einsparung: 
Wie hoch die Einsparung von Treibhausgasemis-
sionen durch die Wiedervernässung von Hoch-
moor- bzw. Niedermoorfl ächen sein kann, zeigen 
beispielhaft für Niedersachsen Modellstudien für 
das „Ahlenmoor“ und das Moorgebiet in der 
„Dümmer“-Region, die auf den Treibhausgasbilan-
zen, die in Tabelle 16 gelistet sind, basieren.

Die Hochmoorfl ächen des Ahlenmoors sind 
durch die Dominanz von Intensivgrünlandfl ächen 
geprägt. Etwa 32 % der Gesamtfl äche von etwa 
3.849 ha sind bereits im Besitz der öffentlichen 
Hand und könnten ohne starke Eingriffe in die 
Landnutzung wiedervernässt werden. Bei Renatu-
rierung von überstauten Flächen, sehr trockenem 
Extensivgrünland oder kaum noch genutzten 
Hochmoorstandorten ist eine Minderung der Treib-
hausgasemission von etwa 20 % im Vergleich zur 
derzeitigen Emission des Moorgebietes möglich. 
Die Wiedervernässung des Intensivgrünlandes mit 
einem Flächenanteil von knapp 50 % hätte eine 
zusätzliche Einsparung von 78 % der derzeitigen 
Emissionen zur Folge. 

Das überwiegend durch Niedermoor geprägte 
„Dümmer“-Gebiet ist gekennzeichnet durch Grün-
landgebiete, die mit mittlerer Intensität bewirt-
schaftet werden, gefolgt von einem relativ hohen 
Anteil an Ackerland. Etwa 14 % der Gesamtfl äche 
ließen sich auch hier ohne starke Eingriffe in die 
Landnutzung unter Berücksichtigung von natur-
schutzfachlichen Gesichtspunkten, speziell des Vo-
gelschutzes, wiedervernässen und damit 6 % der 
derzeitigen Emissionen einsparen. Die Renaturie-
rung von intensiv genutzten Grünland- und Acker-
fl ächen hätte eine deutlich höhere Einsparung von 
74 % der Treibhausgasemissionen zur Folge. Die 
Umwandlung der Nutzung würde allerdings 74 % 
der Gesamtfl äche betreffen, was wiederum mit 
deutlichen agrarstrukturellen Veränderungen ver-
bunden wäre, die derzeit noch nicht abschätzbar 
sind (Berechnung vTI nach Höper, 2011). 

Maßnahmentyp: 
Umsetzung des Moorschutzkonzeptes mithilfe un-
terschiedlicher Maßnahmen, z. B. Maßnahmen der 
ländlichen Entwicklung (nichtproduktive Investitio-
nen zur Wiedervernässung; Agrarinvestitionsförde-
rung für Paludikulturen, Flurneuordnungsverfahren 
z.B. mit Flächentausch), Stiftungen, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen, weitere Projektförderung 
(Bundesmittel, EU-Mittel LIFE+), die Umsetzung 
sollte im Rahmen von Pilotprojekten vorangetrie-
ben werden. 



91

8 Strategie zur Reduzierung der Torfverwendung im 
Gartenbau

Ziel: 
Reduzierung des Torfverbrauchs im Gartenbau; 
verstärkter Einsatz von Ersatzsubstraten

Sachstand: 
In Deutschland wurden auf ca. 26.900 ha, d.h. 
8,4% der Hochmoore (Höper, 2007) Torf gewon-
nen. Laut Landes-Raumordnungsprogramm Nie-
dersachsen 2008 beläuft sich die Rohstoffgewin-
nungsfl äche für Torf im Land auf 22.900 ha. Die 
Bundesvereinigung der Torf- und Humuswirtschaft 
(BTH) hält diese Flächenangaben für überhöht; 
exakte Angaben zur aktuellen Abbaufl äche sind 
jedoch bisher nicht vorhanden. Im Durchschnitt 
der Jahre 2002 bis 2009 betrug die Menge des 
gewonnenen Hochmoortorfes etwa 8,19 Mio. m³ 
(Berechnung vTI, basierend auf Daten DESTATIS 
Schriftreihe, Fachserie 4, Reihe 3.1., Jahrgang 
2002–2009). Aus Niedersachsen kommen davon 
ca. 6,5 Mio. m³ Torf; die Flächen werden nach dem 
Abbau renaturiert (Industrieverband Garten (IVG), 
2011). In Deutschland fi ndet Torfabbau heute nur 
noch auf landwirtschaftlich vorgenutzten, d. h. 
langjährig entwässerten Flächen, statt. Die Ein-
fuhren, insbesondere aus den Baltischen Staaten, 
Skandinavien und Kanada, belaufen sich auf 2 bis 
3 Mio. m3 pro Jahr (Falkenberg, 2008). Nach aktu-
ellen Schätzungen des Industrieverbandes Garten 
(IVG) e.V. (IVG, 2011) werden in Deutschland zur 
Herstellung von Blumenerden und Kultursubstra-
ten etwa 8,5 Mio. m3 Torf verwendet. Etwa 1 Mio. 
m3 weitere Zuschlagstoffe werden mit verarbeitet, 
u.a. Rindenhumus, Holz- und Kokosfasern und 
Komposte. 55% der Erden und Substrate werden 
im Erwerbsgartenbau, 35% im Hobbygartenbau 
und 10% im Garten- und Landschaftsbau u.a. ver-
wendet. Im Hobbygartenbau beträgt der Torfanteil 
77%, in Substraten für den Erwerbsgartenbau 
93%. 

Begrenzend für einen verstärkten Einsatz alterna-
tiver Stoffe sind häufi g Kosten, Erfassung und Qua-
lität, insbesondere im Erwerbsgartenbau. Zudem 
steht die Förderung der energetischen Biomas-
senutzung in Konkurrenz zur stoffl ichen Verwer-
tung möglicher Torfersatzsubstrate. Es bestehen 
Pilotprojekte zur Erforschung weiterer Ersatzstoffe 
(z. B. Kultivierung von Torfmoosen). Die deutsche 
Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, den 
Torfabbau in Deutschland ab 2015 signifi kant zu 
reduzieren, und möchte die Entwicklung weiter 
beobachten.19 Die THG-Emissionen aus der Torfge-
winnung haben einen Anteil von rund 7% in Be-

zug auf die gesamten Emission durch die Moornutzung (Landwirtschaft und 
Abtorfung) in Deutschland (Höper, 2007). Niedersachsen hat aufgrund seiner 
Bedeutung beim Torfabbau eine besondere Verantwortung, zukunftsfähige 
Ansätze zur Verringerung des Torfverbrauchs voranzutreiben. 

Beschreibung: 
Initiative zur Verringerung des Torfverbrauchs im Gartenbau: 

• Schaffung der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, um 
langfristig eine Stoffstromlenkung, die sowohl die energetische als auch 
die stoffl iche Nutzung von Grüngut- und Landschaftspfl egeabfällen sowie 
weiteren Holzrückständen berücksichtigt, zu erreichen.

• Forschung nach Torfersatz, insbesondere für den Erwerbsgartenbau, weiter 
vorantreiben.

• Ziel der ausschließlichen Verwendung von torffreien Produkten des Gar-
tenlandschaftsbaus im öffentlichen Sektor (z.B. Kommunen und Land, zum 
Beispiel Straßenbaubehörden) (Beispiel England: Zieljahr 2015)

• Schaffen eines Labels für den Erwerbsgartenbau und den Handel mit Erden 
(„torffrei erzeugt in NI“)

• Sensibilisierung des Verbraucherverhaltens: Aufklärungskampagne zu Torf-
ersatzstoffen im Hobbygartenbau (Einbeziehen - „Runder Tisch“ - und ggf. 
Selbstverpfl ichtung des Handels zur höheren Beimischung von Ersatzsub-
straten)

Zielgruppe: 
Verbraucher, Erwerbsgartenbau, Hersteller und Vertreiber von Gartenbausub-
straten.

Akteure: 
Land Niedersachsen, Hersteller und Vertreiber von Gartenbausubstraten, 
Vertreter aus dem Erwerbsgartenbau, Hersteller von Torfersatzstoffen, For-
schung.

Finanzieller Aufwand: 
Noch nicht abschätzbar.

THG-Einsparung: 
Bei langfristiger Reduzierung der Torfverwendung im Erwerbsgartenbau so-
wie Garten- und Landschaftsbau um 50 % und einem kompletten Ersatz der 
Torfnutzung im Hobbygartenbau durch andere Substrate können deutsch-
landweit etwa 1.394 kt CO2-Emissionen aus der Torfverwendung eingespart 
werden (Berechnung vTI auf Grundlage von IPCC, 2006; Daten des IVG, 
2011). Die insbesondere aus der dezentralen Beschaffung der Ersatzstoffe wie 
z.B. Grüngutkompost anfallenden Emissionen müssen dem gegenübergestellt 
werden, so dass sich die tatsächlichen Einsparungen verringern. Davon würde 
ein entsprechend geringerer Anteil von 213 kt CO2 in Niedersachsen einge-
spart werden. 

Maßnahmentyp: 
Informationsvermittlung und Beratung, Selbstverpfl ichtungen, Forschung.

19 Siehe Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Undine Kurth (Quedlinburg), Nicole Maisch, Cornelia Behm, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 17/2076 – (30.06.2010).
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9 Konzept „Klimafreundliche Biogasanlage“

Ziel: 
Optimierung der Klimafreundlichkeit von Biogas-
anlagen (gasdichte Lagerung der Gärreste bis zur 
Ausbringung, sinnvolles Wärmekonzept, Erhöhung 
des in Biogasanlagen verwerteten Gülleanteils, 
Nährstoffkonzept) 

Sachstand: 
Niedersachsen ist das Bundesland mit der höchsten 
installierten Biogasanlagenleistung und zeichnet 
sich durch eine im Vergleich zum Bundesdurch-
schnitt effi zientere Biogaserzeugung aus (Berech-
nung vTI nach der EEG-Jahresendabrechnung 
der Bundesnetzagentur 2009). Energiepfl anzen, 
insbesondere Mais, stellen einen großen Teil des 
Substratinputs (ML, 2010 c). Das EEG setzt weiter-
hin Anreize zum Anbau von Energiepfl anzen. Der 
Energiepfl anzenanbau für Biogas steigt deutlich an 
und betrug im Jahr 2010 landesweit ca. 10 % der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche (ML, 2010 c). 
Grundsätzlich führt der Einsatz von Wirtschafts-
düngern und Reststoffen in Biogasanlagen zu 
wesentlich höheren THG-Einsparungen je Energie-
einheit als die Vergärung von Anbaubiomasse. Die 
THG-Einsparungen werden negativ beeinfl usst im 
Fall von Grünlandumbruch zum Substratanbau und 
der Energiepfl anzenproduktion auf Moorstand-
orten. Das Problem des Grünlandumbruchs ist in 
Niedersachsen durch die Verordnung zur Erhaltung 
von Dauergrünland, sowie der geplanten Rege-
lungen im Zusammenhang mit der anstehenden 
EU-Agrarreform nicht gelöst aber entschärft wor-
den. Verbesserungspotenzial zur THG-Minderung 
besteht aber bei Methanemissionen aus undichten 
Systemen. Nach Betreiberumfragen des DBFZ im 
Jahr 2010 waren lediglich 37 % aller Biogasanla-
gen in Deutschland mit gasdichten Gärrestlagern 
ausgestattet. Bei Neuanlagen liegt dieser Anteil bei 
etwas mehr als der Hälfte (DBFZ, 2011). In Nie-
dersachsen liegt er nach Angaben des ML (Höher, 
ML, mündliche Mitteilung) auch für die Bestands-
anlagen bereits bei 80 %. Die durchschnittliche 
KWK-bonusfähige Wärmenutzung lag in Nieder-
sachsen bei rund 28,8 % der erzeugten überschüs-
sigen Abwärme (Quelle: Berechnung vTI nach der 

EEG-Jahresendabrechnung der Bundesnetzagentur 
2009); dieser Anteil dürfte in den letzten Jahren 
weiter gestiegen sein. Bei nach dem BImSchG20  
genehmigten, neuen Biogasanlagen wird seit 2009 
die gasdichte Abdeckung des Gärrestlagers als 
Voraussetzung für den Erhalt der Einspeisevergü-
tung gefordert.21 In Niedersachsen wurde auch vor 
2009 bei nach BImSchG genehmigten Anlagen 
eine Abdeckung des Gärrestlagers gefordert.

Biogasanlagen wirken als „Nährstoffdrehschei-
be“. Auf Betriebsebene reduziert die Vergärung 
von Energiepfl anzen den Export von Nährstof-
fen. Die richtige Wahl der Ausbringtechnik, des 
Ausbring- und Einarbeitungszeitpunktes von 
Gärresten sind für die Düngewirkung und die 
Ammoniakemissionen entscheidend (Döhler et al., 
2009). Maßgeblich sind ausreichende Kapazitäten 
zur Gärsubstratlagerung, um diese zum pfl an-
zenbaulich richtigen Zeitpunkt auszubringen und 
damit THG-Emissionen zu vermeiden. Derzeit ist 
nur für tierische Gülle eine sechsmonatige Lager-
kapazität rechtlich vorgeschrieben, nicht jedoch 
für die pfl anzlichen Anteile im Gärrest (Nitsch et 
al., 2008), in der Genehmigungspraxis werden in 
Niedersachsen jedoch bereits mindestens sechs 
Monate Lagerdauer gefordert. Insbesondere bei 
Fruchtfolgen mit hohem Maisanteil, wie sie bei 
Biogasbetrieben üblich sind, reicht eine sechs-
monatige Lagerdauer nicht, um bedarfsgerecht 
zu düngen. Zu knappe Lagerdauer und hohe 
Transportkosten für Gärreste können dazu führen, 
dass die Gärreste nicht immer optimal als Dünger 
eingesetzt werden. In der Düngeplanung ist die 
bessere N-Verfügbarkeit im Vergleich zu Wirt-
schaftsdüngern zu berücksichtigen. Die in der 
Düngeverordnung festgeschriebenen maximalen 
Ausbringungsmengen für organische Düngemit-
tel berücksichtigen keine Gärreste pfl anzlicher 
Herkunft.

Niedersachsen hat aufgrund seiner hohen An-
lagenzahl eine besondere Verantwortung, die 
Flächeneffi zienz und die Klimafreundlichkeit von 
Biogasanlagen weiter zu erhöhen.

20 Bundesimmissionsschutzgesetz
21 Bezieht sich auf Anlagen ab 1 MW Feuerungswärmeleistung (entspricht ca. 350 kW elektrischer Leistung), Gärreststoffl ager ab 6.500 m³  
   Fassungsvermögen, Tageseinsatz an Gülle über 10 t oder Anlagen mit zugeordneten BImSchG-genehmigungspfl ichtigen Tierhaltungs-
   anlagen. Hierunter fällt die große Mehrheit der Neuanlagen in Niedersachsen sowie der Altanlagen, die wegen der Feuerungswärmeleistung  
   in aller Regel BImSch-rechtlich genehmigt worden sind.
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22 Die höchste Effi zienz können Biogasanlagen dann erreichen, wenn die anfallende überschüssige Wärme weitgehend direkt bei der 
   Biogasanlage, über Nahwärmenetze oder über einen Transport des Biogases in Mikrogasnetzen, unter Klimaschutzgesichtspunkten 
   sinnvollen Wärmenutzungspfaden, genutzt werden kann (BMU, 2008).
23 Die Erhebung über Wirtschaftsdüngerausbringung im Kalenderjahr 2010 weist in den bereits vorliegenden, vorläufi gen Ergebnissen für 
   Deutschland sehr hohe Anteile von Rohgülle gegenüber fl üssigen Gärresten aus. Der Anteil der Wirtschaftsdünger, die in Biogasanlagen 
   fermentiert werden, kann nach diesen Zahlen nicht deutlich über 10 % liegen. Ergebnisse auf Länderebene liegen noch nicht vor.
24 Bisher besteht keine gesetzliche Grundlage für die Mindestlagerdauer von Gärresten, wohl aber für Gülle und Jauche.

Beschreibung: 
Der Schwerpunkt dieser Maßnahme liegt bei der 
Optimierung bereits bestehender Anlagen. Denn 
bei Neuanlagen werden bereits durch das neue 
EEG ein höherer Gülleeinsatz bevorzugt, gasdichte 
Abdeckungen von Gärrestlagern (Aufl age/Förde-
rung) und sinnvolle Wärmekonzepte22 gefordert. 
Für alle Anlagen müssen effi ziente Nährstoffkon-
zepte ein integraler Bestandteil sein (ausreichende 
Lagerkapazität für Gärreste auch in Maisfruchtfol-
gen, Optimierung der Düngeplanung mit Gärres-
ten, Anrechnung auch der pfl anzlichen Anteile von 
Gärrückständen auf die maximale Aufbringungs-
menge für organischen Stickstoff, Verbesserung 
von Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der 
Nährstoff- und Stoffströme von Biogasanlagen). 
Die Biogasproduktion kann Optionen für eine 
Entzerrung der Verwendung von Wirtschaftdün-
ger bieten, wenn Hühnertrockenkot und Festmist 
sowie transportwürdige Anteile aus der Güllesepa-
rierung aus Veredelungsregionen gezielt Biogas-
anlagen in Ackerbaugebieten zugeführt werden. 
Einige Maßnahmen sind auf Landesebene möglich 
(Beratung, Investitionsmittel, Planungs- und Ge-
nehmigungsrecht), andere erfordern eine Initiative, 
auf die Niedersachsen einwirken könnte (Anpas-
sungen im EEG, Düngeverordnung).

Zielgruppe: 
Betreiber von Biogasanlagen.
Akteure: Land, Bund, Beratungsinstitutionen, 
Betreiber von Biogasanlagen. 

Finanzieller Aufwand: 
Es liegen keine Abschätzungen hierzu vor.

THG-Einsparung: 
Es besteht Unsicherheit über die derzeit in Biogas-
anlagen verwertete Wirtschaftsdüngermenge23. 
Wird angenommen, dass der Anteil von unter 
10% auf 50% der in Niedersachsen gesamt anfal-
lenden Gülle ausgedehnt würde (40% Gülleanteil 
in Altanlagen und 95% Gülleanteil in Neuanla-
gen), können voraussichtlich zusätzlich ca. 1,2 
Mio. t CO2-Äq. eingespart werden. 

Maßnahmentyp: 
Planungs- und Genehmigungsrecht (z.B. Vorschrei-
ben einer gasdichten Abdeckung bei Anlagen, die 
durch bisherige gesetzliche Vorgaben nicht erfasst 
werden, ausreichende Mindestlagerkapazität für 
Gärreste, auch im Fall von Maisfruchtfolgen, Flä-
chennachweise; landesweite Harmonisierung und 
rechtliche Absicherung24 des Vorgehens), Förder-
instrumente wie EEG oder Investitionsförderung 
(güllebasierte Anlagen, Wärmekonzepte, gasdichte 
Abdeckung, Aufl agen zur Dokumentation von 
Nährstoffströmen), Beratung (Wärmekonzepte, 
Düngeplanung), Fachrecht (Anrechnung der Nähr-
stoffe, konkrete Vorgaben zur Berücksichtigung 
von Gärsubstraten im Nährstoffvergleich, Aus-
bringungsobergrenzen und Mindestlagerkapazität 
für Gärreste, gasdichte Abdeckung von Gärrestla-
gern).
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10 Weiterentwicklung von Optionen für                     
 Kurzumtriebsplantagen (KUP)

Ziel: 
Pilotprojekte zum KUP-Anbau als Erosionsschutz-
hecken und auf wiedervernässten Niedermoor-
standorten sollen dazu beitragen, weitere Nischen 
für den Anbau von KUP zu eruieren, die besonders 
stark durch Synergien mit anderen Umweltzielen 
charakterisiert sind. Beispielsweise müssen in Nie-
dersachsen auf 9 % der Ackerfl äche Maßnahmen 
zum Schutz vor Winderosion durchgeführt werden 
(MU, 2011). Damit sollen THG-Einsparungen im 
Bereich der stoffl ichen Verwertung und der En-
ergieerzeugung, vor allem durch die Substitution 
fossiler Energieträger für die thermische Nutzung, 
gefördert werden. 

Sachstand: 
Die mit KUP bewirtschafteten Flächen in Nieders-
achsen betragen im Jahr 2011 ca. 700 ha (Schät-
zung des 3N-Kompetenzentrums Niedersachsen). 
Im Jahr 2010 wurden 362 ha durch die Agrarför-
derung erfasst. Es gibt in Niedersachsen eine inves-
tive Förderung von KUP, die aber kaum angenom-
men wird (ebd.). Die Anbaufl äche für KUP beläuft 
sich in Deutschland auf schätzungsweise 
4.000 bis 5.000 ha (Agra-Europe, 2010). Die 
weitere Verbreitung von KUP wird derzeit begrenzt 
durch die langfristige Flächenbindung (dies ist 
insbesondere bei Pachtfl ächen problematisch), 
bestehende Wissenslücken in der landwirtschaft-
lichen Praxis, regional fehlende Erntetechnik, 
regional fehlende Absatzstrukturen sowie dadurch, 
dass KUP in vielen Fällen (abhängig von Standort, 
Kostenstrukturen etc.) gegenüber einer Acker-
fruchtfolge nicht rentabel ist. Vergleichsweise 
wenig Kenntnisse gibt es zum Anbau von KUP auf 
Flächen, die keine oder geringe Nutzungskonkur-
renz gegenüber der Nahrungsmittelproduktion 
aufweisen. Bei Soltau gibt es ein wissenschaftlich 
begleitetes Pilot- und Demonstrationsprojekt zu 
Kurzumtriebsplantagen, das dazu beiträgt, Erfah-
rung und Praxisdaten zu sammeln.

Beschreibung: 
Ein Pilotprojekt sollte die Praktikabilität von KUP als 
Erosionsschutzhecke in von Winderosion betroffe-
nen Gebieten untersuchen. Dies umfasst techni-
sche Anforderungen, Wirtschaftlichkeitsaspekte 
und die Vernetzung von Akteuren (Landwirte, 
Landeigentümer, Brennstoffabnehmer). 

Dieses Projekt sollte durch die Erprobung und 
Entwicklung von Verfahren ergänzt werden, mittels 
derer auf wiedervernässten vormals landwirtschaft-
liche genutzten Niedermoorstandorten KUP bzw. 
KUP-ähnliche Paludikulturen (z.B. Erlen, Weiden, 
Schilf) nutzbar gemacht werden können. Einspa-
rungspotenziale für den fl ächenhaften Anbau von 
KUP, die in mehreren deutschen Studien genannt 
werden, reichen von 8,6 bis 18,2 t CO2äq./ha25  und 
von 0,247 kg CO2äq./kW therm (Hackschnitzelhei-
zung) (WBA 2007) bis 2,06 kg CO2äq./kW hel (HKW 
zur kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung) 
(Leible et al. 2007). Das Treibhausgasminderungs-
potenzial und die Treibhausgasminderungskosten 
dieser Maßnahmen sollten im Rahmen dieses 
Pilotprojektes evaluiert werden.

Zielgruppe: 
Landwirte, Akteure aus Wärme- und Energiever-
sorgung sowie der stoffl ichen Verwertung von 
Agrarrohstoffen, Landeigentümer.

Akteure: 
Land, Landwirte, Akteure aus Wärme- und Ener-
gieversorgung, Landeigentümer, Wissenschaftler.

Finanzieller Aufwand: 
Durch Pilotprojekte entstehen Kosten, die eine 
langfristige Investition in die THG-Einsparung 
durch die Nutzung von KUP darstellen. Weitere 
Kosten müssen durch das Pilotprojekt abgeschätzt 
werden.

THG-Einsparung: 
Die Einsparungspotenziale der hier vorgeschlage-
nen Maßnahmen müssen im Rahmen des Pilotpro-
jektes ermittelt werden.

Maßnahmentyp: 
Pilotprojekte mit Forschung und Entwicklung, 
Demonstration und Beratung.

25 Diese Werte werde durch den Einsatz von Hackschnitzeln aus KUP für verschiedene Nutzungsformen bei mittleren Erträgen (10 t TM/ha) 
   erreicht.



95

11 Klimacheck für landwirtschaftliche Betriebe

Ziel: 
Identifi zierung von Schwachstellen und Poten-
zialen bezüglich der Ressourceneffi zienz in der 
Produktion landwirtschaftlicher Betriebe. Einlei-
tung von Maßnahmen und dadurch Senkung der 
THG-Emissionen je Produkteinheit sowie Erhöhung 
der Ressourceneffi zienz insgesamt und Reduzie-
rung von Umweltbelastungen. Durch systemati-
sche Analysen soll ein Lernprozess ermöglicht und 
der Erfolg dokumentiert werden.

Sachstand: 
Einen Klimacheck gibt es in Niedersachsen und 
auch in anderen Bundesländern noch nicht. An der 
Landwirtschaftskammer wird aber bereits zu dem 
Thema gearbeitet. Der Themenbereich Klimaschutz 
und Klimawandel wird ab 2012 verstärkt Teil der 
Betriebsberatung in Niedersachsen werden.

Beschreibung: 
Bei dem hier vorgeschlagenen Klimacheck im 
Rahmen einer Betriebsberatung sollen betriebliche 
Merkmale zur Stickstoffdüngung und Stickstoff-
effi zienz, zur Fütterung, zum Wirtschaftsdünger-
management und zum Energieeinsatz anhand 
ausgewählter Kennzahlen erfasst werden. Durch 
eine Analyse von Schwachstellen und Potenzialen 
kann festgestellt werden, in welchen Bereichen 
die Ressourceneffi zienz in der Produktion erhöht 
werden kann und welchen Einfl uss Landnut-
zungsentscheidungen, wie z.B. die Nutzung von 
Moorfl ächen, haben. Auf dieser Basis können ziel-
gerichtet weiterführende betriebliche Maßnahmen 
eingeleitet werden. Die Umsetzung von Empfeh-
lungen im Betrieb erfolgt freiwillig und sollte ggf. 
durch Investitionsförderung unterstützt werden 
können (z.B. im Bereich der Energieeinsparung), 
oder es wird die Teilnahme an Agrarumweltmaß-
nahmen empfohlen, z.B. zur Verbesserung der 
Stickstoffeffi zienz einschließlich der stickstoffop-
timierten Fütterung von Schweinen und Rindern. 
In der Rinderfütterung könnte beispielsweise der 
Milchharnstoffgehalt als Indikator eingesetzt wer-
den, um die Fütterung noch gezielter zu steuern. 
Werden betriebliche Entwicklungsziele festge-
schrieben, erhält diese Maßnahme den Charakter 
eines „Klima-Audits“. 

Das Datenmanagement, die Ableitung von Ziel-
größen und die Formulierung von Empfehlungen 
für Anpassungsmaßnahmen sollte durch wissen-
schaftliche Begleitforschung unterstützt werden. 
Durch die Maßnahme erstellte, einzelbetriebliche 
Datensätze sollten in anonymisierter Form für 
Betriebsvergleiche und wissenschaftliche Analy-
sen zur Verfügung stehen. Schließlich sollte eine 
regelmäßige Dokumentation der betrieblichen 
Kennziffern erfolgen, um die Gesamtwirkungen 
der Maßnahme abschätzen zu können. 

Zielgruppe: 
Interessierte Landwirte. 

Akteure: 
Landwirte, Beratungsträger (wie die Landwirt-
schaftskammer und Ingenieurbüros).

Finanzieller Aufwand: 
Laufende Entwicklungskosten inkl. Schulung von 
Beratern: 100.000 €/Jahr. Jährlicher fi nanziel-
ler Aufwand des Landes Niedersachsen für die 
Beratungen: 160.000 € im ersten Jahr, Tendenz in 
Folgejahren steigend. Die Gesamtkosten je Bera-
tung betragen durchschnittlich 1.000 € (derzeit im 
Rahmen der Programme für den ländlichen Raum, 
gemeinsam fi nanziert von EU, Bund, Land und den 
Landwirten; LWK NI, 2011). 

THG-Einsparung: 
Die Emissionsminderung ist derzeit nicht quan-
tifi zierbar, sie kann aber nach Durchführung des 
Klimachecks auf Betriebsebene bewertet werden. 
Die Maßnahme dient der Informationsverbreitung, 
Prioritätensetzung und Optimierung.

Maßnahmentyp: 
Beratungsmaßnahme.

Übergreifende Maßnahmen
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12 Anpassung des Agrarinvestitionsförderungs-        
 programms (AFP) an Klimaschutzaspekte

Ziel: 
Reduzierung von THG-Emissionen durch Entfallen 
der Anreize zu klimaschädlichen Investitionen und 
durch Förderung klimafreundlicher Investitionen. 
Daneben Reduzierung weiterer Umweltbelastun-
gen.

Sachstand: 
Vorwiegend werden Gebäudeinvestitionen wie 
Stallbauten gefördert. Dabei bestehen keine über 
das Ordnungsrecht hinausgehenden Aufl agen 
für den Klimaschutz. Von rund 160 Mio. €, die 
von 2007 bis 2009 über das AFP als Fördermittel 
ausgegeben wurden, gingen 75 % in die Rin-
der- und Milchviehhaltung und über 90 % in die 
wertschöpfungsintensive Tierhaltung insgesamt 
(mit Veredlung von Mastschweinen und Gefl ü-
gel) (Ebers und Forstner, 2010). Maßnahmen, die 
der Energieeinsparung und Emissionsminderung 
dienen, können über ein Punktesystem in der 
Bewilligungsreihenfolge berücksichtigt werden. 
Investitionen in moderne Maschinen, mit denen 
Emissionen vermieden werden können (z.B. Präzi-
sionslandwirtschaft), werden nicht gefördert.

Beschreibung: 
Der Einsatz von Methoden der Präzisionslandwirt-
schaft kann die THG-Emissionen, vor allem durch 
die Erhöhung der Stickstoffproduktivität, verrin-
gern. Aufgrund der Einstiegshürden durch hohe 
Investitionen wäre zu prüfen, ob statt Flächenzah-
lungen eine Investitionsförderung, wie von Werner 
et al. (2008) empfohlen, so konkretisiert werden 
kann, dass geringe Mitnahmeeffekte entstehen 
und die Technik effektiv eingesetzt wird.

An die Förderung von Stallbauten könnten erhöh-
te Anforderungen, z.B. an die Energieeffi zienz und 
die Wirtschaftsdüngerlagerung, gestellt werden. 
Auch eine Bindung an den Klimacheck bei einer 
Investitionsförderung kann zielführend sein. Damit 
könnten die bisherigen Ziele der Förderung mit 
den gesellschaftlichen Zielen des Klimaschutzes 
und der Ressourceneffi zienz harmonisiert werden.

Zielgruppe: 
Landwirte.

Akteure: 
Landwirte, Politiker, Verwaltung.

Finanzieller Aufwand: 
Es liegen noch keine Berechnungen vor.

THG-Einsparung: 
Bei etwa gleichbleibenden Erträgen können bei 
derzeitigem Technikstand des Präzisionslandbaus 
rund 18 kg Mineraldüngerstickstoff je Hektar 
Getreidekultur eingespart werden. Dies entspricht 
einer Emissionsminderung von 315 kg CO2-Äq./ha. 
Moderne Techniken weisen höhere Minderungs-
potenziale auf, die bei ersten Versuchen schon bei 
630 kg CO2-Äq./ha lagen. Zusätzliche Einsparungen 
sind bei der Grunddüngung und dem Pfl anzen-
schutz möglich.
Die THG-Einsparungen für Stallbauten können an 
dieser Stelle nicht abgeschätzt werden.

Maßnahmentyp: 
Anpassung der Investitionsförderung.
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13 Information und Aufklärung der Verbraucher 

Ziel: 
Verringerung der ernährungsbedingten Treibhaus-
gasemissionen

Sachstand: 
Der Verbraucher kann durch eine Reihe von Maß-
nahmen, die vor allem die Kaufentscheidungen 
und die Ernährungsgewohnheiten betreffen, zur 
Reduktion der Treibhausgasemissionen beitragen. 
Da jedoch viele Faktoren gleichzeitig zu berück-
sichtigen sind, ist es für den Verbraucher nicht 
einfach, die richtige Wahl zu treffen. Das Ausmaß 
der Treibhausgasemissionen lässt sich nämlich 
nicht immer anhand von Produktmerkmalen 
erkennen. Der Verbraucher weiß nicht, wie lange 
das Produkt unter Kühlung gelagert wurde und ob 
z.B. das Fleisch mit dem Schiff oder dem Flugzeug 
transportiert worden ist. Vor allem die versteckten 
Transporte sind vom Verbraucher nicht erkennbar. 
Schwierig wird die Beurteilung vor allem auch bei 
Fertigprodukten mit einer Vielzahl von Zutaten 
unterschiedlicher Herkunft.

Trotz dieser Problematik erscheint es sinnvoll, im 
Rahmen der Verbraucheraufklärung einige wesent-
liche Aspekte einer klimafreundlichen Ernährung 
in Form von einfachen Handlungsanweisungen 
für das tägliche Leben zu kommunizieren (zumal 
ein Teil dieser Aspekte den Empfehlungen einer 
gesunden Ernährung entspricht). Dazu gehören: 
weniger Fleisch essen, Verzicht auf eingefl ogene 
Ware und Produkte aus dem beheizten Gewächs-
haus, wenn möglich Gemüse der Saison wählen 
(hierbei könnte die Bereitstellung eines Saisonka-
lenders helfen), Vermeidung von Lebensmittelver-
derb und damit von Lebensmittelabfällen, Nutzung 
von energieeffi zienten Haushaltsgeräten, Einkauf 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen etc.

Über die Höhe der THG-Emissionsminderung 
durch ein verändertes Ernährungs- und Einkauf-
verhalten liegen unterschiedliche Ergebnisse vor: 
Nach Taylor (2000) können Verbraucher/innen die 
THG-Emissionen der Ernährung durch den Wech-
sel der Ernährungsweise von der Mischkost zur 
Vollwertkost mit wenig Fleischkonsum um 22% 
und zur ovo-lacto-vegetarischen Ernährung um 
34% verringern. Nach Hoffmann (2002) beträgt 
das Einsparpotenzial einer fl eischreduzierten 31% 
und einer vegetarischen Kost bis zu 47% gegen-
über einer Mischkost. Grießhammer et al. (2010) 
leiten aus ihren Daten ab, dass mit einer gesund-
heitsbewussten mediterranen Ernährung oder 

Vollwertkost im Vergleich zu einer durchschnittlichen Ernährung 15 % der 
THG-Emissionen eingespart werden können. Die Höhe der THG-Emissions-
minderung durch ein verändertes Ernährungsverhalten hängt letztlich davon 
ab, auf wie viel Fleisch- und Milchprodukte verzichtet wird und mit welchen 
Lebensmitteln diese Reduktion kompensiert wird. 

Schließlich ist zu beachten, dass trotz aller Aufklärungsversuche nur leichte 
Verhaltensänderungen in der Ernährung zu erwarten sind. Von daher dürfen 
nicht zu hohe Erwartungen an das Instrument „Verbraucheraufklärung“ 
gestellt werden.

Beschreibung: 
Die Vermittlung von Informationen über eine klimafreundliche und gesunde 
Ernährung kann auf vielfältige Art und Weise erfolgen. Zu nennen sind z.B. 
Informationskampagnen in Verbraucherzeitschriften (Essen und Trinken, 
Brigitte etc.), Informationsmaterial (z.B. Broschüren, Wanderausstellungen), 
die über die Verbraucherzentralen, Volkshochschulen, auf Verbraucherver-
anstaltungen (z.B. Verbrauchermessen) etc. verteilt bzw. ausgestellt werden, 
Informationsveranstaltungen der Verbraucherzentralen, Volkshochschulen 
etc. Zu beachten ist, dass schon einiges an Material (Internet, Broschüren, 
Wanderausstellung) vorliegt, auf dem aufgebaut werden kann. Wichtig ist vor 
allem, dass die Kenntnisse über ein klimafreundliches, d. h. Emissionen redu-
zierendes Konsumverhalten, bereits im Rahmen der schulischen Ausbildung 
vermittelt werden. Dies kann frühzeitig ungünstige Konsummuster verhin-
dern helfen. Ein Schwerpunkt sollte darüber hinaus auch auf die Vermittlung 
von Maßnahmen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen gelegt werden.

Zielgruppe: 
Verbraucher.

Akteure: 
Ministerium, Verbraucherberaterstellen, aid infodienst Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz e. V., Schulen etc. 

Finanzieller Aufwand: 
Hängt vom Umfang der Informationsmaßnahme ab.

THG-Einsparung: 
Unter der Annahme, dass mit der Verbraucheraufklärung 10 % der nie-
dersächsischen Bevölkerung (0,793 von 7,929 Mio.) zu einem veränderten 
Ernährungsverhalten bewegt werden könnten und mit diesem veränder-
ten Ernährungsverhalten 15 % der ernährungsbedingten THG-Emissionen 
(0,2475 von 1,65 t CO2-Äq.) eingespart würden, ergibt sich ein Einsparpoten-
zial von 196 kt CO2-Äq. je Jahr. Dieses Einsparpotenzial bezieht sich allerdings 
nicht allein auf die Emissionen der niedersächsischen Land- und Ernährungs-
wirtschaft (ist in der Emissionsberichterstattung auch nicht anrechenbar), die 
Verminderung wird letztlich global realisiert. 

Maßnahmentyp: 
Informationsmaßnahme.
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VI Bildung

Klimaschutz ist eine globale und alle Menschen 
betreffende Herausforderung. Politik und Wirt-
schaft sind deshalb darauf angewiesen, dass sich 
alle Bürgerinnen und Bürger aktiv an den gesamt-
gesellschaftlichen Vermeidungs- und Anpassungs-
prozessen beteiligen. Erst ihre Signale und Mitwir-
kung ermöglichen die erforderlichen Innovationen 
im Umgang mit den Klimaveränderungen. Dafür 
müssen sie jedoch mit Wissens-, Erkenntnis- und 
Bewertungskompetenzen zu klima- und energie-
relevanten Sachverhalten ausgestattet sein. Dabei 
kommt dem Gestaltungsprinzip der nachhaltigen 
Entwicklung, d.h. der Ausbalancierung zwischen 
den ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Dimensionen große Bedeutung zu. Dies wird durch 
die Prinzipien der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung ausgedrückt:

Niedersachsen beschränkt die Bildungsthematik 
nicht allein auf die schulische Bildung. Vielmehr 
wird in vier Bereiche unterschieden: die frühkind-
liche und schulische Bildung, die außerschulische 
Jugendbildung, die berufl iche Bildung und die 
Erwachsenenbildung. 

Frühkindliche und schulische Bildung

Entscheidend für die Verwirklichung der avisierten 
Ziele, Klimabildung im Kontext einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) zum integralen 
Bestandteil des Unterrichts im allgemein bildenden 
Schulsystem in Niedersachsen zu machen, ist eine 
solide, strategisch vernetzte Gesamtkonzeption. 
Bildung für nachhaltige Entwicklung gehört zum 
Bildungsauftrag der niedersächsischen Schulen. 
Die Implementierung dieser notwendigen Bil-
dungsaufgabe darf nicht nur auf der Basis der 
Freiwilligkeit von Institutionen und Personen 
erfolgen. Im Bildungssystem ist eine Einheit von 
organisatorischen Rahmenbedingungen, didakti-
schen Konzepten, medialen Produkten für Schü-
ler, Lehrkräfte und der Öffentlichkeit sowie von 
entsprechenden Aus-, Fort- und Weiterbildungsan-
geboten erforderlich. Nur auf Basis einer soliden, 
strategisch vernetzten Gesamtkonzeption werden 
mittel- bis langfristig nachhaltige Wirkungen im 
Bildungssystem zu erzielen sein.

Die kompetenzorientierten Kerncurricula ge-
währleisten in allen Schulfächern und Schulstu-
fen Anknüpfungspunkte zum Klimaschutz. Der 
Klimaschutz kann dabei thematisch im Mittelpunkt 
stehen, er kann aber auch Teil einer Thematik sein, 
die unter einem anderen Oberbegriff verwendet 
wird. Eine besondere Herausforderung wird darin 
bestehen, den gegenwärtigen Reformprozess 
neuer kompetenzorientierter Kerncurricula mit der 
Thematik und den Anliegen des Klimaschutzes zu 
verknüpfen und Bezüge zwischen den Fächern 
aufzuzeigen bzw. herzustellen. Sollte dies nicht 
gelingen, ist zu befürchten, dass mit unterschied-
lichen Eigenlogiken in den Fächern und Fachbe-
reichen gearbeitet wird und Aspekte des Themas 
unverbunden bleiben und nicht zu einem Ganzen 
zusammengeführt werden.

BNE – Bildung für nachhaltige Entwicklung
Die Grundlagen der Bildung für nachhaltige Entwicklung wurden 1992 
auf der UN-Umweltkonferenz in Rio de Janeiro gelegt. Die nachhaltige 
Entwicklung als Hauptforderung der Agenda 21 steht für die Verbindung 
von ökonomischer Beständigkeit, Erhalt der ökologischen Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes und sozialer Gerechtigkeit. Um das Konzept 
der Nachhaltigkeit umzusetzen, werden von den Bürgern Kompetenzen 
wie die eigenständige Aneignung und Bewertung von Informationen, 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit sowie vorausschauendes 
Planen verlangt. Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln. Es 
versetzt Menschen in die Lage, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen 
und dabei abzuschätzen, wie das eigene Handeln auf künftige Genera-
tionen oder das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. BNE vermittelt 
interdisziplinäres Wissen, ermöglicht Partizipation an Entscheidungspro-
zessen und schafft Gestaltungskompetenz [www.dekade.org]. 
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Es sollte zwingend darauf geachtet werden, dass 
Themenstellungen zur Klimabildung in den Lehr-
plänen/Kerncurricula nicht nur den klassischen Kri-
terien von Standardentwicklungen genügen (z.B. 
der Überprüfbarkeit geforderter Kompetenzen), 
sondern auch eine Abstimmung zwischen den 
Fächern erfolgt, die verstärkt Fächer verbindendes 
Arbeiten möglich macht. Um die Nachhaltigkeit 
der Auseinandersetzung mit dem Klimawandel 
sicherzustellen, müssen Schülerinnen und Schü-
ler in unterschiedlichen Anwendungssituationen 
und Unterrichtsfächern erworbene Kompetenzen 
einsetzen und erweitern können. Diesem Vorge-
hen liegt ein Kompetenzbegriff zugrunde, der auf 
Wissen und Können/Handeln basiert. Sowohl die 
fachorientierten als auch die interdisziplinär aus-
gerichteten Materialien zur Klimabildung sollten 
daher kompetenzorientiert sein. Gerade bei der 
Materialienkonstruktion wird es besonders wichtig 
sein, den Lehrkräften Möglichkeiten aufzuzeigen, 
wie Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
Kompetenzorientierung gemeinsam in die tägliche 
Unterrichtsarbeit zu integrieren sind, ohne dass 
es zwischen Fächern und Themenstellungen zu 
Verdrängungsprozessen kommt bzw. eine zeitliche 
Mehrbelastung entsteht, die mit den Kompeten-
zerwartungen der Lehrpläne und den schuleigenen 
Arbeitsplänen unvereinbar wäre.

Außerschulische Jugendbildung

Zur Förderung des Risikobewusstseins hinsichtlich 
des bedrohlichen Klimawandels und der Einsicht in 
die notwendigen Maßnahmen zu seiner Bekämp-
fung ist eine konzertierte Aktion auch in der au-
ßerschulischen Jugendbildung, z.B. in Jugendver-
bänden, in der offenen Jugendarbeit oder in der 
Jugendberufshilfe, angezeigt und notwendig. Eine 
eigene Schwerpunktsetzung in der außerschuli-
schen Jugendbildung ist auch deshalb sinnvoll, 
da hier eine besondere Lebensweltorientierung 
möglich ist und die Aufklärung und Unterweisung 
in einer Atmosphäre der Freiwilligkeit und Selbst-
organisation erfolgen kann. 

Berufl iche Bildung
Der Klimawandel betrifft Wirtschaft und Unter-
nehmen jeder Größe und Branche. Die Akteure 
der berufl ichen Bildung (Sozialpartner, Kammern 
und Verbände), die am Unterarbeitskreis Berufl iche 
Bildung teilnehmen, sind sich ihrer Verantwortung 
für den Klimaschutz und die Klimafolgenanpas-
sung bewusst. Sie verfolgen daher im Bereich der 
berufl ichen Bildung zahlreiche Aktivitäten auf den 
Gebieten der Ausbildung und Qualifi zierung sowie 
der Sensibilisierung von Verantwortungsträgern.

Erwachsenenbildung

Der gesellschaftliche sowie der ökologische Wan-
del stellt auch Erwachsenenbildungs-einrichtungen 
vor die Herausforderung, das eigene Program-
mangebot, die Fort- und Weiterbildung sowie die 
Infrastruktur zukunftsfähig darauf auszurichten, 
dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv an diesen 
Veränderungsprozessen beteiligt sein können. 
Der Erwachsenen- und Weiterbildungsbereich der 
öffentlich geförderten Einrichtungen muss Wege 
aufzeigen, eine ohne Frage notwendige innovative 
und nachhaltige, globale Umweltbildung weiter 
voran zu treiben. 

VI.1 Ist-Stand

In allen Bildungsbereichen gibt es zahlreiche An-
knüpfungsmöglichkeiten an bestehende Struk-
turen und Inhalte einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung. Vor allem in der schulischen Bildung 
werden die Prinzipien der BNE seit vielen Jahren 
in Modellprojekten und Netzwerken verfolgt und 
vom Kultusministerium forciert. Der aktuelle Stand 
wird im Folgenden für jeden Bereich dargestellt.

Frühkindliche und schulische Bildung

Niedersächsische Schulen erhalten vielfältige Mög-
lichkeiten, Themen einer Bildung für den Klima-
schutz in Schulalltag und Unterricht aufzunehmen. 
Die Projekte und Angebote der Landesregierung 
haben in erheblichem Maße dazu beigetragen, 
Bildung für Klimaschutz in den niedersächsi-
schen Schulen zu verankern. Die Förderung einer 
Bewusstseinsbildung bei den Schülerinnen und 
Schülern für den Klimawandel und den nötigen 
Klimaschutz ist angesichts der zu erwartenden 
Klimaänderungen ein vordringliches Ziel.

Im Rahmen des Projekts „Öffnung von Schule“ ist 
in Niedersachsen seit 1992 ein Netz von außer-
schulischen Lernstandorten aufgebaut worden, 
das in vielfältiger Weise die Bildung für den Klima-
schutz bzw. Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) unterstützt. Dieses Netz und weitere Schul-
projekte zur Bildung für nachhaltige Entwicklung/ 
Bildung für Klimaschutz werden von den dafür 
beauftragten vier Fachberaterinnen und Fachbera-
tern BNE in den Regionalabteilungen der Nieder-
sächsischen Landesschulbehörde koordiniert.
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In Niedersachsen gibt es zurzeit 33 Regionale Um-
weltbildungszentren mit den unterschiedlichsten 
Angeboten einer Bildung für nachhaltige Entwick-
lung. Ein großer Teil von ihnen weist den Schwer-
punkt Energie und Klimaschutz auf, der sich auf 
Bildung für Klimaschutz bezieht. Hinzu kommen 
fünf Schullandheim-Umweltstationen mit Ange-
boten zur Bildung für den Klimaschutz. Weitere 
außerschulische Lernstandorte bzw. Lernangebote 
zum Thema Energie und Klimaschutz sind die Nie-
dersächsische Lernwerkstatt für solare Energiesys-
teme (NILS) im Institut für solare Energieforschung 
Hameln/ Emmerthal (ISFH) , das Schul-LAB der IGS 
Hannover-Mühlenberg, der Lernstandort Natur 
und Technik in Wilhelmshaven sowie die Experi-
mentierlandschaft phaeno in Wolfsburg.

Den Schulen selbst bietet die Landesregierung seit 
1995 die Teilnahme am Schulnetzwerk „Umwelt-
schule in Europa/ Internationale Agenda-21-Schu-
le“ an. Themenschwerpunkte sind unter anderem 
Energie/ Klimaschutz, Abfall/ Recycling, Wasser, 
gesunde Ernährung, globales Lernen. Aktuell sind 
363 Schulen beteiligt, von denen 180 Schulen den 
Schwerpunkt im Bereich Klimaschutz aufweisen. 
Sie erhalten Beratung durch die Fachberater BNE 
der Niedersächsischen Landesschulbehörde und 
tauschen sich auf Netzwerktreffen aus. Jede Schu-
le arbeitet über einen Zeitraum von knapp zwei 
Jahren an selbst gewählten Themen.

In den Schulen existiert darüber hinaus das Kon-
zept der nachhaltigen Schülerfi rmen (NaSch) und 
Schülergenossenschaften (NGeno), von denen 
es in Niedersachsen annähernd 370 gibt, die in 
einem eigenen Netzwerk betreut werden. Ein Teil 
dieser Schülerfi rmen hat sich zur Aufgabe gesetzt, 
Klimaschutzmaßnahmen an ihrer Schule oder in 
ihrer Region zu fördern. So werden z.B. Gemein-
schaftsfi nanzierungsmodelle für Photovoltaikan-
lagen umgesetzt oder Energiesparberatung in 
Kooperation mit externer Expertise als Dienstleis-
tung angeboten. 

Das Land kooperiert mit außerschulischen Part-
nern, die schulische Angebote für Bildung für 
Klimaschutz bereithalten, und berät diese bei 
Wettbewerben der Schulen. So starteten mit 
Unterstützung der Niedersächsischen Landes-
schulbehörde Ende November 2008 die Hand-
werkskammer Lüneburg-Stade und Europe Direct 
der Regierungsvertretung Lüneburg ein Projekt 
Energiedetektive an Schulen 2009 im Rahmen 
der Aktion Climate Action - Energie für eine Welt 
im Wandel. Bereits bei der Auftaktveranstaltung 
hatten sich zwölf Schulen in der Region Stade zu 
dem Projekt angemeldet. Das Projekt wurde mit 
dem Titel „Klimaforscher 2010“ fortgeführt. Wei-
tere Schulen werden folgen. Auch im Rahmen der 
Norddeutschen Partnerschaft zur Unterstützung 
der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwick-
lung (NUN) entwickeln sich mehrere länderüber-
greifende Aktivitäten zur Förderung des Klima-
schutzes an Schulen.

Die Aufl istung zeigt: Es besteht bereits eine Viel-
zahl an Angeboten in niedersächsischen Schulen 
für eine Bildung für Klimaschutz. Entscheidend 
für die weiterführende erfolgreiche Behandlung 
des Themas ist es, an bestehende Projekte und 
Netzwerke anzuknüpfen, um die Schulen nicht zu 
überfordern. Es kann hier nicht um die Einführung 
noch eines weiteren wichtigen Themas oder gar 
Netzwerkes mit neuen Strukturen gehen, sondern 
– im Sinne der Leitprinzipien Effi zienz und Koo-
peration – um die Verbindung mit bestehenden 
Aktivitäten zur Bildung für Klimaschutz, wie z.B. 
im Netzwerk „Umweltschule in Europa“.

Weiterhin gilt es, auf eine verlässliche Beratungs- 
und Unterstützungsstruktur aufzubauen, damit 
diese Angebote in den Schulen auch wahrge-
nommen und umgesetzt werden können. Bei 
den bestehenden Anforderungen im Hinblick auf 
die inhaltliche und organisatorische Arbeit in den 
Schulen bleibt es sonst oft dem Zufall überlassen, 
ob ein Bildungsangebot über die standardmäßige 
Bearbeitung hinaus aufgegriffen wird oder nicht. 
Daher wird die Landesregierung die bestehende 
gut ausgebaute und funktionierende Beratungs- 
und Unterstützungsstruktur weiter fördern und 
stabilisieren. [www.mk.niedersachsen.de]
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Außerschulische Jugendbildung

Die Quote der Jugendlichen ohne Schulabschluss 
ist in den Jahren 2002/2003 bis 2009/2010 zwar 
von 10,4% auf 6,0 % (Quelle: MK Niedersachsen) 
gesunken, es ist jedoch damit zu rechnen, dass ein 
Teil dieser Jugendlichen sich in Maßnahmen der 
Jugend(berufs)hilfe wiederfi ndet bzw. über andere 
Arten der Jugendarbeit erreichbar und ansprech-
bar ist. Generell ist es wichtig, mittels außer- und 
postschulischen Bildungsangeboten den Jugend-
lichen Wissen und Kompetenzen im Hinblick auf 
Klimawandel und Klimaschutz und damit verbun-
denem kollektiven und individuellen Verhalten zu 
vermitteln. 

Ein wichtiger Faktor hierbei sind die zentralen 
Einrichtungen der Jugendhilfe wie Jugendtreffs 
und Jugendzentren. Von rd. 1,1 Millionen (Quelle: 
LSKN) jungen Menschen im Alter von 12 bis 25 
Jahren nehmen ca. 285.000 (Quelle: LJR) die An-
gebote dieser Einrichtungen in Anspruch. 

Berufl iche Bildung

Im Folgenden werden Best Practice Beispiele ge-
listet, die aus Sicht des Unterarbeitskreises Vor-
bildcharakter besitzen. Eine vollständige Bestands-
aufnahme der Angebote im Bereich Klimaschutz 
sowie eine verstärkte Netzwerkarbeit erscheinen 
aus Sicht des Unterarbeitskreises zur besseren 
Orientierung aller Akteure zielführend.

• Kooperationsprogramm Handwerkskammer und 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt im Programm 
„Haus sanieren – profi tieren“

• Energieeffi zienz und Klimaschutz als Bestandteil 
von Ausbildungsordnungen oder als Zusatzquali-
fi kation

• Qualifi kation zum Gebäudeenergieberater 
(HWK)

• Leittext für junge Land- und Forstwirte, Gärtner 
und Obstbauern „Anpassung an den Klimawan-
del“

• Zertifi katslehrgänge Energiemanager (IHK)

• Kooperation von Unternehmen mit Schulen und 
Hochschulen in den Bereichen Energiesparen 
und Erneuerbare Energien 

• Kompetenzzentrum für Effi zienztechnologien 

• VDI Zentrum Ressourceneffi zienz 

• „Initiative JeT – Jugend entdeckt Technik“.
 

Handwerk

In vielen Bereichen des täglichen Lebens bildet 
das Handwerk das Scharnier zwischen politischen 
Programmen zum Klimaschutz und zur Klimafol-
genanpassung und ihrer Umsetzung vor Ort, sei 
es beim Endverbraucher bzw. in den Unterneh-
men selbst. Das niedersächsische Handwerk hält 
in seinen Bildungseinrichtungen ein vielfältiges 
Lehrangebot sowohl für die Auszubildenden als 
auch für Gesellen und Meister bereit. Oft fi ndet 
auch eine Kooperation der Kammern mit anderen 
Institutionen, wie z. B. der Deutschen Stiftung Um-
welt im Rahmen des Programms „Haus sanieren 
– profi tieren“, statt.

In der berufl ichen Aus-, Fort- und Weiterbildung 
des Handwerks fi ndet sich das Thema Energieef-
fi zienz und Klimaschutz an verschiedenen Stellen, 
sei es als Bestandteil von Ausbildungsordnungen 
oder als Zusatzqualifi kationen, wie z. B. der seit 
1996 von den Kammern bundesweit angebotene 
Weiterbildungslehrgang zum Gebäudeenergiebe-
rater im Handwerk oder im Bereich der energeti-
schen Gebäudesanierung.

Die niedersächsischen Handwerkskammern haben 
in dieser Zeit mehrere Tausend Handwerker, 
schwerpunktmäßig aus den Bereichen Bau- und 
Ausbau sowie Schornsteinfeger, zum Gebäude-
energieberater (HWK) qualifi ziert. Die Handwerks-
verbände sind in diesem Bereich ebenfalls sehr 
engagiert.

Diese sind so in der Lage, Kunden bei der gewer-
keübergreifenden energetischen Immobiliensani-
erung zu beraten. Mit der Fortbildung erwerben 
sie umfassende Kompetenzen auf dem Gebiet 
des baulichen Wärmeschutzes und der energieef-
fi zienten Heizungs- und Lüftungsanlagentechnik. 
Gemäß § 21 ENEV sind sie zudem ausstellungs-
berechtigt für Energieausweise für bestehende 
Wohngebäude. An der Entwicklung der Energie-
ausweise waren sie maßgeblich beteiligt.
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Landwirtschaft

Klima und Witterung spielen in der Landwirtschaft 
schon immer eine entscheidende Rolle. Auch gab 
es schon immer einen Klimawandel, der sich aber 
nach Aussagen der Klimaforscher beschleunigen 
wird. Dieses ist schon heute feststellbar. Landwirte 
haben sich stets an klimatische Bedingungen anzu-
passen. Dies geschieht traditionell seit Jahrzehnten 
und Jahrhunderten z. B. durch züchterische Maß-
nahmen in der Pfl anzenproduktion, witterungsan-
gepassten Stallbau oder ähnliche Maßnahmen.

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Klima-
wandel Unterweser: Informieren – Erkennen 
– Handeln“ werden regionale Möglichkeiten für 
eine Anpassung an den Klimawandel untersucht. 
Gemeinsam mit Beteiligten der Region Unterweser 
aus den Bereichen Tourismus, Stadt- und Regional-
planung sowie Landwirtschaft wurden Methoden 
und Materialien zur Vermittlung des Risiko- und 
Chancenbewusstseins entwickelt, die Handlungs-
möglichkeiten zur Anpassung an den Klimawandel 
aufzeigen.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren erfolgte die 
Entwicklungsarbeit unter der Gesamtkoordinati-
on durch das Sustainability Center Bremen (SCB) 
in mehreren Arbeitsgruppen zu verschiedenen 
Themenschwerpunkten. In der Arbeitsgruppe 
Landwirtschaft übernahm die Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen die Federführung bei der 
Erarbeitung dieser klimabezogenen Ausbildungs-
konzeption. Aktiv beteiligt waren zudem Landwir-
te und Vertreter des niedersächsischen Landvolks. 
Allen handelnden Personen ist klar, dass es bei 
der Bewältigung der anstehenden Aufgaben zur 
Anpassung an den Klimawandel „Patentrezepte“ 
nicht geben kann.

Industrie, Handel, Dienstleistungen

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie sowie der Deut-
sche Industrie- und Handelskammertag haben die 
„Partnerschaft für Klimaschutz, Energieeffi zienz 
und Innovation“ geschlossen 
www.klimaschutz.ihk.de. Auch die IHKs vor Ort 
engagieren sich bei der Informations- und Qualifi -
zierungsoffensive.

Viele Studien belegen, dass es in Unternehmen 
noch vielfältige Steigerungspotenziale für mehr 
Klimaschutz und mehr Energieeffi zienz gibt. Die 
Partnerschaft möchte diese Potenziale erschließen, 
indem sie Unternehmen und Betriebe zu verstärk-
tem Klimaschutz und einer deutlichen Erhöhung 
der Energieeffi zienz motiviert und mobilisiert.

Die IHKs bieten Veranstaltungen zu den Themen 
Klimaschutz, Energieeffi zienz und Innovation im 
Betrieb an. Dabei geht es zum Beispiel um Themen 
wie energieeffi ziente Gebäudehülle, energetisch 
optimierte Beleuchtung, Vermeidung von Druck-
luft-Leckagen oder grüne Beschaffung. Erfahrene 
Praktiker erläutern, wie Unternehmen Energie 
sparen und zugleich das Klima schonen können.

Die IHKs bieten zudem die berufsbegleitende Wei-
terbildung zum EnergieManager (IHK) an. Durch 
die Teilnahme am Lehrgang erwirbt ein Mitarbeiter 
alle relevanten Kenntnisse, um die folgenden En-
ergiethemen des Unternehmens technisch zu opti-
mieren und wirtschaftlich zu managen: Gebäude, 
Wärme, Klima und Kälte, Elektrische Systeme, 
Druckluft, Beleuchtung, Kraft-Wärme-Kopplung, 
Regenerative Energie, Energiedatenmanagement, 
Energieeinkauf und -handel sowie Emissionszerti-
fi kate und -handel. Fester Bestandteil der Weiter-
bildung ist ein Projekt zur Energieoptimierung des 
Unternehmens.

Treibende Kräfte beim Klimaschutz sind natürlich 
auch die zahlreichen Industrieunternehmen und 
Dienstleister, die im Bereich der Erneuerbaren 
Energien tätig sind. Niedersachsen beheimatet 
u.a. die deutschen Marktführer für On- und 
Offshore-Windenergie. Bei diesen Betrieben wird 
ständig das Know-How über Klimaschutz weiter-
entwickelt. Tausende Arbeitnehmer werden in den 
Unternehmen entsprechend weitergebildet, hun-
derte Jugendliche erhalten jedes Jahr hochwertige 
Ausbildungsplätze.

Die Betriebe kooperieren schon jetzt eng mit 
Schulen und Hochschulen. Zum einen, um den 
Nachwuchs für die Themen Klimaschutz, Energie-
effi zienz und Innovation zu sensibilisieren. Zum an-
deren natürlich auch, um geeignete Fachkräfte für 
die Zukunft zu gewinnen, damit der Wissensvor-
sprung niedersächsischer Unternehmen im Bereich 
der Erneuerbaren Energien erhalten bleibt. 
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Initiativen

Der VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. hat mit 
Mitteln des Bundesumweltministeriums im Juni 
2009 ein Kompetenzzentrum für Effi zienztech-
nologien gegründet. Zielgruppe sind kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU). Hier fi nden sich 
nicht nur erhebliche Einsparpotenziale im Materi-
alverbrauch und der Prozessgestaltung, Effi zienz-
steigerungen machen sich besonders schnell durch 
Kosteneinsparungen bemerkbar (weitere Informa-
tionen: www.vdi.de).

Zu den Aufgaben des VDI Zentrum Ressourceneffi -
zienz (ZRE) zählt, den integrierten Einsatz von Um-
welt-, Ressourcen- und Klimaschutztechnologien 
allgemein verständlich und umfassend darzustellen 
und zu fördern. Dazu werden Informationen, Wis-
sen und Expertisen im Hinblick auf den effi zienten 
Einsatz von Ressourcen gebündelt, aufbereitet und 
auf breiter Basis zur Verfügung gestellt.

Es ist angedacht, dieses Konzept in die Berufl iche 
Ausbildung einfl ießen zu lassen. Kontakte zu 
Unternehmen in Niedersachsen sind entsprechend 
vorhanden.

Im Rahmen des Projektes „JeT – Jugend entdeckt 
Technik“ entstehen in Niedersachsen Kompetenz-
zentren, unter anderem zu dem Thema Energie 
und Klimaschutz. In diesen Zentren arbeiten Schu-
len und Ausbildungsbetriebe intensiv zusammen. 
Weitere JeT–Kompetenzzentren sind in Koope-
ration mit Schulen, Universitäten, Industrie und 
Handwerk im Aufbau (www.jet-online.net).

Erwachsenenbildung
Die Erwachsenenbildungseinrichtungen, die vom 
Land Niedersachsen durch eine Finanzhilfe nach 
dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsge-
setz (NEBG)  gefördert werden, bieten im Bereich 
des Klimaschutzes bereits in einer Vielzahl von 
Kursen die Möglichkeit, sich fort- und weiterzubil-
den. 

Darüber hinaus gehören die Angebote im Be-
reich des Klimaschutzes in der niedersächsischen 
Erwachsenenbildung zu den ökonomischen und 
ökologischen Grundfragen, die nach dem § 8 
Absatz 3 des NEBG besonders gefördert werden. 
Sie werden als Bildungsmaßnahmen gewertet, die 
den besonderen gesellschaftlichen Erfordernissen 
dienen.

Zu den nach dem NEBG geförderten Einrichtungen 
gehören die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben 
Niedersachsen e.V., das Bildungswerk der Nie-
dersächsischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH, 
das Bildungswerk ver.di in Niedersachsen e.V., die 
Evangelische Erwachsenenbildung Niedersachsen 
(EEB), die Katholische Erwachsenenbildung im 
Lande Niedersachsen e.V. (KEB), die Ländliche 
Erwachsenenbildung in Niedersachsen e.V. (LEB), 
der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e. 
V. (VNB), 22 Heimvolkshochschulen (HVHS) sowie 
61 Volkshochschulen (VHS).
 

VI.2 Potenzial der CO2-Reduktion

Die Langfristigkeit von Bildungsprozessen verbietet 
eine exakte prozentuale Angabe zu Potenzialen 
oder Einsparzielen. Die bundesweit vorliegenden 
Erfahrungen mit Klimaschutzprojekten in Schulen 
zeigen nach Angaben des Bundesverbandes Schu-
le Energie Bildung e.V. [BuSEB 2011], dass ein Po-
tenzial für organisatorische und nutzungsbedingte 
Energieeinsparungen in Höhe von 5 bis 15 Prozent 
besteht. Hinzu kommt ein teils deutlich höheres 
technisches Potenzial, das ebenfalls nur mit Hilfe 
von Bildung und Know-how für die Umsetzung 
erschlossen werden kann.

Rechnet man im Mittel 10 Prozent Einsparungen 
allein auf die Schullandschaft Niedersachsens 
hoch, erhält man ein Einsparpotenzial von über 
100.000 Tonnen CO2. Hinzu kämen Einsparungen 
durch bauliche Sanierung. Ein noch wichtigerer 
Aspekt liegt im Bildungsziel für Schülerinnen und 
Schülern. Die CO2-Einsparung, die sich aufgrund 
von Klimabildung in allen Lebensbereichen ergibt, 
lässt sich nicht beziffern, ergänzt aber alle sonsti-
gen Maßnahmen. Auf die Angabe von THG-Ein-
sparung pro Maßnahme wird aus diesen Gründen 
im Folgenden verzichtet.
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VI.3 Ziele

Im Bildungsbereich werden zwei gleichberichtigt 
nebeneinander stehen Ziele verfolgt. Zum einen 
werden durch Bildungsmaßnahmen wirksame 
Verhaltungsänderungen der einzelnen Men-
schen durch eine verstärkte Bewusstseinsbildung 
angeregt und motiviert. Noch wichtiger ist das 
langfristige Bildungsziel, das zum Beispiel junge 
Menschen dazu befähigen soll, insgesamt ein 
Leben nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit 
führen zu können. Dieser Effekt ist durchaus nicht 
kurzfristig messbar, bildet aber die Grundlage für 
alle von der Regierungskommission vorgeschlage-
nen Maßnahmen, da eine erfolgreiche Umsetzung 
aller Klimaschutzmaßnahmen nur mit Menschen 
gelingen kann, die nach den BNE-Prinzipien leben 
und handeln. Daher sind Maßnahmen zu stärken 
und einzusetzen, die sowohl kurzfristige als auch 
mittelfristige wie schließlich langfristige Wirkun-
gen entfalten.

VI.4 Was im Land bereits 
 geschieht

Die landespolitischen Handlungsmöglichkeiten im 
Bereich Bildung sind durch die föderale Aufgaben-
aufteilung verhältnismäßig groß. Auf der langen 
Erfahrungen mit Umweltbildungsprojekten in 
Schulen und der starken Vernetzung der Akteure 
lässt sich gemäß Kapitel VI.3 auf einer soliden 
Grundlage aufbauen.

VI.5 Vorschläge für Maßnahmen

Die Regierungskommission Klimaschutz empfi ehlt, 
ergänzend zu den schon bestehenden Aktivitäten 
in Niedersachsen, folgende Maßnahmen zum 
Themenfeld Bildung:

1. Klimaschutzförderprogramm für die Schulen im 
Land Niedersachsen

 a. Stärkung der Akteure
 b. Vernetzung der Akteure
 c. Informations- und Unterstützungs-         

 angebote für Schulen

2. Konzertierte Aktion zum Klimaschutz für         
Jugendliche

3. Landesinitiative zur Schaffung neuer dualer 
Ausbildungsberufe im Bereich Klimaschutz auf 
Bundesebene

4. Initiative zur Förderung des Technikverständnis-
ses von Schülerinnen und Schülern

5. Bestandsaufnahme der niedersächsischen Aktivi-
täten und Angebote der berufl ichen Bildung im 
Bereich Klimaschutz und Klimawandel

6. Entwicklung einer Informationsreihe „hand-
lungsorientierter Klimaschutz für Haushalte“ 
und Verbreitung

7. Förderung von regionalen Klimaschutzseminaren

8. Stärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten im 
Klimaschutz
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Ziel: 
Die Akteure in Schule sollen darin gestärkt wer-
den, Verantwortung für den Klimawandel und 
seine Folgen zu übernehmen und im Sinne der 
Gestaltungskompetenz von BNE die notwendigen 
Veränderungsprozesse aktiv mit zu gestalten. (in 
Anlehnung an §2 NSchG)

Beschreibung: 
Das Klimaschutzförderprogramm setzt sich aus 
drei Förderpaketen zusammen, die auf die Stär-
kung der Akteure, die Vernetzung der Akteure 
sowie Informations- und Unterstützungsangebote 
für Schulen basieren. Die drei Förderpakete beste-
hen aus einzelnen Teilmaßnahmen, die detailliert 
im Anhang beschrieben sind. Sie ergänzen sich 
gegenseitig als Basis des Klimaschutzförderpro-
gramms:

I. Förderpaket: Stärkung der Akteure
   a. Stärkung der Aus- und Fortbildung von 
 Lehrkräften in den Bereichen Klimaschutz 
 und Klimawandel
   b. Klimaschutzbeauftragte an Schulen

II. Förderpaket: Vernetzung der Akteure
   a. Horizontale Vernetzung von BNE-Netzwer-

ken in Niedersachsen stärken und Synergien 
fördern

   b. Ausbau der RUZ zu BNE-Kompetenzzentren 
      (s. NUN-Klimasiegel) mit gemeinsam abge-

stimmten, fl ächendeckenden Angeboten
   c. Kooperation zwischen Schulträgern, Schulen 

und externen Partnern stärken
   d. Nutzung personeller Ressourcen externer 

Anbieter (BNE-Multiplikatoren etc.)
   e. Jährlicher landesweiter schulischer Klima-
      aktionstag
   f. Schaffung einer Co-operate Identity (CI) und 

eines Co-operate Designs (CD) für die landes-
weiten Aktivitäten

III.Förderpaket: Informations- und Unterstützungs-
angebote für Schulen

   a. Integration von Klimaschutz als Bildungsziel in 
den Schulalltag

   b. (NUN)-Gütesiegel „Norddeutsche Klima-
 schule“
   c. Einbindung lokaler, regionaler, landesweiter 

und bundesweiter Förderprogramme (Ent-
wicklung ergänzender, programmbezogener 
Förderstrukturen)

   d. Ausbau der Beratungsstrukturen und -kapazi-
täten zur Einführung von Anreizmodellen für 
Schulen

   e. Aufbau einer zentralen Informationsplattform 
zur Unterstützung der schulischen Klima-
schutzarbeit

   f. Forcierung der Umsetzung des Curriculum 
Mobilität

   g. Energiesparcontracting als Schulprojekt mit 
Schülern und Eltern

   h. Beteiligung am Projekt CO2-Maus aus Bayern
 
Akteure: 
Landesregierung, Kultusbehörde.

Zielgruppe: 
Schulen aller Schulformen und Altersstufen.

Finanzieller Aufwand: 
Die Umsetzung des Klimaschutzförderprogramms 
erfolgt weitestgehend aus bestehenden Haushalts-
mitteln. Eine konkrete Zuweisung von Beträgen zu 
Einzelmaßnahmen ist nicht möglich.

Maßnahmentyp: 
Verwaltungsmaßnahme.

1 Klimaschutzförderprogramm für die Schulen im Land 
Niedersachsen 



106

2 Konzertierte Aktion zum Klimaschutz für Jugendliche 

Ziel: 
Die Maßnahme verfolgt zum einen das Ziel, das 
Bewusstsein von Jugendlichen für den Klimawan-
del und die notwendigen Maßnahmen zum Klima-
schutz zu schärfen. Zusätzlich ist eine Verstetigung 
der Klimaaktivitäten in Jugendeinrichtungen ange-
strebt, dabei sollen bildungsferne Jugendliche und 
solche mit Migrationshintergrund integriert wer-
den. Besonders beabsichtigt ist, die Jugendlichen 
dauerhaft für die Anliegen des Klimaschutzes zu 
sensibilisieren und ihnen Anleitungen für das eige-
ne Engagement zu geben. Der inhaltliche Schwer-
punkt soll, gemäß der Maxime von der Lebens-
weltorientierung, die hier besonders herausgestellt 
werden soll, bei „Mobilität und Klimaschutz“ und 
„Konsum und Klimaschutz“ liegen.

Sachstand: 
Zur Förderung des Risikobewusstseins hinsichtlich 
des bedrohlichen Klimawandels und der Einsicht in 
die notwendigen Maßnahmen zu seiner Bekämp-
fung ist eine konzertierte Aktion auch in der au-
ßerschulischen Jugendbildung, z.B. in Jugendver-
bänden, in der offenen Jugendarbeit oder in der 
Jugendberufshilfe, angezeigt und notwendig. Eine 
eigene Schwerpunktsetzung in der außerschuli-
schen Jugendbildung ist auch deshalb sinnvoll, 
da hier eine besondere Lebensweltorientierung 
möglich ist und die Aufklärung und Unterweisung 
in einer Atmosphäre der Freiwilligkeit und Selbst-
organisation erfolgen kann.

Beschreibung: 
Über einen festgelegten Zeitraum (z.B. eine Wo-
che) sollen Jugendliche in Niedersachsen zu einer 
Veranstaltung zum Klimawandel, seinen Folgen 
und seiner Bekämpfung eingeladen werden. Diese 
soll sich am Vorbild der „72-Stunden-Aktion“ 
orientieren, d.h. an verschiedenen Orten führen 
Träger der außerschulischen Jugendbildung und 
-hilfe über den festgelegten Zeitraum Aktionen 
zum Klimaschutz durch. 

Die Aktion richtet sich an Jugendliche ab dem 12. 
Lebensjahr. Die Lage und die Interessen von bil-
dungsfernen Jugendlichen sowie von Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund sollen dabei besonders 
berücksichtigt werden. Außerdem sind die unter-
schiedlichen Zugänge von Mädchen und Jungen 
zur Thematik in den Blick zu nehmen. Unterstüt-
zend können Umweltlotsinnen und -lotsen tätig 
werden. Wichtig ist die Ausbildung von Multiplika-
toren, um die Aktivitäten zu verstetigen und in die 
Breite zu transportieren.

Die Aktion soll durch eine Medienpartnerschaft 
(z.B. ffn oder N-Joy / z. B „Natur sportlich erle-
ben“ oder „Tag des offenen Hofes“) begleitet und 
öffentlich vorgestellt werden. Für die einzelnen 
Projekte wie auch für die Gesamtaktion können 
prominente Patinnen und Paten geworben wer-
den. 

Insgesamt ist die Aktion als Auftakt zu verstehen. 
Sie bildet jedoch die Grundlage für eine dauerhaf-
te Fortsetzung und Weiterentwicklung der Arbeit 
an diesem Thema in der beschriebenen Weise. Als 
Auftakt sind 4-5 Veranstaltungen mit ca. 60 bis 75 
Teilnehmern insgesamt vorgesehen.

Akteure: 
Außerschulische Jugendbildungseinrichtungen und 
Jugendberufshilfe sowie Freiwilligendienste.

Zielgruppe: 
Jugendliche ab 12 Jahren.

Finanzieller Aufwand: 
Die Kosten für Referenten, Raummiete, Materia-
lien und ggf. eine Plakataktion etc. sind z. Zt. noch 
nicht abschätzbar.

Maßnahmentyp: 
Verwaltungsmaßnahme.
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Ziel: 
Optimale Qualifi zierung Auszubildender für die 
Anforderung des Klimaschutzes im Beruf. 

Sachstand: 
In der Vergangenheit sind die Ausbildungsordnun-
gen von für den Klimaschutz relevanten Berufen 
angepasst worden, um den Herausforderungen 
des Klimawandels und -schutzes in der berufl ichen 
Bildung gerecht zu werden.

Außerdem sollen Klimaschutzberufe für junge 
Menschen attraktiver gestaltet werden.
Beschreibung: Die Landesregierung wird die Sozial-
partner bei der Implementierung der Klimaschutz-
ziele bei der Überarbeitung und bei neuen Dualen 
Ausbildungsberufen unterstützen und bitten, den 
Klimaschutz angemessen zu berücksichtigen. 

Akteure: 
Sozialpartner. 

Zielgruppe: 
Auszubildende.

Finanzieller Aufwand: 
Keine.

Maßnahmentyp: 
Verwaltungsmaßnahme. 

3 Landesinitiative zur Unterstützung der Implementierung 
von Klimaschutzzielen bei der Überarbeitung Dualer  
Ausbildungsberufe
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Ziel: 
Erhöhung der Zahl der Absolventen, die einen 
Klimaschutzberuf ergreifen. 

Sachstand: 
Durch technischen Fortschritt im Bereich Winden-
ergieanlagen, Solartechnik, Geothermie, Energie 
aus nachwachsenden Rohstoffen u. ä. wird bereits 
aktiver Klimaschutz betrieben. Deutschland hat in 
vielen Bereichen eine Vorreiterstellung in tech-
nischen Entwicklungen eingenommen, die dem 
Klima zugutekommen. Jedoch ist absehbar, dass 
sich zu wenige Schulabsolventen für MINT-Beru-
fe27 interessieren, um mittel- und langfristig den 
Fach- und Führungskräftenachwuchs gerade im 
Bereich der erneuerbaren Energien und tech-
nischer „Klimaschutzberufe“ zu sichern. Nach 
Einschätzung des Unterarbeitskreises fehlen vielen 
allgemeinbildenden Schulen die Voraussetzungen, 
um für Technik und somit Klimaschutzberufe zu 
begeistern. Weder sind die Lehrer entsprechend 
ausgebildet worden, noch sind Schulen für 
„MINT-Unterricht“ ausgestattet. Die Förderung des 
Technikverständnisses sowie die Sensibilisierung 
für die Klimaschutzproblematik bei Schülerinnen 
und Schülern ist eine essentielle Voraussetzung für 
nachhaltigen Klimaschutz in Niedersachsen.

Beschreibung: 
Zur Vermeidung eines personellen Engpasses 
im Bereich der MINT-Berufe müssen Kinder und 
Jugendliche jetzt an MINT-Fächer herangeführt 
werden. Ein früher Ansatzpunkt ist wichtig. Schon 
in der Grundschule muss die Basis für ein Interesse 
an MINT-Fächern gelegt werden. In den allgemein-
bildenden Schulen soll die Bedeutung der MINT-

Fächer weiter gestärkt werden. In berufsbildenden 
Schulen sollte das Thema Klimaschutz in den 
verschiedenen berufl ichen Fachrichtungen gestärkt 
werden. Die Initiative wird durch die Schaffung der 
folgenden Rahmenbedingungen ermöglichst:

• Stärkung der Aus- und Fortbildung von Lehrkräf-
ten in den Bereichen Klimaschutz und Klima-
wandel gemäß Maßnahme 1.

• Erarbeitung von Konzepten zur „Förderung von 
Technikinteresse im Bereich Klimaschutz“ durch 
interessierte Schulen in Kooperation mit dem 
Kultusministerium.

• Abstimmung mit Initiativen des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung wie „Haus der 
kleinen Forscher“, „Komm, mach MINT“ und 
„Nachwuchsbarometer Technikwissenschaften“.

• Verstärkte Bewerbung der oben genannten 
Bundesprogramme

Die „Initiative JeT – Jugend entdeckt Technik“, 
getragen vom VDI sowie der Landesschulbehörde 
Hannover, bietet Unterstützung bei der Umsetzung 
und bei der Einrichtung von klimaspezifi schen 
Technik AGs an.

Akteure: 
Land sowie Sozialpartner, Kammern und 
Verbände. 

Zielgruppe: 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer.

Finanzieller Aufwand: 
Nicht bezifferbar.

Maßnahmentyp: 
Maßnahmenkombination aus Information, 
Beratung und Förderung.

27 MINT: Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik

4 Verstärkung der Förderung des Technikverständ-
nisses von Schülerinnen und Schülern im Bereich 
des Klimaschutzes
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5 Bestandsaufnahme der niedersächsischen Aktivitäten 
und Angebote der berufl ichen Bildung im Bereich 
Klimaschutz

Ziel: 
Schaffung eines Informationsangebotes zu Akti-
vitäten und Angeboten im Bereich „Klimaschutz 
und Duale Ausbildung“. 

Sachstand: 
Derzeit existiert keine zentrale Übersicht über die 
Aktivitäten im Bereich „Klimaschutz und Duale 
Ausbildung“ für Niedersachsen. Es gibt zwar eini-
ge Angebote im Bereich der Weiterbildung (über-
wiegend im Zertifi katsbereich), deren Akzeptanz 
bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern allerdings 
nur schwer einzuschätzen ist. Die Anbieter sind 
noch weit entfernt von allgemeinen Standards 
oder gar einer geregelten Aufstiegsfortbildung. 
Eine umfassende Bewertung der derzeitigen Akti-
vitäten ist deshalb zurzeit nicht möglich. 

Beschreibung: 
Eine Bestandsaufnahme wäre als Grundlage zur 
Orientierung aller Akteure auf dem Feld „Berufl i-
che Bildung und Klimaschutz“ begrüßenswert. Die 
Landesregierung sollte im Rahmen einer Initiative 
Mittel für eine Bestandsaufnahme „Angebote 
im Bereich berufl iche Bildung und Klimaschutz in 
Niedersachsen“ bereitstellen und die Federführung 
hierbei übernehmen. Die Teilnehmer der Unterar-
beitsgruppe „Berufl iche Bildung“ (Sozialpartner, 
Kammern und Verbände) sagen ihre Mitwirkung 
an einer solchen Bestandsaufnahme zu. Die 
Bestandaufnahme sollte fl ankiert werden von der 
Schaffung einer Plattform für verstärkte Netz-
werkaktivitäten der Akteure z.B. durch regionale 
Ausbildungsmessen für Ressourceneffi zienz und 
Erneuerbare Energien oder Akteurskonferenzen 
„Neue Berufsbilder für Ressourceneffi zienz und Er-
neuerbare Energien“. Die Ergebnisse werden zum 
Beispiel auf dem Niedersächsischen Bildungsserver 
(NiBiS) bereitgestellt.

Akteure: 
Landesregierung sowie Sozialpartner, Kammern 
und Verbände. 

Zielgruppe: 
Akteure im Bereich der berufl ichen Bildung.

Finanzieller Aufwand: 
Nur Verwaltungskosten.

Maßnahmentyp: 
Verwaltungsmaßnahme. 
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Ziel: 
Praxisnahe Informationen rund um Themen, die 
vom Klimawandel und Klimaschutz tangiert wer-
den, zur Bewusstseinsbildung in private Haushalte 
tragen und Akteure motivieren, sich klimaschüt-
zend zu verhalten.

Sachstand: 
Der gesellschaftliche sowie der ökologische Wan-
del stellt auch Erwachsenenbildungseinrichtungen 
vor die Herausforderung, das eigene Programm-
angebot, die Fort- und Weiterbildung sowie die 
Infrastruktur zukunftsfähig darauf auszurichten, 
dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv an diesen 
Veränderungsprozessen beteiligt sein können.
Allein im Jahr 2008 boten die Einrichtungen der 
Erwachsenen- und Weiterbildung ca. 500 Ver-
anstaltungen zu ökologischen Grundfragen an, 
womit der Bereich „Klimaschutz allgemein“ noch 
lange nicht abgedeckt ist. Der hohe Stellenwert, 
den der Klimaschutz, der verantwortungsvolle 
Umgang mit Ressourcen und die nachhaltige 
Umweltbildung in der niedersächsischen Erwach-
senenbildung einnehmen, kann durch weitere Bei-
spiele belegt werden. Durch die fl ächendeckende 
Struktur, in der die niedersächsische Erwachsenen-
bildung vertreten ist, kann sichergestellt werden, 
dass nachhaltige Klimabildung im Prozess des 
Lebenslangen Lernens der niedersächsischen Be-
völkerung als ein fester Bestandteil verankert wird. 
In fast 186 öffentlich anerkannten Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung, die qualitätstestiert sind, 
kann das plurale Angebot durch eine Förderung 
des Landes zielgerichtet im Bereich Klimaschutz 
nach- und aufgerüstet werden.

Beschreibung: 
Die Akteure der Erwachsenenbildung erstellen in 
Kooperation mit der Landesregierung eine Infor-
mationsreihe „handlungsorientierter Klimaschutz 

für Haushalte“. Die Teilnehmer erarbeiten sich 
am Beispiel des eigenen Haushalts praxisorien-
tierte Vorschläge zur CO2-Emissionsvermeidung. 
Startpunkt ist die Berechnung der eigenen CO2-
Emissionen mit dem CO2-Rechner des Umwelt-
bundesamtes www.uba.klimaktiv-co2-rechner.
de/de_DE/popup/). Es folgen alle relevanten Hand-
lungsbereiche für private Haushalte mit konkreten 
Maßnahmenvorschlägen und best-practice Beispie-
len. Die Inforeihe wird beispielhaft erarbeitet und 
kann von Erwachsenenbildungseinrichtungen in 
ganz Niedersachsen übernommen werden. Zu 
beteiligende Akteure sind:

• Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Nieders-
achsen e.V.

• Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft 
gemeinnützige GmbH

• Bildungswerk ver.di in Niedersachsen e.V.
• Evangelische Erwachsenenbildung Niedersach-

sen (EEB)
• Katholische Erwachsenenbildung im Lande Nie-

dersachsen e.V. (KEB)
• Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen 

e.V. (LEB)
• Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e. V. 

(VNB)
• 22 Heimvolkshochschulen (HVHS)
• 61 Volkshochschulen (VHS)

Diese Institutionen werden nach dem § 8 Absatz 3 
des NEBG28 besonders gefördert, da ihre Angebote 
im Bereich des Klimaschutzes in der niedersächsi-
schen Erwachsenenbildung zu den ökonomischen 
und ökologischen Grundfragen gehören. 
Ein Modellprojekt („Bildung macht mobil“), bei 
dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Kursen 
(ab 14 Teilnehmer) einer Region von zu Hause mit 
einem Bus abgeholt werden, um die CO2-Emissio-
nen zu senken. 

Akteure: 
Akteure im Bereich der Erwachsenenbildung mit 
Unterstützung des Landes.

Zielgruppe: 
Private Haushalte.

Finanzieller Aufwand: 
Unterstützung zur Entwicklung einer Inforeihe, ca. 
50.000 Euro.

Maßnahmentyp: 
Information.

6. Entwicklung einer Informationsreihe „hand-
lungsorientierter Klimaschutz für Haushalte“ und     
Verbreitung 

28 NEBG: Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz
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7 Förderung von regionalen Klimaschutzseminaren 

Ziel: 
Sensibilisierung der Menschen für die unmittelbare 
Umgebung als Rückzugsgebiet und Orientierungs-
raum. Ausgehend von lokalen Erfahrungen sollen 
die Auswirkungen des Klimawandels verständlich 
vermittelt und die Akzeptanz für Klimaschutzmaß-
nahmen gestärkt werden.

Sachstand: 
Heimat gewinnt gegenüber der oft abstrakten 
Globalisierung im Leben der Menschen zuneh-
mend an Bedeutung. Das bedeutet für die Er-
wachsenenbildungseinrichtungen gleichzeitig aber 
auch, grenzüberschreitendes Denken, interkultu-
relles Lernen und Weltoffenheit als Möglichkeiten 
der eigenen Entwicklung als Bildungsziele zu 
kommunizieren und zu verbreiten. Für die Erwach-
senenbildung werden Fragen der Identität zuneh-
mend wichtiger. Eine Fülle von Lebensstilen und 
Lebenswelten, sozialen Milieus und Sonderkul-
turen sind Ausdruck der individualisierten Gesell-
schaft. Hier Sicherheit und kulturelle Orientierung 
vermitteln zu können, ist zukünftige Aufgabe der 
Erwachsenenbildung.

Beschreibung: 
Um das Wissen und das Lernen jedes Einzelnen für 
seinen Nahraum zu stärken, sollten praxisnahe An-
gebote angeboten werden, die regional verortet 
sind. Beispiele für diese Angebote sind:

• Exkursionen unter Klimaschutz-Aspekten zu 
landwirtschaftlichen Betrieben oder z.B. in 
Lebensmittelproduktionsstätten (Besuch von 
Höfen, Mooren etc.). Hier könnten v.a. die Land-
frauen eingebunden werden.

• Die Kooperation des Niedersächsischen Bundes 
für freie Erwachsenenbildung e.V. (nbeb) mit 
dem Landessportbund Niedersachsen e.V. würde 
für einige groß angelegte Orientierungsführun-
gen/ Wanderungen durch nahgelegene Wälder 
und Naturschutzgebiete zur Stärkung der Ver-
antwortung gegenüber dem Nahraum genutzt 
und als Pilotprojekt angelegt. 

• Zusammen mit dem Deutschen Landfrauen Ver-
band e.V. könnte in ländlichen Regionen nach 
Lösungen gesucht werden, um die Infrastruktur 
des ländlichen Raumes trotz des demografi schen 
Wandels stabil zu halten.

• Maßnahmen zur Verarbeitung von fair gehan-
delten und biologisch unbedenklichen Materi-
alien und Stoffen könnten gezielt geplant und 
entwickelt werden (Stoffe, Nahrungsmittel, 
Kosmetik, Baumaterialien etc.).

Eine niedersachsenweite Klimadatenbank, die 
über unsere Veranstaltungen rund um das Thema 
informieren könnte; sie könnte an die Website des 
Niedersächsischen Bundes für freie Erwachsenen-
bildung e.V. angesiedelt werden.

Akteure: 
Akteure im Bereich der Erwachsenenbildung und 
im Bereich regionaler sowie kommunaler Klima-
schutzinitiativen mit Unterstützung des Landes.

Zielgruppe: 
Private Haushalte.

Maßnahmentyp: 
Information.
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VII Verkehr

VII.1 Ist-Stand
Die innerhalb des Landes Niedersachsen verarbei-
teten und verkauften Energieträger sind in der 
jährlichen „Energiebilanz“ erfasst. Danach betrug 
der Endenergieverbrauch des Sektors Verkehr im 
Jahr 2008 241 PJ und war somit für gut 25% des 
gesamten Endenergieverbrauchs in Niedersachsen 
verantwortlich [MU NDS 2011]. In den vergange-
nen Jahrzehnten ist der Endenergieverbrauch des 
Verkehrs kontinuierlich gestiegen. Erst ab 1998 
sank er langsam und lag im Jahr 2008 um 3,0% 
niedriger als im Jahr 1990 (Tabelle 20). Noch stär-
ker als in Deutschland dominiert in Niedersachsen 
der Straßenverkehr den Endenergieverbrauch des 
Verkehrs (93,1% im Jahr 2008); danach folgen der 
Flugverkehr mit 4,0%, der Schienenverkehr mit 
2,7% und die Binnen- und Küstenschifffahrt mit 
0,2%.

Tabelle 21: Entwicklung des Endenergieverbrauchs (EEV) im Verkehr und der verkehrsbe-
dingten CO2-Emissionen (Verursacherbilanz) in Niedersachsen [MU NDS 2008, MU NDS 
2011]

Mit der Nutzung fossiler Energieträger sind die 
Emissionen von Kohlendioxid (CO2) verbunden. 
Werden neben den direkten Emissionen auch die 
Emissionen der Endenergieerzeugung berücksich-
tigt, emittierte der Sektor Verkehr im Jahr 2008 
etwa 17 Mio. t CO2 [MU NDS 2011], das sind 
20,4% der gesamten energiebedingten CO2-Emis-
sionen in Niedersachsen. Zwischen 1990 und 2008 
ging das verkehrsbedingte CO2 um 9,1% zurück 
(Tabelle 1). Dieser Rückgang ist höher als der des 
Endenergieverbrauchs, was aus der zunehmenden 
Nutzung von Biokraftstoffen im Straßenverkehr 
folgt. Dennoch beherrscht der Straßenverkehr die 
verkehrsbedingten CO2-Emissionen (siehe Abb. 
12). Etwa zwei Drittel davon sind dem Personen-
verkehr (v.a. Pkw) anzulasten, ein Drittel dem 
Straßengüterverkehr (TREMOD für Deutschland). 
Beim Schienenverkehr sind auch Emissionen aus 
der Stromerzeugung einbezogen.

Die Ursache der Zunahmen bzw. der mittlerweile 
langsamen Rückgänge von Endenergieverbrauch 
und Kohlendioxidemissionen des Verkehrs liegt in 
dem in den letzten Jahrzehnten und wohl auch 
heute noch anhaltenden kontinuierlichen Anstieg 
der Verkehrsleistung des gesamten Verkehrs in 
Niedersachsen. Die Situation in Niederachsen, 
wofür keine belastbaren Zeitreihen zur Verfügung 
stehen, wird vergleichbar der im Bundesgebiet 
gewesen sein: Hier stieg bis ins Jahr 2008 die ge-
samte Personenverkehrsleistung seit 1990 je nach 
Defi nition des Flugverkehrs um 25 bzw. 36%, die 
Güterverkehrsleistung um 82%. Lediglich im Per-
sonenverkehr auf der Straße nahm die Verkehrs-
leistung nur bis etwa 2002 zu und stagniert seither 
[TREMOD 2011]. Dass sich der Verbrauch der 
fossilen Endenergieträger und damit die CO2-Emis-
sionen günstiger darstellen als die Zunahme der 
Verkehrsleistung, liegt in der mittlerweile verbes-
serten technischen Effi zienz der Fahrzeuge, einem 
in den letzten Jahren gestiegenen Anteil von 
Biokraftstoffen im Verkehr sowie zunehmenden 
Fahrzeuggrößen mit höherer transportleistungsbe-
zogener Energieeffi zienz im Lkw-Verkehr und einer 
in der Praxis oft verbesserten Auslastung. 

Abbildung 12: CO2-Emissionen des Verkehrs in Niedersachsen - 2008
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Eine Minderung der CO2-Emissionen im Verkehr 
lässt sich prinzipiell über folgende Wege erreichen: 

• Erhöhung der technischen Energieeffi zienz der 
Verkehrsmittel und ihrer Nutzung (Auslastung, 
Fahrverhalten),

• die Nutzung von Kraftstoffen bzw. Energieträ-
gern, die gegenüber den fossilen Energieträgern 
geringere CO2-Emissionen verursachen,

• die Verlagerung auf Verkehrsmittel mit höherer 
Energieeffi zienz, 

• die Vermeidung von Verkehren. 

Den Zusammenhang zwischen den CO2-Emis-
sionen des Verkehrs und dessen Fahrleistung, 
spezifi schem Energieverbrauch sowie spezifi schen 
Emissionen zeigt folgende vereinfachende Grafi k:

Die Erhöhung der Energieeffi zienz der Fahrzeuge 
und ihrer Nutzung ist neben der CO2-Vermin-
derung der Antriebsenergie der wesentliche 
Ansatzpunkt zur tiefgreifenden und langfristigen 
Reduktion des Energieverbrauchs des Verkehrs. 
Dabei spielen die Verbesserung der Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotoren, der Einsatz alternativer An-
triebstechnologien wie auch die effi ziente Nutzung 
der Fahrzeuge, insbesondere im Straßenverkehr 
mit seinem hohen Anteil an den Gesamtemissio-
nen, eine wichtige Rolle. 

Dementsprechend hat die EU Regelungen für Pkw 
erlassen: Die durchschnittlichen Emissionen der 
neu zugelassenen Pkw in der EU sollen bis 2015 
auf 130 g CO2/km sinken [EU-Kom 2009]. Bis 
2020 wird von der EU ein Wert von 95 g CO2/km 

VII.2 Potenzial der  
CO2-Reduktion

Um CO2-Minderungen zu erreichen, bedarf es be-
kanntlich vieler und sehr unterschiedlich ansetzen-
der Maßnahmen. Ein zusätzliches Problem besteht 
in der unterschiedlichen Zuständigkeit für die 
Einführung und die Ausgestaltung einer Maßnah-
me. Bekanntlich liegt die Entscheidungskompetenz 
für eher technisch orientierte Maßnahmen im 
Verkehrssektor (wie z.B. CO2-Grenzwertsetzung) 
überwiegend in der EU und für eher fi skalisch 
orientierte Maßnahmen oder Maßnahmen der 
Verkehrsinfrastruktur beim Bund. So kann ein 
Bundesland neben dem Versuch der politischen 
Einfl ussnahme auf Bund und EU als eigenständig 
zu verantwortende Maßnahmen hauptsächlich 
nur Maßnahmen in Angriff nehmen, die in einer 
Gestaltung der regionalen Verkehrsstrukturen und 
Verkehrsabläufe liegen oder die einen Unterstüt-
zungs- oder Verstärkungscharakter für EU- und 
Bundesmaßnahmen haben. Angesichts der hohen 
und relativ schnellen CO2-Wirksamkeit eines 
geänderten Energieträger oder einer verbesserten 
technischen Effi zienz wird der begrenzte Spiel-
raum eines Bundeslandes auf die Entwicklung der 
CO2-Emissionen des Verkehrs deutlich.

angestrebt. Eine wesentliche Rolle zur Erfüllung 
dieser Ziele spielt neben der Effi zienzverbesserung 
von konventionellen Otto- und Diesel-Pkw die 
Einführung von Hybrid- und zukünftig Elektrofahr-
zeugen. Die Automobilindustrie hat in den letzten 
Jahren eine Vielzahl von effi zienteren Fahrzeugen 
entwickelt und auf den Markt gebracht. Sie wird 
dies intensiv fortsetzen und dabei auch mit For-
schungsgeldern aus dem Bund und Land unter-
stützt werden. 

Im Straßengüterverkehr gingen in den letzten 
Jahren die leistungsbezogenen CO2-Emissionen 
(CO2/tkm) durch Effi zienzverbesserungen und 
größere Fahrzeuge zurück. Aktuell hat die EU 
die Einführung von CO2-Grenzwerten für leichte 
Nutzfahrzeuge beschlossen [EU-Kom 2011]. Die 
Ausweitung einer CO2-Regelung auf Lkw wird in 
den EU-Gremien diskutiert. 

Signifi kante Verbrauchseinsparungen sind auch 
durch kraftstoffsparendes, vorausschauendes 
Verkehrsverhalten sowie durch eine optimierte 
Fahrzeugausrüstung (Leichtlaufreifen, -öle) mög-
lich. Durch Optimierungen der Verkehrsabläufe, 
bspw. durch Telematikanwendungen, Fahrerinfor-
mationssysteme u.ä. und durch Erhöhungen der 
Auslastungsgrade (Mitfahrerbörsen; verbesserte 
Logistik) kann der Kraftstoffverbrauch ebenfalls 
reduziert werden. 



114

Die Nutzung von erneuerbaren und CO2-armen 
Energieträgern im Verkehrsbereich führt zu Reduk-
tion der CO2-Emissionen. Bis zum Jahr 2020 sollen 
Biokraftstoffe zu einer Minderung der Treibhaus-
gasemissionen des Verkehrs um 7% beitragen. 
Biomassebasierte Kraftstoffe haben in Deutschland 
im Straßenverkehr einen Anteil von 5.8% im Jahr 
2010 erreicht. Mit zunehmender Nachfrage nach 
Bioenergie aus unterschiedlichen Sektoren gehen 
allerdings verschiedene Nutzungskonkurrenzen 
um die Ressource Biomasse und um Flächen für 
deren Anbau einher. Deshalb ist der Einsatz von 
Biokraftstoffen im Verkehrssektor mengenmäßig 
begrenzt [DENA 2011]. Letztlich wird die stärkere 
Nutzung von erneuerbarem Strom – in batterie-
elektrischen und Brennstoffzellenfahrzeugen oder 
auch im Schienenverkehr – für eine weitergehende 
Reduktion der CO2-Emissionen des Verkehrs unver-
zichtbar sein.

Die Verlagerungen auf die Verkehrsmittel des 
sogenannten Umweltverbunds (Bus, Bahn, Rad, 
Fuß) bzw. den Schienengüterverkehr sowie die 
Binnenschifffahrt bieten ein weiteres Minderungs-
potenzial. Durch eine Verlagerung vom Pkw auf 
öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Bahn) können die 
Treibhausgasemissionen pro Fahrt um etwa 40 bis 
70% reduziert werden [TREMOD]. Im Güterver-
kehr sind die Einsparungen durch eine Verlagerung 
von Lkw-Fahrten auf die Bahn oder das Binnen-
schiff dann hoch, wenn es sich lange Strecken mit 
wenigen Umladevorgängen handelt. 

Eine Verminderung der Verkehrsleistung hat 
eine unmittelbare Verminderung der einherge-
henden CO2-Emissionen zur Folge. Allerdings 
hat die über Jahrzehnte entwickelte Siedlungs-, 
Produktions- und Infrastruktur in der Vergangen-
heit zu immer größeren Entfernungen zwischen 
dem Ausgangspunkt und dem Ziel von Wegen 
geführt [UBA 2010] und dadurch ein steigendes 
Verkehrsaufkommen mitverursacht. Eine wichtige 
Voraussetzung zur Reduzierung von Verkehrs-
leistung ist die Schaffung verkehrsarmer Sied-
lungsstrukturen [UBA 2010; ARL 2011 u.a.]. Ein 
zentrales Instrument hierfür ist eine regionale und 
städtische Verkehrs- und Siedlungsplanung, die 

kurze Wege schafft und damit weniger Verkehr 
erfordert. Eine Verringerung der Weglängen und 
die Konzentration der Siedlungsentwicklung an 
mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossenen 
Standorten fördern gleichzeitig die Nutzung der 
Verkehrsmittel des Umweltverbundes sowie die 
verstärkte gemeinschaftliche Nutzung von Pkw. 
Mit der Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe 
kann die Verkehrsnachfrage auch im Güterverkehr 
reduziert werden.

In mehreren Bereichen der zuvor genannten 
Möglichkeiten der CO2-Minderung im Verkehr 
kann das Land direkt aktiv werden. Dazu zählen 
hauptsächlich Maßnahmen zur Verlagerung von 
Verkehr auf umweltverträglichere Verkehrsmittel 
sowie die Schaffung von verkehrsvermeidenden 
Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen. Zur Erhö-
hung der Energieeffi zienz von Verkehrsmitteln 
kann das Land durch die Förderung von entspre-
chenden Forschungsaktivitäten (z.B. Unterstützung 
Forschung emissionsarme Fahrzeuge oder Mikro-
fahrzeuge) aktiv beitragen. Bisherige und laufende 
Aktivitäten in Niedersachsen sind im Folgekapitel 
„Was im Land bereits geschieht“ dargestellt 
– diese Maßnahmen sollten weitergeführt und 
intensiviert werden. Darüber hinaus schlägt die 
Regierungskommission weitere Maßnahmen vor, 
die im direkten Einfl uss des Landes stehen. 

Neben direkten Handlungsmöglichkeiten des 
Landes gibt es zahlreiche Maßnahmen in der Ent-
scheidungskompetenz von Bund und/oder EU, wie 
Regulierungen (z.B. CO2-Grenzwerte Pkw) oder 
fi skalische Aufl agen bzw. Anreize (z.B. Kfz-Steuer), 
welche zur CO2-Minderung beitragen. Das Land 
kann hier entsprechende Konzepte entwickeln und 
über die politischen Institutionen (z.B. gemeinsam 
mit anderen Bundesländern) Einfl uss auf die Bun-
desregierung oder die EU ausüben.

Instrumente zur Umsetzung dieser Wirkungsansät-
ze sind dabei fi skalischer und ökonomischer Art, 
Regulation als auch Fördermaßnahmen. Unter-
stützt werden können diese Maßnahmen durch 
eine intensive Information und Öffentlichkeitsar-
beit. 



115

VII.3 Ziele
Auf internationaler Ebene ist das 1997 verabschie-
dete Kyoto-Protokoll das bislang einzige völker-
rechtlich verbindliche Abkommen, in dem Ziele 
für den Ausstoß von Treibhausgasen vereinbart 
wurden. Es sieht bis 2012 eine durchschnittliche 
Reduktion der Emissionen in den Industrieländern 
um 5,2% (Deutschland: 21%) gegenüber dem 
Stand von 1990 vor. Im Rahmen des G8-Gipfels 
des Jahres 2008 in Heiligendamm vereinbarten 
die teilnehmenden Industriestaaten (Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, 
Russland, USA), eine Minderung des Treibhausgas-
ausstoßes um 50% gegenüber dem Stand des Jah-
res 1990 bis zum Jahr 2050 in Betracht zu ziehen. 
Hintergrund dieser Absichtserklärung ist das Ziel, 
eine potentielle Erwärmung der Erdatmosphäre 
mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 50% 
(abgeleitet aus den Ergebnissen von Projektionen 
mittels Klimamodellen) nicht über 2° C gegenüber 
dem vorindustriellen Niveau zuzulassen. 

Bestätigt wird dieser Ansatz in einer aktuellen 
(März 2011) Mitteilung der Europäischen Kommis-
sion an das Europäische Parlament, in der unter 
dem Titel „Fahrplan für den Übergang zu einer zu 
einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft“ 
das Ziel einer Senkung der THG-Emissionen der 
EU um 20% (gegenüber 1990) bis 2020 bekräf-
tigt wird und andererseits die Aussage „Nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen kann durch eine 
Verringerung der weltweiten THG-Emissionen bis 
2050 um 50% der Temperaturanstieg auf weniger 
als 2° C begrenzt werden“ getroffen wird. 

Die deutsche Bundesregierung strebt eine Senkung 
der Treibhausgasemissionen um 40% bis zum Jahr 
2020 gegenüber 1990 an [Koalitionsvertrag 2009].

Konkrete Zielstellungen zur Treibhausgasreduktion 
für den Verkehrsbereich sind derzeit weder auf 
nationaler, noch auf internationaler Ebene verein-
bart worden. Im aktuellen EU-Weißbuch Verkehr 
“Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen 
Verkehrsraum“ [EC 2011a] wird aber ein Langfrist-
ziel von 60 % Emissionsminderung bis 2050 
(vs. 1990) im Verkehrssektor als erforderlich ange-
sehen, um die oben angeführten übergreifenden 
Zielstellungen zu erreichen. Auch im Rahmen der 
aktuellen Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der 
Bundesregierung wird die Notwendigkeit von Re-
duktionszielen für den Verkehrsbereich diskutiert 
[DENA 2011]. 

Zur Erreichung der Klimaschutzziele kann auch 
eine Reduzierung des Energieverbrauchs beitra-
gen. In ihrem Energiekonzept vom September 
2010 [BMWI/BMU 2010] hat die Bundesregierung 
als Ziel eine Senkung des Endenergieverbrauchs 
des Verkehrs bis 2020 um rund 10% und bis 2050 
um rund 40% (jeweils vs. 2005) formuliert. Auch 
die Nutzung von regenerativen Energieträgern 
durch Elektrofahrzeuge soll einen Betrag zur Min-
derung der THG-Emissionen leisten. Im Jahr 2009 
hat sich die Bundesregierung [Bundesregierung 
2009] das Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2020 1 
Mio. Elektrofahrzeuge in Deutschland betrieben 
werden. 

Die Landesregierung betont ihre Verpfl ichtung zu 
Klimaschutzmaßnahmen aufgrund der nationalen 
sowie europäischen Klimaschutzziele [UM NDS 
2011a]. Das Land Niedersachsen hat sich bisher 
keine eigenen Ziele zur Treibhausgasemissions-
minderung im Verkehr gesetzt. Die Aktivitäten 
der Bundesregierung werden vom Land Nieders-
achsen ausdrücklich begrüßt. Niedersachsen wird 
die bereits bestehenden Kompetenzen im Bereich 
Elektromobilität in der Industrie, der Forschung 
und in den Kommunen nutzen, und die nötige In-
frastruktur für die Nutzung der Elektromobilität im 
öffentlichen Raum aufbauen, sowie die Informati-
onstechnologie dafür und die neuen Geschäftsmo-
delle zur Anwendung entwickeln.

VII. 4 Was im Land bereits   
         geschieht

Das Land sieht sich beim Klimaschutz in einer 
Mittlerrolle zwischen den nationalen und inter-
nationalen Rahmenbedingungen und Vorgaben 
einerseits und der bürgernahen Durchführung 
auf lokaler Ebene andererseits [MU NDS 2011a]. 
Bisher durchgeführte und laufende verkehrsbezo-
gene Klimaschutzaktivitäten werden z.B. in einer 
Informationsbroschüre des Niedersächsischen 
Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
aus dem Jahr 2008 [MU NDS 2008a] sowie in dem 
im Februar 2009 herausgegebenen Positionspapier 
zum Klimaschutz [MU NDS 2009] dargestellt. Im 
Verkehr setzt Niedersachsen „auf zahlreiche Maß-
nahmen und Programme, die nicht nur, aber auch 
zur CO2-Minderung beitragen“. Klimaschutz wird 
als Daueraufgabe angesehen, „die in besonderem 
Maße Synergieeffekte bei der Verwirklichung über-
greifender verkehrspolitischer Zielsetzungen nutzt 
und sich damit an den Leitprinzipien von Effi zienz 
und Komplementarität im Klimaschutz orientiert“. 
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Auch in den Kommunen und Regionen in Nieder-
sachsen existiert eine Reihe von Klimaschutzakti-
vitäten im Verkehr. Viele niedersächsische Kom-
munen haben in den vergangenen Jahren eigene 
kommunale Klimaschutzkonzepte erarbeitet, die 
zu einem großen Teil auch den Verkehrssektor ein-
beziehen. Neben größeren Städten sind hier auch 
diverse kleinere Kommunen und auch Landkreise 
aktiv geworden. In dem Projekt „Klimawandel & 
Kommunen“ KuK fi ndet derzeit eine klimaschutz-
orientierte Vernetzung der Kommunen in Nieder-
sachsen statt. KuK ist ein „Gemeinschaftsprojekt 
der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens 
und zahlreicher starker Partner der Wirtschaft“ 
[KuK 2011]. 

Forschung für Kraftstoffe und 
Fahrzeugtechnologie

Niedersachsen versteht sich als Mobilitätsland [TI 
2011] und forscht u.a. in Richtung CO2-armer 
Mobilität. In Niedersachsen sind große Fahrzeug-
hersteller für Straße und Schiene beheimatet. 
Verkehrsrelevante Forschung wird an Hochschulen 
und anderen Forschungseinrichtungen durch-
geführt. Ein Beispiel hierfür ist das im Jahr 2008 
gegründete Niedersächsische Forschungszentrum 
für Fahrzeugtechnik (NFF), das fahrzeug- und ver-
kehrstechnische Forschung u.a. zum Forschungs-
schwerpunkt „Das emissionsarme Fahrzeug“ 
betreibt.

Auf dem Sektor der Biokraftstoffe besteht in 
Niedersachsen eine Wissenschaftskooperation 
zur Entwicklung und Einführung synthetischer 
Biokraftstoffe (Länderkooperation „Sunfuel“). 
Biogene Kraftstoffe werden als ein wichtiger 
Lösungsansatz zur CO2-Reduktion bei der Nutzung 
der bestehenden Infrastruktur angesehen als Über-
gang zu mehr Elektromobilität. Im Mittelpunkt 
der Zusammenarbeit stehen neben der Biomasse-
produktion auf verschiedenen Standorten, die 
Biomasselogistik und die Technologieentwicklung 
[MU NDS 2008a]. 

Bei der „Landesinitiative Brennstoffzelle & Elek-
tromobilität“ steht die Förderung der Bereiche 
Batterietechnologie und Brennstoffzelle für den 
stationären und mobilen Sektor sowie der Elektro-
mobilität im Mittelpunkt. Die Landesinitiative wird 
gemeinsam von den niedersächsischen Ministerien 
für Umwelt und Klimaschutz, Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr sowie Wissenschaft und Kulturbe-
treut. Ziel ist es die Stärken zu stärken, die Nie-
dersachsen sowohl in der Automobilindustrie, der 
Automobilzulieferindustrie, der Batterieproduktion 

als auch im stationären Brennstoffzellenbereich 
vorweisen kann. Ebenso sollen elektrisch getrie-
bene Fahrzeuge entwickelt und weiterentwickelt 
werden. Neben technischen Innovationen sind 
auch die Anpassung der Verkehrs- und Energiein-
frastruktur wichtige Bausteine. Der Ausbau und 
die Marktvorbereitung der Elektromobilität sind 
Ziel der „Modellregion Elektromobilität Bremen-Ol-
denburg“, die als eine der bundesweit 8 Modellre-
gionen Elektromobilität von der Bundesregierung 
gefördert werden [BMVBS 2011].

„Auch im Bereich Leichtbau ist das Land aktiv. Die 
Landesinitiative „Nano- und Materialinnovationen 
Niedersachsen“ bearbeitet die Schwerpunkte Na-
nomaterialien, Leichtbau und Oberfl ächentechnik 
sowie das übergreifende Thema Prozesstechnolo-
gie. Vor allem bei intelligenten Leichtbausystemen 
ist Ressourcen- und Energieeffi zienz das vorrangi-
ge Ziel und trägt damit zur CO2-Reduzierung bei.“ 

Verbesserung des Öffentlichen Verkehrs

Der schienengebundene Personennahverkehr 
(SPNV) in Niedersachsen wird durch drei Aufga-
benträger (Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG), 
Region Hannover und Zweckverband Großraum 
Braunschweig (ZGB)) organisiert. Das Land Nieder-
sachsen und die Region Hannover verfolgen beim 
SPNV das Ziel, das vorhandene Netz attraktiver zu 
machen. 
 
Die LNVG lässt davon leiten, dass ein Gesamt-
konzept mit aufeinander abgestimmten Einzel-
maßnahmen von Kunden eher wahrgenommen 
wird als isolierte Verbesserungen. So werden 
Infrastrukturmaßnahmen wie z.B. Streckenausbau-
ten möglichst mit Stationsmodernisierungen und 
dem Einsatz neuer Fahrzeuge kombiniert. Da die 
fi nanziellen Mittel begrenzt sind, bedeutet dieses 
Vorgehen eine Konzentration auf ausgewählte 
Strecken wie z.B. Osnabrück-Oldenburg/ Delmen-
horst oder die Heidebahn. In der Region Hannover 
wurde das gleiche Vorgehen beim Bau der S-Bahn 
oder dem Stadtbahnausbau verfolgt. 
 
Parallel unterstützt das Land die DB AG fi nanziell 
bei Stationsausbaumaßnahmen, die im Rahmen 
von zwei Maßnahmenpaketen unter dem Obertitel 
„Niedersachsen ist am Zug“ abgewickelt werden. 
Auf nicht auszubauenden Strecken forciert die 
LNVG den Einsatz von Doppelstockwagen, die 
neben einer Erhöhung der Platzkapazität auch 
einen höheren Komfort bieten. Das Zielkonzept 
der LNVG beschreibt die geplante Entwicklung des 
SPNV unter den geltenden rechtlichen, fi nanziellen 
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und organisatorischen Randbedingungen. Es wird 
die Entwicklung der Raum- und Siedlungsstruktur 
wie auch der Demographie berücksichtigt.

Die LNVG verfolgt das Ziel, den SPNV da zu 
stärken, wo ein möglichst hohes Verkehrsaufkom-
men für den ÖPNV zu gewinnen ist. Daneben 
wird erwähnt, den SPNV als Gerüst des ÖPNV 
zu erhalten, um dadurch ein ausreichendes Maß 
an Mobilität sicherzustellen. Eine Reaktivierung 
von Strecken und Stationen wird als nachrangig 
angesehen. Ein eigenständiges Klimaschutz- oder 
CO2-Vermeidungsziel ist im Konzept der LNVG 
nicht enthalten. 

Die Region Hannover hat dagegen einen Verkehr-
sentwicklungsplan „pro Klima“ beschlossen, der 
als Ziel die 40%-Reduktion im gesamten Verkehrs-
sektor beinhaltet. Große Effekte im ÖPNV-Be-
reich werden durch die geplante Umstellung der 
Traktionsenergie auf Ökostrom und die Einführung 
von Hybridbussen im Stadtverkehr von Hannover 
erwartet. Geplant sind außerdem Angebotsergän-
zungen auf einzelnen Korridoren bei S-Bahn und 
Stadtbahn, durch die wiederum Fahrgastzuwächse 
erwartet werden. 

In der Region Braunschweig hat es in den letzten 
Jahren den Versuch gegeben, die Regionalstadt-
bahn als neues System einzuführen. Finanzielle 
Gründe führten dazu, dieses System nicht weiter 
zu verfolgen, In der Zwischenzeit wurden am 
bestehenden Netz keine wesentlichen Änderungen 
vorgenommen. Als Ersatz wird die „RegioBahn“ 
geplant, die kleinere Infrastrukturmaßnahmen, 
neue und modernisierte Stationen und neue Fahr-
zeuge vorsieht.

Radverkehr

Der Radverkehr hat in Niedersachsen einen Anteil 
von 13% am Gesamtverkehr [MU NDS 2008]. 
Das Radverkehrsnetz wurde in der Vergangenheit 
kontinuierlich ausgebaut. Der aktuelle Stand zur 
Situation des Radverkehrs wird ausführlich in dem 
Landtagsbeschluss vom 07.09.2010 dargestellt 
[Landtag NDS 2011]. In Niedersachsen gibt es 
an Bundesstraßen zurzeit rund 3.100 Kilometer 
Radwege, für die der Bund gesondert Geldmittel 
zur Verfügung stellt. Der Bau von Radwegen an 
Landesstraßen hat in Niedersachsen ebenfalls 
Tradition. Fast 4.500 km der gut 8.000 km Lan-
desstraßen haben inzwischen einen straßenbeglei-
tenden Radweg. Grundlage für den Radwegebau 
ist das landesweite Radwegekonzept, das über die 

Kriterien Schulwegsicherung, Lückenschluss, und 
touristische Aspekte den Ausbau landesweit in der 
Beurteilung der Dringlichkeit steuert. In diesem 
Jahr werden dazu fünf Millionen Euro in den Bau 
neuer Radwege investiert, und drei Millionen Euro 
für die Sanierung vorhandener Wege. Weiter-
hin gibt es rund 4.400 km Radwege entlang der 
niedersächsischen Kreisstraßen und zahlreiche 
innerörtliche kommunale Radwege. 

Seit März 2011 gibt es im Nieders. Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr einen „Ansprech-
partner Radverkehr“ [Landtag NDS 2011]. Dessen 
Aufgabenspektrum beinhaltet u.a. den „Runden 
Tisch Radverkehr“ zu moderieren, den Wettbe-
werb um den Landespreis „Fahrradfreundliche 
Kommune“ durchzuführen, das Netzwerk der 
Radverkehrsbeauftragten der Kommunen zu un-
terstützen, Netzwerkverbindungen zwischen den 
Tourismusverbänden zu befördern, Best-Practice-
Beispiele aus dem Nationalen Radverkehrsplan im 
Hinblick auf deren Verwendbarkeit in Niedersach-
sen zu prüfen, Fachveranstaltungen zum Thema 
Radverkehr durchzuführen und die Öffentlichkeits-
arbeit zu dem Thema verstärkt fortzusetzen.

Güterverkehr

Mit der Erstellung des GVZ-Konzeptes hat sich 
das Land Niedersachsen in seiner Zielsetzung an 
die angestrebten Effekte, die der Bund mit der 
Einrichtung von Güterverkehrszentren anstrebt, 
angelehnt. Dazu zählt die gezielte Ansiedlung 
von Gewerbe an geeigneten Stellen statt unkon-
trollierter Entwicklung; Erschließung dort, wo 
mehrere Verkehrsträger zusammen kommen; 
Transportketten – insbesondere mit lang laufenden 
Anteilen auf Schiene und Wasser - ermöglichen; 
Kooperationen zur Vermeidung von Leerfahrten 
und geringen Auslastungsgraden fördern und eine 
Basis für City-Logistik zur Entlastung der Innen-
städte schaffen.

In den vergangenen Jahren wurde der Bau von 
Güterverkehrszentren gezielt gefördert und soll 
auch zukünftig fortgesetzt werden. Niedersachsen 
besitzt aktuell acht Güterverkehrszentren sowie 
13 KV-Terminals zur Ermöglichung eines fl ächen-
deckenden Kombinierten Verkehrs [LP NDS 2011]. 
Eine wichtige verkehrspolitische Aufgabe sieht das 
Land in den nächsten Jahren darin, die Schie-
nenanbindung der niedersächsischen Seehäfen 
zur Bewältigung des Hafenhinterlandverkehrs zu 
verbessern. 
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Verkehrsfl ussoptimierung sowie 
Abbau von Engpässen in der 
Straßeninfrastruktur

Einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz im 
Verkehr sieht die Landesregierung Niedersachsen 
in Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsfl us-
ses, da ein gleichmäßig fl ießender Verkehr weniger 
Energie benötigt als ungleichmäßig fl ießender 
Verkehr (Stop+Go, Staus). Im Positionspapier der 
Landesregierung vom Februar 2009 [UM NDS 
2009] wird hierzu auf den Ausbau der Telematik 
„insbesondere VIKING und Masterplan Mobilität -, 
Maßnahmen der intermodalen Verkehrsinforma-
tion zur Attraktivitätssteigerung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie die Einführung 
der landesweiten elektronischen Fahrplanaus-
kunft“ verwiesen. 

Mit dem „Masterplan Mobilitätsmanagement – In-
telligente Straßen in Niedersachsen“ [SHP 2008] 
wurden im Auftrag des niedersächsischen Ministe-
riums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr strategi-
sche Ansätze entwickelt, um die Kapazitäten des 
bestehenden Straßennetzes durch den verstärkten 
Einsatz intelligenter, innovativer Technik optimal zu 
nutzen und zur Verbesserung des Verkehrsablaufs 
und zur Stauvermeidung beizutragen sowie eine 
Verlagerung des Verkehrs auf umweltschonende 
Verkehrsmittel und die multi-modale Verteilung 
der vorhandenen Kapazitäten zu unterstützen. 

Um die Entwicklung innovativer Produkte und 
Konzepte zur Verkehrssteuerung voranzutreiben 
unterstützt das Land Niedersachsen den Aufbau 
der Anwendungsplattform Intelligente Mobilität 
(AIM) in Braunschweig. Mit dem „AIM“ wird die 
Region Braunschweig zum Labor für Verkehrs- 
und Mobilitätsforschung in der Dimension eines 
städtischen Gebietes. Die Anwendungsplattform 
AIM besteht im Einzelnen aus einer Verknüpfung 
von Infrastrukturkomponenten (wie z.B. Senso-
ren, Videosystemen, technisch neu ausgestattete 
Fahrzeugfl otten, Teststrecken) mit technischen und 
verkehrlichen Einrichtungen, mit denen Verkehrs-
situationen simuliert und neue Einrichtungen, z.B. 
Ampelschaltungen, erprobt werden können.

VII.5 Vorschläge für 
  Maßnahmen
Von der Regierungskommission Klimaschutz 
werden folgende Maßnahmen zum Themenfeld 
Verkehr als Empfehlung für die Landesregierung 
formuliert:

1. Förderung des Radverkehrs

2. ÖPNV x 2: Verdopplung des öffentlichen Ver-
kehrs in Niedersachsen

3. Multimodales Mobilitätsportal

4. Logistik Scout

5. Niedersächsische Biomassestrategie für bioge-
ne Treibstoffe

6. Modellprojekt: Einsatz alternativ motorisierter 
Kommunalfahrzeuge und Omnibusse

7. Weiterentwicklung Güterverkehrszentren (GVZ)

8. Finanzielle Anreize und Unterstützung für um-
weltfreundliche Transportlogistik

9. Förderung von CarSharing oder anderen For-
men der gemeinsamen Fahrzeugnutzung

10. Stärkung klimaschonender Verkehrsträger im 
ländlichen Raum 

11. Ergänzung zur Maßnahmenempfehlung 3 
„Multimodales Mobilitätsportal“: Dynamische 
Navigation in Städten mit Verkehrsinformatio-
nen über Digital Radio (ECODyNIS)

12. Verkehrssparende Raum- und Siedlungsent-
wicklung

13. Pilotprojekt Nachhaltige Beschaffung – Vermei-
dung von Emissionen öffentlicher Fahrzeuge 
durch nachhaltigkeitsorientierte Beratung in 
Beschaffungsprozessen

14. Unterstützungsstrategie zur Einführung koope-
rativer Verkehrssysteme.

Der Arbeitskreis Verkehr, der die Regierungskom-
mission in dem Themenfeld unterstützte, hat sich 
zu Beginn seiner Arbeit über Kriterien verständigt, 
anhand derer die einzelnen Maßnahmenvorschlä-
ge, über die geschilderten allgemeinen Prinzipien 
hinaus, bewertet werden sollten. Folgende Haupt-
kriterien wurden nach ausführlicher Diskussion 
abgestimmt:

• Klimaschutz
• Allgemeine Verkehrspolitik
• Beeinfl ussbarkeit durch die Landespolitik
• Kosten.
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Ziel: 
Weitere Verbesserung der Bedingungen für den 
Radverkehr zur Förderung einer Verkehrsverlage-
rung vom Pkw auf das Fahrrad.

Sachstand: 
Das Potenzial des Radverkehrs wird häufi g unter-
schätzt. Das Fahrrad ist in erster Linie ein ideales 
Verkehrsmittel für kurze Wege. Denn gerade im 
Kurzstreckenbetrieb sind die Emissionen von Kfz 
besonders hoch, da der Kraftstoffverbrauch eines 
kalten Motors deutlich erhöht ist. Aus diesen 
Gründen ist im Kurzstreckenbereich die Emission-
sentlastung durch Verlagerung von Pkw-Fahrten 
zum Radverkehr besonders groß. 

Der Anteil der mit dem Fahrrad zurück gelegten 
Wege am Gesamtverkehr in Niedersachsen liegt 
mit 13% über dem Bundesdurchschnitt von 10%. 
Der seit Jahren kontinuierliche Ausbau des nieder-
sächsischen Radverkehrsnetzes leistet somit einen 
unmittelbar wirksamen Beitrag zur CO2-Minde-
rung. Zur Realisierung weiterer Einsparpotenziale 
im Nahbereich durch Verlagerung von Pkw-Fahrten 
auf den Radverkehr ist eine umfassende, langfristi-
ge Radverkehrsförderung innerhalb einer integrier-
ten Verkehrspolitik in Niedersachsen notwendig. 
Ziel ist es, den Radverkehr als „Verkehrssystem“ 
weiter zu verbessern und ein insgesamt noch 
fahrradfreundlicheres Klima zu schaffen, um noch 
mehr Menschen zum Umsteigen auf das umwelt-
freundliche Verkehrsmittel Fahrrad zu ermuntern. 
Auf bereits bestehende Instrumente, wie den Lan-
deswettbewerb „Fahrradfreundliche Kommune“, 
kann aufgebaut werden.
Beschreibung: 
Die Landesregierung wird gebeten, die Entwick-
lung des Radverkehrs in Niedersachsen künftig mit 
noch höherer Priorität als bisher zu unterstützen 
und dabei insbesondere:

1. ein Programm des Landes zur Förderung des 
Radverkehrs einzurichten (u.a. Kofi nanzierung 
des kommunalen Radwegebaus durch das Land, 
wenn bestimmte positive Effekte auf eine Erhö-
hung des Radverkehrsanteils durch die Maßnah-
me nachgewiesen werden können).

2. den Bau und die Erhaltung von Radwegen 
weiter engagiert zu betreiben und dabei die 
niedersächsischen Kommunen einzubeziehen.

3. die Kombination des Radverkehrs mit dem öf-
fentlichen Personennahverkehr (speziell Schie-
ne), weiter zu optimieren, insb. eine Ausrichtung 
des Radverkehrsnetzes auf die Bahnhöfe, eine 
kostenlose Fahrradmitnahme in den Zügen (z.B.: 
Sachsen-Anhalt), den Aufbau eines landesweiten 
Netzes von Fahrradstationen (z.B.: NRW) sowie 
die Förderung von Mietradsystemen.

4. Rahmenbedingungen für eine fahrradfreund-
liche Infrastruktur zu schaffen (z.B. Stellplätze, 
Fahrradgaragen, Ladestationen Elektrofahrrä-
der).

5. Imagekampagnen (z.B. Aktion „Mit dem Rad zur 
Arbeit“) und Wettbewerbe (z.B. „Der fahrrad-
freundlichste Arbeitgeber“) zu unterstützen und 
Förderpreise (z.B. Landespreis „fahrradfreund-
liche Kommune“) auszuloben und begleitend 
eine „Dokumentation guter Beispiele“ zu veröf-
fentlichen, um damit einen Beitrag zur verstärk-
ten Nutzung des Fahrrades im Alltag zu leisten.

6. für eine Ausweitung des Fahrradtourismus die 
Entwicklung eines Programms „Fahrradland 
Niedersachsen“ zu unterstützen (vgl. Projekte 
Schweizmobil und Veloland Schweiz). Ziel ist die 
Entwicklung und Vermarktung nachhaltiger Frei-
zeit- und Tourismusangebote für den Radverkehr 
und eine Kombination mit dem öffentlichen 
Verkehr. Die Zusammenarbeit zwischen Land, 
Kommunen, Tourismusverbänden, Gastgewerbe, 
ADFC, privaten Dienstleistern und ggf. weiteren 
Beteiligten sollte insbesondere im Hinblick auf 
Routenausbau und -beschilderung, Übernach-
tungen, Mieträder, Gepäcktransport, Informa-
tions- und Buchungsplattform etc. organisiert 
werden.

1 Förderung des Radverkehrs 
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7. eine Projektgruppe Radverkehr auf Landesebene 
einzurichten, die im Rahmen einer Gesamtstra-
tegie u.a. Vorschläge zu Unterhaltung und Bau 
von Radwegen, Radverkehrskonzepten, Ima-
gefördernden Maßnahmen, rechtlichen Rege-
lungen, sowie Forschung (z.B. Elektrofahrrad) 
erarbeitet.

8. einen Radverkehrsbeauftragten mit Koordinie-
rungsfunktion zu bestellen.

Die Maßnahme „Förderung des Radverkehrs“ ist 
zum Teil bereits in der Umsetzung [Landtag NDS 
2011]. Mit dem Beschluss des niedersächsischen 
Landtags am 07.09.2010 wurde die Landes-
regierung um die Fortführung der bisherigen 
Bemühungen zur Radverkehrsförderung sowie zur 
Umsetzung weiterer Maßnahmen gebeten. In der 
Antwort der Landesregierung vom 25.03.2011 
wurde der parteiübergreifend große Stellenwert 
des Radverkehrs betont. Mit der Benennung eines 
Ansprechpartners Radverkehr ab 01.03.2011 hat 
die Landesregierung dafür bereits einen konkreten 
Beitrag geleistet.

Akteure: 
Landesregierung, Ansprechpartner Radverkehr, 
Kommunen. 

Zielgruppe: 
Autofahrer als Umsteiger, Fahrradfahrer, Radtou-
risten.

Maßnahmentyp: 
Planung und Förderung von Radverkehrsinfra-
struktur, Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln, 
Information und Werbung, Koordinierung und 
Vernetzung von Radverkehrsaktivitäten.
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Ziel: 
Verdopplung des ÖPNV bei gleichbleibenden oder 
höheren Auslastungsgraden gegenüber heute 
durch Verlagerung vom Pkw. 

Sachstand: 
Busse und Bahnen sorgen für umweltfreundliche 
Mobilität. Im Vergleich mit dem PKW erzeugen 
sie im Durchschnitt pro Personenkilometer nur 
etwa die Hälfte der CO2-Emissionen. Bei guter 
Auslastung des Öffentlichen Verkehrs, z. B. in der 
Hauptverkehrszeit, können die Emissionen auf 
unter 1/10 der von Pkw sinken.

Im Vergleich mit anderen Bundesländern rangiert 
die ÖPNV-Nutzung in Niedersachen im unteren 
Bereich. Dieses ist wesentlich auf die Struktur eines 
Flächenstaates zurückzuführen, die zunächst eher 
ungünstig für eine hohe ÖPNV-Nutzung ist. Der 
Vergleich mit anderen Flächenländern wie z.B. 
Bayern zeigt jedoch, dass eine deutlich höhere 
ÖPNV-Nutzung möglich ist. 

Das Ziel einer Verdoppelung der ÖPNV-Nutzung 
kann nur durch ein attraktives Angebot erreicht 
werden, um so in großem Umfang neue Fahrgäs-
te für den ÖPNV zu gewinnen und Fahrten vom 
PKW zu verlagern. Dass dieses tatsächlich gelingen 
kann zeigen erfolgreiche Beispiele wie die S-Bahn 
Hannover, Expresslinien mit Doppelstockzügen, 
Schnellbuslinien und Stadtverkehre in den Mit-
telzentren. Hier konnten die Fahrgastzahlen oft 
mehr als verdoppelt, werden, teilweise liegen die 
Steigerungsraten noch deutlich höher (z.B..: Nord-
WestBahn Osnabrück–Vechta–Bremen um über 
500%). Auch aus dem In- und Ausland sind viele 
solcher Beispiele für „Quantensprünge“ im ÖPNV 
bekannt.

2 ÖPNV x 2: Verdopplung des öffentlichen Verkehrs 
in Niedersachsen 

Vor dem Hintergrund von Klimaschutz oder stei-
genden Energiepreisen werden sich viele Rahmen-
bedingungen zu Gunsten des ÖPNV verändern 
bzw. auch verändern müssen. Es wird in Zukunft 
zwangsläufi g notwendig sein, dass der ÖPNV ei-
nen höheren Verkehrsanteil als heute übernimmt. 
Deshalb gilt es, den ÖPNV sowohl hinsichtlich 
seiner Attraktivität als auch seiner Kapazität fi t 
zu machen für einen höheren Verkehrsanteil. Er 
muss die Voraussetzungen schaffen, dass er mehr 
Menschen als heute befördern kann. 

Maßnahmen für eine Steigerung der ÖPNV-Nut-
zung in Niedersachsen müssen sich auf folgende 
Schwerpunkte konzentrieren: 

• Angebotsausweitung und zusätzliche Kapazitä-
ten im ÖPNV, um mehr Menschen das Umstei-
gen vom motorisierten Individualverkehr auf die 
öffentlichen Verkehre zu ermöglichen.

• Attraktivitätssteigerung des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs und Kommunikationsmaßnah-
men, um mehr Menschen zum Umsteigen vom 
motorisierten Individualverkehr auf die öffent-
lichen Verkehre zu bewegen. Hierzu gehören 
auch Maßnahmen zur besseren Verknüpfung 
mit anderen umweltfreundlichen Verkehrsmit-
teln.

• Entwicklung von integrierten Mobilitätsangebo-
ten („Mobilpakete“), woraus Kunden sich ihren 
optimalen Verkehrsmittelmix zusammenstellen 
können. 

Die direkten Handlungsmöglichkeiten des Landes 
sind begrenzt, da die wesentlichen Funktionen in 
Bezug auf Planung und Finanzierung des ÖPNV bei 
den jeweiligen Aufgabenträgern liegen. Um das 
defi nierte Ziel einer Verdoppelung des ÖPNV zu 
erreichen, sind deshalb auch Maßnahmen erfor-
derlich, die nicht im direkten Handlungsfeld des 
Landes liegen. 
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Auch die heutigen Finanzierungssäulen des ÖPNV, 
die nicht nur aus Fahrkartenerlösen und Regiona-
lisierungsmitteln, sondern z.B. auch Mitteln der 
Sozialetats bestehen, sind sehr vielfältig. Eine Opti-
on des Landes kann gegenüber den Aufgabenträ-
gern in Vorgaben und fi nanziellen Anreizen liegen 
(Prinzip „goldener Zügel“), wenn diese Quellen 
sinnvoll aufeinander abgestimmt werden und die 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten nach dem 
Konnexitätsprinzip gegeben sind. Die Maßnahmen 
führen zu einem zusätzlichen Mittelbedarf von 
Unternehmen, Aufgabenträgern und Infrastruk-
turbetreibern. Auf keinen Fall dürfen vorhandene 
Mittel gekürzt werden. Förderziel und Vergabekri-
terium sollte insbesondere eine möglichst effi zien-
te Steigerung der Fahrgastzahlen sein. Auf diese 
Weise gilt es zu verhindern, dass die angestrebte 
Verdopplung der ÖPNV-Nachfrage eine entspre-
chende Steigerung des Zuschussbedarfes zur Folge 
hat. Gerade die Steigerung der Auslastungsgrade 
und die Verkehrsverlagerung auf den Hauptachsen 
spart am meisten CO2 und verbessert gleichzeitig 
die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV.

Beschreibung: 
Die Handlungsempfehlung umfasst folgende kon-
kreten Bereiche:

• Ermittlung des größten Potenzials zur Verlage-
rung: In den Ballungsräumen ist der Anteil der 
ÖPNV-Nutzer höher als in ländlichen Regionen. 
Konkret für Niedersachsen ist daher zu er-
mitteln, ob eine weitere Fokussierung auf die 
Ballungsräume die größeren Effekte bringt oder 
ob hier schon Sättigungsgrade erreicht sind und 
daher ein Anstieg des ÖPNV eher durch eine 
Verbesserung des Angebotes außerhalb der Bal-
lungsräume erreichbar ist. Auch die unterschied-
lichen Reiseweiten sind dabei zu berücksichti-
gen. Des Weiteren sind in diese Untersuchung 
die heute möglichen Angebote eines gesamten 
Mobiltätsverbunds, also z.B. auch ergänzende 
Angebote durch Car-Sharing einzubeziehen. 

Der ÖPNV betrifft in vielen Bereichen das Thema 
Elektromobilität. Daher sind in dieser Untersu-
chung Möglichkeiten und Randbedingungen der 
gesamten Elektromobilität zu berücksichtigen. 

• Kooperation mit den Aufgabenträgern bzw. 
kommunalen Gebietskörperschaften, die außer 
dem Land für den ÖPNV zuständig sind, um 
Maßnahmen zur Angebotsverbesserung gezielt 
im Hinblick auf CO2-Minderungen zu gestalten. 
Außerdem Kooperation zwecks integrierter Mo-
bilitätsangebote einschließlich neuer Möglichkei-
ten der E-Mobilität. 

• Aufstellung einer im Rahmen der EU-Rege-
lungen zulässige fi nanziellen Förderung der 
Mobilität im Mobilitätsverbund: Die Maßnahmen 
führen zu einem zusätzlichen Mittelbedarf von 
Unternehmen, Aufgabenträgern und Infrastruk-
turbetreibern. Auf keinen Fall dürfen vorhande-
ne Mittel gekürzt werden. Förderziel und Verga-
bekriterium sollte insbesondere eine möglichst 
effi ziente Steigerung der Fahrgastzahlen sein.

Akteure: 
Landesregierung, ÖPNV-Aufgabenträger, Kommu-
nen und Verkehrsunternehmen.

Zielgruppe: 
Alle Verkehrsteilnehmer.

Maßnahmentyp: 
Förderung und Rahmenbedingungen für Ange-
botsverbesserungen (Infrastruktur, Fahrzeuge), Er-
arbeitung von Förderinstrumenten und Förderung 
von Modellprojekten.
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Ziel: 
Ziel der Maßnahme ist die Entwicklung einer 
umfassenden Planungshilfe, mit der es Nutzern 
möglich wird, Reisen sowohl hinsichtlich des eige-
nen Nutzens als auch hinsichtlich eines geringeren 
Ausstoßes von Treibhausgasen zu optimieren.

Sachstand: 
Zur Reiseplanung bestehen bisher in Niedersach-
sen keine ausreichenden Instrumente, die auf ein-
fache Art und Weise dem Bürger ermöglichen un-
ter Berücksichtigung seiner Rahmenbedingungen 
und Wünsche (Kosten, Reisezeit, Reisezeitpunkt, 
Transport- und Komfort, Mobilitätseinschrän-
kungen wie körperlicher Behinderungen) seine 
Reise unter Berücksichtigung aller Verkehrsmittel 
optimal zu planen. Dies ist unter anderem ein 
Hemmnis, emissionsärmere Verkehrsmittel (Bahn, 
Bus) zu nutzen. 

Beschreibung: 
Es soll ein Multimodales Mobilitätsportal entwi-
ckelt werden, welches alle für eine Reiseplanung 
notwendigen Informationen zusammenführt. 
Dabei sollen möglichst alle Verkehrsträger (Stra-
ßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Luftverkehr) be-
rücksichtigt werden. Informationen sollen Online 
(Smartphones, Internet) und in Echtzeit (Stau, 
Baustellen etc.) sowohl zur Planung der Fahrt als 
auch fahrtbegleitend (Reiseassistent mit Echtzeit-
daten) zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich 
soll ein Telefonservice ermöglicht werden. Es soll 
geprüft werden, inwieweit auch eine Buchung 
über solch ein Portal der gesamten Reise möglich 
ist. Die Regierungskommission empfi ehlt dem 
Land Niedersachsen, Maßnahmen zu ergreifen, 
die die Realisierung eines solchen Mobilitätsportals 
ermöglichen. Insbesondere:

• Etablierung eines Arbeitskreises unter Leitung 
der Verkehrsabteilung des niedersächsischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 
in dem die erforderlichen Partner (die Daten 
bereitstellen müssen) vernetzt werden. Aufgabe 
des Arbeitskreises sollte sein, die Bedingungen 
festzulegen, unter denen die Bereitstellung von 

statischen und dynamischen Daten durch Ver-
kehrsmanagementzentralen, ÖV-Betreiber, Lan-
desämter (Geobasisdaten, Baustellenplanung), 
Polizei (Großveranstaltungen) und weitere mög-
lich ist. Zu den Aufgaben dieses Arbeitskreises 
sollte zudem gehören, die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und die wirtschaftlichen Nutzungs-
möglichkeiten des Portals zu untersuchen, ein 
Qualitätsmanagement des Portals vorzusehen 
sowie zu prüfen, ob bereits bestehende Ange-
bote wie z. B. die Connect Fahrplanauskunft zu 
einem umfassenden Mobilitätsportal weiterent-
wickelt oder zusammengeführt werden können. 
Hierbei soll die Diskussion auch mit den heuti-
gen Partnern der Datenerhebung, Systemanbie-
ter und Systembetreiber geführt werden.

• Entwicklung von Fördermöglichkeiten (Anschub-
fi nanzierung), durch die das Mobilitätsportal 
Projekt eines privaten Betreibers realisiert wer-
den kann. Es ist zu prüfen, inwieweit ein solcher 
Betreiber im Rahmen einer Ausschreibung ermit-
telt werden kann.

Langfristiges Ziel sollte sein, das Mobilitätsportal 
dauerhaft als sich selbst tragende Dienstleistung 
eines privaten Anbieters zu etablieren. Als Modell 
kann das am Markt erfolgreiche japanische System 
„Navitime“ (www.navitime.co.jp/en/) dienen. 
Neben Nutzergebühren (wie bei Navitime) beste-
hen aber auch Möglichkeiten der Mitfi nanzierung 
durch (das Portal als Vertriebskanal nutzende) 
Mobilitätsdienstleister und durch Werbekunden. 

Akteure: 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr; Anbie-
ter von Informationen zum Aufbau eines umfas-
senden multimodalen Mobilitätsportals.

Zielgruppe: 
Alle Bürger.

Maßnahmentyp: 
Vernetzung, Förderung, Information der Bürger. 

3 Multimodales Mobilitätsportal 
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Ziel: 
Mit dem Logistik Scout wird eine Internet-Platt-
form für die güterverkehrsorientierte Logistik-
wirtschaft in Niedersachsen zur Erleichterung der 
Geschäftsanbahnung für logistische Dienstleistun-
gen sowie zur Stärkung des Einsatzes alternativer, 
klimafreundlicherer Verkehrsträger angestrebt. 

Sachstand: 
Neuere Prognosen (z.B. DLR, Shell 2010) gehen 
davon aus, dass der Straßengüterfernverkehr bis 
zum Jahr 2025 gegenüber 2004 um ca. 84 % 
wachsen und der Seehafenhinterlandverkehr sich 
sogar verdreifachen wird. Zur Erreichung ambitio-
nierter verkehrsbezogenen Minderungsziele, wie 
z.B. im „Weißbuch Verkehr“ der Europäischen 
Kommission, werden allerdings auch im Güterver-
kehr hohe CO2-Emissionsminderungen erforder-
lich sein. Diese können durch verstärkten Einsatz 
alternativer nicht straßengebundener Transportlö-
sungen erreicht werden. Insbesondere der inter-
modale Verkehr wird große Bedeutung gewinnen. 
Es ist zudem zu erwarten, dass die verladende 
Wirtschaft mit großer Konsequenz Informationen 
über die CO2-Emissionen von Transporten verlan-
gen wird, und zwar bereits als Grundlage für eine 
Beauftragung.

Die emissionsbezogene Optimierung von Trans-
portketten erfordert eine hohe Transparenz des 
Marktes. Aufgrund der Diversität von Transport-
ketten ist es erforderlich, eine Grundlage für die 
Bewertung von Transportalternativen zu schaf-
fen, insb. für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), die im Erstkontakt mit den verladenden 
Kunden Transportlösungen maßgeblich mit 
beeinfl ussen. Aufgrund ihrer vergleichbar gerin-
gen Marktübersicht und ihres eingeschränkten 
Handlungsrahmens (Personal, Informationssys-
teme, Partnernetzwerk…) wird die Schaffung 
einer Informations-Plattform „Logistik-Scout“ 
empfohlen, die auch KMU mit wenig Aufwand die 
Möglichkeit der Gestaltung alternativer, CO2-armer 
Transportketten ermöglicht. Niedersachsen verfügt 
durch seine auf mehreren bedeutenden Relationen 
hohe Konkurrenzierung aller drei Verkehrsträger 
Straße, Schiene und Wasserstraße über günstige 
Voraussetzungen als Testregion für eine solche 
Anwendung. 

Beschreibung: 
Die Regierungskommission empfi ehlt dem Land 
Niedersachsen, Maßnahmen zu ergreifen, die die 
Realisierung des Logistik Scouts zunächst primär 
für logistische Leistungen innerhalb Niedersach-
sens bzw. für Transportketten mit Quelle und/oder 
Senke in Niedersachsen zu ermöglichen. In einem 
ersten Schritt sind solche Maßnahmen insbeson-
dere die:

• Erarbeitung der Spezifi kation (Lastenheft) für 
einen Logistik-Scout unter Einbeziehung der Er-
wartungen und Erfordernisse der Logistik-Wirt-
schaft in Abstimmung mit dem Logistikportal 
e.V. (z.B. exemplarische Bedarfsanalysen)

• Analyse und Bewertung vorhandener EDV-
Anwendungen bzw. Software, welche in den 
relevanten Bereichen bereits (Teil-) Lösungen 
anbieten.

• Skizzierung eines Betreibermodells: Durch den 
Betrieb des Logistik Scout sollten Einnahmen 
entstehen, die einen gewinnorientierten Betrieb 
der Plattform ermöglichen. 

4 Logistik Scout 
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Der Logistik-Scout soll drei Funktionsebenen um-
fassen:

• Funktionsebene 1 (Who is Who) – Internetplatt-
form zur Geschäftsanbahnung im Markt für 
logistische Dienstleistungen (Leistungsprofi le 
von Logistikdienstleistern [LDL] in Niedersachsen 
bzw. mit regelmäßigem Bezug zu Niedersach-
sen): 

 Differenzierte Darstellung des Leistungsspek-
trums der LDL, um insbesondere Verladern 
gezielte Suche nach Standard-Transportleistun-
gen sowie brachenspezifi schen Fähigkeiten und 
relevanten Mehrwert- und Zusatzdiensten zu er-
möglichen. Ein solches Instrumentarium fördert 
v.a. kleine und mittelständische LDL, die i.d.R. 
bei den kleinen und mittelständischen Verladern 
gar nicht und selbst bei Großverladern kaum 
bekannt sind.  

 Beim „Who is Who“ geht es um die Kontaktan-
bahnung für mittel- bzw. längerfristige Koopera-
tionen zwischen Verladern und LDL, Neben der 
Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme ist 
es daher denkbar, Anfragen und Angebote als 
ersten Schritt durch bereitgestellte strukturierte 
Anfrage- und Antwort-Schemata zu ergänzen, 
die sicherstellen, dass keine wesentlichen Infor-
mationen zum Verständnis der Anfrage bzw. des 
Angebots vergessen werden. 

• Funktionsebene 2 (alternative Verkehrsträger): 
Diese Funktionsebene ermöglicht es, für Trans-
porte bzw. Warenströme mehrere alternative 
Transportlösungen zu fi nden und zu bewerten, 
wobei als Bewertungskriterien neben der Ent-
fernung und Transportzeit auch die CO2-Emis-
sionen herangezogen werden. Dadurch wird es 
möglich, Transportalternativen zur Straße, also 
Bahn und Binnenschiff, einfach zu entwickeln 
und vergleichend zu bewerten sowie direkt 
Kontakt mit geeigneten LDL zur Umsetzung von 
Transportlösungen aufzunehmen. 

• Funktionsebene 3 (Verlagerungsoptionen): Nach-
fragewünsche von Verladern nach Transporten 
mit der Bahn oder dem Binnenschiff werden in 
einem Pool gesammelt. Sobald eine relations-
bezogene Nachfrage ein Niveau erreicht, das 
Bahn- und Binnenschiffstransporte wirtschaftlich 
erscheinen lässt, löst das System entsprechende 
Hinweise aus. Die handelnden Verlader können 
dann für die gebündelten Mengen konkrete 
Transportanfragen starten oder Transporte 
planen. Analog zur Funktionsebene 2 würden 
auch hier LDL-Vorschläge unterbreitet. Zu-
sätzliche Relevanz hat dieses Verfahren für die 
Zusammenstellung paariger Transportmengen 
(d.h. Kombination der Transportmengen von 
zwei gegenläufi gen Transportrichtungen). Diese 
Funktionsebene 3 ist für den weiteren Ausbau 
Umwelt schonender Transportketten dringend 
notwendig, weil das individuelle Transportauf-
kommen einzelner Verlader in aller Regel zu 
gering sein wird, um für sie solche Transportan-
gebote realisieren zu können.

Wichtig ist die Realisierung aller drei Funktionsebe-
nen im Verbund – zur Erreichung eines größeren 
Interesses der Fachöffentlichkeit wie auch, um 
durch das Vorhandensein der Funktionsebene 1 
am ehesten eine langfristige Finanzierung des 
Betriebs dieses Portals zu erreichen.

Akteure: 
Landesregierung, Forschung.

Zielgruppe: 
Verladende Unternehmen (insb. KMU), Logistik-
dienstleister. 

Maßnahmentyp: 
Information, Fördermaßnahme. 
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Ziel: 
Durch die Entwicklung einer ressortübergreifende 
„Biomassestrategie für biogene Treibstoffe“ des 
Landes Niedersachsen unter Federführung des 
Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesent-
wicklung soll die Voraussetzung dafür geschaffen 
werden, Kohlendioxid-Emissionen im Verkehr 
durch einen effektiveren Einsatz biogener Treib-
stoffe einsparen zu können.

Sachstand: 
Auch nach einer anzustrebenden deutlichen Re-
duktion des Treibstoffbedarfs im Verkehrsbereich 
durch Verkehrsvermeidungs- und Verkehrsverla-
gerungsmaßnahmen sowie durch Effi zienzsteige-
rungen (inkl. Elektrifi zierung) bei Verkehrsmitteln 
verbleibt voraussichtlich ein Bedarf nach Treibstof-
fen für den Straßengüter- sowie Luft- und Schiffs-
verkehr. Um hier eine Reduktion der Treibhausgas-
emissionen um möglichst 80% bis zu 95% im Jahr 
2050 erzielen zu können, müsste dieser Bedarf aus 
heutiger Sicht durch biogene anstelle von fossilen 
Treibstoffen gedeckt werden. 

Auf Basis der gegenwärtigen Potentiale der Bio-
masseproduktion (insbesondere bei Biomethan) in 
Niedersachsen wird langfristig eine Einsparung von 
bis zu 10% der Emissionen des Straßenverkehrs in 
Niedersachsen als möglich angesehen. 

Zur Erreichung ambitionierter Ziele ist ein entspre-
chender Ausbau der Produktions- und Nutzungs-
kapazitäten erforderlich. Eine umfassende Strate-
gie, welche auch die Nutzung von Biomethan als 
Treibstoff sowie Biokraftstoffe der 2. und 3. Gene-
ration sowie Mikroalgentechnologie beinhaltet, ist 
hier notwendig. Eine solche ressortübergreifende 
Biomassestrategie des Landes Niedersachsen mit 
dem Schwerpunkt biogener Treibstoffe existiert 
nicht. 

Beschreibung: 
Die empfohlene Strategie soll die Grundlagen zur 
Erreichung der Ziele liefern. Die Handlungsemp-
fehlung defi niert die inhaltlichen Leitplanken, die 
aus Sicht der Regierungskommission bei der Erstel-
lung der gewünschten Strategie zu beachten sind. 

Es gilt vor allem, die unterschiedlichen Ansprüche 
aus Sicht der Verbraucher (qualitativ hochwertige 
Treibstoffe, die nicht in Konkurrenz zur Lebensmit-
telproduktion erzeugt werden), der Umwelt (Emis-
sionsminderung, Erhaltung der Biodiversität), der 
Wirtschaft (Schaffung von Wertschöpfungsmög-
lichkeiten) und der Wissenschaft (Erlangung und 
Ausbau von Forschungskompetenzen) gleicherma-
ßen zu berücksichtigen und zu erfüllen.

Wünschenswert und sinnvoll wäre die Einbindung 
der „Biomassestrategie für biogene Treibstoffe“ 
in eine umfassendere Strategie, die auch die 
Gewinnung von Strom und Wärme aus Biomasse 
berücksichtigt,

Akteure: 
Land Niedersachsen, insbesondere die Ministerien 
für Landwirtschaft (Federführung),, Umwelt, Wirt-
schaft und Wissenschaft.

Zielgruppe: 
Unmittelbare Zielgruppe der Handlungsempfeh-
lung ist die Landesverwaltung. Bei Umsetzung der 
empfohlenen Strategie stehen Landwirtschaft, 
Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau sowie die 
biologischen (biotechnischen) Forschungsdiszipli-
nen im Mittelpunkt.

Maßnahmentyp: 
Strategische Konzeption, die eine Vielzahl unter-
schiedlicher Maßnahmen (Information, Beratung, 
Förderung, Rechtssetzungen und weiteres) bein-
halten kann.

5 Niedersächsische Biomassestrategie für biogene 
Treibstoffe
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Ziel: 
Ziel der Maßnahme ist es, das Potenzial von Me-
than (Biomethan und/oder Erdgas) für den Einsatz 
im ÖPNV (und/oder Kommunalverkehr) sowie den 
Einsatz von Gas-Hybrid-Fahrzeugen objektiv zu 
bewerten. Darüber hinaus soll öffentlichkeitswirk-
sam aufgezeigt werden, dass die Nutzung von 
Biomethan als Kraftstoff gleichermaßen eine nach-
haltigkeitsorientierte Option zu CO2-Reduktionen 
als auch zur Reichweitenverlängerung der fossilen 
Ressourcen ist. 

Sachstand: 
Niedersachsen hat bei der Produktion von Bio-
gas sowohl Deutschland als auch EU-weit die 
Spitzenposition inne. Jede dritte Kilowattstunde 
bundesdeutschen Stroms aus Biogas stammt aus 
Niedersachsen. Darüber hinaus stammen 90% der 
deutschen Erdgasförderung aus Niedersachsen. 
Gleichzeitig wird das Potenzial von Biogas für den 
ein Einsatz in Kommunalfahrzeugen und Omnibus-
sen aktuell nicht genutzt, da das mögliche CO2-
Minderungspotenzial nicht eindeutig beschrieben 
werden kann.

Beschreibung: 
Das derzeitig maximal mögliche CO2-Minderungs-
Potenzial durch den Einsatz von Methan (Biogas 
und Erdgas) im ÖPNV (und/oder bei Kommunal-
fahrzeugen) soll analysiert und im Feldversuch 
untersucht werden. Sowohl das Optimierungs-
potenzial der Motoren als auch der Fahrzeuge 
soll analysiert und auf die Versuchsfahrzeuge 

übertragen werden. Daneben soll das Potenzi-
al der Biogasaufbereitung aufgezeigt werden. 
Für die Umsetzung der Maßnahme sollen zwei 
Modellregionen geschaffen werden: eine ländliche 
Modellregion, zur Bewertung und Optimierung 
von Biomethan/ Erdgas bei konventionellen gas-
betriebenen Omnibussen und die Schaffung einer 
städtischen Modellregion zur Bewertung eines 
Gas-Hybrid-Omnibusses. Grundsätzlich können 
auch Kommunalfahrzeug (z.B. Müllsammler) 
betrachtet werden, letzteres ist jedoch nicht so 
öffentlichkeitswirksam wie ein Omnibus.

Akteure: 
Forschungsinstitute (Fahrzeugtechnik, Biover-
fahrenstechnik, Verbrennungskraftmaschinen), 
Hersteller von Motoren und Omnibussen/ Kommu-
nalfahrzeugen, Betreiber von Verkehrsbetrieben, 
unter Mitwirkung von Biogas/ Erdgaslieferanten, 
TÜV; beteiligten Kommunen.

Zielgruppe: 
Betreiber von Verkehrsbetrieben/Busunternehmen; 
Hersteller von Motoren und Omnibussen/ Kommu-
nalfahrzeugen, Energieversorger; Betreiber von Bi-
ogasanlagen; Kommunen, bei einer entsprechend 
wirksamen Werbekampagne auch der Bürger als 
Nutzer des ÖPNV. 

Maßnahmentyp: 
Förderung von Modellvorhaben.

6 Modellprojekt: Einsatz alternativ motorisierter 
Kommunalfahrzeuge und Omnibusse
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7 Weiterentwicklung Güterverkehrszentren (GVZ)

Ziel: 
Weiterentwicklung der niedersächsischen Gü-
terverkehrszentren (GVZ) und Bewertung von 
CO2-Vorteilen durch GVZs aufgrund Vermeidung 
und Verlagerung von Transporten sowie Bünde-
lungseffekten

Sachstand: 
Um die einzelnen Verkehrsträger optimal zu 
nutzen, ist es notwendig, diese miteinander zu 
vernetzen. Erfolgsfaktoren hierfür sind die bedarfs-
gerechte Weiterentwicklung und eine optimale 
Vernetzung der bestehenden und zu erweiternden 
logistischen Knoten. Eine zentrale Bedeutung 
kommt dabei dem Kombinierten Verkehr Schiene 
bzw. Wasserstraße / Straße zu. Diese Umschlagan-
lagen entstehen vorrangig in Güterverkehrszent-
ren. Ein Güterverkehrszentrum ist eine Verkehrs-
gewerbefl äche, auf der sich Verkehrsbetriebe und 
ergänzende Dienstleistungsbetriebe unterschied-
licher Ausrichtung (Transport, Spedition, Lagerei, 
Service, logistische Dienstleistung, Telekommuni-
kation) als selbstständige Unternehmen ansiedeln 
und die an mehrere, mindestens zwei, Verkehrs-
träger angebunden sind. Der Stellenwert von 
Güterverkehrszentren nimmt kontinuierlich zu, die 
Gründe hierfür sind vielschichtig. Zum einen sind 
es die Mengenzuwächse im Güterverkehr, zum 
anderen die steigende Bedeutung des kombinier-
ten Verkehrs und die damit verbundene Umorien-
tierung der verladenden Wirtschaft. 

Niedersachsen verfügt mit den Güterverkehrszen-
tren in Dörpen, Hannover, Osnabrück, Wolfsburg, 
Salzgitter, Göttingen und neuerdings Coevor-
den-Emlichheim und Wilhelmshaven über acht 
Basisstandorte sowie weitere Ergänzungs- und 
Erweiterungsstandorte. Das zurzeit überarbeitete 
niedersächsisches GVZ-/ KV-Konzept bietet eine 
geeignete Basis, um die logistischen Knoten opti-
mal aufeinander abzustimmen. Darüber hinaus ist 
eine inhaltliche Weiterentwicklung der GVZ-Idee 
hilfreich, um den Einsatzbereich dieses innovativen 
logistischen Elements zu erweitern.

Beschreibung: 

• Quantitative Ermittlung des CO2-Vorteils durch 
GVZs. Neben der Verlagerung von Verkehren auf 
Schiene und Wasserstraße ist zu prüfen, inwie-
weit Verkehre vermieden werden und ob Bün-
delungseffekte zu einer CO2-Einsparung führen. 
Grundlage hierfür wird die Untersuchung der 
Untersuchung der Deutschen GVZ-Gesellschaft 
sein, deren Veröffentlichung im Sommer 2011 
erwartet wird.

• Weiterentwicklung der Standorte auf der Grund-
lage des niedersächsischen GVZ- / KV-Konzep-
tes. Es ist zu prüfen ob und welche weiteren 
Standorte für GVZ geeignet sind und inwieweit 
bezogen auf den obigen Punkt CO2-Minderun-
gen erreicht werden können.

• Weiterentwicklung der GVZ-Idee. Die oben ge-
nannte Defi nition eines GVZ kann auf Grundlage 
der umfangreichen und jahrelangen Erfahrun-
gen um innovative Elemente erweitert werden. 
So ist zu untersuchen, welche betrieblichen 
Randbedingungen neben den infrastrukturellen 
Gegebenheiten ein GVZ effi zienter machen 
können. So können z.B. eventuell aus der enor-
men Weiterentwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologie neue Standards 
abgeleitet werden. GVZ können z.B. durch neue 
IT-Angebote die Prozesse bei Transportketten mit 
unterschiedlichen Verkehrsträgern verbessern. 
Auch eine Art virtuelles GVZ ist im Hinblick auf 
den Logistik-Scout denkbar.

• Unterstützung der Prozesse bei der EU, die 
derzeit das Thema GVZ als Lösungsansatz für 
Fragen der Verkehrs- und Umweltpolitik neu 
entwickelt. Niedersachsen hat bereits Erfahrun-
gen mit einer strukturierten GVZ-Förderung. Die 
Erfahrungen sollen in einem engen Austausch 
mit der Europäischen Kommission weitergetra-
gen werden. Ziel ist es, in zukünftigen Förder-
perioden die GVZ-Förderung als eigenständiges 
Instrument zu etablieren.

Akteure: 
Landesregierung, Logistikinitiative des Landes 
Niedersachsen, GVZ-Betreiber.

Zielgruppe: 
GVZ-Betreiber und angesiedelte Verkehrs- und 
Dienstleistungsbetriebe, EU-Kommission.

Maßnahmentyp: 
Entwicklungs- und Forschungsförderung, Netz-
werkbildung, Koordination.
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Sachstand: 
Optimierungs- und Verlagerungsansätze im Güterverkehr, die betriebswirt-
schaftlich nicht kurzfristig rentabel sind, haben nach Argumentation der 
Transportwirtschaft kaum Chancen auf Umsetzung. Dies gilt gleichermaßen 
für die Einführung neuer Technologien und betriebliche Verfahren. Neben 
den wirtschaftlichen Argumenten verhindern auch fehlende Kenntnisse der 
Dienstleister über technisch-betrieblich mögliche Transportalternativen ein-
schließlich zugehöriger Umschlagtechnologien und/oder fehlende Fachkennt-
nisse über ein System oder eine Technologie die Einführung umweltfreundli-
cher Transportlösungen.

Die Europäische Union hat 2003 das Förderprogramm Marco Polo eingeführt, 
welches die Optimierung von Transporten innerhalb des Straßengüterver-
kehrs und die Verkehrsverlagerung von der Straße hin zu Wasser und Schiene 
fi nanziell unterstützt, sofern sich die Einführung oder Umstellung auf die 
neuen Transportlösungen nicht kostenneutral darstellen lässt. Die Förderung 
beschränkt sich allerdings auf die Verlagerung und Optimierung europäischer, 
grenzüberschreitender Transportströme. Binnenverkehre, die in Deutschland 
eine hohe Bedeutung haben, sind aufgrund des Subsidiaritätsprinzips von der 
EU nicht zuwendungsfähig. 

Das Land Niedersachsen hat eine Marco Polo Kontaktstelle eingerichtet, 
welche niedersächsische Unternehmen im Auftrag des Landes zur Nutzung 
des Förderprogramms berät. Das Marco Polo Förderprogramm läuft noch bis 
2013. Für den Zeitraum ab 2014 wird derzeit die Gestaltung eines Nachfol-
geprogramms verhandelt. Dabei zeichnet sich ab, dass die bisher gängige 
Fördermethode des Ausgleichs von Defi ziten oder Mehrkosten bei der Um-
setzung umweltfreundlicher Transportlogistik nicht alleinige Grundlage des 
neuen Programms sein wird. Vielmehr wird erwogen, das Förderprogramm 
fl exibler zu gestalten, und verschiedene Fördermechanismen anzubieten. 

Grundsätzlich werden aufgrund des europäischen Charakters des neuen 
Programms wie schon bei Marco Polo ausschließlich nationale Aktivitäten 
weiterhin nicht zuwendungsfähig sein. Damit scheiden Maßnahmen aus der 
Förderung aus, welche nicht auf eine europäische Vorhabensebene gehoben 
werden können  wegen fehlender Eignung oder des zu hohen Aufwands.
Unter Rückkopplung mit den zu erwartenden Neuerungen der Förderpraxis 
auf EU-Ebene ab 2014 sind ergänzend zur gängigen Förderpraxis auf nieder-
sächsischer bzw. nationaler Ebene u. a. folgende Maßnahmen einzubeziehen:

• Innovationsförderung, insb. die Förderung der Herstellung der Marktreife 
von Lösungen, welche zu nennenswerten CO2-Einsparungen führen kön-
nen und für die ein Markt gegeben ist,

• Verbreitung guter/bester Praktiken für CO2-arme 
Transportlogistik, z. B. durch die Förderung von 
Marketingmaßnahmen und Kampagnen. Dabei 
ist auf die Zusammenarbeit mit bestehenden 
Angeboten auf Bundes- bzw. EU-Ebene Wert zu 
legen,

• Verbesserung der Ausbildung bzw. Ausbildung-
sangebote im Bereich CO2-armer (Transport-) 
Logistik.

Beschreibung: 
Die Regierungskommission empfi ehlt dem Land 
Niedersachsen, folgende Maßnahmen zur Schaf-
fung fi nanzieller Anreize und zur Unterstützung 
für umweltfreundliche Transportlogistik zu ergrei-
fen:

• Prüfung der Möglichkeit und ggf. Umsetzung 
einer gezielten Öffnung bestehender niedersäch-
sischer Fördermöglichkeiten für die CO2-arme 
Transportlogistik im vorstehend genannten 
Sinne,

• Unterstützung der Entwicklung einer nationalen, 
die EU-Förderung ergänzenden Förderkulisse, 
damit u. a. niedersächsische Unternehmen auch 
Unterstützung für die Entwicklung von Trans-
portlösungen erhalten können, die aufgrund 
ihres Charakters keine europäische Förderung in 
Anspruch nehmen können. Dies betrifft insbe-
sondere den fehlen Bezug zu grenzüberschrei-
tenden Verkehrsströmen;

• Fortführung der bisherigen Marco Polo Kontakt-
stelle Niedersachsen als Beratungsdienstleistung 
im Auftrag des Landes Niedersachsen zum 
EU-Förderprogramm Marco Polo und Weiterent-
wicklung der Aktivitäten der Kontaktstelle,

• Entwicklung von Maßnahmen zur Integration 
von Lösungen für CO2-arme Transportlogistik in 
Aus- und Fortbildung

Akteur: 
Landesregierung.

Zielgruppe: 
Niedersächsische Logistikunternehmen.

Maßnahmentyp: 
Finanzielle Förderung, Beratung & Information.

8 Finanzielle Anreize und Unterstützung für              
umweltfreundliche Transportlogistik

Ziel: 
Unternehmen, welche umweltfreund-
liche Transportlogistik umsetzen 
wollen, sollen ein breiteres Angebot an 
möglichen Unterstützungen erhalten. 
Neben fi nanziellen Anreizen ist auch 
eine zielgerichtete und orientierende 
Beratung bzw. Information wichtig.
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9 Förderung von CarSharing oder anderen Formen 
der gemeinsamen Fahrzeugnutzung

Ziel: 
Erhöhung der Nutzung von gemeinschaftlich ge-
nutzten Fahrzeugen (Pkw, Pedelecs, E-Bikes). Nie-
dersachsen wird dadurch zu einer Kompetenzregi-
on dieser innovativen Form der Fahrzeugnutzung.

Sachstand: 
CarSharing und ähnliche Konzepte der fl exiblen 
Nutzung von Fahrzeugen („Mobilität als Service“) 
sind zurzeit national und international auf dem 
Vormarsch – insbesondere an Orten, wo ein gutes 
ÖPNV-System besteht bzw. nicht ausreichend 
Stellplätze vorhanden sind. Geringe Car-Sharing 
Nutzung bisher auf dem Lande. 
Positive Umweltauswirkungen mit CO2-Einsparun-
gen resultieren daraus, dass Car-Sharing-Nutzer 
im Schnitt deutlich weniger km mit dem Pkw 
zurücklegen und mehr andere Verkehrsmittel 
nutzen (dies resultiert im Wesentlichen aus der 
Kostenstruktur), kleinere und im Schnitt neuere 
Fahrzeuge genutzt werden und es insgesamt zu 
einer Reduktion der Fahrzeuganzahl kommt (damit 
Energieeinsparungen bei der Herstellung der 
Fahrzeuge). Durch die Verringerung der Fahrzeug-
anzahl ergeben sich weitere positive Effekte („Flä-
chenverbrauch“). Zudem ermöglicht ein Car-Sha-
ring-System verbesserte Mobilität für Personen, 
die sich kein Privatfahrzeug leisten können, für 
die aber zur Erfüllung Ihrer Mobilitätsbedürfnisse 
manchmal kein andere Möglichkeit als die Nut-
zung eines Pkw besteht. 

Beschreibung: 
Vom Land wird eine Strategie initiiert, die die 
Verbreitung von CarSharing fördert. Das Land 
unterstützt die Verbreitung von CarSharing:

Als politischer Akteur durch
• Einsatz für eine bundesweite Regelung zur Ein-

richtung von CarSharing-Stationen im öffentli-
chen Straßenraum (z.B. Änderung von Straßen-
verkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung). 
Die mangelnde Verfügbarkeit von Stellfl ächen 
für Car-Sharing-Pkw stellt heute ein wichtiges 
Hemmnis dar.

Als Teilnehmer und Nutznießer
• Bereitstellung von CarSharing-Stellplätzen auf 

Parkfl ächen der Landesbehörden

• Überführung der geeigneten Fahrzeuge der 
landeseigenen Flotte in ein extern betriebenes 
CarSharing-System und Förderung der Nutzung 
durch Mitarbeiter.

Durch beide Maßnahmen kann ein positiver fi nan-
zieller Vorteil für das Land entstehen. Die Effekte 
fallen insbesondere überdurchschnittlich aus, dass 

die dienstliche Nutzung überwiegend tagsüber stattfi nden wird, die der priva-
ten dagegen abends und an Wochenenden.

Als Förderer und Ideengeber durch
• Anpassung bestehender Vorschriften und Förderprogramme, insbesondere 

um die entlastende Wirkung von CarSharing bei der Pfl icht zur Schaffung 
von Stellplätzen zu berücksichtigen und die Einrichtung von Car-Sharing-
Angeboten voranzutreiben

 [Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO, § 47) schreibt grundsätzlich die 
Schaffung einer ausreichenden Zahl von PKW-Stellplätzen vor. Einschrän-
kungen sind jedoch möglich, u. a. aus städtebaulichen Gründen oder wenn 
den Nutzern verbilligte ÖPNV-Zeitkarten („Jobtickets“) zur Verfügung ge-
stellt werden. Sinnvoll ist eine explizite Ergänzung des § 47 NBauO um eine 
Regelung, dass die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze insbesondere 
bei Privatwohnungen durch die Bereitstellung von CarSharing-Stationen ge-
mindert werden kann. Mit einer Integration von CarSharing in Neubauakti-
vitäten können die Baukosten gesenkt, neue gestalterische städtebauliche 
Optionen eröffnet und das Mobilitätsangebot verbessert werden].

• Aufl egung von Förderprogrammen für innovative Mobilitätskonzepte zur 
Verknüpfung von ÖPNV und CarSharing (vgl. Maßnahmenvorschlag „ÖPN-
Vx2“) und zur Integration von CarSharing in Mobilitäts-Informationsdienste 
(vgl. Maßnahmenvorschlag „Multimodales Mobilitätsportal“) 

• Ausrüstung von gemeinschaftlich genutzten Fahrzeugen mit alternativen 
Antrieben 

CarSharing oder andere innovative Formen gemeinschaftlicher Fahrzeugnut-
zung setzen heute noch auf herkömmliche Kraftstoffe. Eine Umstellung auf 
alternative Antriebsformen wie z.B. Elektromobilität ist interessant vor dem 
Hintergrund der Multiplikatorwirkung: Die Fahrzeuge werden von einem 
breiten Nutzerkreis genutzt und werden in der Öffentlichkeit vermehrt wahr-
genommen.
• Integration von alternativen Fahrzeugkonzepten wie Pedelecs und E-bikes 

in CarSharing-Systeme
• Förderung von speziellen Pilotprojekten mit Schwerpunkt dort, wo sich Car-

Sharing und andere eigenwirtschaftliche Konzepte nicht etabliert haben.

• Evaluation der geförderten Konzepte insbesondere vor dem Hintergrund 
der CO2-Einsparung

Akteure: 
Kommunen, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Landesbehörden.

Zielgruppe: 
potenzielle CarSharing-Nutzer beim Land und im Land.

Maßnahmentyp: 
Förderung, Regulierung, Information.
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Ziel: 
Förderung von Forschungsvorhaben zur Verbesse-
rung der Mobilität und Stärkung klimaschonender 
Verkehrsträger im ländlichen Raum

Sachstand: 
In einem integrierten ländlichen Entwicklungskon-
zept (ILEK) haben alle Kommunen im Landkreis 
Vechta das Thema verkehrliche Mobilität als ein 
Leitthema identifi ziert. Aufgrund fehlender Alter-
nativen besteht im Landkreis Vechta derzeit eine 
mit 770 PKW/1000 Einwohner hohe Fahrzeugdich-
te. Das erklärte Ziel des Landkreises Vechta besteht 
darin, mittels neuem öffentlichen Mobilitätssystem 
rund 10% des motorisierten Individualverkehrs 
(MIV) auf den Umweltverbund zu verlagern und 
damit rund 15.000 Tonnen verkehrsbedingte CO2-
Emissionen pro Jahr einzusparen. Zwischen allen 
Kommunen und dem Landkreis herrscht politische 
Einigkeit, dass mittels „Mobil um Vechta“ ein 
hervorragender Beitrag zur regionalen Entwicklung 
und zum Klimaschutz geleistet werden kann, und 
dass das neue öffentliche Mobilitätssystem als 
„Leuchtturm“ für Mobilitätslösungen im länd-
lichen Raum dienen können soll. Der Landkreis 
Vechta ist mit diesem Projekt beispielhaft für die 
verkehrliche Entwicklung eines ländlichen Raumes 
in Niedersachsen und eine Übertragbarkeit der 
Ansätze auf andere ländliche Räume bildet einen 
besonderen Mehrwert.

Das Projekt beinhaltet Maßnahmen, die den 
Bürgern im Landkreis Vechta einen Umstieg auf 
umweltfreundliche Verkehrsmittel erleichtern bzw. 
teilweise erst ermöglichen. Es umfasst verschiede-
ne Bausteine, die als Innovationen im Bereich des 
Öffentlichen Nahverkehrs in Niedersachsen und 
Deutschland gesehen werden können: 

1. Sicherung autonomer Mobilität für alle Bevölke-
rungsgruppen durch fl ächendeckende und be-
darfsorientierte Bedienung im gesamten Gebiet 
des Landkreises als Ergänzung eines fl exibilisier-
ten Linienbetriebs und als Zu- und Abbringer zu 
regionalen Bus- und Bahnverbindungen. 

2. Weitgehende Umsetzung des Grundsatzes der 
Nachhaltigkeit durch Kostentransparenz, effi zi-
ente Prozesse, hohem Kostendeckungsgrad und 
der kulturellen Verankerung in Kommunen und 
Einrichtungen durch gezielte Maßnahmen zur 
Entwicklung der Mobilitätskultur. 

3. Integration verschiedener innovativer Techniken 
(u.a. IT-Systeme zur Buchung und Disposition 
bedarfsorientierter Angebote, Auskunftssyste-
me, elektronisches Fahrgeldmanagement und 
internetbasierte Lösungen) als zeitgemäße Werk-
zeuge ressourcenschonender Mobilitätsangebo-
te.

4. Umsetzung eines systemischen Ansatzes zur 
Nutzung verschiedenster Ressourcen für den Be-
trieb des Mobilitätssystems und fi nanzielle Ein-
bindung weiterer Nutznießer (z.B. Einzelhändler, 
Banken, Ärzte) zur Sicherstellung einer langfristi-
gen Finanzierbarkeit des Gesamtsystems. 

5. Integrierter Organisationsansatz unter Einbe-
ziehung verschiedenster öffentlicher Mobili-
tätsangebote (Bahnverbindungen, feste Lini-
enangebote, rein bedarfsorientierte Angebote, 
Fahrgemeinschaften, Car-Sharing-Angebote) 
Verkehrsmittel (Bahn, Bus, PKW, Fahrrad mit und 
ohne Elektroantriebe) und Mobilitätsdienstleister 
(Verkehrsunternehmen, Taxi- und Mietwagen-
unternehmen, CarSharing-Anbieter, Fahrradser-
vice-Angebote, Betreiber Mobilitätszentrale) zu 
einem abgestimmten und modularen Mobilitäts-
system innerhalb einer übergreifenden Tarif-
struktur und gestützt von einem kreisweiten und 
umfassenden Mobilitätsmanagement.

6. Mobilitätszentrale als wesentliche Dienst-
leistungseinrichtung, die Informationen und 
Dienstleistungen (u.a. Entgegennahme von 
Fahrtwünschen für bedarfsorientierte Verkehre 
und Disposition der Fahrzeuge, Beratungsleis-
tungen u.a. für Neubürger oder Betriebe bei der 
Einführung von Job-Tickets) zum Thema Verkehr 
und Mobilität für Einzelpersonen, Unternehmen, 
Organisationen und Kommunen anbietet. 

10 Stärkung klimaschonender Verkehrsträger im         
 ländlichen Raum
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Der erste Projektbaustein wurde im letzten Jahr 
abgeschlossen. Dieser umfasste die Konzepterstel-
lung, beruhend auf einer ausführlichen Machbar-
keitsstudie unter Einbeziehung der TU Darmstadt 
und 147 Vertretern verschiedener Personengrup-
pen im Landkreis Vechta.
Der zweite Projektbaustein umfasst die Umsetzung 
des Projekts. 

• Konkretisierung der ÖPNV-Angebote sowie der 
Mobilitätszentrale (seit April 2011 weitgehend 
abgeschlossen). 

• Bis zum Herbst 2011 sollen die Beschlüsse der 
Vertretungen in Gemeinden, Städten und dem 
Kreistag (Landkreis) gefasst werden. Aktuell 
laufen die Vorbereitungen zur Fassung der Be-
schlüsse.

• Die Umsetzung soll im Herbst mit der Einrich-
tung der Mobilitätszentrale beginnen. 

• Im Sommer 2012 sollen dann die Mobilitätsan-
gebote starten.

• Von Sommer 2012 bis Sommer 2014 soll der 
Probetrieb des Gesamtprojekts stattfi nden.

Im Laufe des Jahres 2014 soll über die Fortsetzung 
des neu geschaffenen Angebots entschieden wer-
den. Zur Steuerung des Projekts wurde bereits ein 
Arbeitskreis eingerichtet, der vom Landkreis gelei-
tet wird und an dem Vertreter aller Kommunen, 
der lokalen Verkehrsunternehmen und weiterer 
wichtiger Akteure im Landkreis teilnehmen.
Beschreibung: „Mobil um Vechta“ beinhaltet 
einen umfassenden Ansatz zur Stärkung klima-
schonender Verkehrsträger im ländlichen Raum. 
Gleichzeitig stellt das Projekt einen umfassenden 
Ansatz zur Verbesserung der Mobilität im ländli-
chen Raum dar und könnte zum Vorbild zur Befrie-
digung von Mobilitätsbedürfnissen in einer älter 
werdenden ländlichen Gesellschaft werden. Es 
wird der Regierungskommission Klimaschutz emp-
fohlen, dieses Projekt dem Land Niedersachsen als 
Forschungsvorhaben des Landes vorzuschlagen 
und es weiter zu begleiten.

Es wird eine zweistufi ge Unterstützung des Pro-
jekts durch das Land Niedersachsen empfohlen:

• Stufe 1: Begleitung des Projekts durch das Land 
Niedersachsen u.a. durch Hilfestellungen beim 
Erreichen von Fördermitteln entsprechend der in 
Niedersachsen geltenden Förderrichtlinien und 
rechtlichen Rahmenbedingungen und bei der 
Kommunikation des neuen Systems.

• Stufe 2: Evaluation des Projekts hinsichtlich 
klimarelevanter Ergebnisse. Hierbei kann auf die 
vom Landkreis erhobenen Daten zur Evaluation 
der verkehrlichen Entwicklung und auf digitales 
Datenmaterial des neuen Leitsystems zurückge-
griffen werden. 

Mittels einer solchen Unterstützung können 
fundierte Erkenntnisse hinsichtlich klimarelevanter 
Veränderungen bei einer kreisweiten Verlage-
rung des Verkehrsaufkommens vom MIV auf den 
Umweltverbund gewonnen und bei zukünftigen 
Vorhaben verwendet werden. Die Projektergebnis-
se können weiter als Basis dazu genutzt werden, 
entsprechenden Handlungsempfehlungen (bis hin 
zu Handbüchern) zur Umsetzung des Konzeptes in 
weiteren Landkreisen in Niedersachsen zu erarbei-
ten.

Akteur: 
Landesregierung.

Zielgruppe: 
Beteiligte am Projekt „Mobil um Vechta“.

Maßnahmentyp: 
Forschung, Förderung.
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Ziel: 
Ergänzung des Handlungsvorschlags „Multimo-
dales Mobilitätsportal“ um den Übertragungsweg 
des digitalen Radios mit aktuellen Verkehrsinfor-
mationen zur Verbesserung der Reisedurchführung 
durch eine entsprechende mobile Applikation (z.B. 
Smartphone) oder durch die vielfach alternativ 
genutzte Radioinformation.

Sachstand: 
Heutige Navigationsgeräte erlauben zwar schon 
die Wahl kürzester oder bei freier Strecke schnells-
ter oder steigungsarmer Routen, für Anpassungen 
an aktuelle Verkehrssituationen sind aber aktuelle 
Verkehrsnachrichten per Radio erforderlich, dem 
am weitesten verbreiteten Medium im Auto. 
Genaue Informationen sind vor allem für die vor 
der Einführung stehende Elektromobilität relevant, 
die in der Anfangsphase nur geringen Reichweiten 
aufweisen wird. 

Beschreibung: 
Fahrzeuge sollen über den digitalen Rundfunk als 
ein Informationsweg des Multimodalen Mobilitäts-
portals mit Informationen zu Verkehrszuständen 
(Staus, Baustellen, Behinderungen, Veranstaltun-
gen, alternative Verkehrsmittel für die Reisepla-
nung), Topographie, und Ladesäulenpositionen 
versorgt werden. Dazu sollen erstmalig und 
frühzeitig für die Region und die Stadt Hannover 
- modellhaft für Deutschland - erweiterte, digitali-
sierte Verkehrsinformationen über das sich derzeit 
umfassend einführende Digital Radio in dem dafür 
vorgesehenen, europaweit standardisierten Ver-
fahren (TPEG) übertragen werden.

11 Ergänzung zu Maßnahmenempfehlung 3,  
  Multimodales Mobilitätsportal: Dynamische 
  Navigation in Städten mit Verkehrsinformationen
   über Digital Radio (ECODyNIS)

Akteure: 
Landesregierung als Förderer einer schnellen Reali-
sierung der Übertragung von Verkehrsnachrichten 
über Digital Radio als ein Bestandteil des Multimo-
dalen Mobilitätsportals.

Zielgruppe: 
Nutzer des Multimodalen Mobilitätsportals 
(Verkehrsteilnehmer).

Maßnahmentyp: 
Informationsmaßnahme, Fördermaßnahme.
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12 Verkehrssparende Raum- und Siedlungsentwicklung

Ziel: 
Vermeidung von Verkehr und damit CO2-Emis-
sionen durch eine verkehrssparende Raum- und 
Siedlungsentwicklung

Sachstand: 
Die Steuerung der Siedlungs- und Flächenentwick-
lung auf regionaler Ebene ist eine der bedeuten-
den Stellschrauben zur Schaffung verkehrsarmer 
Siedlungsstrukturen und damit zur Reduzierung 
der Verkehrsleistung und der verkehrsbedingten 
CO2-Emissionen. Zwischen den Siedlungsstruk-
turen und der Verkehrsentwicklung besteht ein 
direkter Zusammenhang. So beeinfl usst die Art 
der Siedlungsstruktur sowohl die Wegelängen als 
auch die Verkehrsmittelwahl. Umgekehrt beein-
fl ussen die Verfügbarkeit und der Ausbaugrad von 
Verkehrsmitteln die Siedlungsstrukturen. Steigende 
Flächeninanspruchnahme und Zersiedlung führen 
zu einem starken Anstieg der Wegelängen und zu 
einer verstärkten Nutzung des PKW. Gleichzeitig 
zerfallen vorhandene Strukturen und Zentren. Die 
Siedlungsstruktur stellt deshalb einen Schlüsselfak-
tor im Hinblick auf eine Reduzierung der verkehrs-
bedingten CO2-Emissionen dar. 

Folgende Steuerungsansätze bestimmen den Pro-
zess der verkehrssparenden Raum- und Siedlungs-
entwicklung:

• Flächenverbrauch
• Verhältnis Innenentwicklung zu Außenentwick-

lung
• Brachfl ächenrecycling
• Siedlungsstruktur, Nutzungsmischung
• Siedlungsentwicklung an den Achsen und Halte-

punkten des SPNV.

Der Arbeitskreis „Flächenverbrauch und Bo-
denschutz“ der 6. Regierungskommission der 
niedersächsischen Landesregierung „Energie- 
und Ressourceneffi zienz“ hat einen Bericht mit 
Handlungsempfehlungen zur „Reduzierung des 
Flächenverbrauchs“ erarbeitet. Diese Handlungs-
empfehlungen beinhalten auch als Nutzen die 
Vermeidung von Verkehr. Hierdurch werden neben 
den anderen im Abschlussbericht beschriebenen 
Nutzeffekte auch CO2-Emissionen vermieden. 
Darüber hinaus sind unter 2. weitere Ansatzpunk-
te entwickelt worden, um über das Landesraum-

ordnungsprogramm (LROP) sowie die Regionalen 
Raumordnungsprogramme (RROP) CO2-mindernde 
Maßnahmen zu steuern. Die Ziele der Raumord-
nung sind von den Städten und Gemeinden zu 
beachten und unterliegen nicht dem Abwägungs-
gebot. Damit entfalten sie eine starke Steuerungs-
wirkung. Weiterhin können kooperative Regional-
planung und Regionalentwicklungskonzepte eine 
wichtige Rolle spielen 

Beschreibung: 
Die Regierungskommission empfi ehlt dem Land 
Niedersachsen

1. Begrüßung des Abschlussberichts des Arbeits-
kreises „Flächenverbrauch und Bodenschutz“ 
- Reduzierung des Flächenverbrauchs - für die 
Kommission der niedersächsischen Landesregie-
rung „Energie- und Ressourceneffi zienz“ sowie 
die Umsetzung von folgenden Maßnahmenvor-
schlägen aus dem genannten Abschlussbericht 
(Kap. 6), die das Thema Verkehr und das Land 
als handelnde Institution betreffen:

   • Förderung der Städte und Gemeinden zur 
Aufnahme von Flächeninformationen (Kap 
6.1)

   • Aufrechterhaltung und verbesserte Ausstat-
tung von Förderprogrammen für Brachfl ä-
chensanierungen und auf die Innenentwick-
lung gerichtete Stadt- und Dorfentwicklungen 
(Kap 6.2)

• Unterstützungsleistungen und Beratung des 
   Landes für die Kommunen u.a. bei Datener-  
   hebungen und -analysen, bei Bevölkerungs- und
   Wohnungsmarktprognosen (Kap 6.3)
• Empfehlungen zum Flächenrecycling (Kap. 6.4). 
• Informations- und Kommunikationskampagnen 
   des Landes für Kommunen, wichtige Akteure 
   und Multiplikatoren zum Thema (Kap 6.5)
• Prüfung der Wirkungen von Instrumenten mit  
   Preismechanismen (Kap. 6.6)



136

2. Zur Schaffung bzw. Stärkung verkehrsarmer 
 Siedlungsstrukturen kann Regional- und Lan-

desplanung durch eine Steuerung der Sied-
lungs- und Flächenpolitik auf regionaler Ebene 
beitragen. Dazu werden folgende Schritte 
vorgeschlagen: 

a) Ergänzungen im Landesraumordnungs-
 programm (LROP):
       • Aufnahme eines Abschnittes zum Klima-

schutz als Aufgabe der Raumordnung, der 
insbesondere auf CO2-Minderung durch 
verkehrssparende Raum- und Siedlungsent-
wicklung eingeht.

    Als Ergänzung sollten als Ziele und Grundsätze    
    der Raumordnung aufgenommen werden:
       • Regelungen zur Begrenzung der Siedlungs-

entwicklung auf Eigenentwicklung bei 
fehlender Infrastrukturausstattung 

       • Innentwicklung mit Vorrang vor Außenent-
wicklung

       • Vorrangige Nutzung von Brachfl ächen
       • Weitere Flächeninanspruchnahme für 

Siedlungszwecke nur nach Ausschöpfung 
der Innenentwicklungspotenziale; Nachweis 
über kommunales/ regionales Flächenent-
wicklungskonzept

 b) Ergänzungen für die Regionalen Raumord-    
       nungsprogramme (RROP): 
 Durch die Koppelung des Zentrale–Orte-
 Systems mit dem Instrument der Eigenent-

wicklung kann die Siedlungsentwicklung auf 
die zentralen Orte mit guter ÖPNV – Erreich-
barkeit sowie Versorgungs- und Infrastruk-
turausstattung gelenkt werden und zudem 
unerwünschte Siedlungsentwicklungen in 
ländlichen Ortschaften vermieden werden. Als 
Ziele der Raumordnung können zwei Typen 
von ländlich strukturierten Siedlungen festge-
legt werden:

    • ländlich strukturierte Siedlungen mit der Funk-
tion Eigenentwicklung, deren Siedlungsent-
wicklung grundsätzlich auf eine angemessene 
Entwicklung zu begrenzen ist (zum Beispiel 
prozentuale Siedlungsfl ächenentwicklung in 
der Laufzeit des RROP (10 Jahre)), 

    • ländlich strukturierte Siedlungen mit der Er-
gänzungsfunktion Wohnen, deren Siedlungs-
entwicklung sich anhand ihrer Bedeutung für 
die regionale Entwicklung von der Eigenent-
wicklung abhebt. 

Formulierungsvorschlag LROP (Kap. 2.1): 
Bei der Siedlungsentwicklung ist auf einen 
sparsamen Umgang mit der Ressource Fläche, 
eine gute Infrastrukturausstattung sowie eine 
Anbindung an den ÖPNV mit guter Bedie-
nungsqualität zu achten. Innenentwicklung 
hat Vorrang vor Außenentwicklung. Die 
Träger der Regionalplanung sollen soweit wie 
möglich die Siedlungs- und Einzelhandelsent-
wicklung auf die Innenentwicklung lenken. 
Die Notwendigkeit der Außenentwicklung 
muss belegt werden. Als Orientierungswert ist 
ein Verhältnis von 3:1 von Innenentwicklung 
zur Außenentwicklung analog der Nachhaltig-
keitsstrategie des Bundes zu Grunde zu legen. 
In Abstimmung mit den Städten und Gemein-
den wird empfohlen regionale Flächenkataster 
und Einzelhandelskonzepte zu erstellen. Die 
Siedlungsentwicklung ist auf die Einzugsge-
biete der Haltstellen des ÖPNV zu lenken. 

Formulierungsvorschlag LROP (Kap. 2.2): 
Außerhalb der zentralen Orte soll sich die 
Siedlungsentwicklung im Wesentlichen auf 
den Eigenbedarf begrenzen (Eigenentwick-
lung).  Im RROP können entwicklungsfähige 
Orte mit der Funktion Wohnen festgelegt 
werden, die folgenden Kriterien genügen:

Grundschulstandort,

ÖPNV-Anbindung mit guter 
Bedienungsqualität,

Grundversorgung im Einzelhandel 
(Lebensmittel),

ausgewogenes Verhältnis von Wohn- und 
Arbeitsstätten.

Es ist ein Kataster über die Entwicklung der 
Siedlungsfl äche in den ländlich strukturierten 
Siedlungen zu führen.
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 c) Kooperative Regionalplanung: 
 Die Regionalplanungsträger sollen sich an den 

realen Verfl echtungsräumen orientierten. 

Formulierungsvorschlag LROP (Kap. 1.1): 
Die Träger der Regionalplanung sollen bei er-
kennbaren funktionalen Verfl echtungen über 
das eigene Plangebiet hinaus eine kooperative 
Regionalplanung mit den benachbarten Trä-
gern der Regionalplanung betreiben.

 d) Regionalentwicklungskonzepte: 
     Die formellen Regelungen der Landes- und 
       Regionalplanung müssen ergänzt werden 
     durch regionale Entwicklungskonzepte zur 
      klimagerechten Siedlungssteuerung und 
     Verkehrsentwicklung. Eine Zusammenarbeit 
       über kommunale und Ländergrenzen hinweg 
       ist zu prüfen. Im Sinne einer Regional 
       Governance ist dabei auf einen Einbindung 
       regionaler Akteure, auf Öffentlichkeitsarbeit/
       Beteiligung und eine Kooperation zwischen 
       öffentlichem und privatem Sektor zu achten. 
       Die Ergebnisse dieser Konzepte stellen die 
       Grundlagen für die Regionalen Raumord-
       nungsprogramme (RROP) dar und können 
       mittels raumordnerischer Verträge zwischen       
       den Partnern festgeschrieben werden.

Formulierungsvorschlag LROP (Kap. 1.1): Zur 
Einbindung der formellen Regionalplanung in 
die gesamträumliche Entwicklung sind für die 
funktionalen Verfl echtungsbereiche Regional-
entwicklungskonzepte zwischen den Trägern 
der Regionalplanung unter Einbeziehung der 
gesellschaftlich relevanten Gruppen zu erstel-
len. Die Umsetzung kann durch raumordne-
rische Verträge mit dem Land Niedersachsen 
begleitet werden.

Akteure: 
Landesregierung und entsprechende Akteure bei 
der Erstellung des LROP und RROP.

Zielgruppe: 
Träger der Regionalplanung, Kommunen, Akteure 
bei der Siedlungs- und Flächenentwicklung.

Maßnahmentyp: 
Anpassung von Gesetzeswerken; Information und 
Fortbildung, Förderung, Planung und Kooperation. 
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Ziel: 
Minderung der CO2-Emissionen von öffentlich ge-
nutzten Fahrzeugen durch einen nachhaltigkeitso-
rientierten Beratungsprozesses zur umweltbezoge-
nen Entscheidungsunterstützung im Rahmen von 
Beschaffungsprozessen 

Sachstand: 
Das Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN) ist die 
zentrale Einkaufs- und Versorgungsorganisation in 
der niedersächsischen Landesverwaltung. Durch 
das LZN werden pro Jahr ca. 1.000 Kraftfahrzeuge 
beschafft oder geleast, z.B. Einsatzfahrzeuge für 
die Polizei, Kraftfahrzeuge für Straßenbau, Küsten- 
und Naturschutz, die Geoinformation und Justiz.
Im Rahmen der bestehenden Beschaffungsprozes-
se werden die Anforderungen für zu beschaffende 
Fahrzeuge dem LZN übergeben und in der Regel 
unmittelbar für die weiteren Schritte der Beschaf-
fung herangezogen. Eine Rückkopplung zwischen 
LZN und Kunden fi ndet bislang v.a. im Kontext 
ökonomischer und vergaberechtlicher Kriterien 
statt. Eine Berücksichtigung ökologischer und so-
zialer Kriterien als Entscheidungsgrundlage für die 
Beschaffungen fi ndet zwar in Ansätzen statt, kann 
aber weiter professionalisiert werden. 

Durch die Ausweitung alternativer Antriebs-
konzepte bei zukünftigen Fahrzeugen kommt 
umweltbezogenen Kriterien in Beschaffungspro-
zessen eine wichtige Bedeutung zu. Die Potenziale 
bezüglich Verbrauchs- und Emissionsreduzierung 
sind dabei von Antriebstechnologie, Fahrzeu-
geinsatzspektrum, Gewicht u.a. abhängig. So 
können Elektro- und Hybridfahrzeuge vor allem 
im Stadtverkehr (niedrige Geschwindigkeiten, 
viele Beschleunigungs- und Bremsvorgänge) 
entscheidende Verbrauchsvorteile gegenüber 
verbrennungsmotorisch angetriebenen Fahrzeu-
gen bieten. Im Kurzstreckenbetrieb kann durch 

13 Pilotprojekt Nachhaltige Beschaffung – Vermeidung 
 von Emissionen öffentlicher Fahrzeuge durch nach-
 haltigkeitsorientierte Beratung in Beschaffungs-
 prozessen

den Einsatz von E-Fahrzeugen lokal emissionsfrei 
gefahren werden. Dagegen können diese Minde-
rungspotenziale bei relativ konstanten Geschwin-
digkeiten, wie bei Landstraßen- oder Autobahn-
fahrten, nicht erschlossen werden. 

Beschreibung: 
Die Regierungskommission empfi ehlt dem Land 
Niedersachsen, ein Pilotprojekt zur „Nachhaltigen 
Beschaffung durch Beratung im Beschaffungs-
prozess“ beim LZN zu initiieren und fi nanziell zu 
unterstützen.

Im Rahmen eines Pilotprojekts wird das LZN als 
zentraler Dienstleister in Niedersachsen einen 
Beratungsprozess aufbauen und mit interessierten 
Kunden exemplarisch anhand konkreter Beschaf-
fungen erproben. Im Rahmen der Erprobung 
sollen Kunden so beraten werden, dass sie für 
alternative Entscheidungen die jeweiligen ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Eigenschaften 
der Fahrzeuge in transparenter Form dargelegt 
bekommen. Dazu wird das LZN einen Beratungs-
prozess mit folgenden Schritten anbieten:

• Erfassung der Beschaffungsvorgaben anhand 
eines zu entwickelnden Fragerasters

• Bewertung alternativ möglicher Kfz anhand öko-
nomischer, ökologischer und sozialer Kriterien

• Durchführung der nachhaltigkeitsorientierten 
Bewertung 

• Gemeinsame Ergebnisevaluation zwischen LZN 
und Kunden

• Durchführung des Vergabeverfahrens für die 
Fahrzeuge.

Die Erprobungsphase soll durch eine aktive Pres-
searbeit begleitet werden, so dass andere interes-
sierte Landesstellen über das Beratungsangebot 
umfassend informiert werden.

Methodische Begleitung: Um für das LZN eine 
integrierte ökonomische, ökologische und soziale 
Bewertung alternativer Fahrzeuge in einfacher 
und alltagstauglicher Form zu ermöglichen, ist 
ein methodisches Bewertungswerkzeug erforder-
lich. Dieses Werkzeug soll durch eine geeignete 
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Abfrage der Fahrprofi le und Einsatzspektren der 
beschaffenden Organisationseinheit zunächst die 
grundlegenden Daten über die späteren Einsatz-
eigenschaften erfassen, z.B. typische Fahrstrecke 
(nach Stadt, Land, Autobahn), Einsatzhäufi gkeit, 
typische Fahrzeit/Streckenlänge pro Einsatz bzw. 
Tag und typische Stillstandzeiten, typische Einsatz-
zeiten (Uhrzeit), etc. 

Um auf der Grundlage der erfassten Einsatzeigen-
schaften die integrierte ökonomische, ökologische 
und soziale Bewertung alternativer Fahrzeuge zu 
ermöglichen, sollen darüber hinaus in Form einer 
einfachen Datenbank verschiedene fahrzeugbe-
zogene Antriebsstrangeigenschaften alternativ 
in Frage kommender Fahrzeuge (z.B. Antriebs-
technik, Reichweite, etc.) abgebildet werden, u.a. 
Kraftstoffeinsparpotenziale durch Elektro- und 
Hybridfahrzeuge, Lebensdauereigenschaften von 
Batterien sowie Daten über CO2-Emissionen von 
Elektrofahrzeugen. 

Durch ein zu entwickelndes Bewertungswerkzeug 
sollen die Erfassungskriterien den Fahrzeugdaten 
gegenübergestellt werden, um neben den alter-
nativen Kosten für verschiedene Fahrzeuge auch 
potenzielle Emissionseinsparungen zu ermitteln. 
Dazu soll im Rahmen des Pilot-projekts ein prak-
tisches und alltagstaugliches Werkzeug zur 
einfachen Entscheidungsunterstützung der zuvor 
genannten Kriterien durch einen Ingenieurdienst-
leister oder eine wissenschaftliche Einrichtung in 
enger Zusammenarbeit mit dem LZN entwickelt 
und erprobt werden.

Akteure: 
Landesbetrieb Logistikzentrum Niedersachsen 
(LZN).

Zielgruppe: 
LZN-Kunden der Fahrzeugbeschaffung (Ministeri-
en, Behörden, sonst. Landesstellen). 

Maßnahmentyp: 
Initiierung und Unterstützung eines Pilotprojekts 
zur Nachhaltigen Beschaffung durch Beratung im 
Beschaffungsprozess.
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Ziel: 
Ausarbeitung einer Unterstützungsstrategie des 
Landes Niedersachsen für die Einführung koo-
perative Verkehrssysteme für alle Verkehrsträger 
(Modal Split) mit dem Ziel, aussichtsreiche Anwen-
dungen, welche den THG-Ausstoß, die Sicherheit 
und die Leistungsfähigkeit verbessern zu identifi -
zieren, zu testen und ihre Verbreitung in die Fläche 
zu unterstützen.

Sachstand: 
Es existiert keine ressortübergreifende Strategie, 
wie die Einführung kooperativer Verkehrsinfra-
strukturen auf Bundes-, Landes-, und Gemein-
destraßen durch eine gezielte Auswahl und Förde-
rung unterstützt und beschleunigt werden kann.

Beschreibung: 
Die Kernziele kooperativer Verkehrsinfrastrukturen 
sind die Verkehrseffi zienz (Minderung der CO2- 
und anderer Emissionen), die Verkehrssicherheit 
und die Leistungsfähigkeit des Netzes. In Abhän-
gigkeit zur Ausgangssituation sind theoretisch bis 
zu 20% Energie- und CO2-Minderungspotenziale 
durch Verkehrsverfl üssigung und Optimierung 
möglich. Da sich die Verbrauchsminderung auf 
den gesamten Straßenverkehr einschließlich des 
ÖPNV auswirken kann, bezieht sich die Verbesse-
rung auf über 90% des Verkehrsgeschehens und 
kann eine starke Hebelwirkung entfalten. Nieders-
achsen besitzt bei der Forschung und Entwicklung 
von kooperativer Verkehrsinfrastrukturen durch 
etablierte Partner in Wissenschaft und Wirtschaft 
einen Standortvorteil, der durch weitere Aktivi-
täten wie z.B. das AIM (Anwendungsplattform 

14 Unterstützungsstrategie zur Einführung 
 kooperativer Verkehrssysteme

Intelligente Mobilität/ DLR) strategisch ausgebaut 
wird. Die Einführung kooperativer Verkehrsinfra-
strukturen stellt jedoch eine Herausforderung dar, 
weil für eine wirkungsvolle Einführung auf Grund 
unterschiedlicher Zuständigkeiten (öffentliche und 
private Akteure) eine inhaltlich und zeitlich abge-
stimmte Vorgehensweise notwendig ist. 

Die Handlungsempfehlung zielt auf eine beschleu-
nigte Einführung dieser wirkungsvollen Technolo-
gien.

Akteure: 
Land Niedersachsen, insbesondere die Ministeri-
en für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie das 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur.

Zielgruppe: 
Verwaltung des Landes Niedersachsen.

Maßnahmentyp: 
Strategische Ausrichtung mit verschiedenen Maß-
nahmen wie Beratung, Rechtsetzung und Förde-
rung zur Zielerreichung.
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Ziel: 
Ziel der Maßnahme ist es, durch die Harmonisie-
rung des Verkehrs die CO2- und Schadstoffemissi-
on zu reduzieren und gleichzeitig zur Minimierung 
des Unfallgeschehens, zur Stauvermeidung und 
Erhöhung der Verkehrssicherheit beizutragen.

Sachstand: 
Die hohe Leistungsfähigkeit des Straßen- und 
Verkehrsnetzes in Niedersachsen, verbunden mit 
einem hohen Sicherheitsstandard, ist einer der 
wichtigsten Standortfaktoren für die wirtschaft-
liche Entwicklung. Zweifellos sind dem weiteren 
Ausbau des Straßennetzes Grenzen gesetzt, 
insofern ist der Effi zienz und dem sicheren Betrieb 
des vorhandenen Netzes besondere Aufmerksam-
keit zu schenken. Da es Aufgabe der Autobahnen 
ist, eine hohe Verkehrsleistung im weiträumigen 
Individualverkehr und Güterverkehr sicher und zü-
gig, und gleichzeitig möglichst umweltfreundlich 
abzuwickeln, sind hier vorrangige Maßnahmen zu 
ergreifen. Diesbezüglich stehen zwei strategische 
Ansätze im Fokus:

• Verbesserung der Verkehrsabwicklung mittels:

    Verstetigung des Verkehrsfl usses bei hoher 
Verkehrsbelastung durch dynamische Anpas-
sung der zulässigen Geschwindigkeiten an das 
Verkehrsgeschehen bei erhöhter Verkehrssi-
cherheit und einem Gewinn an Nachhaltigkeit 
(durch geringeren Schadstoffausstoß) 

    Vermeidung von Stauungen und Verkürzung 
der Reisezeiten

• Verbesserung der Verkehrslenkung mittels:

     räumlicher und zeitlicher Optimierung der Ver-
kehrsströme (Entzerrung von Verkehrsspitzen)

• Weiterentwicklung von Informationsdiensten so-
wie deren Übermittlung an den Verkehrsteilneh-
mer (Störungsmeldungen, frühzeitige Hinweise 
auf Bau- und Gefahrenstellen).

Die Nutzung von Informations- und Kommunika-
tionstechnik im Allgemeinen und deren spezielle 
Verwendung bei Verkehrsmanagementdiensten 
mit Einsatz von Verkehrsbeeinfl ussungsanlagen 
(VBA) spielt eine zunehmende Rolle innerhalb 
dieser Entwicklung zu einem intelligenten Betrieb 
des Straßennetzes.

Stetig ansteigendes Verkehrsaufkommen (gestei-
gerte Verkehrsnachfrage) und eine Überlastung 
der Verkehrsinfrastruktur führen zu Kapazitäts-
engpässen (Stauungen), einem Mehrverbrauch 
an Ressourcen (Kraftstoff) sowie zunehmenden 
Umweltbelastungen (CO2-Emissionen). 

Strategische Ansätze, aus denen konkrete Maß-
nahmen hervorgehen, beispielsweise unser 
bestehendes Straßennetz durch den verstärkten 
Einsatz intelligenter, innovativer Technik optimal zu 
nutzen, beinhaltet der „Masterplan Mobilitätsma-
nagement- Intelligente Straßen in Niedersachsen“ 
aus dem Jahr April 2008 unter der Überschrift 
„Verkehrstelematik“.

Zum Ende letzten Jahres hat das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung den 
„Projektplan Straßenverkehrstelematik 2015“ 
im Rahmen des „Aktionsplan Güterverkehr und 
Logistik“ veröffentlicht. Der Projektplan trägt dazu 
bei eine größere Transparenz und somit höhere 
Planungs- und Investitionssicherheiten zu schaffen. 
Mit ca. sechs Millionen € jährlich können in Nie-
dersachsen die auf die fi nanziellen und personellen 
Ressourcen der Niedersächsischen Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr abgestimmten Pro-
jektmeldungen (einschl. der Erneuerung bestehen-
der Altsysteme) umgesetzt werden. 

15 „Optimale Abwicklung des Kfz- Verkehrs 
 auf der vorhandenen Infrastruktur (Verfl üssigung  
 durch dynamische Geschwindigkeitsregelung)“
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Beschreibung: 
Die Basis der optimalen Verkehrsabwicklung 
bildet die Ausstattung des Autobahnnetzes mit 
Verkehrsbeeinfl ussungsanlagen. Streckenbeein-
fl ussungsanlagen (SBA) steuern den Längsverkehr 
in Abhängigkeit der Verkehrsstärke in Form von 
Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen und Netzbeeinfl ussungsanlagen (NBA) 
lenken den Verkehrsstrom im Falle einer Störung. 
Verkehrliche Beeinträchtigungen mit den ent-
sprechenden negativen Auswirkungen auf die 
Verkehrsqualität und die Umwelt können somit 
schneller und effektiver beseitigt werden. 

Baustellen auf Autobahnen und Bundesstraßen 
beeinfl ussen durch ihre veränderte Verkehrsfüh-
rung die Leistungsfähigkeit der Straßeninfrastruk-
tur. Reisezeitverlängerungen und ein erhöhter 
CO2- Ausstoß sind die Folge. Baustellenmanage-
ment könnte hier eine geeignete Maßnahme 
sein, um Entlastung zu schaffen. Konkret könnte 
dies eine Erhöhung vorhandener Kapazitäten im 
Baustellenbereich durch bspw. Einrichtungen ohne 
Fahrstreifenverlust auf hoch belasteten Strecken-
abschnitten, aber auch Baustelleneinrichtungen 
außerhalb von Verkehrsspitzen bedeuten. Darüber 
hinaus sind eine ausgereifte Technik zur Verkehrs-
lageerfassung und die im Störungsfall angeknüpf-
te Bereitstellung/ Übermittlung der aktuellen 
Verkehrslageinformationen an die Fahrer (z.B. 
Ausstattung mit Anzeigetafeln an entscheidenden 
Knotenpunkten mit Angabe von Alternativrouten, 
um etwaige Engpässe und Problemstellen frühzei-
tig zu umgehen) in der Lage, die Effi zienz weiter 
zu erhöhen und einen Beitrag zur Reduktion der 
CO2-Emissionen zu leisten.

Für den Güterverkehr kann eine optimale Stell-
platzauslastung der Rastplätze an Autobahnen den 
vermehrten Schadstoffausstoß durch Vermeidung 
von Suchverkehren grundsätzlich begünstigen. Die 
Effi zienzverbesserung bei der Ausnutzung vor-
handener Parkplatzkapazitäten mit Hilfe telema-
tischer Anlagen setzt jedoch die Installation von 
Erfassungssystemen an Ein- und Ausfahrten von 
Stellplätzen sowie den Informationstransfer über 
Anzeigen an der Strecke und über Mobilitätspor-
tale voraus. Dafür ist es erforderlich Innovationen 
und Entwicklungen weiter voranzutreiben.

Die Regierungskommission empfi ehlt dem Land 
Niedersachsen, Maßnahmen zu ergreifen, die zur 
Beseitigung von Engpässen in der vorhandenen 
Verkehrsinfrastruktur beitragen und die Harmoni-
sierung des Verkehrsfl usses begünstigen. 

Solche Maßnahmen sind insbesondere:

• Weiterentwicklung der Aktivitäten des Landes 
in den Feldern Telematik und Verkehrsmanage-
ment

• Optimierung des Verkehrsmanagements durch 
Modernisierung der Überwachungs- und Steue-
rungseinheit, um eine Qualitätsverbesserung von 
Verkehrsinformationen zu erzielen

• Unterstützung beim Ausbau und Betrieb der 
intelligenten Leittechnik/Telematiksysteme

• die Handlungsspielräume zu dynamischen Tem-
polimits auszunutzen

Akteure: 
Land Niedersachsen, insbesondere die Ministeri-
en für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie das 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur.

Zielgruppe: 
Motorisierter Individualverkehr, 
Güterverkehr.

Maßnahmentyp: 
Strategische Ausrichtung mit verschiedenen 
Maßnahmen. 

Erwartete Wirkungen: 
Ein mittelfristig zu realisierendes Verkehrsmanage-
ment bietet die Option auf einen effi zienteren Be-
trieb des bestehenden Verkehrssystems und dient 
somit einem umweltverträglicheren Verkehrsab-
lauf. Es ist davon auszugehen, dass gleichmäßig 
fl ießender Verkehr weniger Abgase erzeugt und 
dementsprechend weniger energieaufwendig ist 
als inhomogene Verkehrsströme, die durch Brems-
vorgänge, Beschleunigen, Überholen, Unfälle und 
Staus geprägt sind. Bei der richtigen Mischung 
und Zusammensetzung der intelligenten Einzel-
maßnahmen wird daher von einer CO2- Reduktion 
ausgegangen, eine genaue Quantifi zierung ist 
aufgrund fehlender Grundlagenforschung derzeit 
nicht möglich.

Die optimale Auslastung der Autobahnen (ma-
ximale Leistungsfähigkeit) kann somit je nach 
Zusammensetzung des Fahrzeugkollektivs bei 
verschiedenen Geschwindigkeiten des Fahrzeug-
stromes erreicht werden. Dieses Instrument soll vor 
allem bei hohen Verkehrsbelastungen eingesetzt 
werden, bei denen es ohne eine Regulierung der 
Geschwindigkeiten zu Behinderungen oder einem 
Stillstand (Stau) kommen würde.
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Anhang

Bauen und Wohnen
Die folgende Übersicht der kommunalen Projekte 
im Rahmen der Umsetzung des Konjunkturpakets 
II, die Maßnahmen zur energetischen Sanierung 
umfassen, verdeutlicht das Volumen der Investiti-
onen. 

Tabelle 23: Projekte mit energetischer Sanierung im Rahmen der Umsetzung des Konjunkturpakets II (Stand 31.03.2011)

29 Im Gesamten Programmvolumen (PV) des Konjunkturpakets II für Niedersachsen sind die Kommunalen Förderschwerpunkte 
   Schulinfrastruktur Medienausstattung (PV: 40 Mio. €), Schulinfrastruktur Innovations- und Zukunftszentren der berufl ichen Weiterbildung 
   (21,46 Mio. €), Breitbandversorgung (PV: 49,16 Mio. €), Krankenhäuser (PV: 50 Mio. €), Hochwasserschutz (PV: 6,98 Mio. €) und Altlasten-
   sanierung (PV: 6,58 Mio. €) enthalten, in denen keine energetische Sanierung durchgeführt wird. Dasselbe gilt für das Öffentliche Volumen.
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Bildung
Maßnahmenteile für Maßnahme 1: Klimaschutzförderprogramm für die Schulen im Land Niedersachsen (Seite 156)

I. Förderpaket: Stärkung der Akteure 

Ziel: 
Ziel ist die verstärkte Qualifi kation von Lehrkräften 
zur Klimabildung.

Sachstand: 
Derzeit existieren in Niedersachsen zahlreiche An-
gebote zur Aus- und Fortbildung von Lehrkräften, 
die auch einen substanziellen Beitrag zur Klima-
bildung leisten könnten. Diese Angebote werden 
aktuell freiwillig wahrgenommen und sind in der 
Regel unterschiedlichen Fächern bzw. Themenfel-
dern zugeordnet. 

Beschreibung: 
Die Aufgaben von Lehrkräften sind ebenso 
vielfältig wie anspruchsvoll: unterrichten, diagnos-
tizieren, beraten, administrieren und entwickeln. 
Dies setzt eine hochwertige Qualifi zierung voraus. 
Deshalb verlangt die Planung und Initiierung von 
Lernprozessen zum Klimaschutz und Klimawandel 
neben dem Fachwissen und der Fachdidaktik/
- methodik eine interdisziplinär und transdiszipli-
när orientierte Strategie, die auf eine langfristige 
Kompetenzentwicklung im Sinne eines refl ektier-
ten Entwicklungsprozesses angelegt ist. Anknüp-
fungspunkte sind die Phasen der universitären 
Ausbildung, die Ausbildungsseminare der 2. Phase 
der Lehrerausbildung sowie Fort- und Weiterbil-
dungsangebote.

Die Maßnahme sollte aus den folgenden Baustei-
nen bestehen, die miteinander zu verzahnen sind, 
um die gewünschte Wirkung zu erzielen: 

1. Überprüfung der BA/MA-Strukturen für Studie-
rende mit dem Berufsziel Lehramt hinsichtlich 
vorhandener bzw. ggf. enger zu verzahnender 
oder zu entwickelnder Ausbildungselemente für 
Klimabildung. 

I.a. Stärkung der Aus- und Fortbildung von 
 Lehrkräften in den Bereichen Klimaschutz und 
 Klimawandel 

 In der universitären Ausbildung der Lehrkräfte ist 
eine interdisziplinäre Betrachtung in affi nen Stu-
dienfächern im Bereich BNE und Klimabildung 
wünschenswert und sollte sich im Angebot der 
Hochschulen – in Abhängigkeit vom jeweiligen 
fachlichen Angebot und Profi l – widerspiegeln 
(z.B. in Seminaren, Praktika, „Feldstudien“ etc.). 

2. Berücksichtigung der Klimabildung in der Aus-
bildung der Studienseminare, Angebot einer 
Zusatzqualifi kation für Klimabildung und BNE an 
einschlägigen niedersächsischen Studiensemina-
ren, Fortbildung der Fachseminarleitungen.

 Die Studienseminare sollten die Klimaschutzpro-
blematik insbesondere unter fachdidaktischen 
und fachmethodischen Aspekten behandeln. 
Dabei sollte auch der Kompetenzerwerb zum 
Fächer verbindenden, fachübergreifenden und 
vernetzten Handeln innerhalb der Schule und 
im Verbund mit außerschulischen Lernpartnern 
Berücksichtigung fi nden.

3. Fort- und Weiterbildungsangebote zur Klima-
bildung für die 3. Ausbildungsphase, Qualifi zie-
rung der Fachberatungen

 Ein System solider Fort- und Weiterbildungs-
module kann die Bearbeitung der Klimaschutz-
problematik aus fachlichen, fachdidaktischen 
und fachmethodischen Aspekten unterstützen 
und dabei die Entwicklung wirksamer Formen 
der fachübergreifenden Arbeit (z. B. innerhalb 
der naturwissenschaftlichen Fächer oder der 
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sowie 
zur Zusammenarbeit beider Bereiche) beför-
dern. Hierzu lässt sich auf die Fülle der schon 
gewonnenen Erfahrungen aus unterschiedli-
chen Projektansätzen zurückgreifen und ein 
Portfolio an Materialien präsentieren, dass den 
Schulen zur Verfügung gestellt werden kann. 
Ebenso wichtig bleibt es jedoch, weiter an der 
Entwicklung konkreter Lehr-/ Lernangebote für 
die Schulpraxis und an der Umsetzung von Best-
Practice-Beispielen zu arbeiten. Die Fortbildung 
zu dem jeweils angesprochenen Themenfeld 
sollte Folgendes berücksichtigen:
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  a) die Einbindung des Gestaltungsprinzips der 
nachhaltigen Entwicklung,

  b) den curricularen Bezug in den bestehenden 
Fächern,

  c) denkbare Verknüpfungen mit bestehenden 
Themenfeldern der Kerncurricula einzelner 
Fächer,

  d) Schwerpunktsetzungen, insbesondere im 
 Hinblick auf das Auswahlproblem bei der 
      Themenstellung bzw. unter Beachtung 
      knapper Stundendeputate sowie

  e) das Aufzeigen differenzierter methodischer 
Ansätze im Hinblick auf das Ziel, die Hand-
lungskompetenz von Lehrkräften zu fördern.

 Niedersachsen ist ein Flächenland, d. h. bei der 
Entwicklung einer Fort- und Weiterbildungskon-
zeption für den Bereich Klimaschutz sollte auch 
auf moderne Formen einer internetgestützten 
Fort- und Weiterbildung nach dem „Blended-
Learning-Prinzip“ zurückgegriffen werden. 
Dabei könnte es hilfreich sein, eine Gruppe 
von Tutorinnen und Tutoren zu qualifi zieren, 
die nicht nur regionale Initiativen unterstützen 
und Beratungskompetenz für die Durchfüh-
rung von Präsenzphasen zur Verfügung stellen 
könnte, sondern auch für die Kontinuität der 
Maßnahmen in der Fläche mit Sorge tragen 
kann. Des Weiteren ist zu prüfen, inwieweit das 
niedersächsische System der Fachberater/innen, 
insbesondere derjenigen für die einzelnen Fächer 
bzw. Fachbereiche einbezogen werden kann.

Akteure: 
Landesregierung gemeinsam mit Hochschulen 
sowie Aus- und Fortbildungseinrichtungen.

Zielgruppe: 
Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen.

Finanzieller Aufwand: 
nicht bezifferbar.
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Ziel: 
Klimaschutzbeauftragte sollen Maßnahmen zur 
effi zienten Nutzung von Energie und zum Klima-
schutz sowie zu Klimafolgeanpassungen sowohl in 
der Schule als Einrichtung als auch in den inter- 
und intradisziplinären Aspekten im Unterricht 
stärker verankern und Maßnahmen miteinander 
verbinden. Sie begleiten die Umsetzung konkreter 
Maßnahmen.

Sachstand: 
Klimaschutzbeauftragte sind bisher in der Regel 
eher auf kommunaler Ebene tätig. Sie erstellen Kli-
maschutzkonzepte, setzen diese um, messen den 
Umsetzungserfolg, betreiben Öffentlichkeitsarbeit 
und kümmern sich um neue Finanzierungsmög-
lichkeit.

Mit dem Anspruch des BMU, dass öffentliche 
Gebäude Vorbildcharakter für Klimaschutz und 
Ressourcenverbrauch haben sollen, steigt der 
Bedarf, auch in schulischen Gebäuden diese 
Vorbildfunktion zu erfüllen. Im Unterricht gewon-
nene Erkenntnisse können vor Ort umgesetzt und 
damit für Kinder und Jugendliche glaubhafte und 
authentische Wege beschrieben werden.

I.b. Klimaschutzbeauftragte an Schulen 

Beschreibung: 
Jede Schule in Niedersachsen benennt eine Lehr-
kraft als Klimaschutzbeauftragte. Die Aufgaben 
umfassen zum einen die Anregung und Begleitung 
von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klima-
folgenanpassung in der Schule in Zusammenarbeit 
mit Schulträgern und weiteren Verantwortlichen, 
wie die kommunale Klimaschutzbeauftragten. 
Zum anderen berät die Lehrkraft Kolleginnen und 
Kollegen zu neuen Entwicklungen in der Klima- 
und Energiebildung, die z.B. Auswirkungen auf 
den Fachunterricht haben. Sie sind neben der 
Schulleitung die primären Ansprechpartner für alle 
Maßnahmen des Klimaschutz-Förderprogramms. 
Die Klimaschutzbeauftragten nehmen an entspre-
chenden Fortbildungen teil und sorgen für die 
schulische Vernetzung und die Kooperation mit 
externen Partnern.

Zielgruppe: 
Schulen aller Schulformen und Altersstufen.

Akteure: 
Kultusbehörden und Schulleitungen.
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II. Förderpaket: Vernetzung der Akteure

Ziel: 
Steigerung der Kenntnisse und Handlungsopti-
onen zum Klimaschutz und Klimawandel durch 
vermehrte Kommunikation mit externen Experten 
und durch stärkere Vernetzung von Schulen unter-
einander. 

Sachstand: 
Die bisherigen landesweiten Netzwerkstrukturen in 
Niedersachsen sind gut ausgebildet (s.a. Unter-
suchung im Auftrag des BMU zu „Klimaschul-
netzwerken“, Energie- und Umweltzentrum am 
Deister e.V., 2009). Die unterschiedliche inhaltliche 
Ausrichtung der einzelnen Netzwerke führt jedoch 
zu Alleinstellungsmerkmalen, die in ihrer gegensei-
tigen Dynamik und in ihrer bisherigen spezifi schen 
Tendenz möglichen Synergieeffekte untereinander 
nicht optimal nutzen. Gerade die programmatische 
und inhaltliche Vielfalt dieser Netzwerke kann und 
sollte aber dazu führen, über mögliche zukünftig 
nutzbare Synergien zu refl ektieren. Durch die Ein-
richtung von Schülerfi rmen und -genossenschaften 
an etwa 300 Schulen, die wiederum untereinan-
der vernetzt sind, gibt es zahlreiche Kontakte zu 
außerschulischen Betrieben. Netzwerke bedürfen 
allerdings einer ständigen Dynamisierung, um 
den Austausch zwischen den Partnern auf einem 
hohen Niveau zu halten.

Beschreibung: 
Insbesondere zum Aufbau ergänzender Vernet-
zungsstrukturen wird eine Koordination benötigt, 
die Treffen organisiert, Räume zum Austausch an-
bietet, Strukturen aufbaut und Akteure anspricht 
und einbindet. Die Aufgabe besteht vor allem in 
der Koordination der verschiedenen Netzwerke 
und der Zusammenführung von Informationen. 
Dafür sollten entsprechende fi nanzielle und per-
sonelle Ressourcen geschaffen werden. Sie wirkt 
unterstützend bei den folgenden Aufgaben der 
Schulen:

• Nutzung externer Expertise, z.B. Kooperation 
mit Handwerksbetrieben und Besuch außerschu-
lischer Lernstandorte

• Vernetzung mit Schulen und außerschulischen 
Partnern und Austausch von Good Practice-Bei-
spielen

• Integration externer Expertise von BNE-Multipli-
katoren

• Mitbeteiligung der Schule an Klimaschutzaktivi-
täten der Region

• Förderung von Bundesland übergreifender Ver-
netzung, wie z.B. in der NUN-Partnerschaft

• Nutzung von energetischen Schulgebäude-Sa-
nierungsmaßnahmen als Lernsituation 

Als weitere Motivation kann der Vernetzungsas-
pekt in die Kriterien des (NUN)-Gütesiegels „Nord-
deutsche Klimaschule“ integriert werden.

Akteur: 
Kultusbehörde.

Zielgruppe: 
Akteure zur Betreuung von Netzwerken, Schulen.  

II.a. Horizontale Vernetzung von BNE-Netzwerken
  in Niedersachsen stärken und Synergien fördern
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Ziel: 
Alle Schulen sollen darin unterstützt werden, 
BNE-relevante Inhalte zu Klimaschutz praxis- und 
lebensweltnah bearbeiten zu können, sei es als 
aufsuchendes Angebot bei externen Partnern oder 
im unterrichtlichen Kontext in der Schule.

Sachstand: 
Die bisherige Struktur der außerschulischen Lern-
orte ist in dem Flächenland Niedersachsen sehr 
gut ausgeprägt. Jeder dieser Lernorte hat sich im 
Laufe seiner Aktivitäten auch spezifi sche fachliche 
Expertise aufgebaut.

Beschreibung: 
Wichtig ist es, dort die möglichen Synergieeffekte 
zu nutzen und sie als Kompetenzzentren für BNE 
auszubauen und zu nutzen. Es wird vorgeschla-
gen, dass zukünftig alle außerschulischen Lernorte 
für die Schulen eine gemeinsam abgestimmte, 
fl ächendeckende Angebotspalette von BNE-In-
halten vorhalten. Die Ausweitung der fachlichen 
Expertise führte zu einer verstärkten Anbindung an 
die Schulen, die ein möglichst ortsnahes Angebot 
wünschen.

Der Ausbau der außerschulischen Lernorte (haupt-
sächlich die Regionalen Umweltbildungszentren 
RUZ) zu regionalen Kompetenzzentren würde die 
Angebotspalette erweitern sowie deren Qualität 
(BNE) steigern.

Akteur: 
Kultusbehörde. 

Zielgruppe: 
Pädagogisch-fachliches Personal der 
außerschulischen Lernorte.

II.b. Ausbau der RUZ zu BNE-Kompetenzzentren 
     (s. NUN-Klimasiegel) mit gemeinsam abgestimmten,  
       fl ächendeckenden Angeboten
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Ziel: 
Die Schulen werden in der Realisierung von länger-
fristigen Partnerschaften und Kooperationen mit 
externen Partnern unterstützt und gestärkt.

Sachstand: 
Der Beschluss der Bundesregierung vom 
30.05.2011, bis zum Jahr 2022 aus der Nutzung 
nuklearer Brennstoffe auszusteigen, bedarf eines 
Transformationsprozesses, der von allen gesell-
schaftlichen Gruppierungen und Institutionen so-
wie der Wirtschaft ein hohes Maß an Zusammen-
arbeit fordert, um die engagierten klimapolitischen 
Ziele zu erreichen.

Beschreibung: 
Gerade im schulischen Bereich gilt es, die vor-
handenen Kooperationsebenen und Programme 
sinnvoll zu nutzen und auszubauen, um den oben 
beschriebenen Prozess mit zu gestalten und die 
heutigen Schüler als zukünftig verantwortliche 
Generation aktiv mit einzubeziehen.

Akteur: 
Kultusbehörde.

Zielgruppe: 
Akteure in der Schule sowie pädagogisch-fachli-
ches Personal der außerschulischen Lernorte 
(z.B. BNE-Multiplikatoren).

II.c. Kooperation zwischen Schulträgern, Schulen 
     und externen Partnern stärken
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Ziel: 
Die Schulen, die Klimaschutz im Sinne von BNE in 
ihren Schulalltag integrieren wollen, bekommen 
gewünschte Expertise von externen Fachleuten zur 
Verfügung gestellt.

Sachstand: 
Schulen haben aufgrund begrenzter Budgets 
kaum Möglichkeiten, regelmäßig und intensiv 
externen Sachverstand, der sie in Gestaltungspro-
zessen begleitet, zu nutzen. Die frei verfügbaren 
Mittel fl ießen überwiegend als Honorare für 
externe Kräfte für die Nachmittagsbetreuung 
von Schülern.

Beschreibung: 
Die Schulen sollen darin unterstützt werden, sich 
in Form einer gegenseitigen kollegialen Beratung 
Sachverstand zur Verfügung zu stellen. Darüber 
hinaus müssen auch Ressourcen zur Verfügung 
stehen, die es den Schulen ermöglichen, externen 
Sachverstand bezogen auf inhaltliche, methodi-
sche und prozessuale Bedarfe einzukaufen.

Akteur: 
Kultusbehörde.

Zielgruppe: 
Schulen.

II.d. Nutzung personeller Ressourcen externer Anbieter 
       (BNE-Multiplikatoren)
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Ziel: 
Stärkung der Themen Klimaschutz und 
Klimawandel in Schulen 

Sachstand: 
Schulen arbeiten weitgehend autonom oder in 
verschiedenen Netzwerken am Thema Klima-
schutz. 

Beschreibung: 
Um dem Thema noch mehr Bedeutung zu geben 
und eine zentrale Plattform für Öffentlichkeitsar-
beit zu schaffen, sollte einmal jährlich ein Klimaak-
tionstag durchgeführt werden. Er bietet Schulen 
ein Forum zur Information sowie zum Austausch 
von Klimaschutzmaßnahmen. Im Rahmen des 
Klimaaktionstages werden die besten schulischen 
Klimaaktivitäten ausgezeichnet und prämiert. Es 
sollte mindestens einmal jährlich eine zentrale Ver-
anstaltung für alle interessierten niedersächsischen 
Schulen durchgeführt werden. Hier sind verschie-
dene Zielgruppen denkbar, die jeweils gesondert 
adressiert werden müssen:

• Schulleitung, um sie für die Unterstützung von 
Klimaschutzarbeit in ihrer Schule zu motivieren,

• engagierte Lehrerinnen und Lehrer, um ihnen 
aktuelle Erkenntnisse zu vermitteln und für die 
weitere Arbeit zu motivieren,

• Schülerinnen und Schüler, um sie für die aktive 
Teilnahme an Unterrichtsvorhaben und Projekten 
zu motivieren,

• Hausmeister, um eine Atmosphäre der Unter-
stützung und eine Diskussions- und Fortbil-
dungsmöglichkeit für technische Fragen zu 
schaffen.

II.e. Einrichtung eines landesweiten Klimaaktionstages 

Entsprechende Veranstaltung können parallel oder 
mit wechselndem Fokus durchgeführt werden. Sie 
werden unterstützt durch eine Komponente vor 
Ort, bei der in den Schulen entsprechende Ver-
anstaltungen im Rahmen des Klimaaktionstages 
initiiert werden. Dies soll durch eine entsprechende 
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden. 

Akteure: 
Kultusministerium in Kooperation mit dem 
Umweltministerium.

Zielgruppe: 
Schulen aller Schulformen und Altersstufen.
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Ziel: 
Um die Relevanz und den Umfang des Klimaschutz- 
Förderprogramms für Schulen zu verdeutlichen, 
bedarf es eines landesweiten, gemeinsamen, solidari-
schen Auftritts in der Öffentlichkeit.

Sachstand:

Beschreibung: 
Die „Nationale Aufgabe“ Energiewende sollte ihren 
identitätsstiftenden Ausdruck auf Landesebene fi n-
den und damit ein Zeichen setzen nicht nur nach 
innen, sondern auch nach außen, hin zu den 
anderen Bundesländern und über die nationale 
Ebene hinaus. Es ist zu prüfen, ob an eine bestehen-
de CI angedockt werden kann, bevor eine Neuent-
wicklung in Gang gesetzt wird.
Öffentlichkeitswirksame Aktionen sind überparteilich 
zu gestalten.

Akteure: 
Landesregierung im Verbund aller Ressorts.

Zielgruppe: 
Regierungskommission Klimaschutz > Landesregierung.

II.f. Schaffung einer Co-operate Identity (CI) und eines 
  Co-operate Designs (CD) für die landesweiten Aktivitäten 
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III. Förderpaket: Informations- und Unterstützungsangebote für Schulen

Ziel: 
Klimaschutz soll als Querschnittsaufgabe im Schul-
alltag eine wahrnehmbare Rolle spielen und die 
Qualitätsentwicklung befördern.

Sachstand: 
Zahlreiche Schulen in Niedersachsen beteiligen sich 
an Klimaschutzaktionen und sind untereinander 
vernetzt. Sie integrieren das Thema Klimaschutz 
in den Unterricht und führen Maßnahmen und 
Aktionen durch. Diese Aktivitäten werden in der 
Regel freiwillig von besonders motivierten Akteu-
ren in Schulleitung und Kollegien angestoßen und 
fortgeführt. 

Beschreibung: 
Klimabildung im Kontext einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) zum integralen 
Bestandteil des Unterrichts im allgemein bildenden 
Schulsystem in Niedersachsen zu machen, ist eine 
solide, strategisch vernetzte Gesamtkonzeption 
und gehört zum Bildungsauftrag der niedersäch-
sischen Schulen. Die Implementierung dieser 
notwendigen Bildungsaufgabe darf nicht nur auf 
der Basis der Freiwilligkeit von Institutionen und 
Personen erfolgen.

Die folgenden Maßnahmen bilden die Grundlage 
zur Integration von Klimaschutz in den Schulalltag:

1. Deutliche Benennung in den Niedersächsischen 
Kerncurricula, auch als fächerübergreifender 
Aspekt

2. Verstärkte Aufnahme in das Schulprogramm 
und das Leitbild der Schulen (Beratung durch 
Fachberater BNE und Schulentwicklungsberater)

3. Aufzeigen der didaktisch-methodischen Zusam-
menhänge von Klimabildung und Bildung für 
nachhaltige Entwicklung, Betonung der Kom-
petenzorientierung und Förderung der Formen 
selbständigen Lernens

4. Thema von Aktivitäten außerhalb des wöchent-
lichen Fachunterrichts, wie Projektwochen, 
Praxistage und Schülerpraktika.

Ein weiteres Element bildet ein Klimaaktionstag, 
der einmal jährlich durchgeführt werden soll (siehe 
Maßnahme II. e.).

Akteure: 
Landesregierung und Kommunalaufsichts-
behörden.

Zielgruppe: 
Schulen aller Schulformen und Altersstufen.

III.a. Integration von Klimaschutz als Bildungsziel 
     in den Schulalltag
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Ziel: 
Ein Gütesiegel Klimaschule soll norddeutschland-
weit die besonderen Leistungen der Schulen zum 
Klimaschutz würdigen.

Sachstand: 
Das Hamburger Projekt „Klimaschutz an Schulen“ 
begann 2010 im Rahmen des Hamburger Klima-
schutzkonzepts. Es hat zum Ziel, dass möglichst 
viele Hamburger Schulen auf breiter Basis zum 
Klimaschutz beitragen und Klimaschutz und Um-
weltbildung in Schulen verankern. 

Im November 2010 wurden die ersten Gütesiegel 
„Klimaschule“ an Hamburger Schulen vergeben. 
Mit dieser Auszeichnung wird das Engagement 
von Schulen gewürdigt, die einen eigenen Klima-
schutzplan aufgestellt haben und diesen unter 
Einbindung der Schulgemeinschaft umsetzen. Das 
Gütesiegel wird jeweils für zwei Jahre verliehen. 
Um das Gütesiegel zu erhalten, muss eine Schule 
einen von den Schulgremien beschlossenen und 
veröffentlichten Klimaschutzplan mit formell zu 
erfüllenden Eckpunkten vorlegen. Er beinhaltet 
konkrete CO2-Einsparziele und pädagogische Ziele.

Die NUN-AG Schule befürwortet die Einführung 
eines Gütesiegels Klimaschule für die fünf nord-
deutschen Bundesländer in Anlehnung in die Ham-
burger Kriterien.

III.b. (NUN30)-Gütesiegel „Norddeutsche Klimaschule“ 

Beschreibung: 
Im Projekt „Umweltschule in Europa – Interna-
tionale Agenda 21 Schule“ hat es sich gezeigt, 
dass die Wertschätzung besonderer schulischer 
Leistungen durch äußere Symbole, wie Urkun-
den, Flaggen, Schilder und Logos von Schulen als 
besondere Auszeichnung wahrgenommen werden 
und motivierend für alle beteiligten Akteure in 
der Schule wirken. In ähnlicher Form können die 
Aktivitäten der Schulen zum Klimaschutz durch ein 
Gütesiegel „Klimaschule“ gewürdigt werden. Das 
Besondere ist dabei die Einführung des Gütesiegels 
für alle Schulen der norddeutschen Bundesländer. 
Dadurch erhöht sich der Wert des Gütesiegels.

Notwendig sind dazu verbindliche Norddeutsche 
Klimaschutzkriterien für Schulen, die im Rah-
men der NUN in Anlehnung an das Hamburger 
Projekt erarbeitet werden sollen. Dabei soll eine 
Zusammenarbeit mit den Schulträgern angestrebt 
werden.

Die Auszeichnung wird für zwei Jahre vergeben 
und kann erneut beantragt werden. 

Akteur: 
Kultusbehörde.

Zielgruppe: 
alle niedersächsischen Schulen und Schulträger.

30  NUN: Norddeutsche Partnerschaft zur Unterstützung der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005-2014
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Ziel: 
Die Schulen sollen darin unterstützt werden, adä-
quate Förderprogramme zu nutzen, die möglichst 
über eine reine Einzelprojektförderung hinausge-
hen, um die internen personellen und fachlichen 
Ressourcen optimal einsetzen zu können.

Sachstand: 
Die bisherigen Förderstrukturen auf regionaler, 
Landes- wie Bundesebene sehen primär eine Ein-
zelprojekt-Förderung vor. Dieser Förderansatz führt 
zu einer Zahl von hochwertigen „Leuchtturm-Pro-
jekten“ (Good Practice), deren Wirkung für andere 
Schulen meist nur darin besteht, dass sie in ihrer 
öffentlichen Präsentation und Auszeichnung wahr-
genommen werden.

Beschreibung: 
Das Land Niedersachsen sowie die verschiedenen 
Gebietskörperschaften sollten eine Förderstruk-
tur anlegen, die es Schulen ermöglicht, „Good 
Practice“-Beispiel zu multiplizieren und damit 
nachhaltig in die Fläche und in die Zukunft zu 
wirken. Zukünftige Förderlinien sollten verstärkt 
Programmcharakter haben, um eine Breitenwir-
kung zu erzielen.

Zielgruppe: 
Gebietskörperschaften.

Akteure: 
Kultusbehörde.

III.c. Einbindung lokaler, regionaler, landesweiter und 
       bundesweiter Förderprogramme (Entwicklung er-
    gänzender, programmbezogener Förderstrukturen)
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Ziel: 
Durch Beteiligung an eingesparten Energiekosten 
steigt die Motivation von Schülern, Lehrern und 
der Schulleitung, sich in schulischen Klimaschutz-
projekten zu engagieren.

Sachstand: 
In Hannover existiert eines der ältesten Anreizsys-
teme für Schulen, die zu einem bestimmten Pro-
zentsatz an eingesparten Energiekosten beteiligt 
werden. Dadurch sind langjährige Klimaschutz-
projekte an zahlreichen Schulen entstanden. Viele 
Schulträger bieten ihren Schulen solche Anreizsys-
teme an (fi fty/fi fty, Budgetierung, Prämiensyste-
me, Wettbewerbe), meist jedoch in mittleren bis 
größeren Städten. In der Fläche existieren noch 
weiße Flecken. Es existieren Lösungen für große, 
mittlere und kleine Kommunen, die zum Teil nur 
über eine bis zwei Schulen verfügen. Das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit fördert die Durchführung dieser Projekte 
im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative. 
Eine Übersicht zu Anreizsystemen fi ndet sich in 
/HMWVL 2004/. 

Beschreibung: 
Es sollte eine Informationsinitiative gestartet wer-
den, bei der gezielt die Schulträger angesprochen 
werden, um geeignete Anreizsysteme anzubieten. 
Dies kann in Verbindung mit dem Klimaschutz-
aktionstag durchgeführt werden. Es bietet sich 
zusätzlich eine zielgruppenspezifi sche Ansprache 
bei entsprechenden Tagungen und Konferenzen 
an. Außerdem können auch die Vernetzungsstruk-
turen aktiv genutzt werden. Zusätzlich sollte ein 
zentraler Ansprechpartner für Niedersachsen zur 
Verfügung stehen, der zu diesem Thema beraten 
kann.

III.d. Ausbau der Beratungsstrukturen und -kapazitäten
       zur Einführung von Anreizmodellen für schulische 
       Klimaschutzprojekte 

Akteure: 
Kultusministerium in Kooperation mit 
Umweltministerium und Innenministerium.

Zielgruppe: 
Kommunen, speziell Schulträger, auch private 
Schulträger.
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Ziel: 
Durch Schaffung eines qualitativ hochwertiges 
Informationsangebots Befähigung von Schulen, 
sich selbstständig mit dem Thema Klimabildung in 
Unterricht und Projektform zu beschäftigen.

Sachstand: 
Im Internet stehen zahlreiche Publikationen zum 
Thema Klimaschutz in der Schule bereit. Gerade 
durch Fülle der teils veralteten Informationen ist 
es für Lehrerinnen und Lehrer aufwändig, die ge-
eigneten Materialien zu identifi zieren. Außerdem 
fi nden sich zahlreiche Publikationen mit wider-
sprüchlichen Informationen zum Klimawandel und 
Klimaschutz oder mit tendenziösen Inhalten.

Beschreibung: 
Es sollte eine Internetplattform (in enger Verbin-
dung mit dem NiBiS sowie mit Kultusministerium 
und Umweltministerium) erstellt werden, die einen 
geeigneten Materialienpool, aktuelle Meldungen 
sowie praktische Informationen zu besonderen 
Landesspezifi ka zur Verfügung stellt. Beispiele für 
bestehende Plattformen sind:
KlimaNet – 
www.klimanet.baden-wuerttemberg.de
Umweltschulen – 
www.umweltschulen.de

Akteure: 
Kultusministerium in Kooperation mit 
Umweltministerium.

Zielgruppe: 
Schulen, aber auch nutzbar für die außerschulische 
Jugendbildung.

Finanzieller Aufwand: 
Implementierung: 50.000 € plus 20.000 € jährliche 
für die Pfl ege.

Maßnahmentyp: 
Maßnahmenkombination aus Information und 
Beratung. 

III.e. Aufbau einer zentralen Informationsplattform zur
       Unterstützung der schulischen Klimaschutzarbeit 
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III.f. Forcierung der Umsetzung des Curriculum Mobilität 

Ziel: 
Durch verstärkte Einführung des Curriculum Mo-
bilität in die schulische Unterrichtspraxis Klima-
bildung im Mobilitätsbereich und vielen weiteren 
Klimaschutzbereichen.

Sachstand: 
Das Curriculum Mobilität steht niedersächsischen 
Schulen seit 2001 zur Verfügung und stellt Lern-
inhalte der Mobilität bereit, die in die Rahmen-
richtlinien ausgewählter Fächer integriert werden 
können. Trotz der frühen Entwicklung ist es unter 
BNE-Gesichtspunkten sehr gut für die schulische 
Praxis geeignet. Allerdings ist Aufwand mit der 
Implementierung in die schulischen Curricula ver-
bunden. Aus diesem Grund werden die Curricu-
lum-Module erst von wenigen Schulen genutzt.
Beschreibung: Es sollte eine Kampagne gestartet 
werden, bei der gezielt Materialien für die Cur-
riculum-Module erstellt bzw. zusammengefasst 
werden, die von Schulen ohne größeren Aufwand 
genutzt werden können. Beispiele für Schul-Curri-
cula sollten ebenfalls entwickelt und veröffentlich 
werden.

Akteure: 
Kultusministerium in Verbindung mit Partnern 
(Autostadt) und Schulen.

Zielgruppe: 
Schulen.

Finanzieller Aufwand: 

Maßnahmentyp:
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Ziel: 
Die Einbindung fi nanzieller Ressourcen von Schü-
lern und Eltern beim Einsparcontracting hilft bei 
der Überwindung von Investitionsstaus und macht 
Klimaschutz praktisch sichtbar.

Sachstand: 
In Freiburg im Breisgau existiert ein Modellpro-
jekt an der Staudinger Gesamtschule, bei der 
ein Einsparcontracting durch die Beteiligung von 
Schülern, Lehrern und deren Eltern fi nanziert wur-
de. Durch die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen 
konnten die stillen Beteiligungen attraktiv verzinst 
und zurückgezahlt werden. Nähere Infos fi nden 
sich hier:
www.fesa-gmbh.de/de/realisiert/contracting.
php?id=52

Beschreibung: 
In Form von Modellprojekten sollte das Einspar-
contracting an interessierten Schulen durchgeführt 
werden. Dadurch können Erfahrungen gesammelt 
werden, ob eine größere Zahl von Schulen dafür 
gewonnen werden kann. Dies könnte auch im 
Rahmen von Genossenschaftsmodellen durchge-
führt werden.

Akteure: 
Kultusministerium in Verbindung mit aktiven 
Schulen.

Zielgruppe: 
Schulen, Schulträger, Eltern.

III.g. Energiesparcontracting als Schulprojekt mit 
     Schülern und Eltern 
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III.h. Beteiligung am Projekt CO2-Maus aus Bayern 

Ziel: 
Stärkung der Klimaschutzbildung im Primarbereich
Sachstand: Im Rahmen des Projekts „CO2-Maus“ 
werden Schülerinnen und Schüler des Primarbe-
reichs befähigt, eine einfache CO2-Bilanz ihres 
Haushaltes zu erstellen, sie lernen Maßnahmen 
zur CO2-Vermeidung kennen und können sich an 
einem Gewinnspiel beteiligen. Weitere Informa-
tionen fi nden sich unter www.co2maus.de. Die 
Initiative ist von einem aktiven Lehrer aus Erlangen 
gestartet worden. Sie wird von Kultus- sowie Um-
weltministerien Bayerns und Baden-Württembergs 
fi nanziell unterstützt. Dadurch ist es den Schulen 
dieses Bundeslandes möglich, am Wettbewerb 
teilzunehmen.

Beschreibung: 
Das Land Niedersachsen sollte sich am Projekt 
„CO2-Maus“ ebenfalls fi nanziell beteiligen. 
Dadurch steht allen Schulen die Teilnahme am 
Wettbewerb offen.

Akteure: 
Kultusministerium und Umweltministerium. 

Zielgruppe: 
Schulen.

Finanzieller Aufwand: 
Etwa 15.000 bis 20.000 Euro für Informations-
materialien und Preisgelder des Wettbewerbs. 
Kostenübernahme durch Sponsoring möglich.

Maßnahmentyp: 
Information.
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„Erleichterungen für die 
Zulassung von Solaranlagen“

Vor dem Hintergrund des Energiekonzepts der 
Bundesregierung sollte die Zulässigkeit von Solar-
anlagen an oder auf Wohngebäuden (sog. unselb-
ständige Anlagen an den Fassaden oder auf den 
Dächern) erleichtert werden. Die RK Klimaschutz 
empfi ehlt, bei der geplanten Baurechtsnovelle des 
Bundes in 2011 eine entsprechende Regelung in 
die Baunutzungsverordnung (BauNVO) aufzuneh-
men. Dies würde auch zur Klärung der zurzeit 
bestehenden Rechtsunsicherheiten in Bezug auf 
die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit dieser An-
lagen sowie die Frage ihrer Genehmigungspfl icht 
beitragen.

Sinnvollerweise sollten Solaranlagen auf oder an 
Dach- oder Außenwandfl ächen von baulichen 
Anlagen in reinen und allgemeinen Wohngebieten 
und damit in allen Baugebieten für allgemein zu-
lässig erklärt werden und zwar unabhängig davon, 
ob und in welchem Umfang eine Einspeisung der 
erzeugten Energie in das öffentliche Netz erfolgt.

Die Anforderungen an eine Anlage bzgl. der Ver-
träglichkeit mit ihrer Umgebung können über das 
öffentliche Baurecht sichergestellt werden.

Beschlussempfehlung des Arbeitskreises Energie und 
Klimaschutz der Regierungskommission Klimaschutz






